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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

wie sehr wir eine Arbeitsgesellschaft sind, zeigt 
sich am engen Verhältnis von Arbeit und Sozial-
staat: Das eine ist vom anderen in unserer sozialen 
Marktwirtschaft nicht zu trennen. Wenn wir in 
Deutschland und Europa eine echte Alternative 
zum Turbokapitalismus des Silicon Valley bieten 
wollen, müssen wir Wettbewerbsvorteile mit sozi-
aler Sicherheit und einer gerechten Verteilung der 
Wohlstandsgewinne verbinden. Das ist das wohl 
wichtigste Ergebnis unseres Dialogprozesses 
»Arbeiten 4.0«.

Es ist deshalb folgerichtig, dass wir im Dia-
logprozess »Arbeiten 4.0« immer wieder die 
Frage gestellt haben, welche Auswirkungen die 
Veränderungen der Arbeitswelt auf den Sozial-
staat haben werden – vor dem Hintergrund von 
Digitalisierung, Globalisierung, demografischem 
Wandel und der Veränderung kultureller Werte. 
Wie können Erwerbstätige, die von Verwerfungen 
am Arbeitsmarkt infolge von Digitalisierung und 
Automatisierung betroffen sind, unterstützt 
werden? Welchen Beitrag kann der Sozialstaat 
leisten, um eine Zunahme von Ungleichheit in 
der digitalen Wirtschaft zu vermeiden? Welche 
Auswirkungen hat es auf die Sozialsysteme, 
wenn neue Arbeitsformen jenseits der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung entstehen? 
Müssen sich der (Sozial-)Staat und seine Insti-
tutionen neu aufstellen? Antworten auf diese 
Fragen hätten den thematischen Rahmen des 
Dialogprozesses »Arbeiten 4.0« gesprengt, wenn 
man eine systematische Analyse der unmit-
telbaren Auswirkungen der Megatrends auf 
die Entwicklung des Sozialstaates vornehmen 
möchte. Doch die Diskussion über diese Fragen  

 
 
hat längst begonnen, wie dieses Werkheft zeigt. Es  
leistet einen ersten Beitrag zu einem Diskurs, der 
Deutschland und Europa in den nächsten Jahren 
intensiv beschäftigen und in eine systematische 
Analyse der unmittelbaren Auswirkungen der 
Megatrends auf die Entwicklung des Sozialstaates 
münden wird. 

Um die richtigen Antworten für die Weiter-
entwicklung des Sozialstaates zu finden, müssen 
wir wie im Dialogprozess »Arbeiten 4.0« eine 
breite gesellschaftliche Diskussion führen. Der 
Dialogprozess war etwas Besonderes: unablässiges 
Vor- und Nachdenken sowie jede Menge Textarbeit 
an Grün- und Weißbuch, das Durcharbeiten von 
Stellungnahmen und Statements und Hunderte 
von Terminen und Veranstaltungen für mich, für 
meine Staatssekretäre und die Kolleginnen und 
Kollegen meines Hauses. Es war ein echter, von 
Interesse und Aufmerksamkeit getragener und 
von allen Seiten offen geführter Dialog, keine Ali-
biveranstaltung. Weder wir noch die anderen am 
Dialog Beteiligten – Expertinnen und Experten, 
Unternehmen, Verbände, Gewerkschaften, Bür-
gerinnen und Bürger – hatten auf alle Fragen 
schon fertige Antworten in der Schublade. Viel-
mehr ist aus vielen unterschiedlichen Perspek-
tiven und Sichtweisen ein großes Zukunftsbild 
entstanden. Darin sind die Chancen ebenso deut-
lich erkennbar wie die Konfliktlinien, die uns in 
Zukunft weiter beschäftigen werden. Diese Vor-
gehensweise entspricht meinem Verständnis einer 
modernen Politik, die dem Zuhören und Lernen, 
der offen und transparent ausgetragenen Debatte 
über Interessen und Kompromissmöglichkeiten, 
große Bedeutung beimisst. 
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Es war für diesen Dialog prägend und wichtig, 
dass die Beteiligten ihn so geführt haben, dass die 
Chancen und Potenziale im Vordergrund standen. 
Keiner der entscheidenden Akteure hat eine läh-
mende Angstdebatte angezettelt. Am Ende hat 
zum konstruktiven Diskussionsklima auch bei-
getragen, dass gemeinsame Analysen und die 
Erarbeitung von Gestaltungsoptionen im Vorder-
grund standen und nicht die Durchsetzung von 
Partikularinteressen.

Zum Gelingen gehört natürlich auch die 
Bereitschaft, sich zu beteiligen. Das war bei 
»Arbeiten 4.0« der Fall: Wichtige Impulse gingen 
von den rund 50 Stellungnahmen von Sozialpart-
nern, Verbänden, Unternehmen und weiteren 

Akteuren zum Grünbuch aus, die an das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
übermittelt wurden. In insgesamt sieben Work-
shops mit über 200 Expertinnen und Experten 
aus der Wissenschaft, aus der betrieblichen Praxis 
und der Sozialpartner wurden zentrale Themen 
definiert, Gestaltungsbedarfe identifiziert und 
Handlungsmöglichkeiten bewertet. Etwa 12.000 
Personen nahmen an Veranstaltungen des BMAS 
teil. Die Website www.arbeitenviernull.de bildete 
den Dialogprozess ab und wurde mehr als 1,7 Mil-
lionen Mal aufgerufen. Sie wurde zur Plattform 
für alle Bürgerinnen und Bürger, die mitreden 
wollten. Die Nutzerinnen und Nutzer haben sich 
mit über 5.300 Beiträgen allein über die Website 
am Dialog beteiligt, über Facebook und Twitter 
kommen zahlreiche weitere hinzu. Das Kinofes-
tival »Futurale« bot deutschlandweit im Rahmen 
von 175 Filmvorführungen 8.000 Zuschauerinnen 

und Zuschauern an 25 Orten ein Gesprächsforum 
zur Zukunft der Arbeit. Im Anschluss an die 
Dokumentarfilme zu unterschiedlichen Aspekten 
der modernen Arbeitswelt gab es jeweils Diskus-
sionen mit regionalen Expertinnen und Experten 
und dem Kinopublikum. Es ist diese breite Betei-
ligung, die den Dialogprozess Arbeiten  4.0 zum 
Erfolg gemacht hat. 

Naturgemäß kann es bei einem so breiten 
Thema wie »Arbeiten 4.0« keinen Masterplan 
geben oder gar eine Art »Arbeiten-4.0-Gesetz«, mit 
dem alle offenen Fragen gelöst wären. Der Dialog 
hat viele Gestaltungsideen hervorgebracht, die wir 
im Weißbuch dokumentiert haben. Was wirklich 
funktioniert und wie es funktionieren kann, zeigt 
aber erst der Praxistest. Eine zentrale Erkenntnis 
des Dialogprozesses ist, dass wir für die Gestal-
tung der Arbeitswelt der Zukunft eine neue Form 
der Arbeitspolitik benötigen. Eine Arbeitspolitik, 
die nicht alles schon immer weiß, sondern eine 
Arbeitspolitik, die ausprobiert und lernt – kurz 
gesagt: eine lernende Arbeitspolitik. Proaktiv, 
offen und im Austausch mit allen, die mitdenken 
und sich die Mühe machen wollen, über Szenarien 
der Zukunft zu sprechen. 

Lernende Arbeitspolitik heißt erst einmal: 
verstehen, was sich verändert. Das erfordert 
eine bessere Datengrundlage darüber, wie sich 
unsere Arbeitswelt entwickelt, und einen lau-
fenden Dialog zwischen allen Beteiligten. Zwei-
tens bedeutet lernende Arbeitspolitik, neue Ideen 
und nachhaltige Lösungen auf Grundlage der 
Sozialpartnerschaft im geschützten Rahmen zu 
erproben. Es geht um ein sozialpartnerschaftlich 
verabredetes Ausprobieren von neuen Arbeits-
formen, Arbeitszeitmodellen, Technologien oder 
Konzepten zur Qualifizierung. An vielen Orten 
werden solche Orte des Erprobens aufgesetzt. Das 
sind nicht nur Startup Incubators und Labs in 
Berlin, sondern oft mutige Mittelständler. Drit-
tens müssen bestehende  Instrumente und Insti-
tutionen stetig weiterentwickelt werden, ebenso 
wie die digitale Transformation Unternehmen vor 
Herausforderungen stellt und teilweise ganz neue 
Lösungen verlangt. Eine lernende Arbeitspolitik 
ist deshalb eine Politik, die selbst lernfähig ist 
und immer wieder auf neue Herausforderungen 
reagiert. 

»Wir wollen eine 
lernende Politik: 

proaktiv, offen und 
im Austausch 

mit allen.«
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Um dieser lernenden Arbeitspolitik gerecht 
zu werden, ist das BMAS nicht nur in der Gesetz-
gebung aktiv, sondern tritt auch als Impulsgeber 
von Debatten und als Initiator von betrieblichen 
Lern- und Experimentierräumen auf. Ich habe die 
Idee der Lern- und Experimentierräume im ver-
gangenen Jahr erstmals vorgestellt. Sie ist als Bei-
spiel für eine lernende Arbeitspolitik vielfach auf-
gegriffen und diskutiert worden. Im Kern geht es 

mir darum, dass wir jetzt beginnen, die Zukunft zu 
gestalten. Es reicht nicht, über gute Arbeit, Quali-
fizierung, gesundes Arbeiten, gute Führung, Fach-
kräftesicherung und faire Löhne im digitalen Zeit-
alter zu reden – wir müssen auch Räume schaffen, 
in denen es gelingt, neue Ideen in die Tat umzu-
setzen. Diese Räume müssen geprägt sein von 
Partnerschaft, Vertrauen, Mut zur Veränderung 
und Transparenz. Erfolgsfaktoren dafür sind eine 
enge Verzahnung von Praxis, Wissenschaft und 
Politik sowie sozialpartnerschaftliches Vorgehen. 
So schaffen wir fundiertes (Praxis-)Wissen, das 
sich idealerweise auch für den Transfer in andere 
Unternehmen eignet. Und wir schaffen gesell-
schaftliche Akzeptanz für den digitalen Wandel. 
So können wir in Deutschland zu Vorreitern bei 
der digitalen Transformation werden.  

Lernen und Experimentieren sind vor allem 
dann wichtig, wenn der Handlungsbedarf noch 
nicht klar erkennbar ist und wenn wir mit unserem 
aktuellen Wissensstand auch nicht genau wissen 
können, welche Antworten uns weiterbringen. 
Wenn sich der Handlungsbedarf hingegen schon 
klar abzeichnet, muss der Staat konkrete Konzepte 
entwickeln: Wir brauchen eine Stärkung der Wei-

terbildung auf allen Ebenen, weil sich Tätigkeiten 
und Berufe massiv verändern. Dies beginnt bei 
der Beratung und setzt sich fort bis hin zu einem 
Recht auf Weiterbildung. Es braucht neue sozial- 
und verteilungspolitische Instrumente, die die 
selbstbestimmte Gestaltung der Erwerbsbiografie 
fördern und stärken, Entwicklungs- und Aufstieg-
schancen schaffen sowie kreative Potenziale zu 
verwirklichen erlauben. Mit dem Chancenkonto 
stellen wir im Weißbuch »Arbeiten 4.0« ein sol-
ches Instrument zur Diskussion und arbeiten es 
derzeit weiter aus. Wir müssen dafür sorgen, dass 
die Arbeit ihren Wert behält und Berufe in den 
Bereichen soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege 
sowie Erziehung und Bildung aufgewertet und 
anständig bezahlt werden. Europa muss sozialer 
werden, damit unser Kontinent ein Fels in der 
Brandung und Garant von Frieden, Freiheit und 
sozialer Sicherheit bleibt. 

Statt eines Systemwechsels braucht der Sozi-
alstaat eine sorgsame Weiterentwicklung, die sich 
an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger 
orientiert. Daran arbeiten wir. Und dazu liefern 
wir mit diesem Werkheft einen Debattenbeitrag. 

Ihre 

Andrea Nahles MdB
Bundesministerin für Arbeit und Soziales

»Statt eines 
Systemwechsels 

braucht der Sozialstaat 
eine sorgsame 

Weiterentwicklung.«

A R B E I T E N  4 . 0  W E R K H E F T  0 4 S E I T E  5

S Oz I a L S Ta aT  I m  Wa N d E L





ÜBER dIE WERKHEFTE

Die Werkhefte begleiten den Dialogprozess Arbeiten 4.0, bieten Einblick in die Dis-
kurslage zu den Schwerpunktthemen der jeweiligen Ausgaben und bilden eine erwei-
terte Plattform für den fachlichen Austausch über die Zukunft der Arbeit. 

• Dem Wissenstransfer dienen Beiträge von Forschungsinstitutionen, die Studien 
im Auftrag des BMAS durchgeführt haben, Mitteilungen von Expertinnen und 
Experten aus dem Dialogprozess, die eigene Erkenntnisse vorstellen, sowie Texte 
von Expertinnen und Experten aus dem BMAS selbst. → ANALYSEN

• Grau ist alle Theorie … Das Bild wäre unvollständig, kämen nicht auch Menschen zu 
Wort, die aus ihrer Alltags- und Arbeitswirklichkeit berichten. → PRAXIS

• Die Hefte dokumentieren das Meinungsspektrum, das im Rahmen des Dialogpro-
zesses aufscheint: etwa in Stellungnahmen von Verbänden und Institutionen, in 
Beiträgen aus dem öffentlichen Dialog (beispielsweise den sozialen Medien) oder 
auch Namensbeiträgen der Gestaltungspartner. → DEBATTE

• Politische Initiativen, Pläne und Prozesse, aber auch Vorschläge und Überlegungen 
ganz unterschiedlicher Akteure zu konkreten politischen Gestaltungsmöglichkeiten 
werden im Dialogprozess reflektiert und im Werkheft vorgestellt. → PERSPEKTIVEN

• Weitreichende Beiträge vermitteln Hintergrundwissen, das der Einordnung und 
dem besseren Verständnis der laufenden politisch-gesellschaftlichen Verände-
rungen dient und Bezüge zu gleichzeitigen oder verwandten Diskursen herstellt. 
→ KONTEXT

Alle namentlich gezeichneten Beiträge der Werkhefte geben die Auffassung  
der jeweiligen  Autorinnen und Autoren wieder und nicht eine Haltung des  
Ministeriums. Dies gilt auch dann, wenn die  Beteiligten im BMAS tätig sind.
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INNENaNSICHTEN: 
dER STaaT UNd 
SEINE RÄUmE

Fotografische Raumporträts von Wolfgang Stahr
»Jobcenter, Sozialgericht, Jugendamt – Bilder, die sich beim Klang
dieser Wörter auftun, sind überfüllte Warteräume, triste Stuhl-
reihen und traurige Topfpflanzen. Orte, die nach dem französi-
schen Anthropologen Marc Augé als ›Nicht-Orte‹ bezeichnet wer-
den, also monofunktional genutzte Fläche ohne Geschichte, 
Relation und Identität. Es sind Räume, die man lieber ausblendet, 
als sie bewusst wahrzunehmen. Ich will diesen Bildern etwas ent-
gegensetzen, indem ich den Blick für den Ort schärfe: ›staatliche 
Räume als Geschichtenerzähler‹.

Fotografiert wurde außerhalb der Öffnungszeiten. Die Fotos  
zeigen menschenleere Orte, die sonst meist gut gefüllt sind. Das 
eröffnet den Blick für Details wie den Aktenraum im Sozial- 
gericht Berlin. Der Sozialstaat sichert individuelle Rechte. Hinter 
jeder Akte steht ein Fall. Und alle Menschen, unabhängig von 
ihrem Hintergrund, leben ihre Beziehung zum Staat. Dafür stehen 
Räume zur Verfügung, die den unterschiedlichen Funktionen und 
Anforderungen des Sozialstaates gerecht werden wollen.« (Wolf-
gang Stahr)

Wolfgang Stahr ist Fotograf mit Wohnsitz in Berlin. Seine Arbei-
ten sind regelmäßig in internationalen Zeitschriften sowie Gale-
rien und Kunstinstitutionen zu sehen. Er ist Mitglied der 
laif-agentur.

Sozialgericht Berlin
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Jobcenter Bielefeld
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Sitzungsraum im 
Rathaus Kaufbeuren
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Universitätsklinik 
Leipzig
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Volkshochschule München
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Jugendamt Landkreis Lüneburg
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Bundeskanzleramt Berlin
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Stadtbibliothek 
Wolfsburg
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75 JaHRE NaCH  
»BEVERIdGE«:  
dIE NEUEN »FÜNF 
RIESEN« UNd dIE 
zUKUNFT dES  
SOzIaLSTaaTS

Vor ziemlich genau 75 Jahren – noch während 
des Zweiten Weltkriegs – legte Sir William Bever-
idge, ein Liberaler, dem britischen Parlament 
einen Bericht über »Sozialversicherungen und 
verwandte Leistungen« vor. Der Auftrag an das 
»Interdepartementale Komitee« (einer Kom-
mission von Regierungsbeamten) lautete, für die 
Zeit nach dem Krieg ein Reformkonzept für die 
als unzureichend eingeschätzten »einzeln und 
unabhängig voneinander entwickelten« Systeme 
der sozialen Sicherung zu entwickeln. Der als 
»Beveridge-Plan« berühmt gewordene Bericht 
formulierte als Anspruch den »Sieg über die Not«, 
der – neben »Krankheit, Unwissenheit, Schmutz 
und Müßiggang« – als einer von »fünf Riesen auf 
dem Weg zum Wiederaufbau« benannt wurde. Ein 
zentraler Vorschlag war der Aufbau bzw. die Ver-
besserung einer universellen Sozialversicherung, 
um im Falle der Unterbrechung oder des Verlustes 

der Verdienstfähigkeit Hilfsbedürftigkeit zu ver-
meiden. Erfolgen sollte dies durch die Ausdehnung 
des Kreises der Versicherten und eine Ausweitung 
der abgesicherten Risiken sowie der Leistungshöhe 
(Beveridge 1942). 

Warum der Verweis auf ein Dokument aus 
so ferner, zudem kriegsgeplagter Zeit? Weil auch 
heute in der Phase des »3-D-Wandels« (Digita-
lisierung, Demografie, Diversity) die Frage im 
Raum steht, ob der Sozialstaat den aktuellen und 
künftigen Herausforderungen noch gerecht wird. 
Zumindest gibt es Stimmen, die grundlegende 
Reformen für erforderlich halten. Der Sozialstaat 
ist Gegenstand von Auseinandersetzungen um 
Bewahren und Verändern sowie von Diskursen 
über die »Gestaltung von Zukunft« (→ Zirden,  
S. 240). Der Beveridge-Plan, dessen Sprache uns 
heute etwas fremd erscheint und der natürlich 

Benjamin Mikfeld
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unter Berücksichtigung des historischen und 
nationalen Kontextes seiner Entstehung zu lesen 
ist, gilt noch heute als eines der wichtigsten 
Grundlagendokumente der sozialpolitischen 
Analyse und der Formulierung einer konsistenten 
Reformkonzeption. 

Nun folgen sozialpolitische Reformen selten 
einem großen Masterplan. Ebenso wenig lässt sich 
ein Sozialstaat selbst in einer »Stunde-Null-Situa-
tion« völlig neu denken – das tat auch der erwähnte 
Plan nicht. Und wie der Beveridge-Plan werden 
auch Berichte von Regierungskommissionen hier-
zulande nicht »eins zu eins« umgesetzt. Eher wird 
die Inkonsistenz und das »muddling through«, 
das »Durchwursteln«, der Sozialpolitik beklagt 
(Kubon-Gilke et al. 2017, S. 463). Alexander Nütze-
nadel betont in seinem Beitrag für dieses Werk-
heft die »starke historische Pfadabhängigkeit« 
nationaler Sozialstaaten. Zudem weist er darauf 
hin, dass maßgebliche Sozialreformen gerade in 
Deutschland auch anderen Zwecken dienten und 
somit »keine Errungenschaft der Demokratie« 
waren (→ Nützenadel, S. 260).

Heute, unter demokratischen Bedingungen, 
muss der Sozialstaat sich immer wieder neu legi-
timieren, und seine Ausgestaltung ist Gegenstand 
der demokratischen Debatte. Diese vierte Nummer 
des Werkhefts kann und will nicht den Anspruch 
erheben, die aktuellen Herausforderungen des 
Sozialstaats umfassend zu verhandeln. Gleichwohl 
zeigte sich im Dialogprozess »Arbeiten 4.0«, dass 
die Zukunft der Arbeitswelt über konkrete arbeits-
politische Themen hinaus nicht ohne ihre Einbet-
tung in den Sozialstaat im umfassenderen Sinn 
diskutiert werden kann. Aus diesem Blickwinkel 
lassen sich auch fünf »Riesen« des frühen 21. Jahr-
hunderts benennen. Dies ist erstens die Absiche-
rung und Flankierung von Erwerbsbiografien im 
(nicht nur) digitalen Wandel der Arbeitswelt, zwei-
tens die Stabilisierung der sozialen Sicherung im 
demografischen und ökonomischen Wandel, drit-
tens die Reduzierung von Armut und Ungleichheit 
sowie der Zugang zu gesellschaftlich notwendigen 
Dienstleistungen, viertens die Ausgestaltung des 
Sozialstaats in Europa und fünftens die Frage der 
Akzeptanz des Sozialstaats und seiner Anpas-
sungsfähigkeit an den gesellschaftlich-kulturellen 
Wandel. 

dIGITaLER WaNdEL UNd dIE aBSICHERUNG 
VON ERWERBSBIOGRaFIEN 

An der Schnittstelle zwischen den Umbrü-
chen der Arbeitswelt und dem Sozialstaat dreht 
sich die Diskussion in besonderer Weise um die 
Relevanz und Stabilität des klassischen Normal-
arbeitsverhältnisses, um veränderte Erwerbsbio-
grafien sowie mögliche neue »Verwundbarkeiten« 
von Erwerbstätigen. Mögliche Schlussfolgerungen 
für Arbeits- und Bildungspolitik waren bereits in 
den drei vorgehenden Ausgaben des Werkhefts 
Thema, konkrete Vorschläge wurden im Weiß-
buch »Arbeiten 4.0« dokumentiert. Dies setzen 
wir in dieser Ausgabe mit einigen Beiträgen fort. 
Der pauschalen und zugespitzten These einer dro-
henden »Abstiegsgesellschaft« stellt Staatssekretär 
Thorben Albrecht eine differenzierte Analyse der 
Entwicklung von atypischer Beschäftigung mit 
Bezug auf Ergebnisse des Fünften Armuts- und 
Reichtumsberichts gegenüber. Er plädiert für 
einen »neuen gesellschaftlichen Kompromiss« im 
Umgang mit atypischen Beschäftigungsverhält-
nissen (→ Albrecht, S. 182). Trifft für die Zukunft die 
Einschätzung zu, dass die Digitalisierung einen 
»systematischen Wandel von einer Arbeitswelt 
fester Kopplung hin zu einer der losen Kopplung« 
zur Folge habe, also die Lockerung der Kopplung 
des Unternehmens an einen Ort oder die Kopp-
lung zwischen Unternehmen und Arbeitskraft, 
müssten sich auch Arbeitspolitik und Sozialstaat 
darauf einstellen. (→ Cholotta, Kirchner, S. 38). Eine 
mögliche Antwort ist eine bessere Selbstorganisa-
tion von (Solo-)Selbstständigen zur Durchsetzung 
ihrer Interessen (→ Reuse, S. 196). 

Im Rahmen der von BMAS und IG Metall 
geleiteten Plattform »Digitale Arbeitswelt« legte 
im Juni 2017 die Fokusgruppe »Gesundheit und 
Teilhabe« ihren Abschlussbericht vor (BMAS 
2017c). Er zeigt, dass der Einsatz neuer digitaler 
Technologien einen Beitrag zur Gesundheitsför-
derlichkeit und zur Inklusion leisten kann, sofern 
Sozial- und Betriebspartner sowie die Politik 
die Weichen in diese Richtung stellen (→ Huber,  
Primavesi, S. 206). 

Am Schnittpunkt verschiedener Diskurse 
über den (digitalen) Wandel der Arbeitswelt (Mik-
feld 2017) wird seit einiger Zeit die Forderung nach 
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einem (bedingungslosen) Grundeinkommen (BGE) 
erhoben. Für manche ist es die »eierlegende Woll-
milchsau« eines modernen Sozialstaats – eine 
Antwort auf Ungleichheit, auf niedrige Löhne, auf 
die Automatisierungsrisiken der Digitalisierung, 
die vermeintliche Bürokratie des Sozialstaats und 
einiges andere. Doch weder handelt es sich bei 
allem, was unter dem Schlagwort des BGE disku-
tiert wird, um ein einheitliches Konzept – vom 
weitreichenden Ausbau der sozialen Sicherung bis 
zur radikalen Verschlankung ist alles im Angebot –, 
noch bietet das BGE bei näherer Betrachtung eine 
schlüssige Antwort auf die genannten »Riesen«  
(→ Ebert, Rahner, S. 174). 

In der Fachwelt wurden auch alternative 
Varianten einer zukunftsfähigen Absicherung 
moderner Erwerbsbiografien entwickelt. In einem 
Gespräch erläutern Claus Offe, Steffen Mau und 
Günther Schmid ihre jeweiligen Vorstellungen  
(→  S. 164). Das BMAS hat im Weißbuch »Arbeiten 4.0« 
den Vorschlag eines Persönlichen Erwerbstäti-
genkontos formuliert, der in diesem Werkheft 
ausführlicher dargestellt wird (→ Blancke et al.,  
S. 150). In diesem Zusammenhang gilt es auch, aus 
den internationalen Erfahrungen mit Kontenmo-
dellen zur Absicherung von Weiterbildung oder 
anderen Lebensphasen zu lernen (→ Eichhorst, 
Fahrenholz, Linck, S. 158).

KOSTEN UNd NUTzEN dES SOzIaLSTaaTS 

Der zweite »Riese« ist die Stabilisierung der 
sozialen Sicherungssysteme im demografischen 
Wandel. Die demografische Frage wird noch hef-
tiger und emotionaler diskutiert als der digitale 
Wandel (Mikfeld 2017, S. 17 ff.). Der alarmistische 
Diskurs warnt vor der »Sprengkraft« der »demo-
grafischen Zeitbombe« und neigt in Teilen zu 
»anti-malthusianischen Gefahrenszenarios und 
apokalyptischen Untergangsängsten« (Bryant 
2011, S. 40) vor einer Vergreisung der Gesellschaft 
oder gar nationalistisch vor einem »Aussterben 
der Deutschen«. Pragmatische Diskurse wiederum 
erkennen die Auswirkungen des demografischen 
Wandels auf den Wohlfahrtstaat an, plädieren 
aber nicht fatalistisch für einen Rückbau, sondern 
halten eine »Politisierung des Wohlfahrtsstaates« 
und »politische Präferenzentscheidungen« für 
erforderlich, die sozialen Ausgleich und Vertei-

lungsgerechtigkeit sicherstellen (Kersten/Neu/
Vogel 2012, S. 128).

Die sozialpolitischen Ausgaben werden im 
Sozialbericht dokumentiert. Den jüngsten »Sozi-
albericht 2017« hat das Bundeskabinett im August 
beschlossen (BMAS 2017a). Neben einer Dar-
stellung der sozialpolitischen Maßnahmen und 
Vorhaben der Regierung enthält der Bericht das 
»Sozialbudget«. Aufsehen erregte die Botschaft, 
dass die Sozialleistungen nach Schätzungen ab 
2019 die »Billionenmarke knacken« könnten. 
Allerdings muss man die Ausgaben in Relation 
zum ebenfalls wachsenden Bruttoinlandspro-
dukt setzen. Dann zeigt sich, dass die Sozialleis-
tungsquote mit knapp unter 30 Prozent weder 
gegenwärtig noch in der nahen Zukunft eine neue 
Dimension erreicht. Im EU-Vergleich lag Deutsch-
land 2014 knapp über dem Durchschnitt und an 
neunter Stelle im Vergleich der Mitgliedsstaaten  
(→ Tautz, S. 62). 

Zugleich sagt die Sozialleistungsquote nur 
bedingt etwas über die Wirkung von Sozialleis-
tungen aus. Die aus der Perspektive der Finanz-
politik beliebte Betrachtung der langfristigen fis-
kalischen »Tragfähigkeit« nimmt vor dem Hinter-
grund der demografischen Veränderung vor allem 
die Ausgabenseite in den Blick, blendet aber die 
Stabilisierungsfunktion und die investive Bedeu-
tung des Sozialstaats aus. Ebenso wenig geben 
derartige Tragfähigkeitsbetrachtungen Auskunft 
über die privaten Ausgaben für soziale Sicherung 
(Altersvorsorge, Bildung, Gesundheit), die aus Sicht 
der Bürgerinnen und Bürger zwar keine Abgaben, 
aber auch »Kosten« sind. Dies verweist auf die Not-
wendigkeit, in der Zukunft Ansätze zu entwickeln, 
die auch den gesellschaftlichen und ökonomischen 
Nutzen der Sozialpolitik stärker analysieren und 
begründen (→ Czernomoriez, S. 56). 

Derzeit werden zwei Drittel des Sozialbudgets 
aus Beiträgen finanziert. Das im November 2016 
vorgelegte »Gesamtkonzept Alterssicherung« des 
BMAS formuliert den Vorschlag einer doppelten 
Haltelinie der Beiträge und des Sicherungsniveaus 
in der Rentenversicherung. Die Finanzierungs-
lücke wäre durch einen höheren Steueranteil zu 
schließen (→ Thiede vs. Ebert, S. 130). Darüber hinaus 
gehen im Hinblick auf digitale Ökonomie und den 
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Rückgang der Lohnquote unterschiedliche Kon-
zepte, wie eine »Robotersteuer« oder eine stärker 
an der Wertschöpfung orientierte Bemessung der 
Arbeitgeberbeiträge. Derzeit kommen Ökonomen 
hier zu unterschiedlichen Schlüssen (→ Hüther vs. 
Rürup/Huchzermeier, S. 136). 

aRmUT, UNGLEICHHEIT UNd SOzIaLE 
TEILHaBE 

Der dritte »Riese« ist die Reduzierung von 
Armut, aber auch von sozialer Ungleichheit sowie 
die Sicherung sozialer Teilhabe. Neben grund-
sätzlichen normativen Sichtweisen werden in der 
Diskussion methodische Fragen der Definition und 
Messung von Armut, Reichtum oder Ungleichheit 
aufgeworfen. Das Bemühen um eine sachliche und 
faktenbasierte Grundlage für politische Entschei-
dungen ist auch eine erklärte Aufgabe der Armuts- 
und Reichtumsberichterstattung der Bundesregie-
rung. Im April dieses Jahres hat das Bundeskabi-
nett den Fünften Armuts- und Reichtumsbericht 

beschlossen. Neben einer Überarbeitung der 
Kernindikatoren, die nun auch laufend auf einer 
Website (www.armuts-und-reichtumsbericht.de) 
dokumentiert und aktualisiert werden, enthält der 
Bericht einige »Innovationen«. Hierzu gehört u.a. 
eine bessere Erfassung der Genese des Reichtums 
von Hochvermögenden oder eine Analyse der poli-
tischen Responsivität, die festzustellen versucht, 
inwieweit bei politischen Entscheidungen die 
Einstellungen aller Einkommensgruppen berück-
sichtigt werden (BMAS 2017b). Eine Erkenntnis des 
Berichts lautet, dass die grundsätzlich gute Lage 
der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt nicht 

oder nur zögerlich bei allen Bürgerinnen und Bür-
gern ankommt. Eine wesentliche Ursache hierfür 
ist die Lohnentwicklung seit Mitte der 1990er 
Jahre, die dazu geführt hat, dass die untersten 40 
Prozent der Löhne heute real niedriger ausfallen. 
Es zeigt sich aber auch, dass der Sozialstaat wirkt. 
Das Ungleichheitsmaß Gini-Koeffizient ist für die 
Markteinkommen mit etwa 0,5 deutlich »unglei-
cher« als nach Steuern und Transfers. Der Wert für 
die Haushaltseinkommen stieg im letzten Jahr-
zehnt etwas an, liegt aber seit Jahren konstant bei 
knapp unter 0,3.

Dies steht im Einklang mit den Erkenntnissen 
der internationalen Ungleichheitsforschung  
(u. a. Atkinson 2016, Milanovic 2016). Sie weist  
darauf hin, dass es in fast allen OECD-Ländern 
ab etwa 1980 eine Wende zu mehr Ungleichheit 
gab, wenn auch nicht überall so dramatisch wie 
im angelsächsischen Kapitalismus. Als ungleich-
heitstreibende Faktoren genannt werden vor 
allem die Explosion von Spitzengehältern, eine 
hohe Konzentration bei Vermögen, die zudem 
vererbt werden, Steuersenkungen und Sozialkür-
zungen, eine hohe Arbeitslosigkeit, ein polari-
sierter Arbeitsmarkt mit vielen hohen und vielen 
niedrigen Einkommen, der politische Einfluss 
und die Steuerflucht-Möglichkeiten von Reichen 
oder der Trend zu geringeren Haushaltsgrößen. 
Als Faktoren, die geeignet sind, Ungleichheit zu 
vermindern, werden genannt: wirksame Insti-
tutionen der Primärverteilung, wie eine starke 
Sozialpartnerschaft und hohe Tarifbindung, ein 
ausgleichend wirkendes, progressives Steuer- und 
Sozialversicherungssystem, eine breite Verteilung 
des Kapitalvermögens sowie eine gesellschaftliche 
Bewältigung des technologischen und wirtschaft-
lichen Strukturwandels u.a. durch eine inklusive 
Arbeitsmarktpolitik.

Doch es stellt sich auch die ökonomische 
Frage, ob die Ungleichheit nicht Potenziale für 
mehr Wohlstand verschenkt. Die Wirkmecha-
nismen zwischen Wachstum und (Un-)Gleich-
heit sind komplex und kontrovers. Gleichwohl 
bestreitet Branko Milanovic die Zwangsläufigkeit 
von mehr Ungleichheit und weist die Hypothese 
zurück, »man könne das eine ohne das andere 
nicht haben« (Milanovic 2016, S. 100). Offenbar 
sind sowohl ein »ungleiches Wachstum« als auch 

»Es stellt sich auch die 
ökonomische Frage, 
ob die Ungleichheit 
nicht Potenziale für 

mehr Wohlstand 
verschenkt.«
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ein »inklusives Wachstum« möglich – das zeigen 
Beispiele zu verschiedenen Zeiten ebenso wie zur 
selben Zeit in verschiedenen Regionen der Welt.

Eine Sorge in der Bevölkerung ist die unzu-
reichende Absicherung im Alter, auch wenn 
gegenwärtig nur drei Prozent der über 65-Jährigen 
Grundsicherungsleistungen beziehen. Staatssekre-
tärin Yasmin Fahimi verweist in ihrem Beitrag auf 

die Vorschläge des »Gesamtkonzept Alterssiche-
rung«, die in besonderer Weise auf die Vermeidung 
von Altersarmut abzielen: die verbesserte Erwerbs-
minderungsrente, eine gesetzliche Solidarrente 
für langjährig Erwerbstätige mit geringen Ein-
kommen sowie die Einbeziehung Selbstständiger 
in die gesetzliche Rentenversicherung, da diese 
in besonderer Weise vom Risiko der Altersarmut 
betroffen sein werden (→ Fahimi, S. 200). 

Ein Beitrag für den Fünften Armuts- und 
Reichtumsbericht war die Analyse der sozialen 
Mobilität zwischen den Generationen. Zwar gab es 
in den letzten Jahrzehnten durchaus soziale Auf-
stiege, vor allem aus einem niedrigen Bildungs-
status in einen höheren. Doch von wirklicher 
Chancengleichheit sind wir weit entfernt. Noch 
immer gehöre, so Bernhard Boockmann, die Bil-
dung der Eltern »zu den stärksten Determinanten 
von Bildungs- und Statusungleichheit«. Er plädiert 
dafür, die Bildungs- und Sozialpolitik stärker auf 
ihre Wirkung auf die soziale Mobilität zu untersu-
chen (→ Boockmann, S. 74).

Soziale Teilhabe geht über die Verteilung von 
Einkommen, Bildungschancen und Arbeit hinaus. 
Ein wichtiger Aspekt, der auch im Armuts- und 

Reichtumsbericht der kommenden Legislatur-
periode ein stärkeres Gewicht haben könnte, 
ist der Zugang zu gesellschaftlich notwendigen 
Dienstleistungen. Bereits aktuell hat das BMAS 
die Qualität sozialer Dienstleistungen themati-
siert. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist 
die Aufwertung der sozialen Berufe. Bundesmi-
nisterin Andrea Nahles hat noch im Juni dieses 
Jahres zu einem Auftaktgespräch für einen »Pakt 
für anständige Löhne« eingeladen, in dem die Ent-
lohnung, aber auch Ausbildungswege und Arbeits-
bedingungen in den sozialen Berufen als wich-
tiges Handlungsfeld identifiziert wurden. Wolf-
gang Schroeder beschreibt die »paradoxe Lage«: 
Einerseits seien soziale Berufe für den Sozialstaat 
existenziell, andererseits würden die Arbeits-
bedingungen als zu wenig attraktiv erachtet. Er 
sieht hier neben dem Staat auch die Arbeitgeber 
und Gewerkschaften in der Verantwortung, um 
kollektive Aushandlungsstrukturen zu stärken 
(→ Schroeder, S. 68).

EUROPÄISIERUNG dES SOzIaLSTaaTS 

Die Internationalisierung stellt durch 
Standort- und Steuerwettbewerb, globale Krisen, 
Migration und viele weitere Entwicklungen auch 
den Sozialstaat vor neue Herausforderungen. 
Als Antwort auf die globale Finanzkrise und die 
nachfolgende Krise der Eurozone soll die Dimen-
sion des »sozialen Europa« gestärkt werden. Doch 
der Sozialstaat ist, wie angedeutet, historisch in 
den jeweiligen nationalen Kontexten entstanden. 
Alexander Nützenadel plädiert gleichwohl im 
bereits erwähnten Beitrag dafür, eine »Los- 
lösung von historisch gewachsenen nationalen 
Dimensionen der Sozialpolitik zu diskutieren«  
(→ Nützenadel, S. 260). Im Spannungsfeld nationaler 
und europäischer Kompetenzen stellen sich viele 
Abwägungsfragen, wie auch an einigen Themen 
des Prozesses »Arbeiten 4.0«, wie einer europäi-
schen Arbeitslosenversicherung, dem Beschäftig-
tendatenschutz oder der kollektiven Organisation 
von schutzbedürftigen Selbstständigen, gezeigt 
werden kann (→ Becker-Neetz, S. 84). Die EU-Kom-
mission ist bemüht, mit ihren Vorhaben einer 
Europäischen Säule Sozialer Rechte (ESSR) und 
weiterer Begleitinitiativen eine Antwort auf die 
Vertrauenskrise der Europäischen Union zu finden 
(→ Winkler, Nüse, S. 220).

»Soziale Teilhabe geht 
über die Verteilung 
von Einkommen, 

Bildungschancen und 
Arbeit hinaus.«
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Auch internationale Organisationen richten 
sich arbeitsmarkt- und sozialpolitisch neu 
aus. So will die OECD bis zum Mai 2018 eine  
»grundlegende Überprüfung und Ausweitung« 
der Beschäftigungsstrategie aus dem Jahre 2006 
vornehmen, vor allem mit Blick auf die Ergebnis-
dimensionen »mehr und bessere Arbeitsplätze«, 
»Inklusive Arbeitsmärkte« und Anpassungs- 
und Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen  
(→ Scarpetta, S. 188). 

aKzEPTaNz UNd WERTE 

Der fünfte »Riese« ist die Anpassung des Sozi-
alstaats an den gesellschaftlichen und kulturellen 
Wandel bzw. die jeweiligen Wertvorstellungen. 
Die Akzeptanz des Sozialstaats in der Bevölkerung 
steht und fällt mit seiner Effektivität (erreicht er 
seine Ziele?), seiner Effizienz (stimmt das Ver-
hältnis von Kosten und Wirkung?), dem Einklang 
mit grundlegenden normativen (Gerechtigkeits-)
Vorstellungen in der Gesellschaft, aber auch 
seiner Anpassungsfähigkeit an den soziokultu-
rellen Wandel, beispielsweise an die veränderte 
geschlechtliche Arbeitsteilung. Hier haben wir es 
mit zwei wesentlichen Spannungsfeldern zu tun. 
Zum einen: soll Sozialpolitik vor allem auf »Für-
sorge« in bestimmten Risikosituationen abzielen 
und im Prinzip möglichst viel der Eigenverantwor-
tung und Marktlösungen überlassen bleiben? Oder 
ist der Sozialstaat ein Prinzip der »Einbettung« 
(Polanyi 1978, S. 88 f.) kapitalistischer Marktwirt-
schaften in soziale Regeln und Institutionen und 
insofern auch ein Garant der Erweiterung der bür-
gerlichen und politischen Rechte des Staatsbürg-
erstatus um soziale Rechte und Pflichten (Mar-
shall 1992)? Zum anderen wird – gerade für das im 
internationalen Vergleich als »konservativ« klas-
sifizierte deutsche Sozialmodell – die Frage auf-
geworfen, ob es weiterhin auf die Strukturen und 
die »Ethik der industriellen Leistungsgesellschaft« 
(Lessenich 2009, S. 23) ausgerichtet sein sollte oder 
stärker vom »Zwang zur Erwerbsarbeit befreien« 
und auch andere Formen der gesellschaftlichen 
Arbeit, vor allem Sorgearbeit, absichern müsste. 

Sozialpolitische Reformen können in Wider-
spruch treten zu tief verankerten Vorstellungen 
von Gerechtigkeit und somit Protest hervorrufen. 
Umgekehrt gilt aber auch, dass sozialstaatliche 

Institutionen unser Denken und Handeln prägen: 
»Sozialpolitische Maßnahmen können demnach 
Kontexte (frames) verändern, haben dadurch 
Einfluss auf die individuelle Wahrnehmung von 
Rechten und Pflichten und können letztlich auch 
gesellschaftliche Sitten, Gebräuche und Normen 
beeinflussen« (Kubon-Gilke u.a., S. 469). So löst 
sich der deutsche Sozialstaat inzwischen – wenn 
auch zäh und keineswegs frei von Widersprüchen 
– von seiner Pfadausrichtung auf das männliche 
Einverdienermodell und verändert damit auch 
Geschlechterrollen. Auf das einzelne Individuum 
abzielende Strategien der Verhaltensänderung 
wiederum bedienen sich der Erkenntnisse der Psy-
chologie und der Verhaltensökonomie und wollen 
das »Design« des Sozialstaats mit Ansätzen des 
»Nudging« verbessern (→ Sutter, S. 228). Eine bes-
sere und bürgernahe Verwaltung wiederum muss 
auch »nach innen« andere agilere Arbeitsstruk-
turen entwickeln (→ Molnár, S. 214). 

Doch wird zuweilen der »Wertewandel«, 
inzwischen im Zusammenspiel mit der »Digitali-
sierung«, als Begründung herangezogen, um das 
Kind mit dem Bade auszuschütten. In einem Buch 
mit dem Titel »Sozialrevolution«, dessen teils recht 
prominente Autoren überwiegend für die Einfüh-
rung eines bedingungslosen Grundeinkommens 
werben, schreibt einer der Herausgeber: »Aus indi-
vidueller Unterstützung eines hilfsbedürftigen 
Gruppenmitglieds – aus Reziprozität, Mitgefühl 
oder Gruppenzwang – wird ein neuer Zwang: der 
Zwang des allgemeinen Gesetzes«. Und weiter: Mit 
»Rationalisierung, Bürokratisierung und Anony-
misierung wurde Stück für Stück der individuelle 
Mensch über Bord geworfen« (Steuernagel 2017, 
S. 20 f.). Eine Lösung sieht er – außer in einem 
Grundeinkommen – in P2P-Versicherungen, also 
Zusammenschlüssen kleiner Gruppen, bei denen 
die Mitglieder entscheiden würden und nicht 
»Versicherungspolicen oder Sozialgesetzbücher«. 
Nun soll hier die emanzipatorische und kreative 
Kraft von P2P-Kooperation oder auch der Produk-
tion von Commons nicht kleingeredet werden. 
Die umfassende Entfaltung von Individualität 
hatte aber – wie die historische Perspektive zeigt 
– gerade die universelle staatliche Absicherung 
einschließlich guter sozialer Dienstleistungen 
zur Voraussetzung; ein Blick auf den vielgelobten 
schwedischen Wohlfahrtsstaat zeigt, dass dieser 
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»auf einer Übereinkunft zwischen Staat und Indi-
viduum baut, welche die Individuen auf radikale 
Weise von gegenseitiger zwischenmenschlicher 
Abhängigkeit befreit hat« (Berggren/Trägardh 2015, 
S. 23).

Eine Vielzahl demoskopischer Untersu-
chungen belegt, dass es in Deutschland eine 
starke Akzeptanz sozialer Sicherung gibt, die auf 
gesetzlicher Grundlage basiert, und dass ihre Qua-
lität auch im internationalen Vergleich als hoch 

eingeschätzt wird. Die allermeisten Bürgerinnen 
und Bürger haben kein Problem damit, dass die 
Höhe der Alterssicherung oder die Leistungen der 
Krankenversicherung in »Sozialgesetzbüchern« 
definiert und somit demokratisch legitimiert und 
nicht dem Markt oder kleinen Gemeinschaften 
überlassen sind. Auch dies entspricht Marshalls 
Konzept der sozialen Bürgerrechte: Wenn die 
Voraussetzungen für eine Leistung gegeben sind, 
besteht ein individueller Rechtsanspruch darauf. 
Doch trotz einer grundsätzlich positiven Bewer-
tung der aktuellen ökonomischen Lage besteht 
zum einen Sorge angesichts einer nicht unbe-
dingt individuell, jedoch gesamtgesellschaftlich 
empfundenen Zunahme von Armut und sozi-
aler Ungleichheit und zum anderen persönliche 
Zukunftsunsicherheit durch Globalisierung, 
technologische Veränderungen und den demo-
grafischen Wandel. Es gibt das Bedürfnis nach 
einem »Wir-Gefühl«; beklagt wird ein zu geringer 
Zusammenhalt in der Gesellschaft. Den hohen 
Erwartungen an den Sozialstaat, teils auch an 
eine Ausweitung von Leistungen, steht in Bezug 
auf die Finanzierung nur eine Akzeptanz von 
Finanzierungsoptionen gegenüber, die zugleich 
zur Reduzierung der Ungleichheit beitragen, wie 
etwa Vermögenssteuern. (→ Hegewald, Heitmann, 
S. 44). 

SOzIaLSTaaT dER zUKUNFT: FORSCHUNG 
UNd dEmOKRaTISCHE dEBaTTE 

Zu den hier genannten »fünf Riesen« und 
vielen anderen Fragen ist gute Forschung nötig. 
Doch die Sozialpolitikforschung (und -lehre) ent-
spricht nicht annährend dem Gewicht, das die 
Sozialpolitik des Bundes (wie erwähnt, mit knapp 
30 Prozent des BIP) hat. Auf dieses Defizit machen 
WissenschaftlerInnen seit Jahren aufmerksam und 
fordern Abhilfe (→ Leibfried, S. 252). Das BMAS hat 
auf diese Appelle reagiert und eigene Mittel ein-
gesetzt, um zumindest einen kleinen Beitrag zur 
Verbesserung der sozialpolitischen Forschungs-
landschaft zu leisten. Im Rahmen des »Fördernetz-
werks Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung« 
(www.fis-netzwerk.de) werden Stiftungsprofes-
suren, Forschungsprojekte und Nachwuchsnetz-
werke gefördert.

Auf diese hier zugrunde gelegten »fünf 
Riesen« des frühen 21. Jahrhunderts gibt uns der 
Beveridge-Plan natürlich keine hinreichenden 
Antworten. Aber er könnte als Hinweis dafür 
dienen, dass von Zeit zu Zeit eine demokratische 
gesellschaftliche Selbstverständigung über den 
Zustand und die Zukunft des Sozialstaats sinn-
voll ist. Eine solche Selbstverständigung dürfte 
sich freilich nicht in einem Bericht einer Regie-
rungskommission erschöpfen. Gleichwohl ist das 
75 Jahre alte Dokument in einigen Punkten noch 
zeitgemäß, so die Begründung einer universellen 
Sozialversicherung unter Einbeziehung aller 
Bürgerinnen und Bürger. Die Autoren wähnten 
sich hier durchaus im Einklang mit dem Willen 
der Bevölkerung: »Aber die allgemeine Tendenz 
der öffentlichen Meinung scheint klar zu sein. 
Nachdem ein anderes Prinzip ausprobiert worden 
ist, hat man gefunden, dass es am besten mit den 
Empfindungen der Bevölkerung Großbritanniens 
übereinstimmt, dass im Rahmen einer von der 
Gemeinschaft unter Ausübung der Macht zum 
Zwang organisierten Versicherung alle Individuen 
zu den gleichen Bedingungen teilnehmen sollen, 
niemand solle den Anspruch erheben können, er 
brauche weniger zu zahlen, weil er gesünder sei 
oder eine regelmäßigere Beschäftigung habe« 
(Beveridge 1942, S. 21).

»Es gibt das Bedürfnis 
nach einem 

›Wir-Gefühl‹.«
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Für lange Zeit waren Arbeitgeber, Arbeitskraft und Arbeitsort eng mitei-
nander verbunden. Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt 
lockert diese engen Verbindungen. Es entsteht eine Arbeitswelt loser 
Kopplung. Beispielsweise löst mobiles digitales Arbeiten die Bindung 
an einen bestimmten Arbeitsort. Arbeit auf digitalen Marktplätzen, wie 
etwa beim Crowdsourcing, tritt an die Stelle von Arbeitgeber-Arbeitneh-
mer-Verhältnissen. Unsere etablierten sozialstaatlichen Regulierungen 
stellt dies vor neue Herausforderungen, da sie vornehmlich an der tradi-
tionellen Arbeitswelt fester Kopplung ansetzen.

WIE EINE aRBEITS-
WELT LOSER  
KOPPLUNG dEN  
SOzIaLSTaaT  
HERaUSFORdERT

Katrin Cholotta und Stefan Kirchner

dIGITaLISIERUNG LÖST KOPPLUNGEN dER 
UNTERNEHmEN

Um zu verstehen, mit welcher Systematik die 
Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert, hilft 
es, einige Jahrzehnte zurückzublicken. Sinnbild 
für eine Arbeitswelt vergangener Zeit ist der fordis-
tisch-organisierte Großbetrieb der 1960er-Jahre. 
Ein Beispiel: Ein Automobilhersteller betreibt eine 
große Fabrik. In dieser Fabrik stellen unbefristet 
Beschäftigte Autos her, die nach Fertigstellung von 
der Fabrik ausgeliefert werden. Der Großbetrieb als 
unternehmerische Organisation war damit lange 
Zeit der Ort, an dem Arbeit verrichtet und ein 

Produkt erzeugt oder eine Dienstleistung bereit-
gestellt wurde. In diesem Großbetrieb bestand 
eine klare Einheit zwischen dem Unternehmen, 
einem Ort, der Arbeitskraft und den Produkten. 
Der fordistisch-organisierte Großbetrieb bietet 
somit einen wichtigen Bezugspunkt für aktuelle 
Debatten, denn Digitalisierung könnte diese Ver-
hältnisse grundlegend verändern. 

Für ein besseres Verständnis der Mecha-
nismen der Digitalisierung ist die theoretische 
Perspektive der Kopplung hilfreich (vgl. dazu 
ausführlich Kirchner/Beyer 2016). Der amerikani-
sche Organisationstheoretiker Karl E. Weick (1976) 
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unterscheidet zwei Formen von Kopplung: lose 
Kopplung und feste Kopplung. Der Kerngedanke 
ist einfach: Feste Kopplung ermöglicht Stabilität, 
da die Elemente eng miteinander verbunden sind. 
Dagegen erlaubt lose Kopplung Flexibilität, da die 
Elemente hier nur locker miteinander verknüpft 
sind. In klassisch fordistisch-organisierten Groß-
betrieben waren Orte, Arbeitsverhältnisse und 
Produkte fest miteinander gekoppelt.

Wird diese Perspektive der Kopplung nun auf 
die Digitalisierung übertragen, so zeigt sich, dass 
Unternehmen mithilfe digitaler Technik feste 
Kopplungen zunehmend lösen. Traditionell feste 
Kopplungen werden im Prozess der Digitalisierung 
mehr und mehr in lose Kopplungen umgewandelt. 
Dies lässt sich anhand von drei zentralen Mecha-
nismen aufzeigen: Delokalisierung, Delegation 
und schließlich Marktorganisation (Kirchner/Beyer 
2016).

dELOKaLISIERUNG LÖST dIE KOPPLUNG VON 
UNTERNEHmEN UNd ORT

Mit der Delokalisierung löst die Digitalisie-
rung die feste Kopplung der Unternehmen an einen 
bestimmten Ort. Objekte oder Informationen eines 
bestimmten Orts in der analogen Welt werden in 
digitale Datenpakete überführt. Diese Datenpa-
kete lassen sich schnell hin und her versenden 
und kopieren. Digitale Technologien ermöglichen 
da rüber hinaus einen ortsunabhängigen Zugriff 
auf Inhalte und Kommunikationspartner.

Der konkrete Einfluss der Delokalisierung 
im Prozess der Digitalisierung lässt sich an zwei 
Beispielen näher veranschaulichen: Durch Delo-
kalisierung wird mobiles digitales Arbeiten mög-
lich. Hier löst digitale Technik Beschäftigte von 
einem gemeinsamen Arbeitsort und einem festen 
Arbeitsplatz (Pfeiffer 2012). Ein weiterer Bereich, 
in dem sich mit der Delokalisierung die Ortsbin-
dung von Unternehmen löst, ist der Onlinehandel. 
Zum einen benötigt dieser kein Geschäft an einem 
festen Ort; eingekauft wird auf einer Internetseite 
(Eisewicht 2015). Zum anderen wird der Online-
handel durch eine Delokalisierung von Produkten 
intensiviert; zuvor analoge Produkte wie CDs, 
Videos, Zeitungen oder Bücher werden digitalisiert 
und online verbreitet (Dolata 2008).

dELEGaTION LÖST dIE KOPPLUNG zWISCHEN 
UNTERNEHmEN UNd aRBEITSKRaFT

Mit der Delegation löst die Digitalisierung 
die feste Kopplung zwischen Unternehmen und 
Arbeitskraft. Beispielsweise stellt ein unbefris-
teter Arbeitsvertrag eine relativ feste Kopplung 
dar. Dagegen wird bei einer losen Kopplung die 
geforderte Arbeitsleistung nicht mehr durch regu-
läre Angehörige eines Unternehmens erbracht, 
sondern an Selbstständige oder Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer delegiert. Dieses 
Prinzip der Auslagerung von Arbeit ist nicht gänz-
lich neu. Allerdings erleichtert die Digitalisierung 
die unternehmensübergreifende Gestaltung von 
Prozessketten erheblich und gilt daher oftmals 
als Faktor, der die Nutzung von Outsourcingmaß-
nahmen wesentlich intensiviert hat (Flecker 2009). 
Eng mit diesen Prozessen verknüpft, wächst der 

Anteil selbstständig Beschäftigter im IT-Bereich 
und in den verwandten Tätigkeiten der Kreativ-
wirtschaft (Carstensen 2015). Die IT-Selbststän-
digen dienen daher nicht selten als Referenzgruppe 
eines neuen, flexiblen Beschäftigungstyps, der 
deutlich vom festgekoppelten Normalarbeitsver-
hältnis abweicht. Neben dem klassischen Outsour-
cing zeigt sich die delegationsbedingte Ände-
rung der Kopplung zwischen Unternehmen und 
Arbeitskraft auch in anderen Tätigkeitsformen. 
Einerseits betrifft dies die Kundenarbeit (Voß/
Rieder 2005), andererseits aber auch die Arbeit auf 

»Traditionell feste 
Kopplungen werden 

im Prozess der 
Digitalisierung 

mehr und mehr in 
lose Kopplungen 
umgewandelt.«
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Internetplattformen – wobei Letztere entlohnte 
Aufträge an externe Auftragnehmerinnen und 
Auftragnehmer vermitteln (Boes et al. 2015; Menz/
Cárdenas Tomazic 2017).

maRKTORGaNISaTION LÖST dIE 
KOPPLUNGEN zWISCHEN UNTERNEHmEN, 
ORT, aRBEITSKRaFT UNd PROdUKT 

Mit dem letzten Schritt der Marktorgani-
sation kombinieren einige Unternehmen die 
Mechanismen der Delokalisierung und Delega-

tion. In dieser Kombination organisieren diese 
Unternehmen einen digitalen Marktplatz, auf dem 
Externe ihre Produkte anbieten (Ahrne et al. 2015). 
Die Marktorganisatoren profitieren dabei durch 
Gebühren, die sie für die Markttransaktionen 
erheben. Mit der Rolle als Marktorganisator verän-
dert sich zusätzlich eine weitere Ebene der festen 
Kopplung. Neben der Kopplung zwischen einem 
Unternehmen und dem Ort sowie einem Unter-
nehmen und der Arbeitskraft lösen die Marktor-
ganisatoren auch die Kopplung zwischen Unter-
nehmen und konkreten Produkten. Im Ergebnis 
geben diese Unternehmen die unmittelbare 
Verantwortung dafür ab, welche konkreten Pro-
dukte auf ihren digitalen Marktplätzen angeboten 
werden, wer die damit verbundene Arbeitsleistung 
erbringt und an welchem Ort – und damit auch 
unter welchen Umständen – die Arbeit erbracht 
wird.  

Hervorzuheben ist jedoch, dass Delokalisie-
rung, Delegation und Marktorganisation keine 
exklusiven Eigenschaften der Digitalisierung dar-
stellen. Tatsächlich setzt die Digitalisierung hier 
Trends fort, die schon lange beobachtet werden – 
insbesondere im Zusammenhang mit Outsourcing 
und globalen Wertschöpfungsketten. In der aktu-
ellen Diskussion über den digitalen Wandel wird 
Crowdsourcing besonders intensiv beforscht (Boes 
et al. 2015; Menz/Cárdenas Tomazic 2017). In der Per-
spektive loser Kopplung erscheint Crowdsourcing 
als eine spezifische Form der neuartigen Organi-
sation von Arbeit auf digitalen Marktplätzen, die 
auf einer umfassenden Delokalisierung und Dele-
gation basieren. Digitale Marktplätze finden sich 
jedoch auch in anderen Bereichen und verändern 
die Arbeit in vielen unterschiedlichen wirtschaft-
lichen Feldern.

Bezogen auf das Verhältnis von Digitalisierung 
und Arbeitswelt insgesamt, lässt sich die Perspek-
tive der Kopplung wie folgt auf den Punkt bringen: 
Im Prozess der Digitalisierung transformiert sich 
die Arbeitswelt der festen Kopplung durch Deloka-
lisierung, Delegation und Marktorganisation mehr 
und mehr in eine Arbeitswelt loser Kopplung.

FOLGEN EINER aRBEITSWELT LOSER 
KOPPLUNG FÜR dEN SOzIaLSTaaT

Die zunehmend losen Kopplungen der Unter-
nehmen könnten langfristig das bestehende 
System des Sozialstaats herausfordern. Denn viele 
sozialstaatliche Regulierungen basieren auf festen 
Kopplungen zwischen Unternehmen, Orten, 
Arbeitskraft und Produkten. Das gilt insbesondere 
für das Arbeitsrecht, das hauptsächlich am festen 
Arbeitsplatz und am dauerhaften Arbeitgeber-Ar-
beitnehmer-Verhältnis ansetzt (Hanau 2016). Dies 
betrifft aber auch Regulierungen der Arbeitsorga-
nisation, Mitarbeitervertretung und Sozialpart-
nerschaft bis hin zur Sozialversicherung (Boes et 
al. 2015; Carstensen 2015). 

Mit der theoretischen Perspektive der Kopp-
lung lassen sich die Folgen der Digitalisierung 
klar herausstellen. Denn in dem Maße, in dem 
Digitalisierung Kopplungen löst, greifen etab-
lierte Regulierungsmodelle des Sozialstaats ins 
Leere. Sie kommen in einer Arbeitswelt loser 

»Die zunehmend 
losen Kopplungen 
der Unternehmen 

könnten langfristig 
das bestehende System 

des Sozialstaats 
herausfordern.«
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Kopplung an ihre Grenzen, weil die Arbeit von 
ihren traditionellen Ankerpunkten gelöst wird. 
Im Kern vollzöge sich damit ein tiefgreifender 
Institutionenwandel als »Displacement« (Streeck/
Thelen 2005), also eine Verlagerung aus regulierten 
Bereichen der Wirtschaft in bislang weitestge-
hend nicht regulierte oder nur schwach regulierte 
Bereiche (Kirchner/Beyer 2016). Dies geschieht nicht 
zufällig: Insbesondere Unternehmen, die digitale 
Marktplätze organisieren, lösen wirtschaftliche 
Aktivitäten und Arbeitskraft strategisch aus tra-
ditionellen Regulierungsrahmen heraus (Langley/
Leyshon 2016). Im Sinne von »don’t ask permis-
sion, ask forgiveness« (Kenney/Zysman 2016, S. 7) 
bitten diese Internetunternehmen nicht erst um 
Erlaubnis, sondern etablieren ihre Geschäftsmo-
delle und hoffen nach ihrem strategischen Erfolg 
auf eine Entschuldigung der Regelverstöße.

Dabei sind digitale Marktplätze nicht nur 
»Intermediäre«, die Produkte vermitteln, sondern 
sie regulieren selbst die Rahmenbedingungen für 
Arbeit, um Produkte und Dienstleistungen konti-
nuierlich anzubieten (Kenney/Zysman 2016). Diese 
Regulierung der Arbeit geschieht durch allge-
meine Regeln der digitalen Marktplätze, aber auch 
durch die Gestaltung von Angebotsstrukturen, 
Preissystemen und Bewertungssystemen. Digi-
tale Marktplätze werden damit selbst zu Regu-
lierungsinstanzen für Arbeit in einer Arbeitswelt 
loser Kopplung. Dabei treten digitale Marktplätze 
teilweise an die Stelle, wo zuvor vorrangig Betriebe 
die Arbeit organisierten.

PERSPEKTIVEN EINER aRBEITSWELT LOSER 
KOPPLUNG

Das Lösen der Unternehmen von einem 
festen Arbeitsort, von kontinuierlich genutzter 
Arbeitskraft und teilweise auch von konkreten 
Produkten kann bereits heute sehr gut an digi-
talen Marktplätzen beobachtet werden, ist jedoch 
nicht auf diese beschränkt. Vielmehr befördert 
die Digitalisierung in vielen unterschiedlichen 
Bereichen einen systematischen Wandel von einer 
Arbeitswelt fester Kopplung hin zu einer der losen 
Kopplung. Die Arbeitswelt loser Kopplung wächst, 
je weiter die Dynamik der Digitalisierung die 
Mechanismen der Delokalisierung, Delegation und 
Marktorganisation vorantreibt.

Grundsätzlich gilt für den etablierten Sozial-
staat: Je weiter die Arbeitsformen aus dem Modus 
fester Kopplung gelöst werden, desto weniger 
wirkt eine traditionelle Regulierung. Das bedeutet: 
Je umfangreicher die Arbeit vom Arbeitsplatz im 
Unternehmen und die Arbeitskraft oder das Pro-
dukt vom Unternehmen abgelöst werden, desto 
schwerer wird es, nach den etablierten Prinzipien 
des Sozialstaats und mit seinen bestehenden Mit-
teln wirksam einzugreifen. Hier gilt es alternative 
Ansatzpunkte zu durchdenken.

Eine Möglichkeit wäre, die Aktivitäten der 
Marktorganisatoren zu begrenzen, wie es hierzu-
lande bei den digitalen Marktplätzen Uber und 
Airbnb bereits geschehen ist. Denkbar wäre aber 
auch, durch eine Ausweitung des Arbeitnehmer-
begriffs selbstständige Arbeit auf digitalen Markt-
plätzen wieder im »traditionellen« Sozialstaats-
system der festen Kopplungen zu verankern. Das 
seit Jahrzehnten bestehende Heimarbeitsgesetz 
bietet hier möglicherweise eine gute Ausgangs-
basis, um weiter zu denken. Perspektivisch könnte 
aber auch die Regulierung einer Arbeitswelt 
gelöster Kopplung genauer betrachtet werden. 
Denkbar wären zum Beispiel eine Regulierung 
oder Besteuerung der Transaktionen auf digi-
talen Marktplätzen sowie der parallele Aufbau 
von Interessenvertretungen für Crowdworker. Mit 
der Einführung eines Mindestlohns wurde bereits 
ein weit in die Zukunft reichender Regulierungs-
grundstein gelegt; dieser müsste entsprechend auf 
digitale Marktplätze übertragen werden.

Die amerikanischen Wissenschaftler Martin 
Kenney und John Zysman sind sich sicher, dass die 
Art aktueller sozialstaatlicher Regulierung über 
zukünftige Strukturen der digitalen Arbeitswelt 
entscheiden wird (Kenney/Zysman 2016). Beglei-
tende internationale Vergleiche werden daher sehr 
aufschlussreich sein, um die unterschiedlichen 
Regulierungsansätze und ihre praktischen Wir-
kungen zu beleuchten. Aktuelle Untersuchungen 
zeigen bereits deutliche nationale Pfade der digi-
talen Arbeitswelt (Kirchner/Wolf 2015). Diese Pfade 
dürften sich in Zukunft stärker abzeichnen und 
die digitale Arbeitswelt in unterschiedlichen Län-
dern systematisch prägen.
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EINSTELLUNGEN 
zUR ENTWICKLUNG 
dES SOzIaLSTaaTS

Ulrike Hegewald und Laila Heitmann

Sozialpolitik ist – vor allem im Hinblick auf Lebensrisiken wie Arbeits- 
losigkeit, Alter, Krankheit oder Unfälle – für die Bürgerinnen und  
Bürger in Deutschland von großem Interesse. Entsprechend groß ist das  
persönliche Involvement in sozialpolitischen Debatten. Gleichzeitig ist 
Sozialpolitik außerordentlich komplex, und eine nähere Kenntnis der 
sozialen Systeme und ihrer Funktionsweisen kann nicht vorausgesetzt 
werden. Der Beitrag beleuchtet auf der Grundlage demoskopischer  
Erhebungen die Wahrnehmungen und Einstellungen der Bevölkerung 
zum Sozialstaat.

aKTUELLE LaGE – WENIG KONKRETE NÖTE, 
aBER EIN HOHES maSS aN UNSICHERHEIT

Als Hintergrund eines aussagekräftigen 
Stimmungsbildes bezüglich der Sozialpolitik in 
Deutschland ist generell mitzuberücksichtigen, 
wie die Bürgerinnen und Bürger die aktuelle Situ-
ation wahrnehmen und bewerten. Hier kann fest-
gestellt werden: Den Deutschen geht es zurzeit ver-
hältnismäßig gut. Dies gilt zum einen allgemein in 
Bezug auf die Einschätzung der wirtschaftlichen 
Lage im Land, die im Verlauf der vergangenen 
Jahre kaum je so positiv war wie heute – acht von 
zehn Bürgerinnen und Bürger bezeichnen die 
derzeitige Situation als sehr gut oder gut (Infratest 
dimap 2017a) (→ Abbildung 1). Zum anderen gilt dies 
auch in Bezug auf die persönliche ökonomische 
Situation: Auch hier geben acht von zehn Bürge-

rinnen und Bürger im Land eine positive Bewer-
tung ab, nur jede bzw. jeder Fünfte sieht offenbar 
Grund zur Unzufriedenheit (Infratest dimap 2017a) 
(→ Abbildung 2). Dieses gegenwärtige Stimmungs-
bild ist mit Blick auf den Zeitverlauf in Deutsch-
land wie auch gegenüber den Meinungsbildern in 
anderen europäischen Ländern als relativ positiv 
einzuordnen. Eurobarometer-Daten zeigen, dass 
die Bevölkerung in Deutschland die ökonomische 
Lage ihres Landes, die wirtschaftliche Situation 
des eigenen Haushalts und auch die eigene beruf-
liche Lage jeweils deutlich besser beurteilen als der 
Durchschnitt innerhalb der EU (European Parlia-
ment 2017).

Deutschland erscheint somit als ein Land, 
in dem die letzten Jahre für viele Menschen eine 
spürbare Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage 
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brachten. In einer Befragung der 30- bis 59-Jäh-
rigen (»Generation Mitte«) im vergangenen Jahr 
gaben 42 Prozent der Befragten an, im Vergleich 
zu den eigenen Eltern eine bessere soziale Stellung 
erreicht zu haben. Etwa ebenso viele und damit 
mehr als in den Erhebungen zuvor konstatierten 
bezüglich der zurückliegenden fünf Jahre eine 
Verbesserung der eigenen wirtschaftlichen Lage 
(Institut für Demoskopie Allensbach 2016). Dennoch 
führen diese verbreitet positiven Erfahrungen 
nicht zu ausgeprägtem Zukunftsoptimismus; 
vielmehr ist hier im Kontrast zur gegenwärtigen 
Zufriedenheit eine Zunahme von Verunsicherung 
festzustellen.

Während 2015 noch deutlich mehr Befragte 
mit Hoffnungen als mit Befürchtungen und 
Skepsis in die Zukunft blickten, sind im Verlauf 
des vergangenen Jahres offenbar die Hoffnungen 
gesunken und die Befürchtungen in einem Maß 
angestiegen, dass sich 2016 die Anteile der pessi-
mistisch und optimistisch eingestellten Personen 
ungefähr die Waage hielten (Institut für Demos-
kopie Allensbach 2016). Auch die Verbreitung kon-
kreter Zukunftssorgen nahm der Studie zufolge in 
den letzten Jahren zu. Unter anderem sorgt sich 
die dort befragte Altersgruppe um den Erhalt ihres 
Lebensstandards allgemein (40 Prozent) sowie 
insbesondere im Alter (60 Prozent). Angesichts der 
derzeitigen Arbeitsmarktlage überrascht auch der 
Befund, dass immerhin drei von zehn Befragten 
sich sorgen, sie könnten demnächst arbeitslos 
werden (29 Prozent). Weiterhin betreffen verbrei-
tete Sorgen unter anderem den Erhalt der eigenen 
Leistungsfähigkeit als Basis ökonomischen Wohl-
ergehens. 43 Prozent treibt die Sorge um, dass sie 
im Beruf zunehmendem Stress ausgesetzt sind, 
immerhin ein Fünftel (21 Prozent) fürchtet konkret 
eine Überforderung im Berufsleben. Eine große 
Mehrheit erwartet zudem, dass der demografische 
Wandel zu einer Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit (79 Prozent) und steigenden Rentenbeiträgen 
(78 Prozent) führen werde (Institut für Demoskopie 
Allensbach 2016).

Auch eine für die Gesamtbevölkerung reprä-
sentative Befragung des Instituts aproxima im 
Auftrag des BMAS ergab ein relativ hohes Maß 
an empfundener Statusunsicherheit. Drei Viertel 
der Befragten gaben an, dass für jede bzw. jeden 

das Risiko bestehe, irgendwann im Leben arm 
zu sein, und dass sich dieses Risiko nicht auf eine 
bestimmte Gruppe von Menschen beschränke. 
Zwei Drittel der Befragten sehen in der Zeit des 
Ruhestands ein hohes oder sehr hohes Armutsri-
siko (aproxima 2016). 

Diese Sorgen lassen ein Absicherungsbe-
dürfnis gegenüber dem Sozialstaat erahnen und 
sollten bei der Diskussion spezifischerer Wahrneh-
mungen des Zustands des Sozialstaats mitbedacht 
werden.

Hinzu kommt, dass der gefühlte Rückhalt 
in der Gesellschaft sinkt. In den gegenwärtigen 
Zeiten wachsender Unsicherheiten empfinden 

56 Prozent der 30- bis 59-Jährigen einen schwin-
denden gesellschaftlichen Zusammenhalt; insge-
samt 66 Prozent halten den Zusammenhalt sogar 
für schwach (Institut für Demoskopie Allensbach 
2016). Dabei ist an anderer Stelle belegt, dass das 
Bedürfnis nach einem die Gesellschaft umfas-
senden »Wir-Gefühl« durchaus sehr stark ist. In 
der Zukunftsstudie »Das Vermächtnis« der ZEIT 
in Zusammenarbeit mit dem Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und 
dem Bonner Sozialforschungsinstitut infas gab 
die übergroße Mehrheit der Befragten an, solch 

»Soziale Ungleichheit 
wird als Bedrohung für 
den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt wahr-
genommen und ist ge-
nerell ein Thema, das 
die Deutschen zuneh-

mend beschäftigt.«
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ein Wir-Gefühl im Hier und Heute für sich per-
sönlich als wichtig zu erachten (81 Prozent) und 
es sich auch für kommende Generationen zu 
wünschen (85 Prozent) (Allmendinger 2017, S. 205). 
Nur ein Viertel der Befragten war sich allerdings 
sicher, dass die zukünftigen Generationen dem 
Wir-Gefühl diesen hohen Stellenwert ebenfalls 
einräumen werden (25 Prozent); drei von vier 
Befragten erwarteten eher eine Erosion dieser 
Wertvorstellung (75 Prozent). Dabei begründeten 
die Optimisten in dieser Frage ihr Votum zum 
großen Teil mit Nutzenerwägungen – Zusam-
menhalt bringe Vorteile und helfe in krisenhaften 
Zeiten –, während Pessimisten zur Begründung 
ihrer Erwartungshaltung besonders häufig auf 
die Folgen des technischen Fortschritts, ein Mehr 
an digital vermittelter Kommunikation, aber auch 

auf die Erwartung zunehmender Ungleichheit 
verwiesen (Allmendinger 2017, S. 208).

HOHES PROBLEmBEWUSSTSEIN Im HINBLICK 
aUF SOzIaLE UNGLEICHHEIT

Soziale Ungleichheit wird als Bedrohung 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wahr-
genommen und ist generell ein Thema, das die 
Deutschen zunehmend beschäftigt und ihnen 
Sorgen bereitet. Mehr als zwei Drittel der 30- bis 
59-Jährigen sehen größer werdende Unterschiede 
zwischen Arm und Reich als Risiko für die weitere 
Entwicklung Deutschlands an (68 Prozent). Beinahe 
ebenso viele bewerten die momentane Vermögens- 
und Einkommensverteilung als ungerecht (64 Pro-
zent) (Institut für Demoskopie Allensbach 2016).

aRd dEUTSCHLaNdTRENd: maI 2017
BEWERTUNG dER WIRTSCHaFTLICHEN LaGE IN dEUTSCHLaNd
zEITVERLaUF
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Quelle: Infratest dimap (2017a).

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 %: Weiß nicht / keine Angabe 

Abbildung 1

Frage: Wie beurteilen Sie ganz allgemein die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in Deutschland? 
Ist sie Ihrer Meinung nach ... ?
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Eine bevölkerungsrepräsentative Erhebung 
der Friedrich-Ebert-Stiftung belegt in dieser Frage 
zudem einen bemerkenswerten Konsens in den 
ausgewiesenen soziodemografischen Teilgruppen. 
Der Studie zufolge stimmten der Aussage »Die 
soziale Ungleichheit in Deutschland ist mittler-
weile zu groß« die Hälfte der Befragten voll und 
ganz zu (49 Prozent), ein weiteres Drittel tenden-
ziell (33 Prozent). Selbst Personen, die sich selbst 
als Teil der oberen Mittelschicht oder gar der Ober-
schicht betrachteten, teilten diese Problemwahr-
nehmung zu beinahe drei Vierteln (74 Prozent) 
(FES 2016b, S. 17).

Auch im europäischen Vergleich ist das Pro-
blembewusstsein der Deutschen zu diesem Thema 
verhältnismäßig hoch. Nur in Frankreich, Grie-

chenland und Bulgarien liegt der Anteil derer, die 
Ungleichheit als wichtiges Problem ansehen, noch 
höher (European Parliament 2017). Die Frage, ob 
dieses Thema in der Zukunft für das eigene Land 
noch an Wichtigkeit gewinnen wird, findet in 
Deutschland mit 80 Prozent am meisten Zustim-
mung (→ Abbildung 3).

Der zuvor erwähnten Umfrage von aproxima 
zufolge bemerkten zudem 44 Prozent der Befragten 
einen starken Anstieg des Anteils armer Menschen 
in den vergangenen fünf Jahren. Beinahe jeder 
Dritte (31 Prozent) war der Überzeugung, dass der 
Anteil reicher Menschen in diesem Zeitraum stark 
gestiegen sei (→ Abbildung 4). Statistische Daten 
zur Ungleichheit im Land können diese Wahrneh-
mungen allerdings nicht belegen.

Abbildung 2

aRd dEUTSCHLaNdTRENd: maI 2017
BEWERTUNG dER EIGENEN WIRTSCHaFTLICHEN LaGE
zEITVERLaUF

Frage: Wenn Sie an Ihre eigene wirtschaftliche Situation denken, ist Ihre persönliche wirtschaftliche Situation ... ?

Quelle: Infratest dimap (2017a).

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 %: Weiß nicht / keine Angabe 
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WaHRGENOmmENE ENTWICKLUNG VON aRmUT UNd REICHTUm IN 
dEUTSCHLaNd zWISCHEN dEN JaHREN 2010 UNd 2015

Frage: Was würden Sie sagen, wie hat sich der Anteil armer/reicher Menschen in Deutschland in 
den vergangenen fünf Jahren entwickelt?

Quelle: Armuts- und Reichtumsbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (2017), S. 109.
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Abbildung 4

UNGLEICHHEIT IN dER zUKUNFT

Frage: Würden Sie der Aussage zustimmen, dass die Ungleichheit zwischen unterschiedlichen 
sozialen Klassen in Ihrem Heimatland in fünf Jahren ... :

Quelle: European Parliament (2017).
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Abbildung 3

»gravierender ist als heute«

  Der Anteil armer Menschen …

  Der Anteil reicher Menschen …
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Aus dem weitgehenden Konsens bei der Prob-
lematisierung von Ungleichheit eine ebenso weit-
gehende Zustimmungstendenz bezüglich sozialer 
Umverteilung abzuleiten, wäre dennoch verfehlt, 
denn nicht alle Ungleichheiten werden auch als 
ungerecht wahrgenommen. So ist das Gerechtig-
keitsverständnis großer Teile der Bevölkerung 
auch an Leistung geknüpft. Unter den 30-  bis 
59-Jährigen finden es fast drei Viertel gerecht, 
wenn Leute, die viel leisten, auch viel verdienen 
(72 Prozent) (→ Abbildung 5). Zwei Drittel sehen kein 
Gerechtigkeitsproblem, wenn Arbeitslose deutlich 
weniger bekommen als Berufstätige (66 Prozent), 
und gut die Hälfte sieht es auch als gerecht an, 
wenn die Altersvorsorge stark von individuellen 
Vorsorgeentscheidungen abhängt (52 Prozent). 
Nur etwa ein Viertel findet, dass allen, unabhängig 
von der Höhe der eingezahlten Mittel, eine ähnlich 
hohe Altersvorsorge zustünde (24 Prozent) (Institut 
für Demoskopie Allensbach 2016). Neben der Sorge 
um die Ungleichheit ist somit auch die Sorge um 
den Ertrag der selbst erbrachten Lebensleistung zu 
berücksichtigen, wenn es um die Wahrnehmung 
von Sozialpolitik in der Bevölkerung geht.

Dennoch ist klar erkennbar, dass das tenden-
ziell neoliberal geprägte Verständnis, Ungleichheit 
kurble durch Leistungs- und Investitionsanreize 
die Wirtschaft an und sorge somit für schnelleres 
Wirtschaftswachstum, auf recht wenig Zustim-

mung stößt. Eine klare Mehrheit der Wahlbe-
rechtigten (76 Prozent) teilt die Meinung, dass 
das Ausmaß der sozialen Ungleichheit langfristig 
auch Deutschlands wirtschaftlicher Entwicklung 
schade (FES 2016b, S. 18).

Dieses mögliche Spannungsfeld zwischen 
einer starken Orientierung an Leistungsgerechtig-
keit und dem Bedürfnis nach Abmilderung allzu 
großer Ungleichheiten illustrieren auch Befunde 
der bevölkerungsrepräsentativen Vermächtnis- 
Studie. Besonders hinsichtlich der Versorgung im 
Alter zeigte sich auch hier beides: ein deutliches 
Votieren für das Äquivalenzprinzip bei der Alters-
sicherung (51 Prozent Zustimmung vs. 12 Prozent 
Ablehnung) auf der einen Seite, auf der anderen 
aber auch starke Präferenzen für Umverteilung, 
um übergroße Unterschiede bei der Versorgung im 
Alter auszugleichen (61 vs. 7 Prozent). Zwei Drittel 
der Befragten wünschten sich zudem einen Staat, 
der allen – das heißt auch unabhängig von indi-
viduellen Leistungen im Arbeitsmarkt – einen 
Mindestlebensstandard garantiert. Allerdings 
zeichnet sich in derselben Studie noch ein wei-
teres Spannungsfeld ab, nämlich zwischen dem 
aktuellen Bedürfnis nach möglichst umfassender 
Versorgung im Alter und dem Wunsch, zukünf-
tige Generationen damit nicht über Gebühr zu 
belasten. Sieben von zehn Befragten gaben an, es 
sei ungerecht, wenn Jüngere einmal weniger Rente 

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach (2016).
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Abbildung 5
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haben werden als die Seniorinnen und Senioren 
heute (Allmendinger 2017, S. 134).

Im Hinblick auf die bisherigen staatlichen 
Maßnahmen zur Bewältigung des Ungleichheits-
problems ist das Stimmungsbild nur verhalten 
positiv. Während allein etwa ein Fünftel der 
Bevölkerung sich von der Wirksamkeit sozial-
staatlicher Leistungen wie Kranken-, Renten-, 
Arbeitslosen- und Sozialversicherungen zur effek-
tiven Abmilderung der Ungleichheit restlos über-
zeugt zeigt (19 Prozent), sehen weitere 41 Prozent 
diese Wirksamkeit zumindest in der Tendenz als 
gegeben an. Fast vier von zehn Befragten (37 Pro-
zent) äußern sich hingegen skeptisch hinsicht-
lich der Leistungsfähigkeit der Sozialsysteme. 

Dabei fällt auf, dass Bevölkerungsgruppen, die 
womöglich sozialstaatlicher Leistungen bedürfen, 
besonders kritisch sind. Auf die Frage, ob unser 
Sozialstaat zu mehr gesellschaftlicher Gleichheit 
führe, reagierten vor allem Angehörige der Unter-
schicht mit Ablehnung (51 Prozent Ablehnung vs. 
40 Prozent Zustimmung). Auch Geringverdiener, 
Arbeitslose und Alleinerziehende zeigten sich 
skeptischer als die übrige Bevölkerung. Befragte, 
die sich politisch weiter links einordnen, glauben 
tendenziell mehr an die ausgleichende Wirkung 
der sozialen Sicherung (FES 2016b, S. 18). Generell 
muss auch konstatiert werden und wiegt vor dem 
Hintergrund der offenbar wachsenden Zukunfts-
unsicherheit schwer, dass das Vertrauen der Bür-
gerinnen und Bürger in die Fähigkeit staatlicher 

zUSTÄNdIGKEIT dES STaaTES FÜR SOzIaLE aBSICHERUNG1 1991 – 2014

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (2016).

1  Der Staat muss dafür sorgen, dass man bei Krankheit, Not, Arbeitslosigkeit und im Alter ein gutes Auskommen hat; »stimme voll zu« und »stimme eher zu« 
in Prozent. Datenbasis: ALLBUS 1991, 1994, 2000, 2010, 2014
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Akteure, die Zukunft erfolgreich zu gestalten, 
anscheinend noch ausbaufähig ist. Beinahe zwei 
Drittel sind der Ansicht, der Politik fehle eine klare 
Vision, wie es langfristig mit Deutschland weiter-
gehen soll (63 Prozent) (FES 2016a, S. 33).

Hinsichtlich konkreter Maßnahmen aus der 
laufenden Legislaturperiode fällt die Zustim-
mung hingegen recht hoch aus. So gaben nach den 
Beschlüssen zur Mütterrente und zur Rente mit 
63 Jahren nach 45 Beitragsjahren drei Viertel der 
Bevölkerung an, die Rentenpolitik der Bundes-
regierung gehe in die richtige Richtung (Infratest 
dimap 2014). Und aktuell halten auch zweieinhalb 
Jahre nach Einführung des flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohns 85 Prozent der Bürge-

rinnen und Bürger diese Maßnahme grundsätzlich 
für richtig (Infratest dimap 2017b).

HOHE ERWaRTUNGEN aN dEN SOzIaLSTaaT 
BEI GERINGEm KOSTENBEWUSSTSEIN

Es passt zu dem beschriebenen hohen Pro-
blembewusstsein in Bezug auf Ungleichheit und 
dem hohen Bedürfnis nach persönlicher Absi-
cherung, dass die Erwartungen an Umfang und 
Intensität wohlfahrtsstaatlichen Handelns groß 
sind und tendenziell wachsen.

So sind die Zustimmungswerte bei der Frage, 
ob der Staat bei Arbeitslosigkeit, Not, Krankheit 
und im Alter für ein gutes Auskommen der Bür-

EXTENSITÄT KÜNFTIGEN WOHLFaHRTSSTaaTLICHEN HaNdELNS

Frage: Bitte sagen Sie mir jeweils zu den folgenden Dingen, ob der Staat auf jeden Fall 
verantwortlich sein sollte, verantworlich sein sollte, nicht verantwortlich sein sollte oder 
auf keinen Fall verantwortlich sein sollte.

Quelle: FES (2016b), S. 22.Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 %: Weiß nicht / keine Angabe 
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gerinnen und Bürger sorgen solle, nach wie vor 
sehr hoch. Nach einem leichten Rückgang, der seit 
Beginn der 1990er-Jahre bis 2010 zu verzeichnen 
war, ist die Zustimmung hier wieder gestiegen 
(→ Abbildung 6). Insgesamt stimmten 2014 90 Pro-
zent der deutschen Bevölkerung dieser Aussage zu 
und forderten somit staatliche Verantwortung für 
soziale Absicherung ein (Bundeszentrale für politi-
sche Bildung 2016).

Dabei wird dem Sozialstaat eine Vielzahl 
von Aufgaben zugeschrieben, die teilweise deut-
lich über die Absicherung von Lebenslaufrisiken 
für Krankheit und Alter hinausgehen und auch 
die Arbeitsmarktpolitik umfassen. So fällt es aus 
Sicht der meisten Deutschen unter anderem in 

die Zuständigkeit des Staates, Arbeitslosen beruf-
liche Perspektiven zu ermöglichen, die Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu fördern sowie 
die Berufstätigkeit von Frauen zu unterstützen 
(→ Abbildung 7). Für ausnahmslos alle abgefragten 
Aufgaben sieht die deutliche Mehrheit den Staat in 
der Verantwortung (FES 2016b, S. 21–22).

Hinzu kommt, dass die Bevölkerung offenbar 
für die meisten Aufgaben des Sozialstaats auch 
deutliche Mehrausgaben befürworten würde. Für 
keines der abgefragten Handlungsfelder findet sich 
auch nur annähernd eine Mehrheit, die für Aus-
gabenkürzungen votieren würde (→ Abbildung 8). 
Die Befragten wünschen sich stattdessen unter 
anderem einen weiteren Ausbau des staatlichen 

INTENSITÄT KÜNFTIGEN WOHLFaHRTSSTaaTLICHEN HaNdELNS

Frage: Sagen Sie mir bitte, für jeden Bereich, ob der deutsche Staat dafür deutlich mehr Geld 
ausgeben sollte, etwas mehr, ungefähr gleich viel wie bisher, etwas weniger oder deutlich weniger 
Geld ausgeben sollte.

Quelle: FES (2016b), S. 24.Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 %: Weiß nicht / keine Angabe Abbildung 8
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Engagements in Bildung, Pflege, Kindertages-
stätten und den Kernbereichen Gesundheit und 
Altersversorgung. Einzig bei den Leistungen für 
Arbeitslose (ALG I und ALG II) würde die Mehr-
heit eine Erhöhung der Staatsausgaben nicht 
befürworten. Generell unterstützen wirtschaft-
lich benachteiligte Personen Ausgabenerweite-
rungen im Wohlfahrtsstaat besonders häufig und 
schreiben dem Staat mehr Zuständigkeiten und 
Aufgaben zu (FES 2016b, S. 22).

Allerdings zeigt sich in derselben Studie auch: 
Den umfangreichen Erwartungen und Wünschen 
bezüglich Erhaltung und Ausbau des Sozial-
staats steht eine relativ eingeschränkte Akzep-
tanz verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten 

gegenüber (→ Abbildung 9). Dies betrifft wenig 
überraschend vor allem jene Finanzierungsmög-
lichkeiten, die die breite Mehrheit der Bevölke-
rung wirtschaftlich treffen würden. Leistungs-
kürzungen werden dabei am deutlichsten abge-
lehnt (zu 79 Prozent). Ähnlich unbeliebt wären 
eine Erhöhung der Einkommensteuer und die 
Erhöhung von Beiträgen zur Sozialversicherung 
(73  bzw. 68  Prozent Ablehnung). Über politische 
Lager hinweg lehnt die Mehrheit der Bevölke-
rung trotz günstiger Kreditkonditionen auch eine 
weitere Schuldenaufnahme zur Finanzierung 
der erhöhten Ausgaben ab (77 Prozent). Optionen 
mit dem vergleichsweise größten Zuspruch sind 
solche, die vor allem sozial Bessergestellte treffen 
würden. Dabei handelt es sich um höhere Steuern 

FINaNzIERUNGSOPTIONEN dES WOHLFaHRTSSTaaTES

Frage: Heute wird ja oft über Probleme bei der Finanzierung der sozialen Sicherung und öffentli-
cher Dienstleistungen diskutiert. Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Vorschläge, wie die Finanzie-
rung der sozialen Sicherung in Zukunft sichergestellt werden könnte. Sagen Sie mir bitte jeweils, 
ob Sie diesen Maßnahmen voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder 
überhaupt nicht zustimmen.

Quelle: FES (2016b), S. 28.Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 %: Weiß nicht / keine Angabe Abbildung 9
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auf Vermögen (68 Prozent Zustimmung) und 
höhere Unternehmenssteuern (befürwortet von 
54 Prozent). Für eine Erhöhung der Erbschaftsteuer 
würde sich beinahe die Hälfte der Bevölkerung 
noch gewinnen lassen (47 Prozent), wohingegen die 
andere Hälfte dies ablehnen würde (50 Prozent). 
Interessanterweise befürworten sogar etwa zwei 
von drei Angehörigen der oberen Mittel- und der 
Oberschicht höhere Vermögenssteuern (FES 2016b, 
S. 27). Diese Befunde werden auch von anderen 
Studien untermauert: Vor allem die Besteuerung 
von Millionenerbschaften wird häufig befürwortet 
(80 Prozent), da sie auch als Mittel gegen wachsende 
Ungleichheit gesehen wird (FES 2016a, S. 38). Und 
auch in der IG-Metall-Beschäftigtenbefragung 
gaben 77 Prozent an, dass ihnen höhere Einkom-
mens- und Vermögenssteuern sowie Besteuerung 
großer Erbschaften (sehr) wichtig seien, um mehr 
Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen.

Trotz der Bereitschaft, einige Maßnahmen 
zulasten von Vermögenden und Unternehmern 
zu akzeptieren, besteht jedoch hinsichtlich zahl-
reicher Ansprüche und Erwartungen, die die 
Bevölkerung an den Sozialstaat formuliert, ein 
Finanzierungsdilemma. Dieses lässt sich offenbar 
auch dann nicht auflösen, wenn man die Bevölke-
rung vor die Wahl stellt, ob sie bei ausgeschöpftem 
Finanzierungsrahmen eher auf Leistungen ver-
zichten oder mehr Steuern und Abgaben zahlen 
möchte. In einer Studie von TNS Emnid aus dem 
Jahr 2015 fand keine der beiden Optionen eine 
klare Mehrheit: 48 Prozent votierten für höhere 
Steuern und Abgaben, 44 Prozent für die Senkung 
des Leistungsniveaus (TNS Emnid 2015).

Möglicherweise liegt jedoch die begrenzte 
Bereitschaft, finanzielle Kosten für mehr soziale 
Sicherung mitzutragen, in den oben genannten 
Fällen auch an der relativ abstrakten Fragestel-
lung. Zumindest gibt es in der Umfrageforschung 
Hinweise darauf, dass bei konkret formuliertem 
Zusatznutzen auch die Zustimmung zu verschie-
denen Finanzierungsformen höher ausfallen 
könnte. So äußern sich in der Studie für die Fried-
rich-Ebert-Stiftung immerhin 51 Prozent zustim-
mend, wenn es um die Aufnahme neuer Kredite 
geht, um höhere Ausgaben für Bildung und Familie 
zu finanzieren (FES 2016b, S. 29). Der IG-Metall-Be-
schäftigtenbefragung aus diesem Jahr zufolge 

wären 85 Prozent bereit, für eine bessere Absiche-
rung durch die gesetzliche Rentenversicherung 
auch höhere Rentenbeiträge zu zahlen.

FazIT

Trotz positiver gesamtwirtschaftlicher Lage 
und verbreiteter Zufriedenheit mit der eigenen 
ökonomischen Situation haben Zukunftssorgen in 
der Bevölkerung zugenommen und die wachsende 
soziale Ungleichheit wird mit Besorgnis gesehen. 
Für beide Probleme sehen die Bürge rinnen und 
Bürger die Verantwortung beim Staat, von dem 
Lösungen erwartet werden. Mit Bezug auf den 
Wohlfahrtsstaat wünschen sich die Deutschen 
Absicherung und in vielen Bereichen einen Ausbau 
der Leistungen. Ein Rückgang des erreichten Leis-
tungsniveaus stößt in keinem Handlungsfeld auf 
nennenswerte Akzeptanz. Zur Finanzierung des 
Sozialstaats und dessen Ausbau werden allerdings 
höhere Einkommensteuern und höhere Sozial-
versicherungsbeiträge abgelehnt. Eine steuer-
politische Umverteilung über Vermögens- und 
Unternehmenssteuererhöhungen findet hingegen 
breitere Zustimmung. Diese Präferenz steht im 
Einklang mit dem Bedürfnis, etwas gegen die zu 
hohe Ungleichheit zu tun. Eine größere Bereit-
schaft, auch persönlich höhere Kosten in Kauf zu 
nehmen oder der Aufnahme neuer Kredite zuzu-
stimmen, zeichnet sich ab, wenn sozialstaatliches 
Handeln mit konkreten individuellen Nutzenzu-
schreibungen versehen wird.
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Die Sozialleistungsquote, die den Anteil der Sozialaufwendungen am Brut-
toinlandsprodukt misst, liegt derzeit bei rund 30 Prozent. In der öffentli-
chen Debatte markieren die »Sozialausgaben« als quantifizierbare Größe 
eine Konfliktlinie im Ringen um die grundsätzliche Ausrichtung des Sozi-
alstaats und seine Funktion für die Gesellschaft. Der Beitrag beschäftigt 
sich mit der Frage, ob den Ausgaben ein ebenfalls beschreibbarer Nutzen 
gegenübergestellt werden könnte und sollte.

GESELLSCHaFT- 
LICHER UNd  
ÖKONOmISCHER  
NUTzEN dER  
SOzIaLPOLITIK

Janna Czernomoriez

Die aktuelle Diskussion um die Zukunft des Sozi-
alstaats ist in ihren Grundzügen schnell skizziert: 
Auf der Leistungsseite sieht sich der Sozialstaat 
mit der Notwendigkeit einer Modernisierung in 
Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen 
und neue Absicherungserfordernisse konfrontiert, 
gleichzeitig geraten auf der Finanzierungsseite 
vor allem die unmittelbar an Erwerbsarbeit 
geknüpften sozialen Sicherungssysteme zuneh-
mend unter Druck. 

Daneben wird die Frage nach der Zukunft des 
Sozialstaats aktuell auch vor dem Hintergrund 
steigender Ungleichverteilung von Einkommen 
und Vermögen geführt. Insgesamt scheint sich 
in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung 
die Einschätzung durchzusetzen, dass die grund-
legenden Wandlungsprozesse die Ungleichheit 
tendenziell erhöhen. Sozialstaatliche Instru-
mente und Maßnahmen der Verteilungspolitik, 
die gegensteuernd die Ungleichheit reduzieren, 
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gewinnen deshalb an Bedeutung. Vor diesem Hin-
tergrund finden in Öffentlichkeit und Forschung 
aktuelle Studien große Beachtung, die negative 
Effekte steigender Ungleichheit auf wirtschaftli-
ches Wachstum konstatieren und argumentieren, 
dass eine sinkende Einkommensungleichheit mit 
steigendem Wirtschaftswachstum verbunden 
sein könnte (Albig et al. 2017).

BEWERTUNG SOzIaLPOLITISCHER 
maSSNaHmEN

Sozialpolitisches Handeln des Staates sollte 
grundsätzlich danach beurteilt werden, welche 
gesamtgesellschaftlichen Wirkungen es entfaltet. 
Diese Wirkungen sind jedoch naturgemäß sehr 
schwer zu ermitteln. Während auf der einen Seite 
die Kosten der Sozialpolitik leicht zu erfassen 
sind, lässt sich auf der anderen Seite der Wert (der 
Nutzen) der Sozialpolitik, etwa die Verbesserung 
der Lebenslage des Einzelnen oder die Wohl-
fahrtssteigerungen der Gesellschaft insgesamt, 
nicht eindeutig bestimmen. Diese Grundproble-
matik führt dazu, dass Sozialpolitik in der poli-
tischen Auseinandersetzung häufig nach ihrer 
fiskalischen Tragfähigkeit beurteilt wird. 

Das Konzept der fiskalischen Tragfähigkeit 
bewertet insbesondere vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels unter finanzpolitischen 
Gesichtspunkten die Fähigkeit des Staates, beste-
hende Verpflichtungen dauerhaft bedienen zu 
können (BMF 2016, S. 2). Das bedeutet, dass alle 
künftigen Ausgaben sowie die in der Vergangen-
heit entstandene Staatsschuld von den erwar-
teten Einnahmen gedeckt sein sollen. Der Nutzen 
sozialpolitischer Maßnahmen für die allgemeine 
Wohlstandsentwicklung – und damit auch für die 
Entwicklung der staatlichen Einnahmen – bleibt 
bei der Tragfähigkeitsbetrachtung hingegen 
unberücksichtigt. Einen Versuch, sich diesem 
Nutzen sozialpolitischer Maßnahmen ökono-
misch zu nähern, unternimmt das Konzept der 
Sozialinvestitionen. 

dER SOzIaLINVESTITIONSaNSaTz

In der Vergangenheit gab es verschiedene 
Bestrebungen, die ökonomische Dimension der 
Sozialpolitik stärker zu betonen. Eine strategische 

Weiterentwicklung der Sozialpolitik, bei der Sozi-
alinvestitionen eine zentrale Rolle spielen, geht 
auf Giddens (1998) zurück, der auf einem »Dritten 
Weg« die Überführung des traditionellen Wohl-
fahrtsstaats in einen »sozial investiven Staat« 
(Social Investment State) vorschlägt. Sozialstaat-
liches Handeln soll sich nach Giddens durch 
einen proaktiven und präventiven Charakter 
auszeichnen. Die Bildung von Humankapital als 
zen traler Determinante von Einkommen und 
Beschäftigung über den Lebensverlauf ist dem-
zufolge die zentrale Aufgabe des investierenden 
Sozialstaats. 

Auch jüngere Wohlfahrtsstaatstheorien 
(Esping-Andersen 2002) fordern einen neuen 
sozial investiven Wohlfahrtsstaat, in dem Sozial-
politik als gesellschaftliche Investition betrachtet 
wird, allerdings in Ergänzung zum klassischen 
Sozialstaat. 

Sozialinvestitionen zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie eine positive Rendite erzielen. Sie 
entfalten geplant produktive Wirkungen und 
werfen für die Gesellschaft einen Ertrag ab, der 
über den unmittelbaren Aufwand hinausgeht. 
Ergebnis ist eine Verbesserung der materiellen 
und/oder – je nach Abgrenzung – auch immate-
riellen Vermögensbestandteile, welche die lang-
fristige Leistungsfähigkeit und den Wohlstand 
einer Gesellschaft determinieren (Bonin 2015, S. 5). 

»Insbesondere
staatliche Ausgaben im

Bereich von Bildung
und Weiterbildung

weisen eine
Mehrfachdividende

auf.«
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Eine Errungenschaft des Sozialinvestitions-
ansatzes besteht darin, dass die Bedeutung eines 
starken investiven Sozialstaats mit hohem Schutz-
niveau und präventiver Ausrichtung unterstrichen 
und damit auch die Notwendigkeit von Sozial-
ausgaben einschließlich ihres volkswirtschaft-
lichen Werts herausgestellt wird (Bothfeld 2016). 
Insbesondere staatliche Ausgaben im Bereich von 
Bildung und Weiterbildung weisen eine Mehrfach-
dividende auf. Sie eröffnen mehr Chancen wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Teilhabe auf 
individueller Ebene und können gleichzeitig über 
positive Wachstums- und Beschäftigungsimpulse 
eine günstigere Entwicklung bei den öffentlichen 
Haushalten bewirken. Oder anders formuliert: Zu 
geringe soziale Investitionen verursachen langfris-
tige ökonomische Kosten (Buxbaum 2014, S. 6, 36). 
Diese Kosten können auch interpretiert werden als 
»Kosten des Untätigseins« (Costs of Inaction), ver-
standen als entgangene positive Wirkungen von 
Sozialinvestitionen (Schober/Rauscher 2014).

Am Sozialinvestitionsansatz werden insbe-
sondere drei Aspekte problematisiert:

ERFaSSUNGS-, aBGRENzUNGS- UNd 
BEWERTUNGSPROBLEmE  

Für die Beurteilung sozialpolitischer Maß-
nahmen erscheint die Trennung von einerseits 
investiven zukunftsbezogenen und andererseits 
konsumtiven gegenwartsbezogenen öffentlichen 
Ausgaben nicht immer sinnvoll. In der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung, in der Finanzsta-
tistik und im Haushaltsrecht findet sich dieser 
Dualismus »investiv versus konsumtiv«. Kritisch 
zu sehen ist erstens, dass eine eindeutige Zuord-
nung nicht möglich ist, da die definitorische 
Abgrenzung zwischen investiv und konsumtiv 
in gewisser Weise willkürlich ist: »Nicht jede 
investive Ausgabe im herkömmlichen Sinn – das 
heißt eine Sachmittelausgabe von mehr als 5.000 
Euro – kann auch als volkswirtschaftlich produk-
tive Investitionsmaßnahme gelten. Spiegelbildlich 
sind auch konsumtive Ausgaben zum Teil entweder 
zentrale Voraussetzung für Wachstum und Ent-
wicklung, oder sie wirken ›kapitalbildend‹ in einer 
Nachhaltigkeitsdimension (Humankapital, Sozial-
kapital, Naturkapital)« (Thöne/Krehl 2015, S. 5). Ins-
besondere für die öffentlichen Bildungsausgaben 

wird gefordert, sie in den Investitionsbegriff ein-
zubeziehen (Lenk et al. 2016, S. 42). Immer häufiger 
wird zweitens gefordert, die statistische Trennung 
von investiven und konsumtiven staatlichen Aus-
gaben gänzlich zu überwinden (ebd., S. 4). Not-
wendig sei »eine neue Debatte darüber […], inwie-
weit staatliche Ausgaben, unabhängig von ihrer 
aktuellen Abgrenzung nach Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnung, die längerfristige gesamtwirt-
schaftliche Produktionsentwicklung befördern« 
(Jürgens/Hoffmann/Schildmann 2017, S. 212–213). 

HÖHERE PRIORITÄT FÜR 
SOzIaLINVESTITIONEN 

Neben der Schwierigkeit der Zuordnung in 
»investive« und »konsumtive« Sozialausgaben 
birgt der Sozialinvestitionsansatz die Gefahr, dass 
korrigierende Sozialleistungen (also traditionell 
konsumtive Bereiche) zusätzlich unter Konso-
lidierungsdruck geraten. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der aktuellen Diskussion um eine 
öffentliche Investitionslücke wird die Bedeutung 
steigender öffentlicher (Infrastruktur-)Investi-
tionen zusätzlich betont. Konsumtive Ausgaben 
drohen so gegen investive Ausgaben »ausgespielt« 
zu werden. Wichtig ist, dass sich investive und 
konsumtive Ausgaben für Sozialpolitik – sollte 
diese Trennung aufrechterhalten werden – gegen-
seitig ergänzen und nicht ersetzen.

ORIENTIERUNG am 
BRUTTOINLaNdSPROdUKT UNd am 
WIRTSCHaFTSWaCHSTUm

Der Maßstab für die Zukunftswirksamkeit 
von Sozialinvestitionen bezieht sich in der Regel 
auf die gesamtwirtschaftliche Produktion und 
das Wirtschaftswachstum. Wichtige Größen wie 
gesellschaftlicher Zusammenhalt und sozialer 
Frieden sowie die Interdependenzen zwischen 
diesen Größen werden nicht erfasst. Aktuell wird 
mit dem Ansatz des inklusiven Wachstums ver-
sucht, hier Abhilfe zu schaffen und die soziale 
Dimension zu operationalisieren. Inklusives 
Wachstum bedeutet, dass Chancen für alle Teile 
der Bevölkerung eröffnet werden und eine faire 
Teilhabe am erarbeiteten Wohlstand ermöglicht 
wird (BMWi 2017, S. 2). Bisher gibt es allerdings 
noch keinen einheitlichen Analyserahmen, inner-
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halb dessen der Einfluss steigender Sozialinvesti-
tionen auf Wohlstand, gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und sozialen Frieden untersucht werden 
kann. 

Diese Kritik bezieht sich nicht nur auf Sozial-
investitionen, sondern grundsätzlich darauf, dass 
das Bruttoinlandsprodukt als nicht hinreichend 
angesehen wird, um Wohlstand zu messen. So fehle 
es an der Berücksichtigung nicht materieller Wohl-
standsformen, es würden keine Aussagen über die 
Verteilung des Wohlstands gemacht und wichtige 
Fragen zur ökonomischen, sozialen, ökologischen 
und fiskalischen Nachhaltigkeit vernachlässigt, 
so die Hauptkritik. Vor diesem Hintergrund wird 
in der Literatur seit einigen Jahren das Thema 

»Wohlstandsmessung« intensiv diskutiert (Mik-
feld 2017, S. 27–28). Einige Autorinnen und Autoren 
fordern zusätzlich zum Bruttoinlandsprodukt die 
Einführung eines neuen Referenzsystems für die 
Wohlstandsentwicklung – etwa einen neuen Jah-
reswohlstandsbericht oder ein neues »Magisches 
Viereck« (Jürgens/Hoffmann/Schildmann 2017, 
S. 65). Auch die Enquete-Kommission »Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität« des Deutschen Bun-
destages und die Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission 
befassten sich mit der Entwicklung alternativer 
Ansätze und Indikatoren zur Wohlstandsmessung. 
Neben materiellen Wohlstandsindikatoren (die 
Einkommensverteilung oder die Staatsschulden) 
spielen hierbei auch Indikatoren eine wichtige 
Rolle, die Soziales und Teilhabe (die Beschäfti-
gungsquote oder die Lebenserwartung) sowie 
ökologische Aspekte (Treibhausgasemissionen) 
erfassen. 

FORSCHUNGSBEdaRF

Die Sichtweise, dass öffentliche Ausgaben in 
den Bereichen Infrastruktur und Bildung positive 
Auswirkungen auf Produktion, Beschäftigung, 
Verteilungsgerechtigkeit und fiskalische Nach-
haltigkeit haben, hat sich in den vergangenen 
Jahren etabliert: Es sind lohnende Investitionen 
in die Zukunft der Gesellschaft (Krebs/Scheffel 
2016). Dass sich diese Perspektive durchsetzen 
konnte, liegt auch an zahlreichen Studien, die aus-
gehend vom Sozialinvestitionsansatz zum Thema 
Wachstumswirkungen von öffentlichen Investiti-
onen entstanden sind (Thöne/Krehl 2015, S. 14–19). 
Damit erhalten Staatsausgaben – jedenfalls in den 
angesprochenen Bereichen – eine ökonomische 
Rechtfertigung. Forschungsbedarf besteht aller-
dings weiterhin in Hinblick auf die Erfassung des 
gesellschaftlichen Nutzens der Sozialpolitik. Für 
die weitere Diskussion in einem solchen breiteren 
Kontext bieten sich zwei einander ergänzende 
Argumentationslinien an. Die erste Argumentati-
onslinie betont, »dass ein leistungsstarker Sozial-
staat nicht notwendigerweise einer ökonomischen 
Rechtfertigung bedarf: Seine Erfolge messen sich 
primär an Kriterien wie Herstellung von Gerech-
tigkeit, Gleichheit und sozialem Zusammenhalt« 
(Buxbaum 2014, S. 7). Damit wird die qualitative 
Dimension sozialstaatlicher Instrumente betont. 
Die zweite Argumentationslinie verweist darauf, 
dass Sozialpolitik per se als Produktivkraft anzu-
sehen sei: »Mit seinen öffentlichen Investitionen 
in die ökonomische, technologische und soziale 
Infrastruktur, aber auch mit seinen sonstigen 
Maßnahmen im Bereich der Arbeitsmarkt-, Bil-
dungs-, Forschungs-, Familien-, Gesundheits- und 
Pflegepolitik leistet [der Staat] eigene wichtige 
Beiträge zum gesamtwirtschaftlichen Nachfrage-, 
Produktions- und Wirtschaftswachstum« (Gärber/
Schreyer 2017, S. 2). Damit wird die quantitative 
Dimension betont und letztlich der Sozialinvesti-
tionsansatz erweitert.

Für eine Bewertung sozialpolitischer Maß-
nahmen jenseits von Tragfähigkeitsansätzen ist 
beides zu berücksichtigen, die Effekte von Sozial-
ausgaben bezogen auf ökonomische Größen wie 
Einkommen und Wirtschaftswachstum einerseits 
sowie der Nutzen von Verteilungsgerechtigkeit, 
gesellschaftlichem Zusammenhalt und sozi-

»Forschungsbedarf
besteht in Hinblick

auf die Erfassung des
gesellschaftlichen

Nutzens der
Sozialpolitik.«
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alem Frieden für das Funktionieren der sozialen 
Marktwirtschaft andererseits. Letzteres erfordert 
die Einbeziehung von Indikatoren jenseits des 
Bruttoinlandsprodukts. 

Letztlich geht es darum, in einer Kosten- 
Nutzen-Analyse des Sozialstaats den Beitrag der 
Sozialpolitik zur Funktionsfähigkeit der sozialen 
Marktwirtschaft zu erfassen. Darauf aufbauend 
ließe sich auch der Modernisierungsbedarf des 
Sozialstaats in Reaktion auf veränderte Absi-
cherungserfordernisse und Ungleichheitstrends 
analysieren. 

FazIT

Die Frage nach der Zukunft des Sozialstaats, 
nach dessen Ausgestaltung und legitimem Mit-
teleinsatz, haben wir als Gesellschaft zu beant-
worten. Grundsätzlich entscheiden wir darüber, 
welche Risiken wir in welchem Umfang kollektiv 
absichern. Von einigen wird der Sozialstaat als zu 
schwach, von anderen als zu stark empfunden. 
Die Entscheidung über die Ausgestaltung der 
Sozialpolitik der Zukunft hängt davon ab, wie 
sich Mitteleinsatz (Kosten) und Ergebnis (Nutzen) 
sozialpolitischer Maßnahmen zueinander ver-
halten. Das Grundproblem besteht darin, dass 
der Mitteleinsatz leicht, das Ergebnis in Form von 
Wohlfahrtssteigerungen jedoch sehr schwer zu 
operationalisieren ist. Es besteht die Gefahr, dass 
der Nutzen der Sozialpolitik im Vergleich zu den 
Kosten unterschätzt wird. 

Der Sozialinvestitionsansatz liefert vor 
diesem Hintergrund einen wichtigen Beitrag zur 
Erfassung der Bedeutung eines starken investiven 
Sozialstaats. Insbesondere positive Auswirkungen 
öffentlicher Ausgaben im Bereich von Bildung und 
Qualifizierung können mit diesem Ansatz gut rati-
onalisiert werden. 

Für eine Beantwortung der Frage, inwieweit 
Sozialausgaben die Entwicklung von Wohlstand, 
Lebenszufriedenheit und gesellschaftlichem 
Zusammenhalt befördern, geht der Sozialinves-
titionsansatz allerdings nicht weit genug. Viel-
mehr besteht die Gefahr, dass traditionell als 
konsumtiv angesehene Sozialausgaben zusätzlich 
unter Druck geraten. Darüber hinaus führt die 

Konzentration auf ökonomische Aspekte wie die 
Bildung von Humankapital und Auswirkungen 
auf Wirtschaftswachstum dazu, dass Rückwir-
kungen sozialpolitischer Maßnahmen auf Größen 
wie Wohlstand und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt unberücksichtigt bleiben. Notwendig für 
eine Abschätzung der gesamtgesellschaftlichen 
Effekte von Sozialausgaben wäre eine umfassende 
Kosten-Nutzen-Analyse der Sozialpolitik, die den 
staatlichen Ausgaben für sozialpolitische Maß-
nahmen deren positive Effekte, bezogen sowohl 
auf ökonomische Größen wie Einkommen und 
Wachstum als auch auf Verteilungsgerechtigkeit, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen 
Frieden, gegenüberstellt. Trotz – oder gerade 
wegen – der Schwierigkeit einer Operationalisie-
rung dieser Größen wäre es lohnend, sich dieses 
Themas verstärkt anzunehmen.
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Seit mittlerweile fast einem halben Jahrhundert veröffentlicht das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales regelmäßig ausführliche 
Informationen über das soziale Sicherungssystem in Deutschland. Der 
aktuell veröffentlichte Sozialbericht enthält neben einer Rückschau auf 
die sozialstaatlichen Maßnahmen der ablaufenden Legislaturperiode 
auch eine Vorausschau auf die mittelfristige Entwicklung der Sozial- 
leistungen bis 2021. 

daS SOzIaLBUdGET:  
aKTUELLE  
ENTWICKLUNGEN  
Im SOzIaLEN  
SICHERUNGSSYSTEm 
dEUTSCHLaNdS

Roland Tautz

In den 1960er-Jahren wurden angesichts des wach-
senden Umfangs der Sozialleistungen und ihrer 
gestiegenen Bedeutung für den Wirtschaftsprozess 
erstmals Forderungen nach der Erstellung eines 
Sozialbudgets laut. Es fehlte in den bisherigen 
Zusammenstellungen, wie beispielsweise den vom 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
herausgegebenen »Öffentlichen Sozialleistungen« 
(BMA 1968), neben einer umfassenden übersicht-
lichen Darstellung des gesamten sozialen Siche-
rungssystems im Sinne einer Bestandsaufnahme 
vor allem eine mittelfristige Vorausschau der 
Entwicklung der Leistungen im sozialen Bereich. 

Diese Lücke wurde mit dem ersten Sozialbudget in 
Deutschland (BMA 1969) geschlossen. 

Es diente damals zum einen als quantitative 
Informationsquelle über die gegenwärtige Situa-
tion und künftige mittelfristige Entwicklung auf 
dem Gebiet der sozialen Sicherung. Zum anderen 
wurde das Sozialbudget als wichtige Orientierungs- 
und Entscheidungshilfe für die Politik gesehen. Um 
dies zu gewährleisten, wurde erstmals eine mittel-
fristige sozialpolitische Vorausschau mit den rele-
vanten wirtschafts- und finanzpolitischen Zielen 
verknüpft und abgestimmt. Gleichwohl wurde 
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SOzIaLLEISTUNGSQUOTE IN dEUTSCHLaNd 1991–2016

Quelle: Sozialbudget 2016, eigene Darstellung. Abbildung 1

Hinweis: Die hohe Sozialleistungsquote 2009 ist in erster Linie Folge der durch die Finanzmarktkrise gesunkenen Wirtschaftskraft, verbunden mit höheren 
Ausgaben im Bereich des SGB II und des SGB III. Dazu kommt die erstmalige Berücksichtigung der Grundleistungen der privaten Krankenversicherung ab 
2009. Aufgrund dieser methodischen Änderung sind die Quoten vor und ab 2009 nicht miteinander vergleichbar.
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schon damals bei der Interpretation der Ergebnisse 
darauf hingewiesen, dass Sozialleistungen nicht 
nur von der Kostenseite betrachtet werden dürften: 
»Die soziale Sicherung darf nicht als ›Kostgänger‹ 
der Wirtschaft gesehen und gewertet werden. Sie ist 
vielmehr in der Lage, gestaltend und fördernd auf 
das gesamtwirtschaftliche Wachstum zu wirken.« 
(BMA 1969, Ziffer 19, S. 6)

Das Sozialbudget dient heute vor allem dazu, 
die bisherige Entwicklung der Sozialleistungen 
und ihrer Finanzierung ausführlich darzustellen 
und die gegenwärtige Situation zu beschreiben. 
Die Erfassung der Daten des Sozialbudgets und 
die Strukturierung insbesondere nach dem Zweck 
(Funktion) einer Leistung erfolgt entsprechend den 
europäischen Konventionen und Vorschriften der 
Europäischen Sozialschutzstatistik.

Der Zusammenhang zwischen den Sozialleis-
tungen und den im gleichen Zeitraum erbrachten 
gesamtwirtschaftlichen Leistungen wird durch die 

Sozialleistungsquote ausgedrückt. Sie setzt die im 
Sozialbudget erfassten Leistungen ins Verhältnis 
zum jeweiligen nominalen Bruttoinlandsprodukt 
(BIP). In der historischen Entwicklung bewegt sich 
die Sozialleistungsquote in einer Spanne von 25 bis 
30 Prozent des BIP. Eine Ausnahme bildet das Jahr 
2009 mit der weltweiten Rezession (→ Abbildung 1). 
Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise führte 
zu einem starken Anstieg der Sozialleistungen 
und zu einem deutlichen Rückgang des BIP. In der 
Folge stieg die Sozialleistungsquote auf 30,5 Pro-
zent. Aufgrund der bemerkenswerten Erholung 
der deutschen Wirtschaft nach dem Krisenjahr 
hat sich die Sozialleistungsquote wieder deutlich 
vermindert. In der jüngeren Vergangenheit ist die 
Quote nach einem Rückgang auf 28,6 Prozent im 
Jahr 2011 wieder moderat auf 29,3 Prozent im Jahr 
2016 gestiegen.

 
Für 2016 weist das Sozialbudget Leistungen 

im Umfang von insgesamt rund 918 Milliarden 
Euro aus. In der Gliederung nach den Sicherungs-
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SOzIaLLEISTUNGSQUOTEN 2014 Im EUROPÄISCHEN VERGLEICH

Quelle: Eurostat. Abbildung 2
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systemen liegt das Schwergewicht innerhalb der 
Sozialleistungen eindeutig auf den Systemen der 
Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, 
Unfall- und Arbeitslosenversicherung). Auf sie ent-
fallen mit rund 554 Milliarden Euro gut 61 Prozent 
der Leistungen des Sozialbudgets.

Im Rahmen des aktuellen Sozialberichts 
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS 2017) wird zudem eine mittelfristige 
Vo rausschau zur Entwicklung der Sozialleistungen 
bis 2021 geliefert. Im Jahr 2017 wird die Sozialleis-
tungsquote nach einer Modellrechnung aufgrund 
von Leistungsverbesserungen um 0,5 Prozent-
punkte auf 29,8 Prozent steigen. In der mittleren 
Frist bleibt die Sozialleistungsquote bis 2021 stabil.

Auf der Finanzierungsseite des Sozialbudgets 
ergibt sich für das Jahr 2016 ein Volumen in Höhe 

von rund 969 Milliarden Euro. Das Sozialbudget 
wird zu zwei Dritteln (knapp 65 Prozent) aus Sozi-
albeiträgen finanziert. Die Einnahmen aus Bei-
trägen stellen das Hauptfinanzierungsinstrument 
der Sozialversicherungszweige (Renten-, Kranken-, 
Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung) dar. 
Die Sozialleistungen außerhalb dieser Systeme 
werden überwiegend aus Steuermitteln finan-
ziert. Aus Zuschüssen des Staates stammen nahezu 
34 Prozent des Finanzvolumens.

Neben der Höhe der Leistungen und ihrer 
Finanzierung steht im Sozialbudget die funktio-
nale Gliederung im Vordergrund. Das funktionale 
Sozialbudget zeigt auf, in welchem Umfang soziale 
Leistungen für welche Zwecke ausgegeben werden. 
In der Notation des Sozialbudgets gliedert sich die 
Zweckbestimmung nach den Funktionen Krank-
heit, Invalidität, Alter, Hinterbliebene, Kinder, 
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SOzIaLLEISTUNGSQUOTE 2014 NaCH FUNKTIONEN

Quelle: Eurostat. Abbildung 3

Deutschland im Vergleich mit den Top-3-Ländern 
und dem europäischen Durchschnitt
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Ehegatten, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, Wohnen 
sowie Allgemeine Lebenshilfen.

Der größte Teil der Mittel wird für die Funk-
tionen Krankheit und Invalidität aufgewendet. Im 
Jahr 2016 waren es mit rund 378 Milliarden Euro 
knapp 43 Prozent aller sozialen Leistungen. Zu 
den Sozialleistungen der Funktionen Krankheit 
und Invalidität zählen neben den Leistungen zur 
Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit 
auch die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
und Invaliditätsrenten. Die Aufwendungen für die 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung nehmen 
mit rund 343 Milliarden Euro etwa 39 Prozent aller 
Sozialleistungen in Anspruch. Ganz überwiegend 
handelt es sich um Renten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und Pensionen sowie Renten der 
betrieblichen Altersversorgung, der Zusatzver-
sorgung im öffentlichen Dienst und der Alterssi-

cherung der Landwirtinnen und Landwirte. Die 
Ausgaben der Funktion Arbeitslosigkeit umfassen 
Ausgaben in der Größenordnung von rund 31 Mil-
liarden Euro bzw. weniger als 4 Prozent aller Sozial-
leistungen. In dieser Funktion werden im Wesentli-
chen die Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
und die der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
zusammengefasst.

Aus den Daten des nationalen Sozialbudgets 
wird jährlich der deutsche Beitrag für die euro-
päische Sozialschutzstatistik (ESSOSS) abgeleitet. 
Der erfasste Umfang des Sozialschutzes ist klar 
definiert und gewährleistet die Vergleichbarkeit 
der Sozialleistungen und ihrer Finanzierung zwi-
schen den Mitgliedstaaten. Die aktuell verfügbaren 
Ergebnisse für das Jahr 2014 weisen für Deutsch-
land eine Sozialleistungsquote von 29,1  Prozent 
aus. Damit liegt Deutschland im Vergleich der 
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insgesamt 28  Mitgliedstaaten leicht über dem 
EU-Durchschnitt von 28,7 Prozent an neunter 
Stelle (→ Abbildung 2). 

Innerhalb der EU weisen insbesondere Frank-
reich mit 34,3 Prozent sowie Dänemark (32,9 Pro-
zent) und Finnland (31,9 Prozent) im Vergleich 
zu Deutschland deutlich höhere Sozialleistungs-
quoten auf, weitere Länder liegen ebenfalls auf 
einem höheren Niveau. 

Ein europäischer Vergleich der Sozialleis-
tungen nach ihren Funktionen zeigt, dass hierbei 
in den einzelnen Mitgliedstaaten zum einen sehr 
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, 
zum anderen aber neben ökonomischen Aus-
wirkungen auch strukturelle Unterschiede eine 
wesentliche Rolle spielen können. Die deutschen 
Ausgaben für die Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung sowie für Arbeitslosigkeit liegen, 
gemessen am BIP, unter dem europäischen Durch-
schnitt; dagegen weist Deutschland für die Funk-
tionen Krankheit/Invalidität und Familie relativ 
hohe Sozialschutzleistungen auf. Die deutlichen 
Unterschiede zwischen den einzelnen Mitglied-
staaten im Leistungsniveau und in den sozialen 
Funktionen der Sozialausgaben sind immer auch 
vor dem Hintergrund nationaler Besonderheiten 
und der historischen Entwicklung in den jewei-
ligen Ländern zu interpretieren (→ Abbildung 3).

 
Das Sozialbudget belegt, dass die Sozial-

schutzsysteme in Deutschland die Absicherung 
gegenüber zentralen Lebensrisiken wie Alter, Tod, 
Krankheit und Invalidität auf einem – auch im 
europäischen Vergleich – hohen Niveau gewähr-

leisten. Darüber hinaus ermöglichen sie den 
Zugang zu vielfältigen Leistungen, zum Beispiel 
im Bildungsbereich, beim Wohnen oder für Eltern, 
und sorgen für den sozialen Ausgleich. 

Wie vor fast einem halben Jahrhundert gilt 
auch heute, dass Sozialleistungen nicht nur ein-
seitig als Kostenfaktor für die Volkswirtschaft 
anzusehen sind. Vielmehr stützen sie die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit über unterschied-
liche Wirkungszusammenhänge. So sind bei-
spielsweise die Bereiche Gesundheit und Pflege 
bedeutende Wirtschaftsfaktoren. Diese Sozialleis-
tungen münden in den damit verbundenen Bran-
chen direkt in Beschäftigung und Wirtschafts-
wachstum. Weiterhin sind Sozialleistungen etwa 
im Bereich der frühkindlichen Förderung, der 
Aus- und Weiterbildung, bei der Prävention sowie 
der Rehabilitation wertvolle Investitionen in 
die Zukunft, die Produktivität und Wirtschafts-
wachstum positiv beeinflussen.
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SOzIaLE BERUFE – 
FUNdamENT  
SOzIaLSTaaTLICHER  
WIRKSamKEIT

Soziale Berufe sind existenziell für einen funktionierenden Sozialstaat. 
Doch sie gelten als wenig attraktiv, und die Branche hat Schwierigkeiten,  
den steigenden Bedarf an Fachkräften zu decken. Gleichzeitig ist der 
Grad der Selbstorganisation in den Pflegeberufen niedrig. Der Beitrag 
zeigt am Beispiel der Altenpflege, welche Hindernisse für kollektives 
Handeln bestehen. Welche Akteure sind hier gefragt? Wo liegen Poten-
ziale? Und wie kann auch die Reputation sozialer Berufe verbessert 
werden?

Wolfgang Schroeder   

Um die sozialen Berufe aufzuwerten, sind ver-
schiedene Strategien in der Diskussion: Sie rei-
chen von einer besseren Ressourcenausstattung 
durch Staat und Arbeitgeber über einen offensiven 
gesellschaftlichen Diskurs, eine weitere Professi-
onalisierung der Berufe oder den Gender-Mix 
bis hin zu Strategien kollektiven Handelns, die 
die Selbstorganisationsfähigkeit der Betroffenen 
stärken sollen. In diesem Beitrag geht es primär um 
Strategien kollektiven Handelns, die allerdings nur 
fruchtbar sein werden, wenn die anderen Ansätze 
zumindest unterstützend wirken. 

Wir können von den sozialen Berufen nicht 
erwarten, dass sie für die Gesellschaft die »Kohlen 
aus dem Feuer holen«, das heißt beispielsweise die 
Integration von Kindern, Jugendlichen oder sozial 
schwachen, alten oder arbeitslosen Menschen 
erfolgreich vorantreiben, solange gleichzeitig das 
Personal dieser Berufe weder wertgeschätzt noch 
angemessen bezahlt wird. In Deutschland herrscht 
bei den sozialen Berufen eine paradoxe Lage: Einer-
seits wissen wir, dass die sozialen Berufe für den 
Sozialstaat existenziell sind; andererseits werden 
die dort anzutreffenden Arbeitsbedingungen viel-
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fach zu Recht als wenig attraktiv betrachtet. Die 
Gretchenfrage der vorsorgenden Sozialpolitik ist 
daher: Wie hältst du es mit den sozialen Berufen? 

Als Tätigkeiten sozialer Berufe werden 
Dienstleistungen verstanden, die im direkten 
Kontakt mit Menschen wirken und deren Erbrin-
gung sich nicht nur als individuelle Hilfe ver-
stehen lässt, sondern darüber hinaus als ein Bei-
trag zum Gemeinwohl. Es sind empathiegeleitete, 
sorgende Berufe, bei denen die Interaktion zwi-
schen Menschen wesentlich ist. Historisch verlief 
die Entwicklung in diesem Tätigkeitsfeld von der 
Wahrnehmung ehrenamtlicher Aufgaben über 
bezahlte Jedermanns-Tätigkeiten bis hin zu ver-
beruflichten, zertifizierten Qualitätsberufen. Tra-
ditionell finden wir dort bis heute mehrheitlich 
weibliche Beschäftigte, die – vor allem aufgrund 
der starken Dominanz von Teilzeitarbeitsplätzen 
und vieler atypischer Beschäftigungsverhältnisse 
– verhältnismäßig schlecht entlohnt werden. 

Seit 1993 hat sich, nach Köpfen berechnet, die 
Zahl der Beschäftigten in den sozialen Berufen 
um mehr als 100 Prozent erhöht. Der Stellen-
ausbau wurde zudem begleitet von einer wach-
senden Ausdifferenzierung. In jüngerer Zeit sind 
die sozialen Berufe in die »Top 5« der Bereiche 
mit den meisten offenen Stellen aufgestiegen. Seit 
Mitte 2009 führen sie diese Liste sogar an. Der seit 
Längerem befürchtete Fachkräftemangel ist in 
diesen Berufsfeldern bereits Realität. Was sind die 
Gründe für diese Entwicklung? Zunächst einmal 
nimmt der Bedarf an Fachkräften zu, zum Beispiel 
durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung und 
die wachsende Zahl pflegebedürftiger Menschen. 
Doch nicht nur der quantitative Bedarf, auch die 
qualitativen Ansprüche an die sozialen Berufe 
haben sich erhöht. 

Die Frage nach den personellen Vorausset-
zungen eines wirksamen Sozialstaats kommt heute 
auch in den sozialstaatlichen Zukunftsdiskursen 
an. Um hier den Interessen der sozialen Berufe 
Gewicht zu geben, muss offensiver für die tragende 
Rolle, die sie für die Entwicklung des Sozialstaats 
einnehmen, sensibilisiert werden. Die Bereiche, 
um die es geht, betreffen Infrastruktur, Zugangs-

wege, Qualifikationen, Bezahlung, Unterstützung 
und nicht zuletzt Reputation. Auffallend ist, dass 
sich die Beschäftigten der sozialen Berufe meist 
im Spannungsfeld zwischen hohen Erwartungen 
an ihre Leistungen und einer mangelhaften Aus-
stattung ihrer Arbeit mit notwendigen Ressourcen 
befinden, was auch zur Folge hat, dass diese Berufe 
nur eine geringe Attraktivität auf potenzielle 
Bewerberinnen und Bewerber ausüben. 

Der Widerspruch liegt auf der Hand: In vielen 
Bereichen der sozialen Berufe herrscht Mangel an 
Arbeitskräften, zugleich wird aber noch zu wenig 
unternommen, um die Arbeitsplätze attraktiver 
zu gestalten. Die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt 
allein wird das Problem nicht beheben. Es bedarf 
vielmehr zielgerichteter politischer Initiativen, um 
die Qualität der Arbeitsbedingungen und damit 
auch die Reputation der Berufe zu verbessern. 
Exemplarisch soll im Folgenden auf die Situation 
in der Altenpflege eingegangen werden.

FaLLaNaLYSE aLTENPFLEGE 

Das Erkenntnisinteresse dieses Beitrags1 zielt 
auf die Voraussetzungen, Potenziale und Hin-
dernisse für kollektives Handeln in der Alten-
pflege. Arbeitshypothese ist die Annahme, dass 
eine Stärkung kollektiver Akteure im Sinne der 
Selbst organisationsfähigkeit die Arbeitgeber und 
den Staat als Hauptträger von Verantwortung für 
die Qualität der sozialen Dienste dazu drängen 
wird, sich mehr für gute Pflege und gute Arbeits-
bedingungen einzusetzen. Dies nicht nur, um 
verbesserte Arbeitsbedingungen und eine Profes-
sionalisierung der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Be-
ziehungen zu erreichen, sondern um insgesamt 
die Qualität der Pflege und die Attraktivität des 
Berufsfeldes Altenpflege zu fördern.

Über eine Million Personen arbeiten in 
Deutschland in Einrichtungen, die alte Menschen 
pflegerisch versorgen. Das sind mehr Beschäf-
tigte als in der Automobilindustrie, die häufig als 
bedeutendste Branche des Landes bezeichnet wird. 
Die Altenpflege ist ein zentrales Feld in sozialstaat-
licher Verantwortung, weshalb die Frage nach der 
Qualität der bereitgestellten Dienstleistungen eine 

1 Mit diesem Beitrag werden einige Ergebnisse einer gerade abgeschlossenen Studie (Schroeder 2017) vorgelegt, die sich erstmals empirisch mit den Inte-
ressen der Beschäftigten in der Pflege hinsichtlich möglicher Formen des kollektiven Handelns befasst. Befragt wurden fast 800 Pflegekräfte sowie eine 
Vielzahl von Expertinnen und Experten, die sich für die Organisation der Interessen der Pflegenden einsetzen. Erarbeitet wurde die Studie zwischen Herbst 
2013 und Frühsommer 2017.
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hohe Relevanz besitzt. Daher muss auch betrachtet 
werden, unter welchen Bedingungen dort gear-
beitet wird. Das knappe Gut des Fachpersonals 
scheint in der Altenpflege nicht mit hinreichend 
guten Arbeitsbedingungen umworben werden 
zu können. Personalmangel, Arbeitsverdichtung, 
Vereinbarkeitsprobleme und hohe Krankenstände 
sind nur einige der Schlagwörter, die im Zusam-
menhang mit der Arbeit in stationären und ambu-
lanten Pflegeeinrichtungen immer wieder genannt 
werden. Während Maßnahmen zur Kontrolle der 
erbrachten Leistungen in der Vergangenheit stetig 
zugenommen haben, steht dem auf der Seite der 
Arbeitsregulierung zugunsten guter Pflege und 
guter Arbeit wenig gegenüber. Die Arbeitgeber 
sind zwar in Einzelfällen bereit, sich in diesem Feld 
zu engagieren. Jedoch besteht mehrheitlich keine 
Bereitschaft, sich kollektiv zu organisieren und 
auf dieser Basis – etwa in Verhandlungen mit den 
Gewerkschaften – verpflichtende Ergebnisse zu 
produzieren. Viele sehen sich in einem Wettbewerb 
untereinander, der inhaltlich bislang weder durch 
den Staat als regulative Instanz noch durch die 
Gewerkschaften erkennbar beeinflusst oder mitge-
prägt wird. Da es zudem weder den Betriebs- oder 
Personalräten noch den Mitarbeitervertretungen 
gelungen ist, sich in diesem umkämpften Feld hin-
reichend Gehör zu verschaffen, wird im Folgenden 
auch nach den Bedürfnissen der Beschäftigten 
gefragt, um aufzuzeigen, wie der Reformstau im 
Bereich der sozialen Berufe aufgelöst werden kann. 
Den Interessen der Beschäftigten kommt im Zeit-
alter der Fachkräfteknappheit eine noch größere 
Bedeutung zu. 

Die Altenpflegekräfte sind der Gruppe der 
»schwachen Interessen« (nach Willems/von 
Winter 2000, S. 14) zuzurechnen. Die scheinbare 
Homogenität dieser Teilbranche der Sozialwirt-
schaft stellt sich bei genauerer Analyse als ein 
regelrechter Flickenteppich eigentumsrechtlicher, 
unternehmens politischer, verbandlicher, arbeits-
platzbezogener (ambulant/stationär) und vor 
allem qualifikatorischer Besonderheiten (Fach-
kräfte versus Hilfs- und angelernte Kräfte) dar. Für 
die Gewerkschaften wird die Rekrutierungsarbeit 
besonders durch die kleinteilige Betriebsstruktur 
in der Altenpflege erschwert. Hinzu kommt, dass 
durch die kumulative Differenzierung nach Qua-
lifikation (Fach- und Hilfskräfte) und Trägerorga-

nisation (private oder öffentliche Anbieter, Wohl-
fahrtsverbände) sowie durch ambulante oder stati-
onäre Arbeitskontexte eine hochgradig heterogene 
Betriebs- und Klientelstruktur erzeugt wird. 

Abbildung 1 verdeutlicht noch einmal die 
komplexe Akteurs-, Institutionen- und Interes-
senstruktur des Pflegebereichs im Spannungsfeld 
zwischen regulierendem Staat, wettbewerblich 
organisierten Unternehmen und heterogenen 
Beschäftigteninteressen. Die junge, aber traditi-
onsgeprägte Teilbranche der Altenpflege ist gegen-
wärtig dabei, sich anderen marktbasierten Dienst-
leistungsbranchen auch jenseits des Sozialsektors 
anzugleichen, ohne dass eine passfähige und funk-
tionale Institutionenordnung für die Förderung 
der sozialen Berufe besteht. Denn weder gibt es 
funktionierende, mitgliederstarke und verpflich-
tungsfähige Arbeitgeberverbände, noch existieren 
umfassend verankerte handlungsfähige Gewerk-
schaften, Berufsverbände und Pflegekammern. 
Hinzu kommt, dass zwischen den institutionellen 
Akteuren auf Arbeitnehmer seite  –  zumindest 
dort, wo sie überhaupt existieren – bislang keine 
wirklich belastbare Arbeitsteilung erkennbar ist. 
Umgekehrt ist es für die Interessenvertretungen 
auf der Arbeitnehmerseite entscheidend, die 
Bedürfnislage ihrer Klientel zu kennen, um eine 
effektive Vertretung zu ermöglichen.

maCHTaSYmmETRIEN, 
REPRÄSENTaTIONSLÜCKEN UNd dER 
TEUFELSKREIS dER NICHTPRÄSENz

Zu den wichtigsten Interessen, die die 
Beschäftigten der Altenpflege in der diesem Bei-
trag zugrunde liegenden Umfrage artikulierten, 
zählen mehr Gehalt, stärker selbstbestimmte 
Arbeitszeiten und weniger Zeitdruck. Dabei sehen 
fast 85 Prozent der Altenpflegerinnen und -pfleger 
den Staat als zentrale Instanz in der Pflicht, für 
Verbesserungen zu sorgen, während deutlich 
weniger Betroffene, nämlich etwa 70 Prozent, 
an die Arbeitgeber denken. Die primäre Verant-
wortung für die Gestaltung guter Arbeitsbedin-
gungen wird also der Politik zugewiesen, die durch 
Gesetze, Regeln, Standards und Geldzuweisungen 
den Rahmen des sozialen Sektors maßgeblich 
determiniert und dies aus Sicht der Pflegekräfte 
auch soll. Dagegen werden die Arbeitgeber eher 
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als »Übergangsstation« betrachtet, die lediglich 
umsetzt, was ihr die Politik an Ressourcen und 
Handlungsmöglichkeiten vorgibt. 

Die für die Arbeitsbeziehungen maßgebli-
chen überbetrieblich agierenden Verbände, die 
repräsentativ und verpflichtungsfähig für ihre 
Mitglieder sprechen und verhandeln können, sind 
in der Altenpflege nicht vorhanden oder modifi-

ziert zugunsten einer schwachen Dreiecksbezie-
hung zwischen den betrieblichen Arbeitnehmer-
vertretungen, den Arbeitgebern und dem Staat, 
der hier neben der Politik insbesondere durch die 
Sozialversicherungen repräsentiert wird. In den 
Antworten der Befragten bildet sich eine primär 
etatistische Perspektive heraus, die die Arbeitgeber 
eher entlastet und die Politik stärker in die Pflicht 
nimmt. Damit die hier erhobene Staatsperspek-

Quelle: eigene Darstellung. Abbildung 1
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tive nicht auch die Potenziale der Selbstorgani-
sationsfähigkeit bei den betrieblichen Akteuren 
schwächt, sollten die jenseits des Staates und des 
Marktes angesiedelten Verbände gestärkt werden. 
Denn ohne eine Stärkung der Ressourcen und der 
Handlungsfähigkeiten von Betriebsräten, Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbänden werden Staat 
und Markt die unumstrittenen Referenzpunkte 
bleiben. 

Neben Gewerkschaften und Berufsverbänden 
hat es in den letzten Jahren Neuerungen in Form 
von Bündnissen (»Bündnis für Altenpflege«, 
»Bündnis für gute Pflege«) unterschiedlicher 
Verbände gegeben. Ziel war es, die öffentliche 
Aufmerksamkeit für die Anliegen der Pflege und 
den Druck auf die Politik zu erhöhen. Differenzen 
bestehen zwischen den Akteuren hinsichtlich kon-
kreter Reformprojekte, etwa die generalistische 
Ausbildung oder die Debatte um Pflegekammern 
betreffend.

Die Umfrage zeigt, dass den Beschäftigten 
der Altenpflege die Probleme ihres Berufsfeldes 
deutlich bewusst sind. Sie wissen nicht nur um 
die Notwendigkeit von Veränderungen, sondern 
auch um ihre individuelle und kollektive Ver-
antwortung dafür. Zugleich betrachtet ein Groß-
teil der Altenpflegerinnen und -pfleger interne 
und externe Unterstützung als Voraussetzung 
für eigene Aktivitäten. Unklar ist ihnen jedoch 
häufig, wer – jenseits der Politik – diese Aufgabe 
in ihrem Sinne wirksam wahrnehmen könnte. 
Was die Rolle der Gewerkschaften angeht, liegt 
folgender Befund vor: Nur wenige Beschäftigte 
der Altenpflege sind Mitglied, und es sind auch 
nur wenige der befragten Personen, die durch 
eine Gewerkschaft angesprochen wurden. Rund 
80 Prozent sind noch nie kontaktiert worden. 
Etwas mehr als 50 Prozent haben noch nie über 
eine Mitgliedschaft nachgedacht. Diese Zahlen 
beschwören das Bild einer Arbeitswelt ohne 
Gewerkschaften. Das Verhältnis von Gewerk-
schaften und ungenutzten Mitgliederpotenzialen 
lässt sich als ein Dilemma, gar als Teufelskreis 
skizzieren: Die Gewerkschaften haben in diesen 
Bereichen keine Mitglieder, weil sie hier kaum 
präsent und für die Beschäftigten greifbar sind. 
Umgekehrt sind sie dort auch deshalb kaum prä-
sent, weil durch die geringe Mitgliederzahl und 

die schwache oder nicht vorhandene betrieb-
liche Verankerung Ressourcen und der Zugang 
zu den Beschäftigten fehlen. Damit ist auch die 
Möglichkeit einer aktiven Mitgliederpolitik 
enorm eingeschränkt. Dass die Gewerkschaften 
in der Altenpflege nur geringen Zulauf haben, 
liegt aufseiten der Beschäftigten auch an einem 
eklatanten Mangel an Erfahrungen, an wahrge-
nommener geringer Unterstützung, an fehlender 
Zeit, eigener geringer Erwartung sowie an Wider-
ständen der Arbeitgeber – kurz, an einer nicht 
vorhandenen Routine und Kultur der kollektiven 
Interessenvertretung.

Es sind aufseiten der Beschäftigten vor allem 
die schwache Primärmacht, die nach wie vor 
hemmenden Traditionsbezüge und die marktge-
triebenen Prozesse des umgebauten Sozialsek-
tors, die zu einem geringen Organisationsgrad in 
den Verbänden beitragen. Auch die Einrichtung 
von Pflegekammern für Fachkräfte wird diesen 
He rausforderungen keinesfalls gerecht, und zwar 
unter anderem deshalb nicht, weil sie lediglich 
den Fachkräften offenstehen, während die Alten-
pflege durch einen hohen Anteil an Hilfskräften 
und Angelernten geprägt ist. 

Trotzdem gibt es Möglichkeiten, die Präsenz 
der Gewerkschaften im Bereich der Altenpflege 
zu stärken. So könnten die Gremienakteure in 
den Betriebs- und Personalräten ein wichtiger 
Ansprechpartner der Gewerkschaften sein, um 
die betriebliche Basis gezielt zu stärken, da sie 
aufgrund ihrer Tätigkeit offener für gewerk-
schaftliche Unterstützung sein dürften. Ein 
zweiter Ansatzpunkt liegt in der inhaltlichen 
Thematisierung guter Arbeitsbedingungen im 
überbetrieblich-gesellschaftlichen Raum, so wie 
sie im »Bündnis für gute Pflege« praktiziert wird. 
Notwendig ist also ein starkes Engagement inner-
halb und außerhalb der Betriebe, um die Anliegen 
der Betroffenen öffentlichkeitswirksam zu arti-
kulieren. Drittens könnten die Dienstleistungs-
verbände und die Industriegewerkschaften ein 
Bündnis eingehen, um für die Attraktivität der 
Arbeit im Pflegebereich zu werben. Dahinter steht 
die Überlegung, dass die starken Gewerkschaften 
des Industriesektors ja durchaus ein hohes Inte-
resse an guter Pflege haben, weil dies auch für ihre 
Mitglieder bedeutsam ist. 
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Insgesamt muss es also darum gehen, eine 
funktionierende Institutionenordnung zu ent-
wickeln, um auf die Differenzierungsprozesse 
zwischen den vielfältigen Unternehmenskulturen 
und zwischen den heterogenen Beschäftigten-
gruppen zu reagieren. Um diese Berufsfelder 
weiterzuentwickeln, bedarf es strategischer Kon-
zepte sowohl »von oben« wie »von unten«. Von 
oben heißt: durch Politik und Arbeitgeber. Sie 
müssen die materiellen und institutionellen Rah-
menbedingungen verbessern. Von unten müssen 
Reformen durch die betroffenen Beschäftigten, 
ihre Verbände, aber auch und nicht zuletzt durch 
die Nutzerinnen und Nutzer sozialer Dienste 
gefordert werden.

FazIT UNd aUSBLICK

Angesichts der Erwartungshaltung der 
Beschäftigten an die Politik und den Staat liegt 
der Ball für eine verbesserte Rahmung der sozi-
alen Berufe in der Teilbranche Altenpflege klar 
beim Staat. Da der Sorgebereich marktförmig 
strukturiert ist, bedarf es einer institutionell-kol-
lektiven Antwort, die den sorgsamen Umgang mit 
der menschlichen Arbeitskraft sichert und die 
Attraktivität der Pflege und damit gute Pflegear-
beit sowie ihre gesellschaftliche Anerkennung för-
dert. Zugleich geht es darum, traditionsverhaftete 
Verhaltensweisen im Pflegebereich neu an einer 
professionellen Arbeitnehmerperspektive aus-
zurichten. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, 
um die vorhandene Repräsentationslücke in den 
kollektiven Arbeitsbeziehungen der Altenpflege 
schließen zu können. 

Eine positive staatliche Rahmung stößt dort 
an ihre Grenzen, wo es keine kollektiven betrieb-
lichen und überbetrieblichen Akteure und Aktivi-
täten gibt, die sich um die Anwendung und Umset-
zung vorhandener Normen kümmern. Insofern ist 
eine ausschließlich staatsbezogene Orientierung 
nicht nur unzureichend, sondern sogar kontra-
produktiv. Denn ohne eine auch auf Selbstorga-
nisation der Beschäftigten zielende Perspektive 
ist es schwerlich vorstellbar, wie die Ergebnisse 
eines verbesserten staatlichen Handelns bei den 
Beschäftigten ankommen könnten. Dazu gehört 
auch, dass die vorhandenen Arbeitgeberverbände 
nicht nur ihre Mitgliederzahl erhöhen, sondern 
sich auch als Akteure begreifen, die die Arbeits-
bedingungen in der Branche so gestalten, dass 
dort eine höhere Attraktivität für Fachkräfte ent-
steht. Das bedeutet aber auch, dass die einzelnen 
Arbeitgeber sowie ihre Verbände ein Interesse an 
verhandlungsstarken Gewerkschaften entwickeln 
müssen. Zudem fehlen den Beschäftigten häufig 
Erfahrungen mit Gewerkschaften, wenngleich sie 
sich Unterstützung wünschen. Deshalb wäre eine 
geplante externe Assistenz beim Aufbau betrieb-
licher Strukturen möglich und notwendig, um 
auf diesem Wege organisiertes Empowerment zu 
betreiben. Das könnte ein Schlüssel zur erfolgrei-
chen Selbstorganisation sein, der es gelingt, die 
Macht- und Repräsentationslücke der Beschäf-
tigten in der Pflege zu schließen. Es geht um nicht 
weniger als um die Zukunft qualitativ guter sozi-
aler Dienstleistungen, die den Kern vorsorgender 
Sozialpolitik ausmachen. 

A R B E I T E N  4 . 0  W E R K H E F T  0 4 S E I T E  73

a N a LY S E N



Intergenerationale soziale Mobilität – ein hohes Maß an sozialen 
Aufstiegen und Abstiegen zwischen Eltern- und Kindergeneration –  
ist ein wesentliches Charakteristikum offener Gesellschaften und eng 
mit der Frage der Chancengleichheit verknüpft. Ein hohes Maß an sozi-
aler Mobilität deutet Durchlässigkeit und Chancengleichheit bei der 
Besetzung sozioökonomischer Positionen an. Umgekehrt weist eine 
starke Determinierung des eigenen sozioökonomischen Status durch 
den des Elternhauses auf Einschränkungen der Chancengleichheit hin. 
Der Beitrag analysiert die intergenerationale Mobilität in Deutschland 
auf Basis der Geburtskohorten 1944 bis 1986. Er beruht auf der Studie 
»Aktuelle Entwicklungen der sozialen Mobilität und der Dynamik von 
Armutsrisiken in Deutschland«, die im Auftrag des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales als vorbereitende Studie für den Fünften Armuts- 
und Reichtumsbericht erstellt wurde.

UNGLEICHHEIT UNd 
SOzIaLE mOBILITÄT

Bernhard Boockmann

Die wirtschaftliche Bedeutung einer hohen sozi-
alen Mobilität ergibt sich aus den produktiven 
Wirkungen sozialer Mobilität. Nur wenn denen, 
die entsprechende Leistungen erbringen, alle Auf-
stiegsmöglichkeiten offenstehen, kann die Gesell-
schaft ihr produktives Potenzial ausschöpfen und 
wird sie ihre Ressourcen bestmöglich nutzen. 

Zugleich gibt es auch eine politische Bedeu-
tung sozialer Mobilität. Einkommens- und Ver-
mögensungleichheit werden eher akzeptiert, wenn 
alle die gleichen Chancen zur Erreichung von 
Positionen am oberen Ende der Verteilung haben. 
Je stärker ausgeprägt die Ungleichheit, desto wich-
tiger wird dieser Gesichtspunkt. Vor dem Hinter-

grund der Zunahme der Einkommensungleichheit 
gewinnt die Frage nach der sozialen Mobilität an 
Gewicht. 

Ziel dieses Beitrags ist eine Analyse der 
intergenerationalen Mobilität. Dazu wird der 
Zusammenhang des – adäquat und vergleichbar 
definierten – Berufs- und Bildungsstatus von Per-
sonen mit dem Berufs- und Bildungsstatus ihrer 
Eltern im gleichen Alter untersucht. 

Basis der Untersuchung sind Daten der 
Geburtskohorten von 1944 bis 1986. Damit können 
auch Veränderungen über die Geburtskohorten 
hinweg untersucht werden. Es lassen sich gesell-
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schaftliche Änderungen berücksichtigen, ins-
besondere die sogenannte Bildungsexpansion, 
die in den 1950er-Jahren einsetzte, sich in den 
1980er-Jahren abschwächte und sich mit dem 
steigenden Anteil der Abiturientinnen und Abitu-
rienten in den Jahren ab 2000 wieder fortgesetzt 
hat. Auf der Seite der Arbeitsnachfrage ist der 
wichtigste Trend in den letzten Jahrzehnten die 
gestiegene Bedeutung von Tätigkeiten, die hohe 
Qualifikationen erfordern. Ferner ist im inter-
generationalen Vergleich die Ausdehnung der 
Arbeitsmarktpartizipation von Frauen zu berück-
sichtigen. Last, but not least stellt die diskontinu-
ierliche Geburtenentwicklung vom »Babyboom« 
der 1960er-Jahre zum anschließenden Rückgang 
der Geburtenzahlen eine wichtige Ausgangsbe-
dingung für die Analyse dar. 

In einer Situation langfristigen Wandels ist die 
Unterscheidung zwischen Struktur- und Zirkula-
tionsmobilität wichtig (Hillmert 2015). Struktur-
mobilität betrifft den Teil der Mobilität, der durch 
(berufs-)strukturellen Wandel entsteht. Infolge 
der Bildungsexpansion besitzt beispielsweise ein 
weitaus größerer Anteil der um 1960 Geborenen 
eine Hochschulzugangsberechtigung als in der 
Generation der Eltern. Zirkulationsmobilität 
betrifft dagegen den Austausch von Positionen in 
der intergenerationalen Folge, bereinigt um die 
Strukturmobilität. Dieses Konzept berücksichtigt, 
dass nicht alle aufsteigen können. Wenn einige in 
der relativen Position aufsteigen, müssen zwangs-
läufig andere absteigen. In der Bewertung der 
eigenen sozialen Mobilität spielen beide Aspekte 
gleichermaßen eine Rolle. Im Folgenden wird die 
Strukturmobilität in der Analyse der Mobilität im 
Bildungsstatus eingeschlossen, in der Betrachtung 
des beruflichen Status jedoch durch eine relative 
Betrachtung ausgeschlossen.

INTERGENERaTIONaLE BILdUNGSmOBILITÄT

Viele vorhandene Studien zeigen, dass der 
Bildungshintergrund der Eltern zu den quanti-
tativ wichtigsten Determinanten für die Wahl 
der Schulart und für den weiteren Bildungsver-
lauf gehört. Die Mechanismen an den einzelnen 
Bildungsübergängen legen nahe, dass es einen 
deutlichen intergenerationalen Zusammenhang 
zwischen dem im Erwachsenenalter erreichten 

Bildungsstatus von Kindern und Eltern gibt. 
Doch wie verändert sich dieser Zusammenhang 
langfristig? 

Für die alten Bundesländer stellen Müller 
und Pollak (2015) einen moderaten Zuwachs der 
intergenerationalen Bildungsmobilität von den 
Geburtskohorten der 1930er- bis zu denen der 
1960er-Jahre fest. Anders sieht es jedoch aus, wenn 
man den Untersuchungszeitraum auf jüngere 
Geburtskohorten erweitert. Heineck und Riphahn 
(2009), die sich mit der intergenerationalen Wei-
tergabe von Bildung für die Geburtskohorten von 
1940 bis 1978 auseinandersetzen, finden keine 
Hinweise auf eine Erhöhung der sozialen Mobi-
lität im Bildungsstatus im Zuge der sogenannten 
Bildungsexpansion. Die Bildungsexpansion öff-
nete zwar Kindern aus relativ bildungsarmen 
Elternhäusern neue Möglichkeiten, bewahrte aber 
zugleich die Kinder von gut ausgebildeten Eltern 
vor dem Bildungsabstieg. 

Die Studie von Riphahn und Trübswetter 
(2013) beschäftigt sich spezifisch mit dem Ver-
gleich der Entwicklung von Bildungsmobilität 
in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung. 
Ihre Ergebnisse zeigen, dass die intergenerationale 
Mobilität im Bildungsstatus in den neuen Bundes-
ländern unmittelbar nach der Wiedervereinigung 
(1991) nicht höher war als in der Bundesrepublik 
Deutschland. Ferner deuten die Ergebnisse darauf 
hin, dass sich die intergenerationale Mobilität in 
Ostdeutschland nach der Vereinigung vermindert 
hat.

ERFaSSUNG dES BILdUNGSSTaTUS

Zur Untersuchung der intergenerationalen 
sozialen Mobilität wird die Startkohorte 6 (Erwach-
sene) des Nationalen Bildungspanels verwendet. 
Diese Teilstichprobe des Nationalen Bildungspa-
nels umfasst eine große Anzahl Erwachsener mit 
einem breiten Spektrum von Geburtsjahrgängen, 
die in detaillierter Weise zu ihrer eigenen Bio-
grafie, zu ihrer aktuellen wirtschaftlichen und 
sozialen Situation sowie zum genauen Berufs- und 
Bildungsstatus beider Elternteile befragt werden. 
Aufgrund der Erfassung von Personen in sehr 
unterschiedlichem Lebensalter ermöglicht die 
NEPS-Startkohorte 6 einen Kohortenvergleich. 
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Als Kohorten werden die folgenden Geburtsjahr-
gänge berücksichtigt: 1970 bis 1986, 1960 bis 1969 
und 1944 bis 1959. 

Das Maß für den Bildungsstatus wird auf der 
Basis der sogenannten CASMIN-Skala gebildet. 
CASMIN ist die Abkürzung für das Projekt »Com-
parative Analysis of Social Mobility in Industrial 
Nations«. Die CASMIN-Skala ist zwischen unter-
schiedlichen Ländern vergleichbar und trägt 
Unterschieden in den Bildungssystemen Rech-
nung. Sie umfasst neun Kategorien und wird hier 
zu drei Stufen verdichtet: (1) Kein Schulabschluss, 
Hauptschulabschluss ohne beruflichen Abschluss 
und Hauptschulabschluss mit beruflichem 
Abschluss; (2) mittlere Reife oder (Fach-)Hoch-
schulreife mit oder ohne berufliche Ausbildung; 
(3) tertiärer Bildungsabschluss.

zUSammENHaNG zWISCHEN ELTERN UNd 
KINdERN

Zur besseren Interpretation der intergene-
rationalen Zusammenhänge wird zunächst die 
Häufigkeit der Kategorien des CASMIN-Bildungs-
status univariat dargestellt (→ Abbildung 1). Die 
Grafik zeigt deutliche Generationenunterschiede 
zwischen Eltern und Kindern in den beiden älteren 
Kohorten; hier ist der eigene Status jeweils deut-
lich höher als derjenige der Eltern. 

Während in den ersten beiden Kohorten 
die Eltern überwiegend den niedrigsten CAS-
MIN-Status innehaben, schrumpft der Anteil der 
Eltern mit niedrigem CASMIN-Status auf rund 
50 Prozent in der Kohorte 1970–1986. Ebenso ist 
ein Trend zu höherer Bildung in der Abfolge der 
Kohorten, also innerhalb der Kindergeneration, 
erkennbar, allerdings nicht im Vergleich des Anteils 
der Hochschulabsolventinnen und -absolventen 
zwischen der ältesten und der mittleren Kohorte.

Abbildung 2 enthält die bedingten Wahr-
scheinlichkeiten dafür, einen Bildungsabschluss 
entsprechend den vergröberten CASMIN-Katego-
rien 1, 2 oder 3 zu haben, gegeben dass Mutter und 
Vater einen bestimmen CASMIN-Status haben. 
Ein Lesebeispiel: Ist in der Kohorte 1970 bis 1986 
der Bildungsstatus des Vaters die Basisausbildung 
(maximal Hauptschule und Lehre), so ist der Bil-
dungsstatus des Kindes mit einer Wahrscheinlich-
keit von 33,5 Prozent ebenfalls die Basisausbildung; 
ein deutlich höherer Anteil, nämlich 56,2 Prozent, 
erreicht die zweite Bildungsstufe; nur 10,3 Prozent 
dringen bis CASMIN-Status 3 vor. Die Ergebnisse 
für die beiden jüngeren Kohorten zeigen, dass Auf-
stiege von Stufe 1 zu Stufe 2 mit 56 bis 57 Prozent 
häufig geschehen, während Aufstiege von Stufe 1 
zu Stufe 3 relativ selten (10 Prozent) sind. Die gra-
duelle Mobilität ist also häufig, die sprunghafte 
Mobilität ist dagegen selten.

Quelle: NEPS-Startkohorte 6, eigene Berechnungen. Abbildung 1

CaSmIN-STaTUS VON zIELPERSONEN UNd ELTERN, NaCH KOHORTEN

  CASMIN: niedrig   CASMIN: mittel   CASMIN: hoch

Eigener CASMIN

CASMIN Vater

CASMIN Mutter

0 % 100 %50 %

Kohorte 
1944–1959

Kohorte 
1960–1969

Kohorte 
1970–1986

41,7 41,6 16,7

77,9 13,3 8,8

83,9 13,6 2,4

26,8 57,4 15,8

71,4 16,9 11,7

75,6 20,5 3,9

22,6 59,7 17,8

51,8 29,7 18,4

46,7 40,2 13,1

0 % 100 %50 % 0 % 100 %50 %
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Abstiege im Bildungsstatus von CASMIN 3 
zu CASMIN 1 in der Generationenfolge zwischen 
Vater und Kind sind in der Kohorte 1970 bis 1986 
mit 4 Prozent sehr selten. Auch Abstiege von 
CASMIN 2 zu CASMIN 1 treten selten auf. Dies 
hängt auch damit zusammen, dass die Stufe 1 im 
Zeitverlauf seltener geworden ist. Abstiege von 
CASMIN 3 zu CASMIN 2 sind dagegen mit 54 Pro-
zent relativ häufig und nehmen im Kohortenver-
lauf an Bedeutung zu. 

Insgesamt fallen die Ergebnisse zur Bildungs-
mobilität für die von 1960 bis 1969 Geborenen 
nur geringfügig anders aus als die für die spätere 
Kohorte. Stärkere Veränderungen ergeben sich 
dagegen zwischen der Kohorte 1944 bis 1959 und 
den beiden jüngeren Kohorten. In der ältesten 
Kohorte ist der Verbleib in derselben CASMIN-Stufe 
1 des Vaters mit 48 Prozent sehr viel häufiger als 
in den beiden jüngeren Kohorten. Der Anteil der 
sprunghaft Mobilen ist dagegen ebenso hoch wie 
in den beiden anderen Kohorten. Zugleich fällt in 

der ältesten Kohorte eine relativ hohe Mobilität 
zwischen CASMIN-Stufen 2 und 3 auf, insbeson-
dere wenn die Mutter diesen Bildungsstatus hatte. 
In der ältesten Kohorte schafften 39 Prozent den 
Aufstieg von CASMIN-Stufe 2 der Mutter auf 
Stufe 3, in den beiden anderen jedoch nur 28 bzw. 
19 Prozent. 

Um diese Zahlen richtig interpretieren zu 
können, muss man sich jedoch vergegenwärtigen, 
dass in der früheren Kohorte ein wesentlich grö-
ßerer Anteil der Mütter und Väter nur über den 
geringsten Schulabschluss verfügte (→ Abbildung 1). 
Mütter und Väter mit mittlerer Reife hatten oft 
vergleichsweise hohe berufliche Positionen inne. 
Aus diesen Elternhäusern erlangten vergleichs-
weise viele Kinder einen Hochschulabschluss. 

ERGEBNISSE mULTIVaRIaTER SCHÄTzUNGEN

Die bisher deskriptiv dargestellten Ergebnisse 
werden nun mittels multivariater Schätzungen 

BILdUNGSSTaTUS dES VaTERS UNd EIGENER BILdUNGSSTaTUS

Quelle: NEPS-Startkohorte 6, eigene Berechnungen. Abbildung 2

Vater CASMIN: 
hoch

Vater CASMIN:
mittel

Vater CASMIN:
niedrig

0 % 100 %50 %

Kohorte 
1944–1959

Kohorte 
1960–1969

Kohorte 
1970–1986

8,1 44,9 47,0

17,1 51,3 31,5

48,2 40,1 11,7

3,6 49,7 46,7

10,9 67,9 21,2

33,0 57,0 10,1

3,8 54,2 42,0

12,6 70,0 17,4

33,5 56,2 10,3

Mutter CASMIN: 
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Mutter CASMIN:
mittel

Mutter CASMIN:
niedrig

0 % 100 %50 %
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45,9 41,3 12,8
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30,7 57,8 11,5

3,8 53,4 42,8
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um den Einfluss von Drittgrößen bereinigt, die 
sowohl den Bildungsstatus des Kindes als auch 
der Eltern beeinflussen könnten. Als abhängige 
Variable wird die Wahrscheinlichkeit verwendet, 
dass die oder der Angehörige der Kindergenera-
tion den höchsten CASMIN-Status erreicht hat. 
Die wichtigsten unabhängigen Variablen für die 
Schätzung sind der Bildungsstatus von Mutter und 
Vater. Außerdem werden weitere Merkmale in die 
Schätzung einbezogen, zum Beispiel die Familien-
konstellation in der Elterngeneration, die Anzahl 
der Geschwister, das Alter der Eltern bei Geburt 
des Kindes, das Geschlecht und ein eventuell vor-
handener Migrationshintergrund. 

In Abbildung 3 werden nur die Effekte für den 
Bildungsstatus des Vaters und der Mutter aufge-
führt, obwohl die genannten Kontrollvariablen in 
die Schätzung eingegangen sind. Wieder ein Lese-
beispiel: Ein Angehöriger oder eine Angehörige 
der Kohorte 1944 bis 1959, dessen oder deren Vater 
den Bildungsstatus 3 hatte, hat eine um 21,1 Pro-
zentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, selbst den 
Status 3 innezuhaben, als eine Person mit einem 
Vater, der lediglich den Status 1 hatte. 

Die Abbildung zeigt, dass der Einfluss eines 
hohen Bildungsstatus des Vaters (CASMIN 3) auf 
die Wahrscheinlichkeit, ebenfalls diesen Status 

einzunehmen, über die drei Kohorten ähnlich groß 
ist. Dagegen schwächt sich der Effekt der mittleren 
Reife des Vaters (CASMIN 2) über die Kohorten ab. 
Hinsichtlich der Bildungschancen der Kinder wird 
die mittlere Reife relativ zur Basisausbildung also 
weniger wert.

Wichtig ist auch zu erwähnen, dass sowohl 
der Bildungsstatus der Mutter als auch derjenige 
des Vaters einen eigenständigen Effekt haben. 
Allerdings ist der eigenständige Effekt der Bildung 
der Mutter in der Größenordnung geringer als der-
jenige der Bildung des Vaters.

Die Ergebnisse bestätigen die Befunde von 
Heineck und Riphahn (2009), wonach sich die 
soziale Mobilität im Bildungsstatus bei den nach 
dem Zweiten Weltkrieg Geborenen nicht durch-
gängig erhöht hat. Am ehesten ist ein Anstieg 
der sozialen Mobilität am unteren Ende der 
Bildungshierarchie festzustellen. Infolge der 
verbesserten schulischen Ausbildung erreichen 
ab der Geburtskohorte 1960 bis 1969 vermehrt 
Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nur eine 
Basisausbildung besaßen, die mittlere Reife. Die 
Bildungsmobilität zur höchsten Kategorie hat 
jedoch nicht zugenommen. Hier besteht der Ein-
fluss der elterlichen Bildung über die Kohorten 
unverändert fort. 

0 % 50 %25 %

Kohorte 
1944–1959

21,1

EINFLUSS dES BILdUNGSSTaTUS dER ELTERN aUF dEN 
CaSmIN-STaTUS 3 dES KINdES

Quelle: NEPS-Startkohorte 6, eigene Berechnungen. Die Balken geben den durchschnittlichen marginalen Effekt der jeweiligen 
Variable auf die Wahrscheinlichkeit eines CASMIN-Status 1 des Kindes an (in Prozentpunkten ausgedrückt). Farblose Balken sind 
insignifikant auf dem 5-Prozent-Signifikanzniveau. Basiskategorien: Vater: CASMIN 1, Mutter: CASMIN 1. Weitere Variablen in der 
Schätzung enthalten, aber nicht dargestellt.
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Mutter: CASMIN 2
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25,8

7,7
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Abbildung 3
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INTERGENERaTIONaLE mOBILITÄT dES 
BERUFLICHEN STaTUS

ERFaSSUNG dES BERUFLICHEN STaTUS

Während der Bildungsstatus durch die 
erreichten Abschlüsse verhältnismäßig einfach zu 
messen ist, gilt dies nicht für den erreichten beruf-
lichen Status. Die Studie von Pollak et al. (2011) 
verwendet die Klasseneinteilung von Erikson und 
Goldthorpe (1992). Nach den Ergebnissen erreicht 
ein knappes Drittel (31 Prozent) der Kinder aus 
ungelernten Arbeiterhaushalten ebenfalls (nur) die 
Position einer ungelernten Arbeiterin bzw. eines 
Arbeiters. Ein weiteres knappes Drittel (32 Prozent) 
schafft den Aufstieg in die Facharbeiterklasse. 
Nur 6 Prozent steigen in die höchste Position (lei-
tende Angestellte) auf. Diese Anteile sind über die 
betrachteten Kohorten hinweg weitgehend stabil; 
lediglich die Geburtsjahrgänge von 1940 bis 1959 
weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, den 
Status ungelernter Arbeiterinnen bzw. Arbeiter 
zu verlassen, und zeigen damit eine relativ hohe 
Verbreitung sozialer Aufstiege. Im Vergleich dazu 
sind bei den jüngeren Kohorten weniger Aufstiege 
zu verzeichnen. 

Eine Abnahme der intergenerationalen Mobi-
lität bei den nach der Mitte der 1950er-Jahre Gebo-
renen wird auch von Hillmert (2015) festgestellt. 
Er betrachtet die soziale Mobilität bezogen auf 
den Berufsstatus im längerfristigen Kohortenver-
gleich. Als Maß für den Berufsstatus benutzt er 
die SIOPS-Skala (Standard International Occupa-
tional Prestige Scale) für Berufsprestige (Treiman 
1977), die das in der Gesellschaft vorherrschende 
Ansehen bestimmter Berufe wiedergibt. Anhand 
der westdeutschen Lebensverlaufsstudie weist er 
nach, dass sich der Trend zu mehr Offenheit der 
Lebenschancen in den Kohorten, die nach Mitte 
der 1950er-Jahre geboren wurden, verlangsamt 
hat. Damit hat sich der für die von 1919 bis in die 
1950er-Jahre geborenen Kohorten feststellbare 
längerfristige Trend zu mehr intergenerationaler 
Mobilität teilweise umgekehrt. 

Als Maße für den Berufsstatus wird im 
Folgenden die ISEI-Skala (für International 
Socio-Economic Index, Ganzeboom/Treiman 1996) 
verwendet. Die ISEI-Skala ordnet die Berufe durch 

ein statistisches Verfahren einer Skala von 0 bis 
100 zu; besetzt sind dabei die Skalenwerte von 16 
(Arbeit in der Landwirtschaft, Reinigungskräfte) 
bis 90 (Richterinnen/Richter). Zur Gewinnung der 
Skala werden Informationen über die Bildung der 
Berufsangehörigen und ihr Arbeitseinkommen 
kombiniert. Im Vergleich mit dem Schema von 
Erikson und Goldthorpe (1992) ist die Konstruktion 
der ISEI-Skala in höherem Maße datengetrieben. 

zUSammENHaNG zWISCHEN ELTERN UNd 
KINdERN

Im Folgenden wird ausschließlich der Zusam-
menhang zwischen dem eigenen Status und dem 
des Vaters untersucht, da in den Elterngenerati-
onen noch viele Mütter nicht erwerbstätig waren 
und die Einbeziehung des Berufsstatus der Mutter 
zu fehlenden Beobachtungen und statistischen 
Selektivitätsproblemen führen würde. Tabelle 1 
zeigt die Unterschiede zwischen Kohorten sowie 
zwischen Eltern und Kindern hinsichtlich der 
ISEI-Skala. Höhere Werte bedeuten einen höheren 
Status. Im Kohortenvergleich ist eine leichte 
Erhöhung des durchschnittlichen ISEI-Wertes 
von der ersten zur dritten Kohorte festzustellen. 
Das Gleiche gilt für die Väter der betrachteten 
Personen.

 
Für die Abbildung 4 wird die Population 

anhand des ISEI-Status in vier gleich große 
Gruppen eingeteilt, wobei die Quartile der Ver-
teilung die Grenzen der Kategorien darstellen. 
Dadurch wird eine relative Messung der beruf-
lichen Positionen bewirkt – bewegen sich alle 
Personen im intergenerationalen Verlauf auf der 

1944–59 1960–69 1970–86

Eigener ISEI-Wert 45,0 43,8 46,6

ISEI-Wert des Vaters 38,1 39,7 41,2

dURCHSCHNITTLICHE ISEI-WERTE IN dER 
KINdER- UNd ELTERNGENERaTION

Quelle: NEPS-Startkohorte 6, eigene Berechnungen.

Tabelle 1
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Quelle: NEPS-Startkohorte 6, eigene Berechnungen. Abbildung 4
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NaCH ISEI, KOHORTEN
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Skala nach oben, wird der Verlauf für die einzelne 
Person in den Darstellungen nicht als Mobilität 
erfasst. Dadurch wird die Strukturmobilität in 
den Darstellungen neutralisiert und ausschließ-
lich die Zirkulationsmobilität (Hillmert 2015) 
berücksichtigt, die nicht von einem allgemeinen 
Aufstieg im beruflichen Status einer Kohorte 
beeinflusst wird.

 
Die Abbildung 4 zeigt, dass Personen, deren 

Vater einen Beruf im untersten Viertel der ISEI-
Skala ausübte (ISEI 1, jeweils unterste Zeile), in 
allen Kohorten die relativ größte Wahrschein-
lichkeit haben, sich selbst wieder im untersten 
Viertel zu befinden (hellblau gefülltes Feld). Dies 
ist vor allem in der mittleren Kohorte der Fall, in 
der die Aufwärtsmobilität besonders gering ist. In 
der jüngsten Kohorte ist die graduelle Mobilität 
aus dem untersten in das zweitunterste Viertel 
besonders häufig (ISEI 1, blau gefülltes Feld). Aller-
dings gilt auch, dass in dieser Kohorte 70 Prozent 
der Kinder, deren Väter mit ihrem Beruf in der 
untersten Gruppe eingeordnet waren, in einer der 
beiden unteren Statusgruppen (hellblau und blau) 
verbleiben. In der Kohorte von 1944 bis 1959 waren 
dies nur 60 Prozent. Insofern ist über die Geburts-
kohorten ein leichter Rückgang der Aufwärtsmo-
bilität zu höheren Positionen gemäß der ISEI-Skala 
festzustellen. Die übrigen Unterschiede zwischen 
den Kohorten fallen gering aus. 

ERGEBNISSE mULTIVaRIaTER SCHÄTzUNGEN

Berücksichtigt man in Regressionsanalysen 
ähnlich wie beim Bildungsstatus unterschiedliche 
Merkmale des Haushalts, die eigenständige Effekte 
auf den beruflichen Status haben können, zeigt 
sich eine gewisse Zunahme der Bedeutung des 
väterlichen Berufsstatus für den eigenen Status 
und deshalb eine Abnahme der sozialen Mobilität. 
In der Abbildung 5 ist der Einfluss der Zugehörig-
keit des Vaters zum zweiten, dritten und vierten 
Quartil auf den eigenen ISEI-Status abgetragen.

Wie Abbildung 5 zeigt, haben Kinder von 
Vätern, die zu den 25 Prozent mit dem geringsten 
beruflichen Status gehören, im Durchschnitt 
gegenüber Kindern von Vätern mit dem höchsten 
Status einen um 14 bis 15 ISEI-Punkte geringeren 
eigenen Status. Das entspricht beispielsweise dem 
Unterschied zwischen einem Material- und Ferti-
gungsplaner (Nr. 4132 der ISCO-88-Klassifikation) 
und einem Lagerverwalter (Nr. 4131) oder zwi-
schen einem Arzt (Nr. 2221) und einem Apotheker 
(Nr. 2224) und ist etwas geringer als der zwischen 
einem Hochschullehrer (Nr. 2310) und einem 
Lehrer des Sekundarbereichs (Nr. 2320). Bei den 
mittleren Gruppen für den ISEI-Status des Vaters 
zeigt sich eine Tendenz zur Erhöhung des Zusam-
menhangs mit dem eigenen Status, die aber eher 
schwach und uneinheitlich ist.

0 % 20 %10 %

Kohorte 
1944–1959

13,514

EIGENER ISEI-STaTUS, maRGINaLE EFFEKTE dES STaTUS  
dES VaTERS, NaCH KOHORTEN

Quelle: NEPS-Startkohorte 6, eigene Berechnungen. Die Balken geben den durchschnittlichen marginalen Effekt der jeweiligen Varia-
ble auf den ISEI-Skalenwert des Kindes an (in Prozentpunkten ausgedrückt). Farblose Balken sind insignifikant auf dem 5-Prozent-Si-
gnifikanzniveau. Basiskategorie: Vater: ISEI-Status 1 (unterstes Viertel der Verteilung). Weitere Variablen in der Schätzung enthalten, 
aber nicht dargestellt.
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Abbildung 5
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zUSammENFaSSUNG UNd 
SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Analysen lassen darauf schließen, dass 
intergenerationale Einflüsse im Bildungs- und 
Berufsstatus in allen Kohorten deutlich ausgeprägt 
sind. Aus niedrigen Positionen heraus findet Mobi-
lität sowohl beim Bildungs- als auch beim Berufs-
status graduell in die nächsthöhere Kategorie statt. 
Mobilitätssprünge von niedrigen in hohe Katego-
rien sind dagegen selten. 

Beim Bildungsstatus hat sich die Mobilität aus 
niedrigen Bildungspositionen zwischen den bis 
zum Jahr 1960 Geborenen und den Angehörigen 
späterer Geburtskohorten verstärkt. Bei Eltern mit 
einem mittleren Bildungsstatus hat sich die Auf-
wärtsmobilität der Kinder dagegen verlangsamt. 
Der Einfluss einer Hochschulausbildung der Eltern 
auf die Wahrscheinlichkeit, selbst einen solchen 
Abschluss zu erlangen, blieb über die Geburtsko-
horten hinweg unverändert erhalten. 

Auch in Bezug auf den Berufsstatus ist die 
sprunghafte Mobilität von einer niedrigen zu einer 
hohen Klasse selten; es gibt sogar Evidenz dafür, 
dass diese sprunghafte Mobilität vom unteren an 
das obere Ende der Berufsskala über die Kohorten 
von Mitte der 1940er- bis Mitte der 1980er-Jahre 
abnimmt. Insgesamt hat sich die soziale Mobi-
lität im Berufsstatus im Kohortenvergleich nicht 
erhöht, eher ist das Gegenteil festzustellen. 

An diese Feststellung schließt sich die Frage 
an, ob es bei den Kohorten, die sich aktuell im Bil-
dungssystem befinden, Anzeichen für eine bessere 
Verwirklichung der Chancengleichheit gibt. Im 
Abschlussbericht »Aktuelle Entwicklungen der 
sozialen Mobilität und der Dynamik von Armuts-
risiken in Deutschlan« (IAW 2015) wurden hierzu 
Analysen auf der Basis des NEPS sowie anderer 
Datensätze vorgenommen. Auch hier bleibt der 
Befund, dass die Bildungsvoraussetzungen im 
Elternhaus zu den stärksten Determinanten von 
Bildungs- und Statusungleichheit gehören. Mit 
Bildungsvoraussetzungen im Elternhaus sind der 
Schul- und Ausbildungsabschluss der Eltern, aber 
auch kulturelles Kapital und gemeinsame kultu-
relle Aktivitäten mit den Kindern gemeint. Auf 
den unterschiedlichen Bildungsstufen ist stets ein 

eigenständiger Effekt dieser Bildungsvorausset-
zungen festzustellen, auch im bereits fortgeschrit-
tenen Alter. So nehmen Kinder von Eltern mit 
Hochschulabschluss nach einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung häufiger ein Studium auf. Durch 
die Fortdauer des Einflusses des Elternhauses 

verstärkt sich die auf der jeweils vorigen Stufe 
bereits feststellbare Selektivität in bestimmten 
Bildungsverläufen. 

Der statistische Zusammenhang zwischen 
Elternhaus und Bildung und Status der Kinder 
wird durch eine Reihe von Kausalzusammen-
hängen hervorgerufen (Vererbung, frühkindliche 
Erziehung, bessere Unterstützung in späterem 
Alter), deren Bedeutung im Rahmen der Studie 
des IAW (2015) nicht einzeln abgeschätzt werden 
konnte. Die neuere Forschungsliteratur weist vor 
allem auf die Dynamik im Bildungsprozess hin: In 
einem Bildungsabschnitt erworbene Fähigkeiten 
beeinflussen die Teilnahme an weiteren Bildungs-
schritten und ihre Ergebnisse positiv. 

Vor dem Hintergrund dieser Befunde sollten 
Maßnahmen der Bildungs- und Sozialpolitik in 
ihrer Wirkung auf die soziale Mobilität genauer 
untersucht werden. Aufgrund der Tatsache, dass 
auf frühen Bildungsstationen wichtige Grundlagen 
für den weiteren Bildungsverlauf gelegt werden, 
hat hierbei die frühkindliche Bildung oder die Bil-

»In einem 
Bildungsabschnitt 

erworbene Fähigkeiten 
beeinflussen die 

Teilnahme an weiteren 
Bildungsschritten 

und ihre Ergebnisse 
positiv.«
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dung im Grundschulalter eine besondere Bedeu-
tung. Vorschul- oder schulbezogene Programme 
sollten daher ebenso wie Mentoring-Programme 
noch mehr Verbreitung finden. Im weiter fortge-
schrittenen Alter ist vor allem die Durchlässigkeit 
von Bildungsgängen ein wichtiges Thema. Bei der 
Gestaltung der Bildungsgänge sind in den letzten 
Jahren deutliche Verbesserungen vorgenommen 
worden; nun kommt es darauf an, dass sie auch 
genutzt werden. 
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dIGITaLISIERUNG 
UNd daS SOzIaLE 
EUROPa

Im Dialogprozess »Arbeiten 4.0« kam die europäische Dimension der  
Digitalisierung und des Wandels von Arbeit und Sozialstaat in vielfältiger 
Hinsicht explizit oder implizit zur Sprache. Der Beitrag diskutiert die 
Herausforderungen, die sich für den Gesetzgeber bei der Justierung der 
Gesetzgebungsebenen ergeben, und stellt die Verschränkung von supra-
nationalem und nationalem Recht am Beispiel verschiedener Hand-
lungsfelder des Weißbuchs »Arbeiten 4.0« dar.

Gerald Becker-Neetz

EINFÜHRUNG UNd PROBLEmSTELLUNG

Das Weißbuch »Arbeiten 4.0« (BMAS 2016) 
entstand auf der Grundlage vielfältiger Inputs: 
Studien, Gespräche, Workshops, Bürgerdialoge, 
Stellungnahmen und Veranstaltungen. Den pri-
mären Kontext bildete die Lage in Deutschland, 
aber es wurden auch internationale Studien und 
Debatten verarbeitet und schließlich gefordert, 
dass die Debatte um »Arbeiten 4.0« auch auf 
europäischer Ebene geführt werden müsse (BMAS 
2016, S. 192 ff.). Die folgenden Überlegungen reflek-
tieren die grenzübergreifenden, insbesondere 
europäischen Dimensionen von »Arbeiten 4.0«. 
Dabei sollen die jeweiligen Policy-Überlegungen 

mit eher langfristig-strategischen Überlegungen 
verknüpft werden, die in den konkreten Debatten 
nicht selten unterbelichtet bleiben. Es geht um 
die Frage, auf welcher Gesetzgebungsebene man 
unterschiedliche Pro bleme am besten regulieren 
kann und regulieren sollte und welchen Maximen 
der deutsche Gesetzgeber bei der Entscheidung 
über die Zuordnung der Ebenen folgen könnte. 

Im Weißbuch werden Bereiche angesprochen, 
die überwiegend europarechtlich reguliert sind 
und für die der nationale Gesetzgeber entspre-
chend eingeschränkte Handlungsspielräume hat. 
Beispiele sind das Arbeitszeitrecht und des Recht 
des Beschäftigtendatenschutzes. 
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Eine andere Frage ist aufgeworfen, wenn Vor-
schläge diskutiert werden, die zu einer Erweite-
rung europäischer Kompetenzen führen würden. 
Das betrifft zum Beispiel die Frage der Einführung 
einer europäischen Arbeitslosenversicherung oder, 
im Rahmen der Plattformökonomie, das Problem 
einer Verhinderung der Umgehung nationaler 
Schutzstandards für Selbstständige. 

Zu diskutieren ist darüber hinaus die Frage, 
ob sich Selbstständige angesichts des – auch 
europäischen – Kartellrechts ohne Weiteres wie 
Gewerkschafter organisieren dürfen.

Der Gesetzgeber muss bei der Abwägung, ob 
es besser sei, die mitgliedstaatliche Regelungs-
ebene beizubehalten oder eine europäische Ebene 
anzustreben, multidimensional denken (Scharpf 
2015). Es kommen Mikro- und Makrodimensionen 
zum Tragen (Joas 2007, S. 108). Die Mikrodimen-
sion wird hier verstanden als der Ansatz, in dem 
im Alltagsgeschäft der Politikgestaltung die Abwä-
gungsprozesse stattfinden: Es soll dort gehandelt 
werden, wo ein Regelungsbedarf festgestellt wird. 
Im sozialpolitischen Kontext wäre eine typische 
Denkfigur die folgende: Wenn nationalstaatliche 
Schutzstandards durch Standortverlagerungen 
umgangen werden können, besteht supranati-
onaler Regelungsbedarf. Oder ganz grundsätz-
lich: In Europa sollen überall soziale Standards 
gelten, deshalb brauchen wir eine europäische 
Sozialpolitik. 

Als Makrodimension wird hier der mit-
schwingende Gesichtspunkt verstanden, dass 
gleichzeitig auch verfassungspolitische und demo-
kratietheoretische Aspekte einschlägig sind. Denn 
die Verschiebung auf die supranationale Ebene 
bedeutet auch, dass die Politikgestaltung in einen 
Raum abgeschwächter Legitimität (Grimm 2016, 
S. 29 ff.) und eingeschränkter Handlungsfähigkeit 
der Mitgliedstaaten gehoben wird. Hier spielt das 
oft beklagte Demokratiedefizit eine Rolle, das unter 
anderem bedeutet, dass es kein für eine lebendige 
Demokratie notwendiges kommunikationsfähiges 
europäisches Staatsvolk gibt und dass das Prinzip 
»one man one vote« letztlich nicht gilt (Guérot 
2016, S. 33; Offe 2016, S. 158). Außerdem entsteht der 
Natur der Sache folgend eine nationalstaatliche 
Handlungsblockade (Grimm 2016, S. 125), weil mit 

der Verlagerung mitgliedstaatliche Kompetenzen 
blockiert werden müssen, damit eine europäische 
Regelung nicht konterkariert werden kann. 

Ein Beispiel für das Spannungsfeld zwischen 
Mikro- und Makrodimensionen in der Sozialpo-
litik ist die Alterssicherung. Hier wird die Anwen-
dung der offenen Methode der Koordinierung 
(Oppermann et al. 2016, § 9 Rn. 134) durch die EU 
grundsätzlich begrüßt; Versuche allerdings, in 
diesem Rahmen in die deutsche Rentenpolitik 
mit dem Ziel einzugreifen, die Altersgrenzen bei-
spielsweise an die Lebenserwartung zu koppeln 
(Europäische Kommission 2012, S. 11), werden in 
Deutschland überwiegend entschieden abgelehnt. 
Ähnliches wäre für eine europäische Arbeitslosen-
versicherung zu vermuten: Sie mag Befürworter 
haben; Leistungskürzungen im deutschen System 
im Rahmen einer Synchronisation (Eichhorst 
2013) dürften in Deutschland allerdings abgelehnt 
werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es aus 
Sicht eines vergleichsweise hoch entwickelten 
Sozialstaats wie Deutschland sinnvoll, in geeig-
neten Feldern eine europäische Regulierung mit 
dem Leitgedanken der Schaffung von Mindest-
standards zu gestalten und das Ziel einer Auf-
wärtskonvergenz zu verfolgen (Nahles 2016). 

Soweit Verlagerungen von Kompetenzen 
nach Europa angestrebt werden, haben wir es mit 
wesentlichen strategischen Herausforderungen 
für die deutsche Gesetzgebung zu tun. Dies gilt 
über die Arbeits- und Sozialpolitik hinaus auch 
für die Reform der Europäischen Union insgesamt. 

Kompetenzfragen sind in der EU-Debatte 
von großer Bedeutung und markieren eine Kon-
fliktlinie. Manche fordern mehr Kompetenzen 
der EU und argumentieren, so könne eine bes-
sere Governance mit höherer Legitimität erreicht 
werden. Manche preisen die Subsidiarität, vertei-
digen die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und 
behaupten, die legitimere Governance sei besser 
auf diesem Wege zu erreichen. In der öffentli-
chen Debatte hat diese Frage oft die Aura des 
juristischen Formalismus, des verfassungsrechtli-
chen »Klein-Klein«, das man an Juristinnen und 
Juristen delegiert, um sich dann den vermeint-
lich politisch wichtigeren Fragen zuwenden zu 
können. 

A R B E I T E N  4 . 0  W E R K H E F T  0 4 S E I T E  8 5

a N a LY S E N



Die vertikale Zuordnung der primär gesetzge-
berischen Handlungsebenen lässt sich in drei inei-
nander verwobenen Dimensionen der Gestaltung 
diskutieren:
• Die Zuordnung zu einer europäischen Ebene 

setzt einen entsprechenden supranationalen 
Gestaltungsbedarf voraus. Dieser Bedarf ist 
typischerweise bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten wie etwa im Umweltbereich 
oder bei der sozialrechtlichen Flankierung 
von Arbeitnehmermobilität gegeben. Der Ver-
trag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union hat dem Prinzip der beschränkten 
Einzelermächtigung folgend diese Zuord-
nung vorgenommen und damit jeweils einen 
Gestaltungsbedarf unterstellt.

• Eine europäische Zuordnung kann gleich-
zeitig die Gestaltungsfähigkeit beeinträch-
tigen, weil die Kompromissbildung aufgrund 
der Struktur der EU durch diplomatische 
und außenpolitische Aspekte überkomplex 
werden kann. Nationale Regierungen ver-
lieren tendenziell an Gestaltungsmacht, 
da jeder Mitgliedstaat in den Räten nur ein 
beschränktes Stimmgewicht hat; ihr Einfluss 
wird dadurch relativiert. Das Einbringen von 
nationalen Gestaltungskontexten wird somit 
schwieriger. Diplomatisch motivierte Kom-
promisse können die sachliche Qualität des 
zu schaffenden Rechts beeinträchtigen. 

• Schließlich ist damit auch die Dimension der 
Gestaltungsverantwortung angesprochen. Vor 
dem Hintergrund des gegenwärtigen Stands 
der europäischen Integration sind weiterhin 
die Regierungen und Parlamente der Mitglied-
staaten wesentlicher Adressat der Verantwor-
tungszuweisung durch die Bevölkerungen. 
Es könnten asymmetrische Konstellationen 
entstehen, in denen nationale Regierungen 
für gesamteuropäische Gestaltungsentschei-
dungen verantwortlich gemacht werden, 
auf die sie jedoch nur begrenzten Einfluss 
haben. Das kann im politischen Streitfall die 
Legitimität Europas und der Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen. 

Im Folgenden sollen die Gestaltungs-
dimensionen verschiedener Handlungsfelder des 
Weißbuchs diskutiert werden, allen voran der im 
Weißbuch klar abgelehnte Vorschlag, eine europä-

ische Arbeitslosenversicherung einzuführen. An 
ihm lassen sich die Dimensionen, die ein deutscher 
Gesetzgeber bei der Abwägung aller einschlägigen 
Aspekte zu beachten hätte, besonders gut exem-
plarisch verdeutlichen.

daS BEISPIEL »EUROPÄISCHE    
aRBEITSLOSENVERSICHERUNG« 

Im »Grünbuch« wurde die Fragestellung 
aufgeworfen, ob eine europäische Arbeitslosen-
versicherung sinnvoll sei (BMAS 2015, S. 59), im 
Weißbuch wurde sie, auch auf der Grundlage fast 
ausschließlich negativer Stellungnahmen, ver-
neint (BMAS 2016, S. 182). Es ist aber nicht ausge-
schlossen, dass in der Dynamik der deutsch-fran-
zösischen Kooperation oder durch Initiativen von 
Mitgliedstaaten oder der Europäischen Kommis-
sion das Thema aufgegriffen wird. Insoweit ist eine 
Analyse des Ansatzes weiterhin aktuell. 

Vorschläge, auf europäischer Ebene eine 
Arbeitslosenversicherung – zumindest aber eine 
Art »Rückversicherung« – einzuführen, gibt 
es seit einiger Zeit (instruktiv zum Hintergrund: 
Leibfried 2013; Meyer 2014). Zur Begründung wird 
angeführt, der Ansatz helfe den Arbeitslosen in 
den Ländern, die besonders von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind (Faigle/Schieritz 2014). Insbesondere 
im Euroraum bedürfe es staatenübergreifender 
sogenannter automatischer Stabilisatoren, die 
Unterstützung dorthin leiten, wo sie besonders 
gebraucht werde (ebd.). Es sei keineswegs so, dass 
dadurch Deutschland oder andere Länder des 
Nordens allein belastet würden. Denn früher oder 
später könnten sich die Verhältnisse ändern und 
auch Deutschland davon profitieren (so explizit 
Schieritz, in: ebd.). Man könnte ergänzen, dass zu 
einem starken sozialen Europa auch starke sozial-
politische europäische Institutionen gehörten. 

Gegen die Umsetzung des Vorschlags wird 
angeführt, dass einer europäischen Arbeitslosen-
versicherung letztlich keine genuin sozialpoliti-
sche Aufgabe zugewiesen würde. Arbeitsmarkt-
politik sei richtiger nahe an den betroffenen 
Arbeitsmärkten und daher national zu regeln. 
Es entstünden Fehlanreize, die die betroffenen 
Staaten davon abhielten, notwendige strukturelle 
Reformen auf dem Arbeitsmarkt umzusetzen 
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(Faigle, in: ebd.). Auch Synchronisationsprobleme 
mit den nationalen Systemen seien ungelöst. Die 
Stellungnahmen zum Weißbuch »Arbeiten 4.0« 
lehnen den Ansatz durchgehend mit unterschied-
lichen Begründungen ab (BMAS 2016, S. 182). 

Einigkeit besteht wohl darin, dass ein sol-
ches Projekt nur umsetzbar wäre, wenn eine 
entsprechende Ermächtigung in die EU-Verträge 
eingefügt würde. Gegenwärtig liegt die sozialpoli-
tische Gestaltung insbesondere auch der sozialen 
Sicherung primär bei den Mitgliedstaaten (Opper-
mann et al. 2016, § 29 Rn. 3). Es wird auch darauf 
hingewiesen, Änderungen des europäischen Pri-
märrechts – also der Verträge – seien gegenwärtig 
unrealistisch. 

Für die Diskussion des Für und Wider lassen 
sich folgende Punkte hervorheben:

Den Unterstützern des Vorschlags, eine 
europäische Arbeitslosenversicherung einzu-
führen, wurde vorgeworfen, sie verschleierten ihr 
eigentliches Ziel. Unter einem sozialpolitischen 
Deckmantel werde das eigentliche Ziel, nämlich 
im Euroraum Transfers einzuführen, verborgen 
(Mussler 2014). Die Transfers sollten Unterschied-
lichkeiten ausgleichen, zu deren Ausgleich Wech-
selkurse nicht mehr zur Verfügung stehen. Solch 
ein Ansatz sei natürlich höchst sensibel (ebd.) 
und – so der Verdacht – solle deshalb nicht klar 
kommuniziert werden (offen argumentieren aber: 
Bofinger et al. 2013; Leibfried 2013). Hier wäre eine 
offene Debatte zielführend, denn es ist durchaus 
möglich, den Vorschlag der europäischen Arbeits-
losenversicherung abzulehnen, aber andere Aus-
gleichsmechanismen oder finanzielle Transfers 
(Belke/Gros 1998) zu befürworten. 

Fraglich ist, worin ein denkbarer Regelungs-
bedarf bestehen könnte. Denn es scheint so zu 
sein, dass in den meisten Mitgliedstaaten eine 
Absicherung des Risikos der Arbeitslosigkeit 
gegenwärtig bereits stattfindet (Venn 2012, S. 34 ff.). 
Die Bedingungen variieren allerdings breit, sodass 
das Ziel sein könnte, die Standards durch Mindest-
regelungen oder Ausgleichszahlungen anzupassen. 
Von diesem Kontext zu unterscheiden ist die Frage, 
ob bei Auslaufen der Leistungen auch eine hinrei-
chende Grundsicherung besteht. Dies ist zum Bei-

spiel in Griechenland zweifelhaft. Grundsätzlich 
gilt: Ein Regelungsbedarf hängt davon ab, wie die 
präzise Zielsetzung definiert wäre. 

Wer das Ziel einer Vereinheitlichung der 
Arbeitslosenversicherungssysteme erreichen-
möchte, könnte sich auf Zielvorgaben und Ähnli-
ches beschränken. Eine eigene europäische Insti-
tution wäre dafür nicht notwendig. Wer Transfers 
möchte, bräuchte ebenfalls nicht zwingend eine 
europäische Arbeitslosenversicherung: Dafür 
wären andere Mechanismen denkbar. 

Wenn ein Gestaltungsbedarf schon nicht 
schlüssig erkennbar ist, kann unter dem Gesichts-
punkt der Gestaltungsfähigkeit Folgendes ergänzt 
werden: Die Fähigkeit, eine sachgerechte europä-
ische Struktur zu konzipieren, würde aus deut-
scher Sicht voraussetzen, dass das angestrebte 
Leistungssystem sich in der Logik des »Förderns 
und Forderns« bewegt. Dies gilt schon für die 
passiven Lohnersatzleistungen, die ein solches 
Versicherungssystem bereitstellt. Jedes Versiche-
rungssystem muss sich gegen eine mutwillige 
Herbeiführung eines Versicherungsfalls immuni-
sieren. Im Kontext der Arbeitslosigkeit heißt das, 
dass die Betroffenen bereit sein müssen, vorhan-
dene und zumutbare Arbeit anzunehmen und sich 
darum zu bemühen. Die Details der Abgrenzung 
von Zumutbarkeitsaspekten sind höchst politisch 
und könnten in den verschiedenen europäischen 
Gesellschaften sehr unterschiedlich bewertet 
werden und legitimiert sein. Sie hängen auch 
mit vorgelagerten Steuerungslogiken und Rah-
menbedingungen der Arbeitsmärkte zusammen. 
So ist beispielsweise in Dänemark ein lockeres 

»Eine europäische 
Arbeitslosen-

versicherung würde 
nicht überall als fair 
angesehen werden.«

A R B E I T E N  4 . 0  W E R K H E F T  0 4 S E I T E  87

a N a LY S E N



Kündigungsschutzrecht mit einer großzügigeren 
Arbeitslosenabsicherung verknüpft. 

Je nach Konzept müsste auch eine sachge-
rechte europäische Finanzierungsstruktur imple-
mentiert werden. Wenn man schon Transfers 
integrieren will, dann müssen europaweit wie 
auch immer geartete Beiträge nach Leistungs-
fähigkeit eingesammelt und nach Bedarf ver-
teilt werden. Die Fähigkeit, dies fair zu gestalten, 
würde vo raussetzen, dass die Institutionen der 
Abgaben erhebung funktionieren und die Gesam-
tregulierung der nationalen Arbeitsmärkte nach 
ähnlichen Kriterien – und damit fair – erfolgt. Das 
erscheint angesichts des buntscheckigen Bildes, 
das sich dem Beobachter bietet, kaum realisierbar. 

Schließlich kann man noch den Gesichts-
punkt der Gestaltungsverantwortung ansprechen. 
Eine europäische Arbeitslosenversicherung würde 
wohl – nach menschlichem Ermessen – nicht 
durchgängig überall als fair und legitim angesehen 
werden. Die Verantwortung dafür würde aller-
dings bei den Regierungen der Mitgliedstaaten 
eingefordert werden, solange es eine voll legitime 
europäische Regierung nicht gibt. 

Es ist eine Abwägungsfrage, ob Regierungen 
der Mitgliedstaaten unter den Bedingungen 
einer gedämpften Mitwirkungsmöglichkeit den 
Schritt hin zu einer europäischen Arbeitslosen-
versicherung wagen wollen. Im Dialogprozess 
»Arbeiten 4.0« war das Meinungsbild ablehnend. 
Deutschland sollte sich lieber auf die Schaffung 
einer Arbeitsversicherung – in Deutschland 
– konzentrieren.

daTEN UNd BESCHÄFTIGTENdaTEN- 
SCHUTz UNd EUROPa

Ein weiteres Thema, das die nationale und die 
europäischen Gesetzgebungsebenen betrifft, ist 
der Beschäftigtendatenschutz. 

Die Datenverarbeitung wird in allen Berei-
chen die Verhältnisse durchdringen und das 
gesellschaftliche Dasein grundlegend verändern 
(Niklas/Thurn 2017). Big Data hat Potenziale, die 
evolutionär, aber auch disruptiv wirken können. 
Wertschöpfungsprozesse werden zunehmend 

durch die intelligente Verarbeitung von Daten 
gespeist werden. Es besteht ein Spannungsfeld 
zwischen den positiven Dimensionen, wie der 
Steigerung des Wohlstands und der Stärkung von 
Effizienzen, und den Risikofeldern, die besonders 
die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern und von 
Beschäftigten auf informationelle Selbstbestim-
mung betreffen. 

Künftig – ab 25. Mai 2018 – wird der Daten-
schutz europaweit durch die europäische Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) geregelt sein. 
Sie wird in der Europäischen Union unmittelbar 
gelten. Soweit das europäische Recht dies zulässt, 
sind weiterhin nationale Regelungen zulässig. 
Für den Beschäftigtendatenschutz lässt Art. 88 
DS-GVO nationale Konkretisierungen zu. 

Der Bundesgesetzgeber hat bereits in einem 
ersten Anpassungsgesetz das deutsche Recht an 
die neue Lage adaptiert. Der Beschäftigtendaten-
schutz, der in § 32 des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) geregelt ist, wird ab Mai 2018 durch den § 26 
des neuen BDSG ersetzt. Die neue Vorschrift greift 
im Wesentlichen die alten, noch geltenden Rege-
lungen auf. Im Gesetzentwurf des Anpassungs-
gesetzes hat die Bundesregierung angekündigt, 
dass sie unter Nutzung der Spielräume des Art. 88 
DS-GVO ein spezielleres Beschäftigtendaten-
schutzrecht plant. Damit greift sie gleichlautende 
Vorschläge des Weißbuchs auf. Dort wurde auch 
angeregt, im Arbeitsministerium einen Beirat ein-
zurichten, der das Ministerium bei der Erarbeitung 
von gesetzlichen Regelungen unterstützt. 

Für das zukünftige Recht sind drei Prinzipien 
charakteristisch. Erstens wird in der Europäischen 
Union ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen. 
Diese Einheitlichkeit erleichtert die Regulierung 
grenzüberschreitender Sachverhalte und ist damit 
gerade in Bezug auf Daten ein Vorteil in sich selbst. 
Wirtschaftliche Prozesse werden erleichtert, 
und auch die Rechtsanwendung wird im Prinzip 
einfacher. 

Zweitens ermöglicht die europäische Rege-
lung durch entsprechende Ermächtigungen – wie 
in Art. 88 zum Beschäftigtendatenschutz –, dass 
auf die jeweiligen nationalen Besonderheiten 
zugeschnittene Konkretisierungen zulässig sind. 
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In Deutschland wäre die sozialpartnerschaftliche 
Durchdringung der Wirtschaft eine solche beson-
dere Lage, die berücksichtigt werden könnte und 
sollte.

Drittens aber ist die zukünftige Rechtslage 
gerade durch das dualistische Regelungsmuster – 
die Kombination des europäischen Rahmens mit 
nationalstaatlichen Konkretisierungen – beson-
ders komplex und dürfte hohe Anforderungen 
an die Praxis stellen. Rechtsanwender werden 
zukünftig das europäische Regelungswerk neben 

die weiterhin bestehenden bundesrechtlichen 
Regelungen legen müssen. Bei der Auslegung der 
DS-GVO sind 173 Erwägungsgründe zu berücksich-
tigen. Unterschiedliche Rechtstraditionen werden 
zusammengeführt werden müssen. Es wird einige 
Zeit dauern, bis klärende Gerichtsurteile vorliegen 
und sich die Rechtsanwendung eingespielt hat. 

In Deutschland wird man zusätzlich noch 
zu berücksichtigen haben – dies wurde im Weiß-
buchprozess ausführlich diskutiert –, dass die 
betriebliche Mitbestimmung in den Betrieben ein 
wesentlicher Aspekt der Gestaltung des Umgangs 
mit Datenverarbeitungssystemen sein wird. Ein-
schlägig ist das Mitbestimmungsrecht in § 87 Abs. 1 
Nr. 6 BetrVG, das bei der Gestaltung von techni-
schen Systemen, die geeignet sind, eine Überwa-
chung von Beschäftigten zu ermöglichen, greift 
(Hitelberger-Kijima 2017). Aus der Sicht einiger 
Arbeitgeberverbände ist dieses Recht zu weitge-

hend, während einige Gewerkschaften eher die 
Notwendigkeit eines Ausbaus sehen. Allerdings 
besteht Einigkeit darüber, dass die aufgewor-
fenen Fragen in der betrieblichen Praxis oft sehr 
komplex sind und schon im bestehenden Rechts-
rahmen Unsicherheiten und Schwierigkeiten bei 
der Einführung neuer technischer Einrichtungen 
bestehen. Die neue datenschutzrechtliche Rechts-
lage wird somit für beide Betriebspartner mit 
zusätzlicher Komplexität behaftet sein.

Abschließend ist ein rechtliches Problem der 
Auslegung des Art. 88 DS-GVO anzusprechen. Nach 
Abs. 3 des Artikels hat jeder Mitgliedstaat der Kom-
mission bis zum 25. Mai 2018 mitzuteilen, welche 
Rechtsvorschriften er nach der Konkretisierungs-
ermächtigung des Abs. 1 erlässt. In der juristischen 
Literatur ist umstritten, ob diese Frist lediglich 
eine Ordnungsfunktion hat, sodass die Mitglied-
staaten auch noch nach Ablauf konkretisierende 
Gesetze erlassen dürfen (so Ehmann/Selmayr 2017, 
Art. 88 Rn. 136; Körner 2016, S. 1386), oder ob es 
sich um eine Ausschlussfrist handelt, nach deren 
Ablauf die Mitgliedstaaten die konkretisierende 
Gesetzgebungskompetenz verlieren (so Pöllers, in: 
Gola 2017, Art.  88 Rn. 17; Kort 2016, S. 556; ebenso 
Maschmann, in: Kühling/Buchner 2017, Art. 88 Rn. 
57). Deutschland hat gute Gründe, sich für die erst-
genannte Rechtsauslegung einzusetzen. Es besteht 
ein gewisses Risiko, dass eine wesentliche Gestal-
tungskompetenz beim Beschäftigtendatenschutz 
für den Bundesgesetzgeber verloren geht, sollte die 
Frist nicht eingehalten werden. 

Insgesamt liegt die Gesetzgebungsebene also 
auf der supranationalen Ebene, die allerdings den 
Mitgliedstaaten Spielräume der Konkretisierung 
einräumt. Deutschland sollte diese Spielräume voll 
nutzen (Bundesbeauftragter für den Datenschutz 
2017, S. 61 f.).

FLEXIBILITÄTSKOmPROmISS Im  
EUROPÄISCHEN aRBEITSzEITRECHT

Ein zentrales Konfliktthema im Dialogpro-
zess »Arbeiten 4.0« war die Arbeitszeit (Krause 
2017). Das Thema ist durch die Arbeitszeitrichtlinie 
europäisch geregelt, aber durch das Arbeitszeitge-
setz auch als deutsches Bundesrecht, das die Spiel-
räume des europäischen Rechts ausfüllt. 

»Die betriebliche  
Mitbestimmung wird 

ein wesentlicher  
Aspekt bei der  
Gestaltung von  

Datenverarbeitungs-
systemen sein.«
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Das Weißbuch »Arbeiten 4.0« analysiert 
ausführlich die Spannungsfelder der Flexibili-
tätsbedürfnisse von Unternehmen einerseits und 
Beschäftigten andererseits (BMAS 2016, S. 73 ff., 
115  ff.). Das Thema ist kontrovers. Das Weißbuch 
empfiehlt einen »Flexibilitätskompromiss«, in 
dem sich die Partner möglichst dezentral annä-
hern. Der Lösungsvorschlag enthielt die Idee, 
durch eine gesetzliche Experimentierklausel zuzu-
lassen, dass durch Tarifvertrag von bestehenden 
deutschen Standards der Tageshöchstarbeitszeit 
und der Ruhezeit abgewichen werden darf. Es 
sollte eine Höchstwochenarbeitszeit gelten. Das 
wurde mit einem Ansatz für betrieblich zu ver-
einbarende Wahlarbeitszeiten verknüpft (BMAS 
2016, S. 125). Letztlich fügt sich der Vorschlag in 
den Leitgedanken ein, dass vernünftige Kompro-
misse am sachgerechtesten vor Ort ausgehandelt 
werden und dass dafür die tariflichen und dann 
betrieblichen Sozialpartner einbezogen werden 
müssen. Die vom Ministerium in der Folge vor-
geschlagene Experimentierklausel bewegt sich im 
Rahmen der Logiken des geltenden Rechts (zum 
Beispiel § 9 Nr. 2 AÜG, § 7 Ar-bZG) und sollte nach 
einigen Jahren außer Kraft treten, um dann die 
parallel organisierte wissenschaftliche Evalua-
tion für den künftigen Gesetzgeber auswerten 
zu können. Dieser Ansatz stieß zwar schon in 
den Diskussionen im Vorfeld des Weißbuchs bei 
beiden Sozialpartnern auf Interesse, aber auch auf 
Skepsis. Manchen ging er nicht weit genug (Bissels/
Meyer-Michaelis 2015; Uffmann 2017), andere fürch-
teten beim Arbeitsschutz einen »Dammbruch«. 
Die Kontroverse führte dazu, dass das Projekt im 
Rahmen der verbleibenden Zeit der Legislaturpe-
riode nicht mehr zu einem konsensfähigen Vor-
schlag entwickelt werden konnte.

Aufgrund der Spannbreiten, mit denen das 
europäische Arbeitszeitrecht agiert, waren die im 
Lösungsvorschlag angedachten experimentellen 
Regelungen im deutschen Bundesrecht sicherlich 
europarechtskonform. Die europäische Regulie-
rung ist hinreichend flexibel und lässt die Spiel- 
und Lernräume so offen, dass die Mitgliedstaaten 
experimentell handeln können. Ein in diesem 
Sinne praktiziertes »self-restraint« des europä-
ischen Gesetzgebers ist ein Beispiel für eine gute 
Umsetzung und Beachtung des europarechtlichen 
Subsidiaritätsprinzips.

RECHTSFORmEN dER ERWERBSTÄTIGKEIT 
Im KONTEXT VON PLaTTFORmEN –   
EUROPÄISCHE FLaNKIERUNG

Zu bedenken sind verschiedene Phänomene 
der Plattformökonomie. Überwiegend national 
agierende Plattformen, beispielsweise für Hand-
werksleistungen, können auch national reguliert 
werden. Grenzüberschreitend agierende Platt-
formen liegen im Bereich einer supranationalen 
oder völkerrechtlichen Kompetenz, zum Beispiel 
bei der Ferienwohnungsvermittlung von Airbnb. 
Schließlich gibt es international tätige Platt-
formen, die jeweils in nationalen Rechtsräumen 
tätig werden, zum Beispiel Uber. 

Bei der Abschätzung der Problemdimensi-
onen der unterschiedlichen Gesetzgebungsebenen 
sind national tätige Plattformen unproblematisch; 
sie unterliegen deutschem Recht. Das gilt auch für 
international agierende Unternehmen wie Uber, 
die im deutschen Rechtsraum tätig sein wollen. 

Plattformen, die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer beschäftigen und damit dem 
Arbeits- und Sozialrecht unterliegen, können ver-
suchen, durch Sitzverlagerungen ins benachbarte 
Ausland niedrigere Sozialstandards zu nutzen 
und dann im Rahmen der europäischen Dienst-
leistungsfreiheit Dienstleistungen in Deutsch-
land anzubieten. Hier können auf Grundlage der 
europäischen Entsenderichtlinie und des deut-
schen Entsendegesetzes deutsche Arbeitsstan-
dards gesetzt werden, soweit die Beschäftigten 
in Deutschland tätig werden (Herdegen 2016, § 17 
Rn. 8).

Unübersichtlicher wird die Rechtslage, wenn 
in diesem Kontext Erwerbstätige tätig werden, 
die echte Selbstständige sind, insbesondere 
Solo-Selbstständige, die sich trotz Selbststän-
digkeit als sozial schutzbedürftig erweisen. Der 
deutsche Gesetzgeber könnte versuchen, für diese 
Gruppen Schutzregime zu gestalten, die sie punk-
tuell Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
gleichstellt. Wenn allerdings in solchen Fallkon-
stellationen Sitzverlagerungen der Unternehmen 
ins europäische Ausland erfolgen, wird es schwie-
riger, solche Schutzstandards den Erwerbstätigen, 
die in Deutschland tätig werden, aufzuerlegen. 
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Formell gilt dann die europäische Dienstleistungs-
freiheit mit dem Grundsatz, dass die Regelungen 
des Herkunftsstaats gelten (ebd., § 17 Rn. 10). 

An dieser Stelle können weitere Rechtsfragen, 
zum Beispiel die Rolle von Rechtsanwendungs-
klauseln, nicht diskutiert werden. Der deut-
sche Gesetzgeber würde bei seinen Erwägungen 
sicherlich einen europäischen Gestaltungsbedarf 
erkennen können, nicht zuletzt um Umgehungen 
von Standards durch Sitzverlagerungen zu ver-
meiden. Dass Risiken bei der Gestaltungsfähig-
keit bestehen, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Tendenziell ist bei der europäischen Regulierung 
der Dienstleistungsfreiheit nicht auszuschließen, 
dass soziale Schutzstandards durch eine striktere 
Anwendung des Herkunftslandprinzips eher als 
weniger bedeutsam angesehen werden. 

Insgesamt stellt dies ein komplexes, noch 
offenes und konzeptionell noch zu erschließendes 
Handlungsfeld dar.

ORGaNISaTION SELBSTSTÄNdIGER UNd  
KaRTELLRECHT

Das Weißbuch ermutigt Kleinunterneh-
merinnen und -unternehmer und Solo-Selbststän-
dige, ihre Interessen auch in kollektiven Organi-
sationsstrukturen zu verfolgen (BMAS 2016, S. 176). 
Hier könnten sich rechtliche Probleme sowohl 
auf deutscher als auch auf europäischer Ebene 
ergeben.

Wenn Selbstständige sich wie Gewerkschaften 
zusammenschließen und versuchen, Verhand-
lungsmacht auch über die Preise ihrer Dienst-
leistungen (zu Ansätzen für die Preisgestaltung für 
Selbstständige siehe Bayreuther 2017) zu erreichen, 
könnten kartellrechtliche Preisabsprachen vor-
liegen (zum Sinngefüge des Kartellrechts Emmerich 
2008, § 1). Nach deutschem Bundesrecht sind Preis-
absprachen von Unternehmen nach dem Kartell-
verbot in § 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) grundsätzlich verboten. 
Selbstständige dürften grundsätzlich als »Unter-
nehmen« im Sinne dieser Vorschrift gelten (Lettl 
2013, § 2 Rn. 4). Eine Organisation, die Selbststän-
dige organisiert und Verabredungen über Vergü-
tungsfragen trifft, dürfte damit Preis absprachen 

verabreden, die kartellrechtswidrig sein könnten 
(zur Situation, wenn weitere Voraussetzungen vor-
liegen wie Spürbarkeit etc., siehe Bechtold/Bosch 
2015, § 1 Rn. 32, 41). Wenn Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer über ihre Gewerkschaften handeln, 

ist das juristisch unproblematisch, da deren Hand-
lungen durch die Verfassung legitimiert sind (im 
Ergebnis: Bechtold/Bosch 2015, § 1 Rn. 106; danach 
gilt das GWB von vornherein nicht, wenn das Tarif-
vertragsgesetz einschlägig ist). 

Die Aufforderung an Selbstständige, sich kol-
lektiv zu organisieren und auch zur Absicherung 
von Vergütungsfragen Verhandlungs- und Durch-
setzungsmacht zu entwickeln, ist also tendenziell 
durch das Kartellrecht begrenzt. Da in Deutschland 
Verfassungsrecht einfachem Bundesrecht vorgeht, 
kann man das juristisch einfach lösen: Das Kar-
tellverbot in § 1 GBW muss verfassungskonform 
ausgelegt werden und darf Preisabsprachen, die 
sozial schutzbedürftige Selbstständige über ihre 
Organisationen durchführen, nicht beeinträch-
tigen. Auch diese dürfen sich nach zutreffender 
Auslegung (Thüsing/Braun 2016, S. 798) auf Art. 9 
Abs. 3 GG berufen (eine Einschränkung auf berufs-
bezogene Funktionen versucht etwa Bauer, in: Dreier 
2013, Art. 9 Rn. 67). Das Kartellrecht muss zurück-
stehen, Art. 9 Abs. 3 GG hat letztlich Vorrang (so 
auch Thüsing/Braun 2016, S. 16). 

Aber Deutschland ist eingebettet in den 
Acquis Communitaire der Europäischen Union, 
die Gesamtheit des europarechtlichen Rechtskör-
pers. Wir haben in Art. 101 des Vertrags über die 

»Kleinunternehmer 
und Solo-Selbstständi-
ge sollten ihre Interes-
sen auch in kollektiven 
Organisationsstruktu-

ren verfolgen.«
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Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ein 
Kartellverbot, das, ähnlich dem deutschen struk-
turiert, mit europarechtlichem Rang gilt. Dieses 
Kartellverbot hebelt wegen des Anwendungs-
vorrangs europäischen Rechts auch das deut-
sche Verfassungsrecht aus – lässt man die Ultra- 
vires-Lehre des Bundesverfassungsgerichts 
einmal außer Betracht, nach der Kernprinzipien 
der deutschen Verfassung das Einwirken des Euro-
parechts in Deutschland begrenzen (BVerfG 2017, 
Rn. 53).

Für die Auslegung des Art. 101 AEUV gibt es 
Hinweise in der Rechtsprechung des EuGH, die 
die Anwendung des Kartellverbots einschränken, 
wenn Tarifpartner handeln (Mestmäcker/
Schweitzer 2014, § 9 Rn. 59 ff.). In diesen Fällen lägen 
keine »Unternehmen« im Sinne des Kartellrechts 
vor. Dies hilft aber nicht weiter, da in den hier vor-
liegenden Gestaltungen nicht Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer oder Scheinselbstständige, 
sondern echte Selbstständige, die sozial schutzbe-
dürftig sind, durch ihre Organisationen handeln 
würden. 

Eine Lösung dieses juristischen Spannungs-
felds könnte man finden, wenn das europäische 
Grundrecht der Vereinigungsfreiheit in Art. 12 
Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union einschlägig wäre und gegenüber 
dem europäischen Kartellverbot Vorrang hätte. Es 
gibt eine explizite Regelung in Abschnitt A Nr. 1 
der Erklärungen zu Bestimmungen der Verträge, 
wonach die Grundrechtscharta in der EU rechts-
verbindlich sei. Damit ist aber nur eine gleichran-
gige Geltung angeordnet, kein Geltungsvorrang. 
Hier greift die in der europarechtlichen Debatte 
beklagte »Konstitutionalisierung des EU-Rechts«, 
die besagt, dass in großem Umfang der Primär-
rechtskörper der EU Verfassungsrang hat. In den 
Mitgliedstaaten, zum Beispiel in Deutschland, 
stellen die Masse der Gesetzesvorschriften des 
Bundes einfaches Bundesrecht dar, und die Ver-
fassungsnormen bilden einen kleinen, primär den 
politischen Prozess ordnenden Anteil. Deshalb 
ist das einfache Bundesrecht – im Gegensatz zur 
Verfassung – leichter reversibel. In Europa ist das 
nicht der Fall, was einen Aspekt der Schwerfällig-
keit der europäischen Gesetzgebung (Grimm 2016, 
S. 128) ausmacht. 

Sollte die Organisation sozial schutzbedürf-
tiger Selbstständiger eine gewisse Bedeutung 
erlangen, dann wird sich die Frage der juristischen 
Zurückdrängung des Kartellrechts stellen. Die 
Regelungsebene, auf der dies letztlich entschieden 
wird, liegt in Europa. Dort muss eine tragfähige 
Lösung gefunden werden, der dem Grundrechts-
gedanken der Koalitionsfreiheit angemessen 
Rechnung trägt. Deutschland kann versuchen, die 
Klärung in diesem Sinne zu unterstützen, hat dazu 
aber letztlich wohl keine eigene Entscheidungs-
kompetenz mehr. 

zUSammENFaSSENdE THESEN

• Im Grundsatz liegt die Gestaltungsebene für 
die arbeits- und sozialpolitische Gesetzgebung 
weiterhin bei den Mitgliedstaaten, sodass 
nach gegenwärtigem Integrations stand Pro-
jekte wie die Arbeitsversicherung, die – punk-
tuelle – Einbeziehung Selbstständiger in den 
Schutzbereich von Arbeits- und Sozialstan-
dards oder die Überprüfung der Regulierung 
von Plattformen national gestaltet werden 
können und sollten.

• Soweit Handlungsebenen bereits auf der 
europäischen Ebene reguliert werden, sollten 
wie etwa beim Arbeitszeitrecht oder beim 
Beschäftigtendatenschutz weiterhin beste-
hende Spielräume voll genutzt werden. Durch 
Mitwirkung auf der europäischen Ebene 
kommt es darauf an, sinnvolle nationale 
Spielräume zu erhalten.

• Wenn angesichts von grenzüberschreitenden 
Sachverhalten die Prüfung ansteht, ob euro-
päische Kompetenzen geschaffen werden 
sollten, ist für den deutschen Gesetzgeber eine 
sensible Abwägung zwischen Gestaltungsbe-
darf, Risiken der Gestaltungsfähigkeit und 
Aspekten der Gestaltungsverantwortung 
vorzunehmen. 
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INNENaNSICHTEN: 
EINE KINdHEIT 

Ein fotografischer Essay von Anne Schönharting/OSTKREUZ
Die Fotografin begleitete einen 14-jährigen Jungen aus Berlin-Wedding 
durch seinen Alltag. Im Wedding existiert an vielen Orten eine andere 
Wohn- und Lebensrealität als in den Altbauwohnungen und Reihen-
häusern der bürgerlichen Mitte und der Oberschicht. Die Fotoserie ent-
stand 2015 und zeigt, dass Staat und Gesellschaft keine Wunder bewir-
ken, aber an entscheidenden Stellen helfen können: Die Familie des 
Jungen lebt von staatlicher Unterstützung; er geht auf die private 
Quinoa-Schule für Kinder aus benachteiligten Familien, die sich haupt-
sächlich über Sponsoren finanziert.
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Siebtklässler, Berlin-Wedding, 2015.
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Der Schulweg
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In der Schule 
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Essensausgabe
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Geschwister
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Mutter und kleiner Bruder
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Jeder Mensch hat im Verlauf seines Lebens unterschiedliche Begeg-
nungen mit dem Sozialstaat. Diese verändern sich je nach Lebens-
situation, Alter und individuellem Bedarf. Der Sozialstaat begleitet 
Menschen von ihrer Geburt über die Ausbildung bis ins Rentenalter 
hinein und sichert im Fall von Krankheit oder Arbeitslosigkeit ab. 
Wo treffen Bürgerinnen und Bürger auf den Sozialstaat? Welche 
Erwartungen haben sie? Wie nehmen sie den Wandel des Sozialstaats 
wahr und welche Ideen haben sie für seine Zukunft? Wir haben acht 
Personen zu ihren persönlichen Erfahrungen befragt.

LEBEN mIT dEm 
SOzIaLSTaaT

Protokolliert von Nina Hoppmann
Fotografiert von Johanna-Maria Fritz
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Über die Fotografin
Johanna-Maria Fritz hat an der »Ostkreuzschule für Fotografie« 
studiert. Sie fotografiert regelmäßig für renommierte Zeitungen 
und Magazine. Ihre Fotografien wurden bereits in Ländern welt-
weit, unter anderem in Australien, China oder Island, ausgestellt. 
Sie ist Preisträgerin des Inge Morath Award 2017.
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»Ich habe 1936 meine Lehre bei der damaligen Westdeutschen Kaufhof AG 
angefangen. Eigentlich war ich mein ganzes Leben dort tätig – als Verkäuferin, 
Sachbearbeiterin im Einkauf, im Betriebsrat und als Betriebsratsvorsitzende. 
Während der Kriege habe ich einiges mitgemacht. Ich wurde ein halbes Jahr in 
einem Rüstungsbetrieb in Düren als Schreibhilfe dienstverpflichtet. Das zweite 
Mal wurde ich für den Flugmeldedienst eingezogen. Nach Kriegsende war ich 
für drei Monate in amerikanischer Gefangenschaft. Als Kaufhof in Düren 1949 
wiedereröffnete, konnte ich wieder meinem Beruf nachgehen und habe bis zu 
meinem Rentenalter dort gearbeitet.

Furcht und Angst kenne ich deshalb im Grunde nicht. Als es 1949 hieß, wir 
müssen einen Betriebsrat gründen, kamen meine Kolleginnen und Kollegen 
auf mich zu und meinten, ich wäre die Richtige dafür. Also habe ich mich vor-
schlagen lassen, auch wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung 
von der Betriebsratsarbeit hatte, und bin gewählt worden. Zu der Zeit waren 
Gewerkschaften nicht so populär in Deutschland, und auch Frauen hatten es 
immer schwieriger als Männer. Es gab zum Beispiel das Gesetz, dass eine Frau 
ihren Mann fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf. Da musste man sich 
durchsetzen, auch bei der Arbeit im Betriebsrat! Man brauchte nicht nur die 
Unterstützung der Gewerkschaft, sondern auch der Öffentlichkeit und aller 
Beschäftigter, die im Handel tätig waren. Mein größter Erfolg war immer, dass 
ich und meine Arbeit anerkannt wurden. 

Ich war bis zu meinem Rentenalter Teil des Betriebsrats und für viele Jahre 
auch Betriebsratsvorsitzende. Dazu kamen verschiedene Tätigkeiten im Wirt-
schaftsausschuss, im Verwaltungsausschuss und im Vorstand der Betriebs-
krankenkasse. Mit 63 bin ich in Rente gegangen. Das Rentensystem, das wir 
haben, ist gut. Es gilt noch immer: ›Die Rente ist sicher.‹ Wir müssen nur 
Leute haben, die es bezahlen! Es war immer so, dass die Jungen für die Alten 
zahlen müssen. Nun gibt es leider wenig junge Leute, die das leisten können –  
oft sind sie ja gar nicht in der Lage. Das ganze Bildungssystem muss so gestaltet 
werden, dass die jungen Leute eine Arbeit bekommen, von der Rentenbeiträge 
auch bezahlbar sind. 

Was deshalb kommen muss, ist eine gerechte Bezahlung. Im Handel wurde 
schon zu meiner Zeit nie viel verdient und heute ist das noch genauso. Aber das 
gilt nicht nur für Verkäuferinnen. Es gibt genügend Berufe, in denen vor allem 
Frauen arbeiten, die nicht gut genug bezahlt sind. Wir haben ja nichts anderes 
als unsere Arbeitskraft, die wir zur Verfügung stellen können. Der Sozialstaat 
sollte deshalb das Geld, das er einnimmt, für soziale Investitionen aufwenden, 
damit es von der Kindertagesstätte bis zur Ausbildung für alle Unterstützung 
gibt.«

»FURCHT UNd aNGST KENNE ICH Im 
GRUNdE NICHT«

Mit 96 Jahren hat Maria 

Adorf viel erlebt. Sie arbeitete 

einen Großteil ihres Lebens 

in Düren, war schon früh 

im Betriebsrat eines Einzel-

handelsunternehmens tätig 

und machte die Erfahrung 

des Krieges. Heute lebt sie 

in einer Einrichtung für be-

treutes Wohnen und bezieht 

Rente.
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»dIE BaLaNCE mUSS EINFaCH  
STImmEN«
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»Nach dem Abitur wusste ich, dass ich gerne studieren möchte, aber nicht, was. 
Ich habe schließlich die Fächer gewählt, für die ich mich interessiert habe, und 
zur finanziellen Unterstützung vier Jahre lang BAföG erhalten. Das hat mir bei 
meinem Studium sehr geholfen. Gerade in den ersten beiden Jahren, als ich 
noch bei meinen Eltern gewohnt habe, kam ich mit dem BAföG-Satz gut über 
die Runden. Aber als ich ausgezogen bin, sind die Lebenshaltungskosten natür-
lich gestiegen. So musste ich nebenbei jobben, um mir mein Leben finanzieren 
zu können. Mein Studium ging auch deshalb etwas über die Regelstudienzeit 
hinaus. Als ich dann das BAföG nicht mehr bekam, habe ich gemerkt, wie viele 
Freiräume es mir ermöglicht hatte: Ich konnte Vorlesungen anderer Fachbe-
reiche besuchen oder auch ein Praktikum machen, das nicht so gut bezahlt 
war. Heute höre ich von vielen Seiten, dass der BAföG-Satz nicht einmal mehr 
für die inzwischen sehr hohen Mieten reicht. 

Natürlich bekommt man einen Schreck, wenn der Brief für die Rückzah-
lung kommt und man die hohe Summe sieht. Gerade zu Beginn des Berufs-
lebens ist es eine Herausforderung, weil man nur über geringe oder gar keine 
Ersparnisse verfügt. Um mich auf die Jobsuche vorzubereiten, habe ich an 
Beratungsgesprächen und einem Bewerbungstraining von der Arbeitsagentur 
teilgenommen. Ich habe dann schnell einen Job gefunden. Durch meine Arbeit 
im Sozialwesen stehe ich nun mit vielen Behörden auch auf beruflicher Ebene 
in Kontakt. Obwohl ich noch nicht lange dabei bin, sehe ich erste Erfolge, wenn 
junge Menschen in Deutschland auch mit meiner Hilfe ihre Zukunft aufbauen 
und ein selbstständiges Leben führen können. Aktuell werden aber viele not-
wendige Investitionen nicht getätigt. Integrationsarbeit, Deutschkurse, Nach-
hilfeangebote, Unterstützung für Mütter mit Kindern – hier gäbe es noch viel 
Potenzial. Ich treffe viele junge Menschen, die sehr motiviert sind, zu lernen 
und zu arbeiten. Um ihnen durch den bürokratischen Dschungel zu helfen, 
wird an vielen Stellen mehr Fachpersonal benötigt. Es ist wichtig, ihnen durch 
eindeutige Zuständigkeiten und Regelungen Sicherheit zu geben. 

Soziale Sicherheit und Gerechtigkeit sind für mich die wichtigsten Garan-
tien des Sozialstaats. Eine Notsituation kann durch unterschiedliche Ereignisse 
ausgelöst werden, wie Krankheit, Tod des Lebenspartners oder einen Unfall. 
Ich möchte wissen, dass ich abgesichert bin. Dazu gehört auch, dass ich vom 
Staat unterstützt werde, wenn ich ein Kind bekomme und weiterhin berufs-
tätig sein möchte, und dass ich im Alter genug zum Leben habe. Häufig sind 
es noch immer die Mütter, die zu Hause bleiben oder nur in Teilzeit arbeiten, 
was sich wiederum in der Höhe der Rente bemerkbar macht. Die Leitziele der 
sozialen Sicherheit und Gerechtigkeit sind dadurch nicht erfüllt. Die Balance 
zwischen dem, was man für das Gemeinwesen gibt und tut, und dem, was man 
herausbekommt, muss einfach stimmen.«

Vanessa Tharuba studierte in 

Mainz Ethnologie, afrikani-

sche Philologie und Soziolo-

gie. Während der ersten Jahre 

erhielt die 29-Jährige zur 

finanziellen Unterstützung 

BAföG. Heute arbeitet sie als 

pädagogische Mitarbeiterin 

für einen freien Träger der 

Jugendhilfe und betreut 

junge geflüchtete Menschen 

auf ihrem Weg in die wirt-

schaftliche Selbstständigkeit. 
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»Ich habe keinen ganz geradlinigen Berufsweg hinter mir. Nach einer abgebro-
chenen Ausbildung und einem angefangenen Studium habe ich durch Zufall 
die soziale Arbeit entdeckt. Mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und 
sie zu begleiten, daran habe ich Freude. Ich bin in der offenen Jugendarbeit 
gelandet und habe gemerkt, dass ich leicht eine Beziehung zu jungen Menschen 
aufbauen kann. Die Erfahrungen, die ich auf dem Weg dorthin gemacht habe, 
helfen mir jetzt bei meiner täglichen Arbeit.

Unsere Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit bieten jungen 
Menschen die Möglichkeit, verlässliche Strukturen zu besuchen und die Ange-
bote wahrzunehmen, die sie für sich persönlich benötigen. Die Bedürfnisse der 
jungen Menschen sind sehr unterschiedlich. Einige möchten sich nur in den 
Einrichtungen aufhalten und zuhören, andere benötigen intensive Hilfestel-
lung. Es gibt kein Schema F, nach dem der Entwicklungsprozess von Menschen 
verläuft. Jeder muss Erfahrungen sammeln, jeder muss Fehler machen dürfen. 
Indem wir junge Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen und ihnen den 
notwendigen Raum geben, sind wir Teil des Sozialstaats. 

Speziell mit Blick auf Kinder und Jugendliche fällt mir auf, dass Armut 
noch immer ein Problem in Deutschland ist. Kinder, die in einem sozial 
schwachen Elternhaus aufwachsen, können an vielen – vor allem kommer-
ziellen – Freizeitangeboten nicht teilnehmen. Ihnen fehlen die finanziellen 
Voraussetzungen. Für Kinder ist das ein prägender Moment. Auch im Bereich 
der Bildung, die wiederum für die Partizipation in der Gesellschaft notwendig 
ist, haben noch nicht alle Kinder die gleichen Chancen. 

Grundsätzlich gilt in unserer Gesellschaft das Prinzip Fördern und For-
dern, wobei ich mir wünsche, dass der Blick bei jungen Menschen weniger auf 
das Fordern gerichtet würde. Sie befinden sich in einer Phase, in der sie sich 
orientieren müssen. Da würde ich mir mehr Verständnis, Wertschätzung und 
Wohlwollen den Jugendlichen gegenüber erhoffen. Trotzdem müssen sie gefor-
dert werden, aber in einem Rahmen, der ihren Fähigkeiten und ihrer Lebenssi-
tuation angemessen ist. Ich selbst habe vieles ausprobiert. Mit einem zu starken 
Fordern in einen Bereich hinein, der gar nicht meinem Wesen entsprochen 
hätte, würde mein Lebensweg ganz anders aussehen. Vielleicht wäre ich mit 
meinem Leben heute nicht so zufrieden, wie ich es jetzt bin.«

»ES GILT daS PRINzIP FÖRdERN UNd 
FORdERN«

Jürgen Reuther blickt auf 

eine langjährige Erfah-

rung in der direkten Arbeit 

mit Jugendlichen zurück. 

Der 44-Jährige wohnt in 

Nürnberg und arbeitet dort 

als Abteilungsleiter beim 

Jugendamt der Stadt. Er ist 

zuständig für elf Einrich-

tungen und begleitet in 

Querschnittsfunktion Ange-

bote in den Bereichen Sport, 

internationale Jugendarbeit 

sowie interkulturelle Ver-

ständigung.
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»aUCH SELBSTSTÄNdIGE BENÖTIGEN 
aBSICHERUNG«
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»Eigene Bauten entstehen zu lassen, das war schon immer ein Traum von 
mir. Es ist toll, wenn Entwürfe plötzlich Realität werden und von Menschen 
bewohnt sind. Architektur hat mich schon früh interessiert, weshalb ich mich 
für ein Architekturstudium entschieden habe. Nach meinem Studium bin 
ich für kurze Zeit in ein Loch gefallen. Der Arbeitsmarkt für Architekten war 
damals längst nicht so gut wie heute. In dieser Übergangszeit hätte ich mir eine 
Art staatliche Unterstützung bis zur ersten Festanstellung gewünscht, aber 
das geht wohl vielen Studienabsolventen aus anderen Bereichen genauso. Ich 
habe zunächst einen Job als Projektarchitekt in einem großen Büro in Kassel 
gefunden, und heute freue ich mich, es anschließend in die Selbstständigkeit 
geschafft zu haben. 

Dieser Weg in die Selbstständigkeit war natürlich kein leichter. Aber in den 
ersten sechs Monaten habe ich einen Gründungszuschuss von der Agentur für 
Arbeit in Anspruch genommen. Der hat mir in der Startphase einen gewissen 
Rückhalt geboten. Man musste sich nicht ständig sorgen, wie man die Miete 
bezahlt und über die Runden kommt. Bei einer Gründung hat man ja zuerst vor 
allem Ausgaben, daher kann ich diesen Zuschuss nur empfehlen.

Als Selbstständiger habe ich persönlich inzwischen eher wenige Berüh-
rungspunkte mit dem Sozialstaat, sondern eher über mein Team, das ich 
beschäftige und dessen Arbeitgeber ich bin. Wir haben zum Beispiel gerade 
jemanden eingestellt, der vorher arbeitslos war. Über die Agentur für Arbeit 
erhalten wir dafür einen halbjährigen Zuschuss, denn die Person ist über 50 
Jahre alt und vieles hat sich im Job gewandelt. Es bedarf also einer längeren 
Einarbeitungszeit. Ich finde das ein sehr gutes Angebot und eine echte Win-win- 
Situation für beide Seiten.

Als Selbstständiger baue ich nicht wirklich auf den Sozialstaat. Hier gäbe 
es aus meiner Sicht aber Verbesserungsbedarf, da ein Auffangschutz für Selbst-
ständige fehlt. Wenn mein Unternehmen insolvent gehen sollte – sei es selbst 
verschuldet oder unverschuldet, weil Auftraggeber nicht bezahlen –, dann 
stehe ich direkt auf der Straße und bin bei Hartz IV. Ein weiteres Beispiel: Jeder 
Arbeitnehmer, der angestellt ist, wird unterstützt, wenn er krankheitsbedingt 
ausfällt. Der Selbstständige bleibt auf der Strecke, wenn er sich nicht genügend 
über private Versicherungen absichert. Warum diese zwei Versicherungssys-
teme für Selbstständige und Angestellte? Ich denke, es wäre richtig, wenn alle 
in ein System einbezahlen. Mir ist klar: Dies ist ein komplexes Thema, das man 
nicht von heute auf morgen optimal lösen kann. Aber es lohnt sich, darüber 
nachzudenken.«

Für Selbstständige sind die 

sozialen Sicherungssysteme 

nur teilweise zugänglich, 

dessen ist sich Dominik 

Ehbrecht bewusst. Der 

41-Jährige ist selbstständiger 

Architekt und beschäftigt 

zehn Mitarbeitende in seinen 

Büros in Duderstadt und 

Leinefelde. Ob Wohnungs-

bauten, Einfamilienhäuser 

oder Sanierungsarbeiten – 

Aufträge erfüllt er für die öf-

fentliche Hand genauso wie 

für private Bauherren.
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»Mit 13 Jahren habe ich angefangen zu programmieren. Für mich war schnell 
klar, dass ich Informatik studieren wollte. An meiner Uni gab es viele Angebote, 
um auch als Informatiker über den Tellerrand zu gucken, wie zum Beispiel 
Seminare über Informatik und Gesellschaft. So bin ich nicht der ›typische‹ 
Informatiker geworden, den man sich normalerweise vorstellt. Als Vorstands-
mitglied eines netzpolitischen Thinktanks setze ich mich mit der Frage ausei-
nander, was Digitalisierung für unsere Gesellschaft bedeutet. Digitale Bildung 
für jeden ist definitiv Aufgabe des Staats. Jeder sollte die Chance haben, sich in 
einer digitalisierten Welt zurechtzufinden und sie nach seinen Möglichkeiten 
mitzugestalten. Digitale Grundkenntnisse müssen in die Breite der Gesell-
schaft getragen werden. 

Ich denke, dass ich als selbstständiger Softwareentwickler ein privile-
giertes Leben führe. Ich kann flexibel arbeiten, mir meine Kunden aussuchen 
und habe ein Einkommen, von dem ich sehr gut leben kann. Leute, die gut 
verdienen, sollten auch ihren Beitrag zum Sozialsystem leisten. Deshalb bin ich 
freiwillig gesetzlich versichert. Bisher hatte ich auch noch keinen Grund, auf-
grund der Leistungen in die PKV zu wechseln, und bin bei meiner – für mich 
politischen – Entscheidung geblieben. Dennoch würde ich mir wünschen, 
dass der Staat mehr Anreize bieten würde, damit dies mehr Menschen tun. So 
könnte er zu Beginn der Selbstständigkeit beispielsweise für eine gewisse Zeit 
den Arbeitgeberanteil übernehmen. 

Das Thema Rente ist ein Punkt, der mich schon stark umtreibt. Im Augen-
blick habe ich die freie Wahl, wie und ob ich überhaupt vorsorge. Da bin ich 
noch zu keiner Lösung gekommen, was die richtige Altersabsicherung für mich 
ist. Sollten Selbstständige verpflichtet werden, in die Rentenkasse einzuzahlen, 
müssten aus meiner Sicht alle Berufstätigen verpflichtet werden. Also auch 
Beamte oder Abgeordnete. Allerdings glaube ich, dass in der Gesellschaft noch 
keine Akzeptanz für eine so große Veränderung vorhanden ist. 

Neben der materiellen Hilfe hat der Sozialstaat meiner Meinung nach 
auch eine psychologische Komponente. Man weiß, dass, wenn im Leben etwas 
schiefläuft, der Fall nicht ganz so tief ist. Ich kann bankrottgehen, arbeitslos 
werden, und trotzdem kann ich noch leben. Da haben wir in Deutschland ein 
gutes System, das ich nicht missen möchte. Den Menschen diese psychologi-
sche Stütze zu geben und ihnen das Solidaritätsprinzip auch immer wieder zu 
verdeutlichen, das ist wichtig.«

»dER SOzIaLSTaaT dIENT aLS  
PSYCHOLOGISCHE STÜTzE«

Henning Tillmann ist solo-

selbstständig. Der 32-Jäh-

rige lebt seit neun Jahren 

als Softwareentwickler in 

Berlin und arbeitet für viele 

unterschiedliche Start-ups. 

Neben seinem Beruf ist er 

ehrenamtlich im Bereich 

Netzpolitik engagiert. 
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»ICH WERdE zUm BINdEGLIEd  
zWISCHEN mENSCH UNd STaaT«
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Mit 19 Jahren kam die gebür-

tige Rumänin Adriana Spirer 

nach Berlin. Ihre Kenntnisse 

der rumänischen und unga-

rischen Sprache und Kultur 

nutzt die 54-Jährige nun bei 

ihrer täglichen Arbeit für den 

Gemeindedolmetschdienst 

Berlin | GDD. Sie ist dort seit 

fünf Jahren als Dolmetsche-

rin für Sinti und Roma in 

Deutschland tätig.

»Den Gemeindedolmetschdienst Berlin gibt es seit 2003. Am Anfang hatten wir 
nur wenige Anfragen, doch jetzt können wir uns vor Einsätzen kaum retten. 
Drei Tage die Woche habe ich feste Termine bei Institutionen, am Mittwoch und 
Freitag werde ich bei regelmäßigen Einzelterminen eingesetzt. Ich dolmetsche 
für Gesundheitsämter in den verschiedenen Zentralen der sexuellen Gesundheit, 
Familienplanung sowie Kinder- und Jugendgesundheit. Die meisten Leute, die 
kommen, haben keine Krankenversicherung. Sie haben Fragen, wie das System 
funktioniert und wie sie behandelt werden können. Bei anderen Terminen geht 
es um Impfungen für Kinder oder Untersuchungen von Schwangeren. 

Während meiner vorherigen Tätigkeit als Sekretärin in verschie-
denen Firmen habe ich schon parallel für die Justizvollzugsanstalt und für 
Bezirksämter gedolmetscht. Im Rahmen der EU-Erweiterung ist der Bedarf 
immer mehr gestiegen, sodass ich keine Zeit mehr für Bürotätigkeiten hatte. Ich 
habe gemerkt, dass ich auf diesem Gebiet sehr gebraucht werde. Das medizini-
sche Wissen habe ich mir über einen langen Zeitraum angeeignet. Medizin und 
Gesundheit haben mich schon immer fasziniert, weshalb ich oft Sachbücher zu 
diesen Themen gelesen habe. Mit 19 Jahren habe ich dann ein Selbststudium zur 
Heilpraktikerin gemacht. 

Durch meine Arbeit als Dolmetscherin werde ich zum Bindeglied zwischen 
den Menschen und dem Staat. Der Gemeindedolmetschdienst ist zuwendungsfi-
nanziert. Das heißt, wir haben die offizielle Beauftragung des Staates, im Bereich 
Pflege, Gleichstellung und Gesundheit tätig zu werden. Ich helfe, Sprachbarri-
eren zu überwinden und ein besseres Verständnis aller Parteien herzustellen. 
Dadurch können die nötigen Hilfestellungen geleistet werden, die zu einer bes-
seren Integration beitragen und den Menschen durch das Gesetz zustehen. Ich 
spüre immer wieder die Dankbarkeit der Betroffenen, was mir viel Kraft für 
meine Arbeit gibt. 

Der Sozialstaat wird von den gesellschaftlichen Entwicklungen immer 
wieder herausgefordert, in seiner Sozialpolitik dynamisch zu sein. Gleichzeitig 
muss er Sicherheit geben und für eine gerechte Umverteilung sorgen. Zu mir 
kommen oft Menschen, die sagen, dass sie keine Wohnung finden, weil es zu 
viele Bewerberinnen und Bewerber gibt. Und ohne einen Wohnsitz finden sie 
auch keine Arbeit. Da möchte und kann ich helfen, sowohl durch meine Arbeit 
als auch durch meine Einbindung in das System. Grundsätzlich tut jeder, der 
Steuern zahlt, etwas für die Gemeinschaft. So muss das auch sein. Jeder trägt 
seinen Teil bei – nach seinem Talent und seinen Möglichkeiten.«
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»JEdER SOLLTE FÜR dEN aNdEREN 
aUFKOmmEN«

Max Boecker wohnt seit 

eineinhalb Jahren in seiner 

eigenen Wohnung und 

beschäftigt als Arbeitgeber 

zehn 24-Stunden-Assisten-

zen. Der 30-Jährige ist stu-

dierter Sozialarbeiter und im 

Personalwesen einer Bonner 

Gebäudereinigungsfirma in 

Vollzeit tägig. 

»Seit über zwei Jahren arbeite ich als Sozialarbeiter bei einer Firma für Gebäu-
dereinigung. Sobald es irgendwo ein Problemchen gibt, bin ich für das Team 
der Ansprechpartner und versuche, es zu lösen. Sowohl bei meiner Arbeit als 
auch in meinem sonstigen Alltag bekomme ich Unterstützung von meinen 
Assistenzen. Sie ermöglichen es mir, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich 
lebe mit einer Spastik, also mit starken Muskelverkrampfungen. Meine ganze 
Körperhaltung ist antrainiert. Früher war es so, dass ich nur auf dem Rücken 
liegen und nicht mal die Arme bewegen konnte. 

In Sachen Bildung habe ich das Komplettprogramm einmal durchge-
zogen – vom integrativen Kindergarten bis zum Studium. Früher haben mir 
meine Eltern geholfen, in Schule und Uni hatte ich Zivildienstleistende an 
meiner Seite, später FSJler. Ich habe sie immer selbst rekrutiert und verwaltet. 
Hätte ich dafür auf die Unterstützung durch eine Organisation gewartet, 
wäre nichts passiert. Heute bekomme ich ein monatliches Budget ausgezahlt, 
mit dem ich haushalte. Davon bezahle ich insgesamt zehn Assistenten – zwei 
Festangestellte sowie Werkstudenten und 450-Euro-Kräfte. Das alles zu ver-
walten ist viel Arbeit. Aber der Vorteil ist, dass ich mein Leben selbst planen 
und mir aussuchen kann, wer für mich arbeitet. 

Um die 24-Stunden-Assistenz zu beantragen und zu bekommen, habe ich 
sehr viel Geduld und Zeit gebraucht. Ich erinnere mich noch an den Antrag, 
den ich ausfüllen musste. Das waren 17 Seiten mit teilweise sehr persönlichen 
Fragen. Die Leistung kostet Geld, das ist mir klar. Deutschland hat aber im 
Jahr 2009 das Gesetz unterschrieben, dass jeder das Recht auf ein eigenstän-
diges Leben hat. Für mich wäre das aber ohne die 24-Stunden-Assistenz nicht 
möglich. Es wird einem manchmal sehr schwer gemacht. Zum Beispiel erklärt 
einem keiner, welche Leistungen einem zustehen. Das habe ich auch besonders 
nach dem Studium bei der für mich doch sehr komplizierten Job- und Woh-
nungssuche gemerkt. Es war zum Beispiel unglaublich schwierig, eine geeig-
nete und bezahlbare Wohnung zu finden. Da war ich völlig auf mich alleine 
gestellt und habe mich vom Staat alleine gelassen gefühlt. Nur dank meiner 
Eltern und meiner Freunde konnte ich mir mein Leben so gestalten, wie es 
gerade ist. Hier wünsche ich mir, vom Staat noch mehr an die Hand genommen 
und beraten zu werden.

Meiner Meinung nach ist der Sozialstaat dafür da, den Leuten, die Hilfe 
brauchen, diese Hilfe auch zu geben. Wir sind eine Gemeinschaft, und jeder 
sollte für den anderen aufkommen. In der Praxis werden oft unterschiedliche 
Gewichtungen vorgenommen – je nachdem, welches Thema gerade ›in‹ ist. 
Wenn ich das auf meine Situation beziehe, meine ich, dass Menschen mit 
Behinderung eine viel größere Lobby brauchen.«
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»HINTER dEm BEGRIFF  
LEISTUNGSEmPFÄNGER STEHT ImmER 
EIN mENSCH«
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Nach einem freiwilligen 

diakonischen Jahr entschied 

sich Ulrich Lüking für das 

Berufsfeld Soziale Arbeit. 

Der 52-Jährige ist gebürtiger 

Westfale, studierte Sozialpä-

dagogik an der Fachhoch-

schule in Köln und ist heute 

im Landschaftsverband 

Rheinland als Regionalabtei-

lungsleiter im Dezernat Sozi-

ales tätig. Im Mittelpunkt der 

Arbeit des Dezernats stehen 

Leistungen und Angebote für 

Menschen mit wesentlichen  

Behinderungen.

»Eigentlich bin ich Landwirt. Wenn ich das erzähle, müssen die meisten Men-
schen schmunzeln, denn heute bin ich in einem ganz anderen Bereich tätig. 
Zwar bin ich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, doch ich 
hatte durch mein familiäres und soziales Umfeld früh Kontakt zur sozialen 
Arbeit. Während meiner Oberstufenzeit habe ich in einem Wohnheim für 
geistig behinderte Männer gearbeitet und nach dem Abitur direkt ein frei-
williges diakonisches Jahr geleistet. Später war ich lange in Werkstätten für 
Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung tätig. Die Menschen, die 
ich dort kennengelernt habe, hatten ganz unterschiedliche Vor- und Lebensge-
schichten, was meinen Horizont sehr erweitert hat. 

Seit 2012 arbeite ich für den Landschaftsverband Rheinland mit Sitz in 
Köln. Im Dezernat 7 – Soziales leite ich eine der zehn Regionalabteilungen. 
Der LVR ist ein überörtlicher Träger der Sozialhilfe und führt bestimmte Auf-
gaben für die rheinischen Kommunen zentral aus. Für den Einzelfall heißt 
das zum Beispiel, dass wir in den Bereichen Wohnen und Arbeiten Leistungen 
gewähren, Anspruchsvoraussetzungen und Bedarfe prüfen und diese mit den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen in Einklang bringen. Mit dem Beschluss der 
UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 und dem neu beschlossenen 
Bundesteilhabegesetz haben sich viele Chancen aufgetan, den Menschen mehr 
Selbstständigkeit zu ermöglichen. Es bereitet mir Freude, wenn ich sehe, dass 
gesetzliche Vorhaben auch in der Realität funktionieren. 

Ich erlebe meinen Arbeitgeber so, dass er seine Funktion als Kostenträger 
durch den Anspruch der fachlichen Weiterentwicklung ergänzt. Der gesetz-
liche Rahmen lässt einen gewissen Handlungsspielraum zu, den wir nach 
unserem Ermessen gestalten können. Uns leitet dabei, dass hinter dem Begriff 
Leistungsempfänger immer ein Mensch mit ganz individuellen Bedarfen und 
Möglichkeiten steht. Ein Beispiel: Manche Menschen mit Behinderung möchten 
in einer Wohngemeinschaft wohnen und teilen sich eine Assistenzkraft. Das 
ist für den Kostenträger finanziell relativ günstig. Doch das Modell passt nicht 
für jeden. Deswegen ermöglichen wir Alleinwohnenden eine 24-Stunden-As-
sistenz. Herauszufinden, was für den Einzelnen eine bedarfsgerechte Leistung 
darstellt, und dabei die Kosten für den Staat im Blick zu behalten, ist eine 
he rausfordernde, aber auch sehr spannende Aufgabe. Dafür muss man mit den 
Menschen in Kontakt sein und den Austausch suchen. Wenn diese persönliche 
Kommunikation gelingt, ist das für mich ein Erfolgserlebnis.«
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dER SOzIaLSTaaT 
Im WaNdEL:  
INTERNaTIONaLE 
PERSPEKTIVEN
Weltweit existieren soziale Sicherungssysteme, die den Bürgerinnen 
und Bürgern die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen, soziale 
Gerechtigkeit schaffen und Lebensrisiken abfedern sollen. Die Art der 
Umsetzung dieser Grundidee des Sozialstaates variiert von Land zu 
Land und geht mit den politischen, technologischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen Hand in Hand. Kann durch Umverteilung 
soziale Gerechtigkeit erreicht werden? Welches sind die derzeitigen 
Herausforderungen bei der Weiterentwicklung des Sozialstaats und 
wie begegnet man ihnen? Was sollte ein Sozialstaat im 21. Jahrhun-
dert leisten? Nicht nur in Deutschland stellen sich Menschen Fragen 
zur Zukunft der sozialen Sicherung. Die folgenden Statements sind 
im Rahmen einer Veranstaltung der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Berlin im Juni 2017 
entstanden und greifen zum Teil internationale Perspektiven, zum 
Teil Ansichten aus Deutschland auf.
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Was ist Ihnen persönlich am  

Sozialstaat wichtig?

• Empowerment (Befähigung)

• Teilhabe

• Schutz

Was ist in Ihrem Land die drän-

gendste Herausforderung bei der 

Weiterentwicklung der sozialen 

Sicherungssysteme?

Integration von verschiedenen 

Sicherungssystemen zur nahtlosen 

Begleitung der Menschen über das 

gesamte Leben, damit Ungleichheit 

so bald wie möglich identifiziert 

und verringert wird

Monika Queisser
Leiterin Abteilung Sozialpolitik

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

dER dEUTSCHE SOzIaLSTaaT  
IST VERGLEICHSWEISE aKTIVIERENd

»Wir sehen in den neuesten Arbeiten der OECD, dass sich Bildung, 
Gesundheit und Erwerbstätigkeit gegenseitig bedingen. Ungleich-
heiten entstehen früh und verstärken sich über den Lebenszyklus 
hinweg bis zur Rente. Durch Umverteilung im Alter lässt sich aber 
nicht alles kompensieren, was über den Lebenszyklus schiefgegangen 
ist. 

Wir müssen Ungleichheit schon im frühkindlichen Bereich und 
im Schulsystem angehen und Kindern aus ärmeren Elternhäusern 
bessere Startmöglichkeiten geben. Dann ist letztendlich auch weniger 
Umverteilung bei den Renten nötig. Viele Probleme entstehen, wenn 
die Systeme so strukturiert sind, dass es keine Anreize dafür gibt, 
etwas Neues, wie zum Beispiel einen neuen Job, zu wagen, weil das 
Sozialsystem einen solchen Weg nicht begleitet. Der deutsche Sozial-
staat ist hier aber im Vergleich zu vielen anderen OECD-Ländern recht 
aktivierend.

Wir sehen in vielen OECD-Ländern eine neue Herausforderung, 
nämlich, Wohnen als sozialpolitisches Problem zu begreifen und mehr 
in soziale Wohnungspolitik zu investieren. Viele Haushalte geben bis 
zu einem Drittel ihres Einkommens für Miete oder Rückzahlung von 
Wohnungskrediten aus, trotzdem wird das bisher oft nicht als sozial-
politisches Thema begriffen. Gerade für junge Leute, die es oft schwer 
haben, sich im Erwerbsleben zu etablieren, aber auch für Familien, die 
sich keine Wohnung in der Stadt leisten können, ist das eine wichtige 
Anforderung an den Sozialstaat.«

Wie gut erfüllen die sozialen 
Sicherungssysteme in Ihrem Land 
die Funktion, für Gerechtigkeit zu 
sorgen?

Wie wird sich aus Ihrer Sicht der 
Sozialstaat in Ihrer Heimat weiter-
entwickeln?
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Was ist Ihnen persönlich am  

Sozialstaat wichtig?

• Bezahlbarkeit

• Vertrauen

Was ist in Ihrem Land die drän-

gendste Herausforderung bei der 

Weiterentwicklung der sozialen 

Sicherungssysteme?

Grundlegende Unterstützung von 

Erwachsenen

Prof. Evelyn L. Forget
Professorin, Department of Community Health Sciences

University of Manitoba

dER SCHLÜSSEL LIEGT daRIN,  
VERÄNdERUNGEN zU aKzEPTIEREN

»Ich denke, dass Umverteilung ein wichtiger Aspekt sozialer Gerech-
tigkeit ist. Sie kann durch das Einkommenssystem erreicht werden. 
Ich bin eine große Befürworterin des Grundeinkommens in Form 
von erstattungsfähigen Steuergutschriften. Zudem glaube ich, dass 
eine progressivere Ausgestaltung des Einkommenssteuersystems zu 
besseren Resultaten führen würde. Eine der Herausforderungen für 
Kanada ist es, ein System zu entwickeln, durch das jeder Erwachsene 
adäquate Grundunterstützung erhält. 

Viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wünschen sich mehr 
Kontrolle darüber, wie Bezieher von Sozialleistungen das wenige Geld, 
das ihnen zur Verfügung steht, ausgeben. Leistungen, die in Form von 
Verbrauchsgütern ausgehändigt werden, sind aber ein grundlegendes 
Problem unserer Gesellschaft. Diese Programme müssen verändert 
werden, wenn wir Gleichheit fördern wollen. Wir dürfen Menschen 
nicht sagen, wie sie ihr Geld auszugeben haben. Stattdessen sollten 
wir sicherstellen, dass sie ein angemessenes jährliches Einkommen 
erhalten. Und wir müssen als Gesellschaft über die offensichtliche 
Gewichtung zwischen Steuern und Kosten der Programme sprechen 
und einfachere geldbasierte Systeme einführen. 

Die Herausforderung besteht darin, Menschen von der Notwen-
digkeit von Veränderung zu überzeugen. Menschen engagieren sich 
aus sehr verschiedenen Gründen für die bestehenden Programme. Die 
Existenzgrundlage einiger Menschen hängt von ihnen ab. Andere ver-
trauen der Gesellschaft nicht, dass sie ihnen eine Chance gibt. Deshalb 
besteht die eigentliche Herausforderung darin, Ängste abzubauen und 
den Menschen die Vorteile von Veränderung nahezubringen.«

Wie gut erfüllen die sozialen 
Sicherungssysteme in Ihrem Land 
die Funktion, für Gerechtigkeit zu 
sorgen?

Wie wird sich aus Ihrer Sicht der 
Sozialstaat in Ihrer Heimat weiter-
entwickeln?
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Was ist Ihnen persönlich am  

Sozialstaat wichtig?

• Einkommenssicherheit

• Entwicklung anregen

• Ungleichheiten verringern

Was ist in Ihrem Land die drän-

gendste Herausforderung bei der 

Weiterentwicklung der sozialen 

Sicherungssysteme?

• Integration von ethnischen 

Minderheiten in den Arbeits-

markt 

• Ausgaben für Arbeitslosen-

unterstützung und Sozialhil-

feleistungen verringern, indem 

mehr Jobchancen, auch für ge-

ring qualifizierte Arbeitskräfte, 

geschaffen werden

Martin Blomsma
Politikberater für die Direktion

Eurofound

CHaNCEN aUF dEm aRBEITSmaRKT  
VERGRÖSSERN

»Soziale Gerechtigkeit wird bereits mittels Umverteilung erreicht. Die 
Umverteilungsfunktion des Sozialstaats begünstigt sowohl Menschen 
mit höherem als auch solche mit niedrigerem Einkommen. Der Staat 
fördert zum Beispiel kulturelle Veranstaltungen, die Oper und andere 
Events. Auf der anderen Seite trägt er zur Verringerung der Armut bei, 
unterstützt Menschen mit wenig Finanzmitteln durch Bereitstellung 
von Grundsicherung und nimmt die Arbeitslosigkeit in Angriff. 

Der Sozialstaat sollte sich weniger auf langfristig ausgelegte 
Hilfsleistungen konzentrieren. Es ist fundamental, dass Menschen 
im erwerbsfähigen Alter so bald wie möglich auf den Arbeitsmarkt 
zurückkehren können. Flankierende Maßnahmen im Rahmen von 
sinnvollen Unterstützungsleistungen sollten nur für den Zeitraum 
zwischen einzelnen Jobs bereitgestellt werden, um einen angemes-
senen Lebensstandard der Betroffenen zu gewährleisten. 

Das Kapital einer Person liegt in ihren Kompetenzen und ihrer 
Lernfähigkeit. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für einen 
kontinuierlichen Zuwachs dieses Kapitals zu sorgen. Der Staat ist nur 
einer von vielen. Der Staat sollte dafür sorgen, dass Unternehmen 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so einfach entlassen 
können. Er sollte Unternehmen verpflichten, in die Kompetenzen 
ihrer entlassenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. 
Dahinter steht die Absicht, deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
vergrößern. Der Sozialstaat sollte außerdem Schulungsmöglichkeiten 
für Menschen bieten, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind 
und eine Beschäftigung suchen. Er muss für die Befähigung seiner 
Bürgerinnen und Bürger sorgen, anstatt auf passive Einkommenssi-
cherungen zu setzen.«

Wie gut erfüllen die sozialen 
Sicherungssysteme in Ihrem Land 
die Funktion, für Gerechtigkeit zu 
sorgen?

-5 5

1

4 Wie wird sich aus Ihrer Sicht der 
Sozialstaat in Ihrer Heimat weiter-
entwickeln?
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Was ist Ihnen persönlich am  

Sozialstaat wichtig?

• Berechenbarkeit

• Fairness

• Langfristige Bezahlbarkeit

Was ist in Ihrem Land die drän-

gendste Herausforderung bei der 

Weiterentwicklung der sozialen 

Sicherungssysteme?

• Integration von Migranten

• Förderung einer breiten Inklu-

sion im Bildungswesen und 

auf dem Arbeitsmarkt

• Schaffung eines ausreichen-

den Wohnungsangebots

• Begrenzung von regionalen 

Disparitäten 

• Kontinuierliche Anpassung 

der sozialen Sicherungssys-

teme an die Veränderung der 

Lebenslagen und den techni-

schen Fortschritt 

Markus Sailer
Hauptreferent im Bereich für Entwicklungsfragen der  

sozialen Sicherheit und Altersvorsorge
Deutsche Rentenversicherung Bund

aRmUTSBEKÄmPFUNG,  
OHNE dIE mITTE zU VERLIEREN

»Der Armuts- und Reichtumsbericht hat gezeigt, dass die Entwick-
lung der Einkommens- und Vermögenspositionen sehr differenziert 
zu sehen ist. Die politische Diskussion über Umverteilung fokussiert 
einerseits die oberen Gruppen der Einkommensbezieherinnen und 
Einkommensbezieher und die Vermögensbesitzerinnen und Vermö-
gensbesitzer, zum anderen die Armutsrisikogruppen. Diese Betrach-
tung hat (mindestens) zwei Mängel: Die mittleren Einkommens-
gruppen kommen in der Diskussion nicht vor. Und: Es wird mehr auf 
das Jahreseinkommen geschaut als auf Perspektiven im Lebenszyklus.  

Ich sehe, dass die Lebensverhältnisse im 21. Jahrhundert sehr 
vielfältig sind. Die Einkommens- und Lebenssicherung muss dieser 
Vielfältigkeit gerecht werden. Es sind beispielsweise ergänzend zu 
den ›traditionellen‹ staatlichen und sozialen Sicherungssystemen 
betriebliche und private Systeme nötig. Der Wunsch nach langer 
und guter Ausbildung und danach, die längere Lebenszeit bei guter 
Gesundheit auch mit längerer Erwerbstätigkeit zu verbringen, ist 
unterstützenswert. 

Bei der Weiterentwicklung der Sozialsysteme sehe ich das 
schwierige Problem darin, einen umfassenden Ansatz für benach-
teiligte Gruppen zu finden – zum Beispiel für Familien, in denen die 
Eltern und somit auch die Kinder in einer schwierigen Situation und 
mit wenig beruflicher Perspektive leben. Wichtig ist, dieses Problem 
anzugehen und dabei die Mitte der Gesellschaft nicht aus dem Auge 
zu verlieren. Armutsbekämpfung heißt nicht das Gleiche wie Politik, 
die an der Mitte der Gesellschaft ansetzt.«

Wie gut erfüllen die sozialen 
Sicherungssysteme in Ihrem Land 
die Funktion, für Gerechtigkeit zu 
sorgen?

Wie wird sich aus Ihrer Sicht der 
Sozialstaat in Ihrer Heimat weiter-
entwickeln?
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Was ist Ihnen persönlich am  

Sozialstaat wichtig?

• Langfristige Bezahlbarkeit 

Lohnersatz für Personen im 

erwerbsfähigen Alter zur  

Unterstützung von Arbeits- 

losen, eine Arbeit zu finden, 

oder als Einkommenszuschlag 

für Menschen mit niedrigem 

Lohn

• Sozialunterstützung für Men-

schen, die nicht arbeiten oder 

nicht arbeiten können

• Familienunterstützung für 

diejenigen, die sich Kinder 

wünschen, und um Kinderar-

mut zu verringern

Was ist in Ihrem Land die drän-

gendste Herausforderung bei der 

Weiterentwicklung der sozialen 

Sicherungssysteme?

Finanzielle Unterstützung einer 

Gruppe – wie zum Beispiel der  

Älteren durch Renten – verursacht  

»Spannungen« im System

Anton Eckersley
Leiter Internationale Beziehungen

Ingeus

PLURaLEN aRBEITS- UNd LEBENSWEGEN  
GERECHT WERdEN

»Um Wohlstand in Form staatlicher Hilfe umzuverteilen, müssen 
wir zunächst Wohlstand schaffen. Das heißt, dass arbeitsfähige Men-
schen arbeiten und mit ihren Steuern das System finanzieren sollen. 
Das Rückgrat aller sozialen Gerechtigkeit muss die Erschaffung eines 
Rahmens sein, der alle Bürgerinnen und Bürger darin unterstützt, 
ihre Lebenschancen bestmöglich zu nutzen, indem sie hochwertige 
Arbeit finden, ausüben und berufstätig bleiben können, um damit 
soziale Mittel für sich selbst und weniger begünstigte Menschen zu 
generieren.

Es gibt mehrere Schlüsselbereiche, die der Sozialstaat im Blick 
haben sollte, damit allen Menschen Lebenschancen offenstehen. Ers-
tens müssen mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt, um Kinderarmut und 
soziale Benachteiligung unter ärmeren Familien zu reduzieren. Zwei-
tens muss mehr auf die sich ändernde Arbeitswelt geachtet werden, 
vor allem in Bezug auf die Änderung der Arbeitszeiten. Heutzutage 
braucht der Arbeitsmarkt mehr temporäre Jobs oder Teilzeitstellen. 
Diese Jobs können für einige Gruppen, wie Seniorinnen und Senioren 
oder Frauen mit Betreuungsaufgaben, geeignet sein. Allerdings sind 
die meisten Sozialsysteme immer noch um die traditionelle Vier-
zigstundenwoche herum aufgebaut. Und schließlich gibt es den glo-
balen Trend, dass Menschen erst spät oder gar nicht in Rente gehen. 
Menschen sollten frei entscheiden können, ob sie nach dem gesetzli-
chen Rentenalter weiterarbeiten möchten oder nicht. Die Sozialsys-
teme müssen sich unter anderem in Bezug auf Gesundheit und Krank-
heit innovativ anpassen. 

In den meisten Ländern ist der Sozialstaat so ausgerichtet, dass 
er als Sicherheitsnetz für Menschen fungiert, die nicht selbst für sich 
sorgen können. In einer sich schnell ändernden Welt, in der es ver-
mehrt plurale Arbeits- oder Lebenswege für die Bürgerinnen und 
Bürger geben wird, muss der Sozialstaat Menschen ermutigen, mehr 
Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, und im Gegenzug an 
ihre Lebensentscheidungen angepasste Hilfen anbieten.« Wie gut erfüllen die sozialen 

Sicherungssysteme in Ihrem Land 
die Funktion, für Gerechtigkeit zu 
sorgen?

Wie wird sich aus Ihrer Sicht der 
Sozialstaat in Ihrer Heimat weiter-
entwickeln?
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Was ist Ihnen persönlich am Sozial-

staat wichtig?

• Kinderbetreuung

• Altersversorgung

• Krankengeld

Was ist in Ihrem Land die drän-

gendste Herausforderung bei der 

Weiterentwicklung der sozialen 

Sicherungssysteme?

Am wichtigsten wäre es, der rück-

läufigen Entwicklung des Sozialsys-

tems entgegenzuwirken, da in den 

letzten sieben Jahren der Trend in 

Richtung Begünstigung der Mittel- 

und Oberschicht ging, insbeson-

dere beim Thema Wohnen. Es gibt 

viele unterschiedliche Arten von 

Begünstigungen für Personen mit 

höherem Einkommen. Zum Beispiel 

wurden Unterstützungsleistungen 

für Kinder gekürzt. Stattdessen gab 

es neue Steuervergünstigungen, 

die natürlich bei höheren Einkom-

men zu einer größeren Entlastung 

führen. Gleichzeitig wurde die 

Pensionsobergrenze abgeschafft. 

Meiner Ansicht nach wäre es an-

gesichts der zunehmenden Armut 

dringend notwendig, dies zu ändern 

und für Gerechtigkeit zu sorgen, 

beispielsweise indem mehr Geld für 

die unteren Gesellschaftsschichten 

vorgesehen wird.

László Andor
Senior Fellow  

Hertie School of Governance

KEIN GRUNdEINKOmmEN

 
»Umverteilung in Form von Steuern und Leistungen ist sehr wichtig, 
um für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Allerdings bezogen in den 
letzten sieben Jahren Personen aus der Mittel- und Oberschicht die 
meisten Leistungen. Das Sozialsystem bietet ihnen Kinderzulagen, 
Steuervergünstigungen oder Leistungen im Bereich des Wohnens. 
Wegen der zunehmenden Armut muss sich das aktuelle System 
ändern. Es muss für mehr Gerechtigkeit sorgen, indem Vermögen in 
die Unterschicht geleitet wird. 

Die Chancen und Möglichkeiten, die einem Menschen geboten 
werden, bestimmen den Lauf seines Lebens. Ich bin ein Anhänger der 
einheitlichen Kinderbetreuung und gleicher Kinderbeihilfen, denn 
die Gesellschaft oder der Staat müssen alle Kinder gleich behandeln, 
unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund. Was die Altersvorsorge 
betrifft, so sollten die Menschen ermutigt werden, eine Karriere zu 
wählen und in ihre eigenen Fähigkeiten zu investieren. Anstatt staat-
licher Garantien betreffend die Pensionshöhe sollte es mehr Garantien 
für soziale Sicherheit und Chancengleichheit für Kinder geben. 

Ich bin nicht vom bedingungslosen Grundeinkommen überzeugt. 
Es kann schon sein, dass Automatisierung und Technologie viel-
leicht in diese Richtung führen werden. Wir sind dieser zukünftigen 
He rausforderung aber noch nicht allzu nahe. Für mich gehen eine 
hohe Beschäftigungsrate und ein starkes Sozialsystem Hand in Hand. 
Qualitative Beschäftigung sollte der Schwerpunkt sozialpolitischer 
Maßnahmen bleiben, und die unteren Gesellschaftsschichten sollten 
mehr von der Umverteilung profitieren, damit für mehr Gleichheit 
gesorgt wird.«

Wie gut erfüllen die sozialen 
Sicherungssysteme in Ihrem Land 
die Funktion, für Gerechtigkeit zu 
sorgen?

Wie wird sich aus Ihrer Sicht der 
Sozialstaat in Ihrer Heimat weiter-
entwickeln?
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Was ist Ihnen persönlich am Sozial-

staat wichtig?

• Grundlegende Sicherheit – 

Gesundheit, Wohnen, Bildung 

und Erfüllung von Grundbe-

dürfnissen – für alle

• Produktive und frei gewählte 

Arbeit mit dem Ziel der Voll-

beschäftigung

• Mitsprache und Dialog

Sukti Dasgupta
Leiterin des Amtes für Beschäftigung und Arbeitsmarktpolitik,  

Abteilung für Beschäftigungspolitik
Internationale Arbeitsorganisation (ILO)

OHNE POLITISCHE KOHÄRENz GIBT ES KEINE SOzIaLE 
GERECHTIGKEIT

»Da wir uns in einem Teil der Welt befinden, in dem die Lücke zwi-
schen den Mittellosen und Reichen immer größer wird, ist eine 
Umverteilung mittels wirtschaftlicher und sozialer Politiken und der 
Schaffung von geeigneten Arbeitsplätzen unabdingbar, um für soziale 
Gerechtigkeit zu sorgen. Damit dies geschieht, brauchen wir die rich-
tigen Einrichtungen und einen Dialog, um geeignete Arbeitsplätze 
für alle Frauen und Männer und insbesondere junge Menschen im 
erwerbsfähigen Alter zu schaffen. Zudem benötigen wir eine soziale 
Grundsicherung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
unabhängig von ihrem Beruf, sozioökonomischem Hintergrund, 
Geschlecht und ihrer ethnischen Zugehörigkeit. 

Eine politische Kohärenz zwischen den unterschiedlichen poli-
tischen Bereichen ist im Hinblick auf das Ziel der sozialen Gerech-
tigkeit unabdingbar. Unterschiedliche Politikinstrumente müssen 
miteinander vernetzt und auf koordinierte Art und Weise gemeinsam 
eingesetzt werden. 

Die Entscheidungen, Eigenheiten und die Meinung einer jeden 
bzw. eines jeden sind wichtig und müssen respektiert werden. Damit 
das Sozialsystem funktioniert, bedarf es aber gleichzeitig einer kollek-
tiven Stimme sowie gemeinsamer Entscheidungen und Handlungen.«

Keine Angabe zur Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme
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RENTE UNd dIE 
zUKUNFT dES  
GENERaTIONEN-
VERTRaGES
Kaum ein sozialpolitisches Thema wird in der Öffentlichkeit derart 
breit und vehement diskutiert wie Fragen der Alterssicherung. Dass 
dabei die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung im Mittel-
punkt steht, erklärt sich nicht nur aus ihrem Gewicht (schließlich ist 
sie für den übergroßen Teil der Bevölkerung die wichtigste Einkom-
mensquelle im Alter), sondern auch aufgrund ihres Charakters als 
Pflichtversicherung: Die Frage, in welchem Verhältnis Beiträge und 
Leistungen zwischen der jeweiligen Erwerbs- und der Rentnergene-
ration zueinander stehen, entscheidet darüber, ob sowohl die Höhe 
der Rente (als Ertrag eines vorherigen Erwerbslebens) als auch die 
Höhe der Beiträge (als Belastung im Erwerbsleben) gesellschaftlich 
als angemessen wahrgenommen werden. Während der Schwerpunkt 
der Debatte bis vor wenigen Jahren auf dem Aspekt der finanziellen 
Angemessenheit lag, hat seitdem eine Verschiebung des Akzentes 
stattgefunden: Nunmehr konzentriert sich die Diskussion auf die 
Frage, wie angesichts unsteter Erwerbsbiografien und Phasen nied-
riger Arbeitsentgelte für alle langjährig Versicherten sichergestellt 
werden kann, dass die Leistungen der Rentenversicherung oberhalb 
des Niveaus der Grundsicherung im Alter liegen. Hier bestehen 
unterschiedliche Auffassungen, ob dieses Ziel im bestehenden 
System der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht wird oder 
ob eine Umstellung notwendig ist; diese Debatte soll anhand der 
Beiträge zweier langjähriger Experten zur Frage der Alterssicherung 
exemplarisch illustriert werden.

Dr. Thomas Ebert, langjähriger Referent bei der 

SPD-Bundestagsfraktion, 1998 bis 2000 Abteilungslei-

ter Sozialversicherung im BMA, lebt als freier Publizist 

in Bonn.

Dr. Reinhold Thiede arbeitet als Leiter des Geschäfts-

bereichs Forschung und Entwicklung bei der Deutsche 

Rentenversicherung Bund.
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Der klassische Generationenvertrag beruhte auf 
dem Grundsatz der kollektiven Solidarität, die 
ihren adäquaten Ausdruck im Umlageverfahren 
gefunden hat. Mit den Reformgesetzen der rot-
grünen Koalition wurde dieser Generationenver-
trag im Grundsatz gebrochen. Das umlagefinan-
zierte Rentensystem existiert zwar weiter, aber nur 
noch im Modus des permanenten schrittweisen 
Abbaus. Freiwillige private und betriebliche Vor-
sorge sollte dann die Lücke schließen.

Die Bilanz nach 15 Jahren zeigt aber, dass diese 
Rechnung nicht aufgegangen ist. Von flächende-
ckender Verbreitung und ausreichendem Umfang 
der Zusatzvorsorge kann keine Rede sein, und die 
Qualität der von der privaten Finanzwirtschaft 
angebotenen Altersvorsorgeprodukte ist teilweise 
mangelhaft. Darüber hinaus wird auch die finan-
zielle Konsolidierung des Rumpf-Rentensystems 
langfristig verfehlt; trotz kontinuierlichen Abbaus 
des Rentenniveaus wird der Beitragssatz auf die 
Arbeitslöhne langfristig – also etwa bis 2060 – auf 
beinahe 25 Prozent ansteigen, das heißt auf eine 
Höhe, die (jedenfalls aus der Sicht der damaligen 
Reformer) unvertretbar hoch ist.

Die Reform ist weniger daran gescheitert, dass 
die Idee der Teilumstellung des Rentensystems auf 
das Kapitaldeckungsverfahren als solche schlecht 
war, als vielmehr an ihrer bereits im Ansatz völlig 
falschen Umsetzung. Erstens war eine wirklich 
flächendeckende Zusatzvorsorge auf freiwilliger 
Basis von vornherein illusorisch, und zweitens 
hat es sich als fatal erwiesen, dass der Gesetzgeber 
einen substanziellen Teil der Alterssicherung – 
nämlich die Lebensstandardsicherung – aus der 
Generationensolidarität herausgenommen und der 
Finanzwirtschaft übertragen hat, ohne sich darum 

zu kümmern, ob der private Markt geeignete und 
kostengünstige Altersvorsorgeprodukte zur Ver-
fügung stellt, ob die Verbraucherrechte gewähr-
leistet sind und ob die erforderliche Markttrans-
parenz besteht. Dies versäumt zu haben, war ein 
unverzeihliches und nicht wiedergutzumachendes 
politisches Versagen der damaligen Reformer.

Grundsätzlich gibt es jetzt vier Optionen: 
(1) die Verschärfung des Reformkurses, das heißt 
vor allem weitere Absenkung des Rentenniveaus 
und Anhebung der Regelaltersgrenze über das 67. 
Lebensjahr hinaus, (2) die Rückabwicklung der 
Reformen und die Wiederherstellung des frü-
heren Zustandes, (3) Schadensbegrenzung durch 
Reparaturen auf Basis der durch die Reformen 
geschaffenen Tatsachen und (4) Erneuerung des 
Generationenvertrages durch eine umfassende 
Systemreform.

Die erste Option, die zum Beispiel vom Sach-
verständigenrat propagiert wird, kommt nicht 
ernsthaft in Betracht, weil sie überhaupt keine Ant-
wort auf die damit verbundenen sozialpolitischen 
Folgeprobleme gibt. Die zweite Option wird früher 
oder später an der damit verbundenen hohen Bei-
tragsbelastung der Arbeitseinkommen scheitern.

Bei der dritten Option, der Schadensbegren-
zung, gibt es vielfältige Möglichkeiten, so zum Bei-
spiel Ausbau der betrieblichen Altersversorgung, 
Stopp des Abbaus des Rentenniveaus, Ausbau von 
Elementen bedarfsorientierter Mindestsicherung 
und Weiterentwicklung der Rentenberechnung 
nach Mindestentgeltpunkten oder Einrichtung 
eines öffentlich-rechtlichen Fonds für die kapi-
talgedeckte Vorsorge. Solche Maßnahmen bringen 
zwar partielle Verbesserungen, erzeugen aber teil-

dEN GENERaTIONENVERTRaG ERNEUERN

Thomas Ebert
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weise neuen Finanzierungsbedarf und schaffen 
höchstens Zeitgewinn. In Wirklichkeit können die 
Probleme unseres Alterssicherungssystems nicht 
mehr innerhalb der herkömmlichen Strukturen 
gelöst werden:

• Sicherung eines angemessenen Rentenniveaus 
und Stabilisierung der Beitragsbelastung der 
Arbeitseinkommen bei langfristig weiter 
steigender Alterslast: Aus dem Dilemma, dass 
entweder das Rentenniveau zu niedrig oder 
der Beitragssatz zu hoch ist, gibt es innerhalb 
des gegenwärtigen Systems auf die Dauer kein 
Entrinnen, es sei denn der Steueranteil an der 
Finanzierung wird so weit erhöht, dass die 
Rentenversicherung aufhört, eine Versiche-
rung zu sein. Die mittelfristige Festschrei-
bung von Sicherungsniveau und Beitragssatz 
löst dieses Problem nicht wirklich, sondern 
verschiebt es nur; die Stunde der Wahrheit 
wird Mitte der 2020er Jahre kommen, wenn 
die Alterslast wieder deutlich ansteigen wird.

• Vermeidung von Altersarmut: Die Alters-
armut wird wachsen, und zwar einerseits 
wegen des sinkenden Rentenniveaus und 
andererseits aus strukturellen Gründen, weil 
es als Folge des Wandels der Arbeitswelt und 
des Verfalls des Normalarbeitsverhältnisses 
immer mehr Personen geben wird, deren 
Versicherungsbiografien Lücken aufweisen 
oder die überhaupt keine Altersversorgungs-
ansprüche erwerben. Gegen beides helfen 
auf lange Sicht keine Konstruktionen, die 
mit Einkommensanrechnung verbunden 
sind und/oder nur für langjährig Versicherte 
reserviert sind.

• Alterssicherung der Frauen jenseits der tradi-
tionellen Ehezentrierung: Trotz gestiegener 
Erwerbstätigkeit der Frauen beruht ihre 
Alterssicherung wegen Lohnungleichheit 
und größeren Versicherungslücken noch 
immer im Wesentlichen auf der Ehe; wenn 
aber die Neigung zur Eheschließung zurück-
geht und Ehescheidungen häufiger werden, 
wird es ein massives Altersarmutsproblem 
bei Frauen geben, und zwar unabhängig 
vom Problem des sinkenden Rentenniveaus. 

Es gibt einen gemeinsamen zentralen Ansatz 
für die Lösung dieser miteinander verschränkten 
Probleme, nämlich die Lasten auf breitere Schul-
tern zu verteilen, die Finanzierungsbasis zu 
erweitern und das Element der solidarischen 
Umverteilung in der Alterssicherung zu stärken. 
Alle Einkommensbezieherinnen und -bezieher 
müssen mit ihren gesamten Einkommen unab-
hängig von deren Art und Höhe und unabhängig 
von ihrer Berufsgruppe und ihrem sozialen Status 
zur Finanzierung beitragen. Dies ist aber nicht 
innerhalb des historisch gewachsenen deutschen 
Alterssicherungssystems zu verwirklichen, son-
dern verlangt einen weitgehenden Umbau. Daraus 
ergeben sich vor allem folgende Konsequenzen:

• Das antiquierte und vordemokratische berufs-
ständische Prinzip, demzufolge Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen 
und Beamte sowie verschiedenen Gruppen 
von Selbstständigen auch bei gleichen sozi-
alen Tatbeständen in der Alterssicherung 
ungleich behandelt werden, sollte aufgegeben 
werden; es sollte nur noch ein einziges univer-
selles Alterssicherungssystem für alle geben, 
zu dem die gesamte Bevölkerung nach Maß-
gabe ihrer Leistungsfähigkeit Beiträge zahlt 
und nach gleichem Recht Leistungen erhält.

• Das in der deutschen Rentenversicherung seit 
1957 verankerte Äquivalenzprinzip sollte rela-
tiviert und durch eine starke Umverteilungs-
komponente ergänzt werden.

• Es sollte eine echte Mindestrente für alle ein-
geführt werden, die weder an versicherungs-
rechtliche Bedingungen geknüpft noch mit 
der Anrechnung von sonstigem Einkommen 
und Vermögen verbunden ist. Wenn diese 
Mindestrente auf einer breitestmöglichen 
Bemessungsgrundlage – etwa auf Basis des 
gesamten Volkseinkommens – finanziert 
wird, dann wird der Aufwand für die ein-
kommensbezogenen Renten kleiner und die 
Arbeitseinkommen können entsprechend 
entlastet werden.

Es ist natürlich nicht möglich, an dieser Stelle 
ein komplettes Modell für den Umbau des Alterssi-
cherungssystems und die Erneuerung des Genera-
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tionenvertrages zu skizzieren. Brauchbare Ansätze, 
die auch modifiziert und kombiniert werden 
können, haben zum Beispiel Volker Meinhardt 
vom DIW (Meinhard 2014) und die Katholischen 
Sozialverbände mit ihrem Zweistufen-Rentenmo-
dell (KAB/KfD/KLB/Kolpingwerk 2013) entwickelt. 
Das zeigt, dass die Erneuerung des Generationen-

vertrages möglich ist – aber nur dann wenn sich 
die Rentenpolitik endlich aus den Denkschablonen 
des berufsständischen Systems und der Dogmatik 
des Äquivalenzprinzips löst.

WEITERENTWICKLUNG STaTT NEUSTaRT

Reinhold Thiede

Grundlegende Zielsetzung der Alterssicherung ist 
es, den Versicherten die Sicherung ihres Lebens-
unterhaltes zu ermöglichen, wenn ihnen dies im 
Alter oder bei vorzeitiger Invalidität typischer-
weise nicht mehr aus eigener Kraft möglich ist. Da 
der Lebensunterhalt während der Erwerbs phase 
im Wesentlichen mit den Arbeitsentgelten – das 
heißt bei den abhängig Beschäftigten mit den 
Löhnen – finanziert wird, diese im Alter bzw. bei 
Invalidität aber regelmäßig nicht mehr erworben 
werden, zielt die Rente auf den Ersatz dieser Ein-
künfte (»Lohnersatzfunktion«).1 Die Höhe der 
GRV-Rente orientiert sich dementsprechend an 
der Entgeltposition der Versicherten im Erwerbs-
leben, die Finanzierung erfolgt im Wesentli-
chen aus Beiträgen, deren Höhe sich ebenfalls 
am Arbeitsentgelt orientiert. Hinsichtlich der 
Frage, in welchem Umfang das wegfallende Ein-
kommen im Alter ersetzt werden soll, ist das 
deutsche Alterssicherungssystem am Grundsatz 
der Lebensstandardsicherung ausgerichtet, d. h. 
es wird angestrebt, dass die Versicherten »nach 
einem erfüllten Erwerbsleben« im Alter den 
zuvor erreichten Lebensstandard in etwa halten 
können. 

Wie diese Zielsetzung konkret realisiert wird, 
ist von den für die Alterssicherung wesentlichen 

ökonomischen, gesellschaftlichen und demogra-
fischen Rahmenbedingungen abhängig. Ändern 
sich diese Rahmenbedingungen, muss auch die 
Alterssicherung angepasst werden; die Reform-
fähigkeit eines Alterssicherungssystems ist eine 
Vo raussetzung dafür, dass es in einer sich wan-
delnden Welt funktionsfähig bleiben kann. Da sich 
der Wandel der für die Alterssicherung wesentli-
chen Rahmenbedingungen in der Regel nicht 
sprunghaft vollzieht, dürfte auch eine schritt-
weise Weiterentwicklung des Sicherungssystems 
tendenziell erfolgversprechender sein als Ver-
suche einer umfassenden Neugestaltung – bei der 
ja dennoch Reformen notwendig werden, wenn es 
zu weiteren Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen kommt.

Die für die Alterssicherung im letzten Viertel 
des 20. Jahrhunderts wohl wichtigste Verände-
rung der maßgeblichen Rahmenbedingungen war 
der demografische Wandel. Die Entwicklung von 
Geburten und Lebenserwartung hat zur Folge, 
dass der Anteil der Menschen im Rentenalter 
größer und jener im Erwerbsalter kleiner wird. Die 
Politik hat hierauf mit zahlreichen Anpassungsre-
formen im Bereich der Alterssicherung reagiert, 
beginnend mit der Rentenreform von 1992 bis zu 
den Reformen im ersten Jahrzehnt des 21. Jahr-

1 Auch Kapitaleinkünfte können zur Finanzierung des Lebensunterhaltes beitragen; da sie jedoch in der Regel auch im Alter noch anfallen, ist ein Ersatz 
durch die Alterssicherung nicht erforderlich.
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hunderts. Im Kern waren diese Reformen darauf 
ausgerichtet, die Belastungen des demografischen 
Wandels angemessen auf die künftigen Beitrags-
zahlerinnen bzw. Beitragszahler und Renterinnen 
bzw. Rentner sowie den Staat zu verteilen. Bislang 
scheint dies gelungen: Der Beitragssatz der Renten-
versicherung ist heute nicht höher und die Wohl-
standsposition der Rentnerinnen und Rentner im 
Vergleich zur übrigen Bevölkerung nicht geringer 
als vor 30 Jahren – und dies, obwohl die Zahl der 
Älteren, die auf 100 Menschen im Erwerbsalter 
kommen, heute um rund 50 Prozent größer ist 
als Mitte der 1980er-Jahre. Auch für die Zukunft 
dürfte – soweit das heute absehbar ist – die gesetz-
liche Rentenversicherung durch die Reformen der 
vergangenen Jahre nachhaltig finanziert sein. 

Dennoch gilt: Auch in Zukunft bedarf die 
Alterssicherung Reformen zur Anpassung an die 
jeweils gegebenen Rahmenbedingungen. Aktuell 
wird dabei vor allem diskutiert, ob das Ziel der 
Lebensstandardsicherung auch in Zukunft reali-
siert werden kann. Unabhängig davon, ob dieses 
Ziel allein durch Leistungen der GRV oder – so der 
Leitgedanke unseres Alterssicherungssystems seit 
Beginn dieses Jahrhunderts – im Zusammenwirken 
von GRV und betrieblicher und/oder privater 
Zusatzsicherung angestrebt wird: Vo raussetzung 
für seine Realisierung war seit jeher ein »erfülltes 
Erwerbsleben«. Die Vermeidung von Erwerbsun-
terbrechungen bzw. einer vorzeitigen Beendigung 
des Erwerbslebens (etwa durch Arbeitslosigkeit, 
Invalidität oder andere Ursachen) – und wo dies 
nicht möglich ist, gegebenenfalls auch renten-
rechtliche Ausgleichsmaßnahmen – sowie ein 
ausreichendes Einkommen in der Erwerbsphase 
sind von daher wesentliche Grundlagen für die 
Realisierung der Lebensstandardsicherung. Die 
Politik hat in den letzten Jahren einiges unter-
nommen, um diese Voraussetzungen zu verbes-
sern (Abbau von Arbeitslosigkeit, Verbesserungen 
bei der Erwerbsminderungsrente, Einführung des 
Mindestlohns); gegebenenfalls wird über weitere 
Schritte nachzudenken sein.

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Verän-
derungen in der Arbeitswelt, wie sie häufig unter 
den Schlagworten »Digitalisierung« oder »Arbeit 
4.0« zusammengefasst werden. Im Hinblick auf 
Lohnersatzfunktion und Lebensstandardsiche-

rung sind dabei vor allem zwei Veränderungen von 
elementarer Bedeutung: 

• Zum einen verändern sich die Formen der 
Erwerbsarbeit, mit denen Einkommen für die 
Finanzierung des Lebensunterhaltes erzielt 
wird. Die Abgrenzung zwischen abhängiger 
Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit 
verschwimmt, mehrere Beschäftigungs-
verhältnisse oder mehrere selbstständige 
Tätigkeiten werden nebeneinander aus-
geführt oder eine selbstständige Tätigkeit 
erfolgt neben einer (Teilzeit-)Beschäftigung 
(»Erwerbshybridisierung«2).

• Zum anderen verändert sich die Art und 
Weise, in der Einkommen für die Sicherung 
des Lebensunterhaltes generiert wird; Formen 
der Einkommensgenerierung jenseits von 
Erwerbsarbeit gewinnen an Bedeutung. 
Beispiele dafür sind etwa der Verkauf selbst 
erstellter Handarbeiten (über Plattformen 
wie DaWanda) oder das Anbieten von Über-
nachtungsmöglichkeiten in der eigenen Woh-
nung (zum Beispiel über Airbnb). Sofern die 
so generierten Einkommen mehr als nur eine 
Kompensation der entstandenen Aufwen-
dungen darstellen, wird die Finanzierung 
des Lebensunterhaltes nicht mehr nur durch 
Erwerbsarbeit (und Kapitalerträge) gesichert, 
sondern auch durch solche (»Freizeit-«)Akti-
vitäten (»Einkommenshybridisierung«). 

Die Alterssicherung kann auch in der durch 
solche Veränderungen charakterisierten »Arbeits-
welt 4.0« ihrer auf eine Lebensstandardsiche-
rung ausgerichteten Lohnersatzfunktion gerecht 
werden, wenn diese in einem weiteren Sinn als 
Einkommensersatzfunktion verstanden wird.  
Dazu sollten zum einen neben den Entgelten aus 
abhängiger Beschäftigung auch die Einkünfte aus 
selbstständiger Tätigkeit in die Alterssicherung 
einbezogen werden, da auch diese im Alter und 
bei Invalidität regelmäßig nicht mehr erworben 
werden. Aus systematischer Sicht ist es dabei 
unerheblich, ob die Absicherung innerhalb der 
GRV oder in anderen Sicherungssystemen angesie-
delt ist. Vor dem Hintergrund der beschriebenen 
Erwerbshybridisierung und ihren Charakteris-
tika – Zunahme von Wechseln zwischen verschie-

2 Vgl. etwa Welskop-Deffaa, E.-M., Erwerbshybridisierung oder Arbeit 4.0 – Neue Argumente für die Einbeziehung Selbständiger in die gesetzliche Renten-
versicherung, in: Soziale Sicherheit 8 (2016).
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denen Erwerbsformen, Parallelität von abhängiger 
und selbstständiger Tätigkeit – spricht aber vieles 
dafür, dass eine effiziente Absicherung eher bei 
einer Einbeziehung in die GRV realisierbar ist. 

Die Tatsache, dass neben der Erwerbsar-
beit möglicherweise auch andere Formen der 
Erzielung von Einkommen für die Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Bedeutung gewinnen, legt 
es zum anderen nahe, auch diese Formen der Ein-
kommenserzielung grundsätzlich in den Blick zu 
nehmen. Sofern sie im Alter typischerweise nicht 
mehr ausgeübt werden – aber auch nur dann –, 
wären sie aus systematischer Sicht ebenfalls in die 
obligatorische Alterssicherung einzubeziehen. 

Eine solche Weiterentwicklung der Alterssi-
cherung setzt allerdings voraus, dass die Einkünfte 
zur Finanzierung des Lebensunterhalts, die im 
Alter wegfallen, (a) überhaupt identifizierbar und 
(b) dem Grunde nach und hinsichtlich ihre Höhe 
erfassbar sind. Bei der Identifikation dieser Ein-
kunftsarten kommt es vor allem darauf an, ob sie 
grundsätzlich einen (nennenswerten) Beitrag zur 
Finanzierung des Lebensunterhaltes liefern und 
nicht etwa nur eine Kompensation der entstan-
denen Aufwendungen darstellen. Derartige Fra-
gestellungen sind für die Sozialversicherung nicht 
grundlegend neu; beispielsweise ist die Frage, ob 
Einkünfte Entgelt für eine Tätigkeit darstellen oder 
eher den Charakter einer Aufwandsentschädigung 
haben, bereits heute für die Einbeziehung in die 
Versicherungspflicht maßgeblich (so etwa bei der 
sozialrechtlichen Behandlung der Honorare von 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern in Sport-
vereinen). Auch Probleme bei der Erfassung der 

Höhe grundsätzlich beitragspflichtiger Einkünfte 
sind kein neuer Tatbestand für die Sozialversiche-
rungen. Gerade die Erfassung von Einkünften aus 
selbstständiger Tätigkeit könnte im Zuge des digi-
talen Wandels jedoch zumindest technisch einfa-
cher werden – etwa wenn Produkte oder Dienst-
leistungen über Internetplattformen angeboten, 
gegen Entgelt genutzt oder veräußert werden und 
die dafür entrichteten Zahlungen über die Platt-
formen erfolgen oder dort registriert werden. Eine 
erweiterte Interpretation der Einkommensersatz-
funktion als Anpassung der Alterssicherung an 
die Bedingungen der Arbeitswelt 4.0 würde die 
Rentenversicherung insofern zumindest nicht vor 
bislang unbekannte neue Probleme stellen. 

Eine solche Weiterentwicklung des Alters-
sicherungssystems erscheint zudem den Bedin-
gungen der Arbeitswelt 4.0 weit eher angemessen 
als eine grundlegende Neustrukturierung der 
Alterssicherung in Richtung auf ein im Wesentli-
chen steuerfinanziertes System. Das dafür erfor-
derliche zusätzliche Steueraufkommen bedarf 
entweder einer deutlichen Erhöhung des Ein-
kommenssteueraufkommens, das angesichts der 
Erwerbs- und Einkommenshybridisierung schwer 
realisierbar sein dürfte – oder aber die Gegenfi-
nanzierung erfolgt über eine Erhöhung der indi-
rekten Steuern. Dadurch würden jedoch vor allem 
Haushalte mit geringen Einkommen übermäßig 
belastet. Zudem würden bei einem Verzicht auf 
Beitragsfinanzierung und Äquivalenzprinzip 
wichtige Gründe für die Akzeptanz der Alterssi-
cherung aufs Spiel gesetzt.  

Familienbund der Katholiken/Katholische Arbeitneh-
merbewegung (KAB)/Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands (KfD)/Katholische Landvolkbewegung 
(KLB)/Kolpingwerk Deutschlands (2013): Solidarisch und 
gerecht. Das Rentenmodell der katholischen Verbände, 2. 
Aufl., Berlin/Köln/Düsseldorf/Bad Honnef.
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Die Debatte um die Digitalisierung der Arbeitswelt kreist um  
unterschiedliche Zukunftsszenarien. Eines davon ist der Rückgang 
des Anteils sozialversicherungspflichtiger Löhne am Volksein-
kommen mit den daraus resultierenden Herausforderungen für 
die Sozialsysteme, die wesentlich an sozialversicherungspflichtige 
Erwerbseinkommen gekoppelt sind. In diesem Kontext wird als 
mögliche Lösungsstrategie immer wieder die Möglichkeit einer 
Wertschöpfungsabgabe, mitunter auch als Maschinen- oder  
Robotersteuer bezeichnet, ins Spiel gebracht. Was davon zu halten 
ist, kommentieren Bert Rürup und Dennis Huchzermeier vom 
Handelsblatt Research Institute (Pro) »Wertschöpfungsabgaben 
verdienen eine ergebnisoffene Evaluation« und Michael Hüther 
vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Kontra) »Schlüssige 
Konzepte sucht man vergebens«.
. 

WERTSCHÖPFUNGS- 
aBGaBE
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Bert Rürup und Dennis Huchzermeier

Bemessungsgrundlage einer Wertschöpfungsab-
gabe sind alle in einem Unternehmen erwirtschaf-
teten Einkommen. Dies sind die Arbeitsentgelte, 
Mieten und Pachten, die Fremdkapitalzinsen sowie 
die erzielten Gewinne und verdienten Abschrei-
bungen. Bei einer Nettowertschöpfungsabgabe 
werden die Abschreibungen aus der Bemessungs-
grundlage herausgerechnet.

Eine intensive Diskussion über einen Umstieg 
zu einer wertschöpfungsbezogenen Beteiligung 
der Arbeitgeber an der Finanzierung der Sozialab-
gaben fand erstmalig zu Beginn der 1980er-Jahre 
in Deutschland statt. Denn ein völliger Ersatz der 
gesamten lohnabhängigen Sozialabgaben würde 
das bewährte Prinzip der lohnbezogenen Sozial-
versicherungsleistungen aushebeln. Hintergrund 
war die Einführung von Fertigungsrobotern, 
wodurch ein erheblicher Verlust an Industrie-
arbeitsplätzen befürchtet wurde. Der damalige 
Sozialminister Herbert Ehrenberg war ein enga-
gierter Befürworter einer solchen Umbasierung 
der Arbeitgeberanteile. Er versprach sich davon 
eine beschäftigungsfreundliche Entlastung der 
arbeitsintensiven Branchen. Da sich in Simula-
tionsstudien unter den damaligen Bedingungen 
langfristig ein Beschäftigungsrückgang in der 
Folge einer solchen Umstellung zeigte, verschwand 
dieses Thema bald wieder aus der Diskussion – 
zumal sich in diesen Jahren die Lohnquoten in den 
meisten Industrieländern nahe an ihren Höchst-
ständen bewegten.

Oft werden Wertschöpfungsabgaben als 
Maschinen- oder Robotersteuer diffamiert. Zu 
Unrecht, denn diese Abgabe zielt nicht auf eine 
spezifische Belastung des Faktors Kapital. Viel-
mehr geht es darum, die Unternehmen nach ihrer 
gesamtwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an der 

Finanzierung von Sozialversicherungen zu betei-
ligen – und zwar ohne bestimmte Produktions-
techniken zu diskriminieren.

Seit gut drei Jahrzehnten ist, wie der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF 2017) dezidiert fest-
stellt, in den meisten entwickelten Industriestaaten 
ein trendmäßiger Rückgang der Lohnquoten und 
damit der zentralen Finanzierungsbasis umlage-
finanzierter Sozialsysteme zu beobachten. Selbst 
in Deutschland konnte der rasante Anstieg der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in 
den vergangenen zwölf Jahren auf einen histori-
schen Höchststand diesen Rückgang nur moderat 
revidieren. Lag in 1980 die bereinigte Lohnquote in 
Deutschland nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes bei 75 Prozent, so sind es heute dennoch 
nur gut 68 Prozent. Die eben erwähnte Studie des 
IWF macht für diese Entwicklung den mit einer 
steigenden Kapitalintensität verbundenen tech-
nischen Fortschritt sowie die durch die Globali-
sierung beeinträchtigte Lohnsetzungsmacht der 
Gewerkschaften verantwortlich. Diese Entwick-
lung ist der Hintergrund der aktuellen Diskussion 
über Wertschöpfungsabgaben. Selbst Wirtschafts-
größen wie Microsoft-Gründer Bill Gates oder Sie-
mens-Chef Joe Kaeser sprechen sich dafür aus.

Eine Wertschöpfungsabgabe soll die Bemes-
sungsgrundlage der Arbeitgeberbeiträge zu den 
Sozialversicherungen verbreitern, da der Perso-
nalaufwand eines Unternehmens keine geeignete 
Messzahl für dessen wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit ist. So erwirtschaften Hochtechnologie-
unternehmen wie Alphabet (ehemals Google), 
Facebook oder der Softwarekonzern SAP Milliar-
dengewinne mit einem – gemessen am Umsatz –  
vergleichsweise geringen Personalbestand und 
tragen damit im Vergleich zu personalintensiven 

WERTSCHÖPFUNGSaBGaBEN VERdIENEN EINE  
ERGEBNISOFFENE EVaLUaTION
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Unternehmen wenig zu den gesamten volkswirt-
schaftlichen Sozialabgaben bei. Eine hinsichtlich 
des gesamtwirtschaftlichen Volumens der bishe-
rigen Arbeitgeberanteile aufkommensneutrale 
Wertschöpfungsabgabe verschiebt ein Stück weit 
die Finanzierungslasten der Sozialsysteme und 
verhindert gleichzeitig die Rückwälzung einer 
höheren Arbeitgeberbeteiligung auf die Arbeit-
nehmerentgelte. Lohnintensive Branchen wie 
der Maschinenbau oder die Automobilwirtschaft 
würden entlastet, während kapitalintensive Bran-
chen wie die Energie- oder Finanzbranche belastet 
würden. Über alle Sektoren gerechnet würden sich 
die Be- und Entlastungen ausgleichen. 

Deutschland steht in den nächsten Jahren 
unter erheblichem demografischem Druck. Nach 
der aktualisierten 13. koordinierten Bevölkerungs-
vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 
sinkt allein bis zum Jahr 2030 das Erwerbsper-
sonenpotenzial der 20- bis unter 67-Jährigen um 
fast vier Millionen Personen. Und der Altenquo-
tient wird allein in diesen dreizehn Jahren um 
über neun Prozentpunkte steigen (Destatis 2017). 
Gleichzeitig erhöhen sich mit der Lebenserwar-
tung die Ausgaben der Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung.

Die Ökonomen Daron Acemoglu und Pascual 
Restrepo (2016) haben dargelegt, dass alternde 
Gesellschaften nicht wachstumsschwächer sein 
müssen, da es hier zu einem vermehrten Einsatz 
von produktivitätssteigernden und damit arbeits-
sparenden Technologien komme. Allerdings führt 
dies im Zusammenspiel mit der beschriebenen 
Entwicklung der Lohnquote zu einem weiteren 
Rückgang der sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitseinkommen. Denn selbst wenn kein mar-
kanter Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten 
ist, wird es dennoch zu einer Entbetrieblichung 
der Erwerbsarbeit kommen. Befristete Projekttä-
tigkeiten und selbstständige Erwerbsverhältnisse 
werden in Zukunft das bislang im Vordergrund 
stehende Normalarbeitsverhältnis zurückdrängen. 
Die technologischen Veränderungen führen in 
der Summe dazu, dass sich – wie der IWF in der 
erwähnten Studie prognostiziert – Investitions-
güter relativ verbilligen und somit zusätzliche 
Anreize gesetzt werden, Arbeit durch Kapital zu 
substituieren. Die Folge ist eine Erosion der tradi-

tionellen Finanzierungsgrundlage der Umlagesys-
teme. Im Falle einer Entlastung des Faktors Arbeit 
über eine Wertschöpfungsabgabe bestehen dazu 
weniger Anreize.

Wertschöpfungsabgaben verdienen daher 
eine ergebnisoffene Evaluation. Ihre Idee mit dem 
Hinweis auf die in den 1980er-Jahren durchge-
führten Simulationen (u. a. Löffelholz 1983; Rürup 
1986) zu verwerfen, wäre voreilig. Vor allem der 
technologische Fortschritt hat die Struktur der 
Volkswirtschaft seither erheblich verändert (IWF 
2017). Daher ist es nicht ausgemacht, dass neue 
Berechnungen zu ähnlichen Ergebnissen wie 
damals gelangen. Zumal nicht zu erwarten ist, dass 
sich die bereits jetzt erkennbaren Finanzierungs-
lücken in den Sozialversicherungen als Folge von 
Bevölkerungsalterung, schwacher Lohnsummen-
dynamik und technologischem Fortschritt im 
Zusammenspiel mit einer ausgeprägten internati-
onalen Arbeitsteilung von allein schließen werden.
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Michael Hüther

Die digitale Transformation, die Ökonomie, 
Gesellschaft und Politik gleichermaßen betrifft, 
begründet große Hoffnungen, doch ebenso 
Befürchtungen. Verschiedene Studien prog-
nostizieren ein beachtliches Rationalisierungs-
potenzial in nahezu allen Qualifikationen, 
freilich in unterschiedlicher Ausprägung. Die 
möglichen Arbeitsplatzverluste erreichen bei 
einzelnen Tätigkeitsprofilen vierzig Prozent. 
Verbindet man diese potenzielle Bedrohung mit 
der These, dass seit Längerem die Lohnquote –  
also der Anteil der Löhne am Volkseinkommen – 
sinke, dann stellt sich für die Zukunft die Frage, 
wie die an den Arbeitsvertrag gebundenen und 
durch das Arbeitseinkommen finanzierten Sozial-
versicherungen stabilisiert werden können.

Eine naheliegende Idee verbindet sich mit 
dem Begriff der Wertschöpfungsabgabe. Anstelle 
der Lohnsumme soll die umfassendere Wertschöp-
fung auf betrieblicher Ebene zur Bemessungs-
grundlage gemacht werden. Genauer betrachtet 
gibt es drei Begründungszusammenhänge. Ers-
tens die vermuteten Finanzierungsprobleme der 
Sozialversicherung infolge des digital zulasten des 
Faktor Arbeit beschleunigten Strukturwandels. 
Dann dient die neue Abgabe der Finanzierung aller 
Sozialversicherungszweige, müsste also derzeit 
rund 600 Mrd. Euro erbringen, was ca. 85 Prozent 
des gesamten Steueraufkommens entspricht. Zwei-
tens wird oftmals zugleich die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens gefordert, 
das die Sozialversicherung sowie die steuerfinan-
zierten Sozialtransfers ersetzen und selbst durch 
die Wertschöpfungsabgabe finanziert werden soll.

Drittens ist schon vor längerer Zeit für die 
Reform des Gemeindesteuersystems der Vorschlag 
gemacht worden, die Gewerbeertragssteuer durch 

eine Abgabe auf die kommunale Wertschöpfung 
zu ersetzen (Sachverständigenrat 1994/95). Damit 
werden steuersystematische Gründe angeführt, 
um auf Gemeindeebene eine breit verankerte 
Steuer mit Hebesatzrecht zu etablieren, die dem 
Ziel der kommunalen Einnahmeautonomie (Art. 
28 II GG) dient. Das kommunale Steuersystem 
entsprach bis zur Abschaffung der Lohnsummen-
steuer zum 1. Januar 1980 als Teil der Gewerbe-
steuer stärker diesem Gedanken.

Was ist von diesen Argumenten zu halten? 
Bisher sind am deutschen Arbeitsmarkt befürch-
tete Effekte der Digitalisierung nicht zu erkennen. 
Im Gegenteil, die Beschäftigung hat in den ver-
gangenen über zehn Jahren nahezu stabil zuge-
nommen; aktuell steigt sie in allen qualifika-
torischen Segmenten, am stärksten im unteren 
und oberen. Das Normalarbeitsverhältnis (Voll-
zeit, unbefristet, sozialversicherungspflichtig) 
dominiert mit rund 40 Prozent unverändert 
die Beschäftigung. Die Erwerbsquoten in allen 
Altersgruppen sind kräftig angestiegen; Deutsch-
land liegt hier insgesamt nun weit über dem 
OECD-Durchschnitt. Da die digitale Transforma-
tion nicht mehr ganz jung ist, sollte sie sich in den 
Trends eigentlich bereits abbilden.

Ähnlich entspannend wirkt ein Blick auf 
die Lohnquote, in der sich unterschiedliche 
Kombinationen von Lohnhöhe, Lohnstruktur 
und Beschäftigungsvolumen spiegeln. Letztlich 
kommt es darauf an, ob sich mit einer bestimmten 
Lohnquote eine geringe oder hohe unfreiwil-
lige Arbeitslosigkeit verbindet. Tatsächlich weist 
Deutschland derzeit die höchste Erwerbstätigkeit 
und die geringste Arbeitslosigkeit seit der Wieder-
vereinigung auf. Die Lohnquote bewegt sich seit 
fünf Jahren stabil um die 68 Prozent, während sie 

SCHLÜSSIGE KONzEPTE SUCHT maN VERGEBENS
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von Mitte der 1970er- bis Anfang der 2000er-Jahre 
bei 70 Prozent lag. Gravierend ist der Unterschied 
nicht, von einem trendmäßigen Fall kann jeden-
falls nicht die Rede sein.

Das bedingungslose Grundeinkommen pro-
pagiert die Idee, leistungsloses Einkommen aus 
Leistungseinkommen (Wertschöpfung) zu finan-
zieren. Das ist ordnungspolitisch für sich schon 
nicht wirklich überzeugend, erst recht nicht für 
einen Steuersystemwechsel. Das Gemeindesteu-
ersystem harrt insgesamt der Reform. Bislang 
scheiterte jede Reform der Gewerbesteuer an der 
unterschiedlichen Betroffenheit der Gemeinden. 
Da hilft eine – kleiner dimensionierte – Wert-
schöpfungsabgabe auch nicht weiter.

So wenig die Argumente für einen System-
umbau tragen, so wenig überzeugen die Gestal-
tungsideen. Denn bisher sucht man schlüssige 
Konzept vergebens, da bleibt vieles offen: Soll die 
Brutto- oder die Nettowertschöpfung besteuert 
werden? Soll Letztere additiv oder subtraktiv 
ermittelt werden? Welche bestehenden Abgaben 
(Sozialversicherung) und Steuern (Sozialtransfers) 
sollen ersetzt werden? Wie passt die Wertschöp-
fungsabgabe zum Steuersystem? Welche Verqui-
ckungen ergeben sich insbesondere aufgrund der 
bei allen Unterschieden verbleibenden Nähe zur 
Umsatzsteuer?

Entsprechend unklar sind auch die zu erwar-
tenden Wirkungen: Wird die Abgabe auf die Preise 
überwälzt und wirkt deshalb regressiv? Was löst 
der Ersatz leistungsbezogener Beiträge durch 

eine verzerrende Abgabe auf Kapitalerträge aus? 
Wie stark kompensiert die Belastung des Faktors 
Kapital über schwächere Investitionen – insbe-
sondere wenn die Abschreibungen mitbesteuert 
werden – die möglichen Beschäftigungsgewinne 
aus der Entlastung des Faktors Arbeit? Welche 
Folgen hat die Abgabe auf den Branchenmix, 
da die kapitalintensiven Branchen besonders 
belastet werden? Und was bedeutet dies für die 
Bürokratiekosten?

Alles in allem bleibt von der mitunter eupho-
risch als umfassender Problemlöser bewerteten 
Wertschöpfungsabgabe nicht viel mehr übrig als 
der unschuldige Charme einer ersten Bekannt-
schaft. Wer eine so tief greifende Veränderung 
verantworten will, der braucht dafür überzeu-
gende Begründungen, den Blick auf die System-
wirkungen und eine durchdachte Umsetzungs-
strategie. Nichts davon liegt vor. Angesichts der 
schwachen Argumente hat sich bisher niemand der 
Mühe unterzogen, genau dies zu liefern. Mit Blick 
auf die Sorgen über die Digitalisierung empfiehlt 
sich stattdessen die Stärkung des Erwerbssystems, 
wofür man an erfolgreiche Trends und gute Erfah-
rungen der letzten Dekade anknüpfen kann. In der 
betrieblichen Praxis, wo der Fachkräftemangel 
überzeugend der These, uns gehe die Arbeit aus, 
entgegensteht, sind die bereits vielfach genutzten 
Konzepte einer lebenszyklusorientierten Personal-
politik umfassend anzuwenden. Das mobilisiert 
Beschäftigung und Produktivität in der alternden 
Gesellschaft.
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INNENaNSICHTEN: 
dER PRIVaTE RaUm I

Wolfgang und Anna  D. aus Berlin. Beide sind Rentner und Ver-
walter der Wiesenburg, einem ehemaligen Heim für Obdachlose, 
das heute als Wohn-, Kunst- und Kulturort dient.

Ina Schoenenburg/OSTKREUZ
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Menschen leben in unterschiedlichen sozialen Gemeinschaften und richten ihr Zuhause
gemäß ihrer individuellen Lebensentwürfe ein: sie, führen ein Familienleben in der Rei-
henhaussiedlung, leben alleine oder in Wohngemeinschaften und manche öffnen ihre 
Tür für Fremde, wie viele Familien, die Geflüchteten vorrübergehend ein Zuhause bieten.
Die Fotostrecke zeigt Menschen verschiedener Nationalitäten und Generationen in 
Deutschland, deren Lebensrealitäten sich stark voneinander unterscheiden. Sie kommen 
im Verlauf ihres Lebens immer wieder einmal mit dem Sozialstaat in Berührung. und 
führen ein Leben nach eigenen Entwürfen. 

Manuela, Jörg B. und ihre Tochter Nöemi haben Nourhan und 
Ahmed sowie ihre beiden Kinder (Baby nicht im Bild) bei sich auf-
genommen. Sie leben in Berlin.

Aubrey Wade/UNHCR
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Familie A., Kaiserslautern
Albrecht Fuchs
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Eine Wohngemeinschaft in Berlin. (v.l.n.r.): Gonzalo B., bildender 
Künstler aus Chile; Kun L., Filmstudentin und Autorin aus China; 
Daniel S., freier Autor aus Soest; Clara D. G., Architekturstudentin 
aus Berlin; Ed J., Animateur aus Großbritannien; Natalia B., Illust-
ratorin aus Spanien; Lioba L., Accountmanagerin aus Ibbenbüren 
mit Julius Peter.

Ina Schoenenburg/OSTKREUZ
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Familie K. aus, Weilerbach
Albrecht Fuchs
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Familie W. aus Speyer
Albrecht Fuchs
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Käte D. aus Senftenberg in der Niederlausitz ist 100 Jahre alt und 
lebt seit 1943 in ihrer Wohnung im Berliner Stadtteil Wedding. 
Vor ihrer Rente arbeitete sie als Lohn- und Buchhalterin. 

Ina Schoenenburg/OSTKREUZ
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Familie J. aus Berlin beherbergt Kinan aus Damaskus/Syrien. 
Aubrey Wade/UNHCR
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NEUE CHaNCEN FÜR 
SELBSTBESTImmTE 
ERWERBSVERLÄUFE

Susanne Blancke, Anne Ebert, Katharina Meier, Anna Primavesi,  
Sven Rahner, Michael Schulze

INVESTIVE SOzIaLPOLITIK FÜR EINE 
aRBEITSWELT Im WaNdEL

Mit dem Wandel der Arbeitswelt geht auch 
eine Veränderung von Erwerbsbiografien einher: 
Verschiedene Arten von Übergängen zwischen 
abhängiger Beschäftigung, Selbstständigkeit und 
familienbedingten Auszeiten oder Arbeitszeit-
reduzierungen nehmen schon jetzt zu. Manche 
Menschen wünschen sich mehr Raum für gesell-
schaftliches Engagement; andere wollen oder 
müssen ihre Karriere noch einmal umsteuern, 
einen neuen Beruf ergreifen. Auf diese Vielfalt von 
Lebensentwürfen sind die bestehenden, eher auf 
traditionelle, lineare Erwerbsverläufe ausgerich-
teten sozialstaatlichen Institutionen bisher nur 
bedingt eingestellt.

Gleichzeitig macht es der rasche technolo-
gische Wandel, insbesondere die Digitalisierung, 
notwendiger denn je, Qualifikationen aktuell zu 
halten und laufend an neue Technologien anzu-
passen. Mehr noch, es kann davon ausgegangen 
werden, dass in Zukunft manche Tätigkeiten durch 
Maschinen vollständig oder zumindest zu großen 
Teilen ersetzt werden, doch dass sich dafür auch 
neue Tätigkeiten und Tätigkeitsfelder entwickeln. 
Menschen müssen die Möglichkeit bekommen, 
ihre Qualifikationen diesen Veränderungen anzu-
passen und gegebenenfalls auch im mittleren oder 
fortgeschrittenen Alter neue Wege zu beschreiten. 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales im Weißbuch 
»Arbeiten 4.0« den Vorschlag eines Persönlichen 

Ein Startguthaben von etwa 20.000 Euro für jede und jeden zum Eintritt 
ins Berufsleben, das zweckgebunden für die selbstbestimmte Gestaltung 
der eigenen Erwerbsbiografie eingesetzt werden kann – das ist der Kern 
des Vorschlags eines Persönlichen Erwerbstätigenkontos. Der Beitrag 
erläutert das Konzept, an dem die Verfasserinnen und Verfasser im 
Rahmen einer Projektgruppe im Bundesministerium mitgewirkt haben.
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Erwerbstätigenkontos (PEK) in die Diskussion 
eingebracht. Das Erwerbstätigenkonto soll per-
spektivisch für alle Bürgerinnen und Bürger beim 

Eintritt in das Erwerbsleben eingerichtet und 
mit einem steuerfinanzierten Guthaben in Höhe 
von 15.000 bis 20.000 Euro ausgestattet werden. 
Im weiteren Erwerbsverlauf ermöglicht das PEK 
selbstbestimmte Arbeitszeitreduzierungen oder 
Auszeiten, zum Beispiel für eine Weiterbildung 
oder eine Gründung. 

Ziel des Kontos ist es, Möglichkeitsräume für 
Qualifizierung und Entfaltung zu erschließen 
und so neue Lebensrealitäten in einer zuneh-
mend pluralisierten Gesellschaft anzuerkennen. 
Damit steht das Instrument für eine investive 
Sozialpolitik, die die individuelle Gestaltungsfä-
higkeit von Übergängen im Erwerbsverlauf in den 
Vordergrund stellt. Es soll zur selbstbestimmten 
Wahrnehmung von Entwicklungs- und Aufstiegs-
chancen befähigen und dazu ermutigen, kreative 
Potenziale zu verwirklichen.

Der Vorschlag eines Persönlichen Erwerbs-
tätigenkontos steht dabei nicht allein. Er ist viel-
mehr eingebettet in den größeren Kontext einer 
Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssys-
teme und einer Verbesserung der Einkommens- 
und Beschäftigungsperspektiven für alle. So 
sollen sich das Erwerbstätigenkonto und die eben-
falls im Weißbuch »Arbeiten 4.0« vorgeschlagene 
schrittweise Weiterentwicklung der Arbeitslo-
senversicherung zu einer stärker präventiv und 
vorausschauend agierenden Arbeitsversicherung 
gegenseitig ergänzen. 

dIE IdEE EINES SOzIaLERBES 

Der Vorschlag, ein Persönliches Erwerbs-
tätigenkonto einzuführen, ist allerdings nicht 
nur sozial- und arbeitsmarktpolitisch, sondern 
auch verteilungspolitisch motiviert. In manchen 
Lebensphasen bleibt für berufliche Weiterent-
wicklung oder Umorientierung kaum Zeit. Eine 
Reduzierung der Arbeitszeit würde wahrscheinlich 
in vielen Fällen helfen, doch viele können sie sich 
finanziell schlicht nicht leisten. Auch auf ein aus-
reichend großes Erbe, das einen entsprechenden 
finanziellen Spielraum eröffnen würde, können 
die wenigsten zurückgreifen. So zeigt der Fünfte 
Armuts- und Reichtumsbericht (BMAS 2017), dass 
aufgrund der ungleichen Vermögensverteilung in 
Deutschland Haushalte am oberen Ende der Ver-
teilung häufiger (fast zwei Drittel der Haushalte im 
obersten Dezil gegenüber nur rund einem Fünftel 
in der unteren Hälfte der Verteilung) und durch-
schnittlich höhere Vermögen erben. Personen aus 
ärmeren (und oftmals gleichzeitig bildungsfer-
neren) Haushalten haben somit schlechtere Start-
bedingungen, weniger finanziellen Spielraum und 
drohen in der digitalen und globalen Ökonomie 
den Anschluss zu verlieren.

Im Sinne eines »Sozialerbes« soll das Erwerbs-
tätigenkonto deshalb einen Beitrag zur Vertei-
lungsgerechtigkeit leisten. Einmal beruflich kür-
zerzutreten, um Zeit für Qualifizierung oder eine 
berufliche Neuorientierung zu haben, wäre dann 
für alle Bürger und nicht nur für wenige Privile-
gierte möglich. 

Mit dieser Zielsetzung nimmt das Konzept 
auch verschiedene Vorschläge aus der Wissen-
schaft auf. Angesichts der sich vererbenden Ver-
mögensungleichheit haben beispielsweise Alstott 
und Ackerman (1999) für die USA bzw. Grözinger, 
Maschke und Offe (2006) für den deutschen Kon-
text vorgeschlagen, ein »Sozialerbe« einzuführen, 
das allen jungen Menschen von der Gesellschaft 
als Startkapital zur Verfügung gestellt würde. 
Ähnliche Vorschläge haben Steffen Mau (2012, 
2015) mit seiner Idee eines »Lebenschancen-
kredits« und Günther Schmid (2008, 2012) in 
die Debatte eingebracht (→ Streitgespräch Mau/
Offe/Schmid, S. 164). Angelehnt ist der Vorschlag 
außerdem an das 2016 in Frankreich eingeführte 

»Wir müssen neue 
Lebensrealitäten  

in einer zunehmend 
pluralisierten 
Gesellschaft 

anerkennen.«
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Aktivitätskonto, mit dem insbesondere Weiter-
bildung gefördert wird (→ Eichhorst/Fahrenholtz/
Linckh, S. 158).

daS ERWERBSTÄTIGENKONTO aLS 
aLTERNaTIVE zUm BEdINGUNGSLOSEN 
GRUNdEINKOmmEN

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte 
über das bedingungslose Grundeinkommen 
als Antwort auf den digitalen Wandel (→ Ebert/
Rahner, S. 174) ist das Persönliche Erwerbstätigen-
konto auch als Alternativvorschlag hierzu gedacht. 
Zwar gibt es durchaus Schnittmengen mit den ega-
litär-emanzipatorischen Varianten des Grundein-
kommens, wie es beispielsweise der Unternehmer 
Götz Werner vorschlägt. So teilen diese Kon-
zepte unter anderem den verteilungspolitischen 
Anspruch und die Zielsetzung, Bürgerinnen und 
Bürger zur selbstbestimmten Gestaltung ihrer 
Erwerbsbiografie zu befähigen. 

Doch in entscheidenden Punkten unter-
scheiden sich die Konzepte. Während Verfechter 
des bedingungslosen Grundeinkommens zumeist 
davon ausgehen, dass durch die Digitalisie-
rung »das Ende der Arbeit« bevorstehe, fußt das 
Erwerbstätigenkonto auf einer deutlich positi-
veren Einschätzung der zukünftigen Entwicklung 
am Arbeitsmarkt: Es wird zwar zu deutlichen Ver-
schiebungen von Arbeitsplätzen zwischen Bran-
chen und Sektoren kommen, das Gesamtbeschäf-
tigungsniveau bleibt jedoch weitgehend stabil 
(Arntz et al. 2016; Bonin et al. 2015; Vogler-Ludwig et 
al. 2016). Damit verbunden verfolgt das Erwerbs-
tätigenkonto, im Gegensatz zum bedingungslosen 
Grundeinkommen, einen erwerbszentrierten 
Ansatz und soll sich in eine schlüssige und finan-
zierbare Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung 
der bestehenden sozialstaatlichen Institutionen 
einfügen, statt diese zu ersetzen. 

aUSGESTaLTUNG dES PERSÖNLICHEN 
ERWERBSTÄTIGENKONTOS

Während das bedingungslose Grundein-
kommen die Freiheit von der Erwerbsarbeit 
erhöhen soll, erweitert das Persönliche Erwerbs-
tätigenkonto die individuellen Möglichkeiten 
zur aktiven und selbstbestimmten Gestaltung 

der eigenen Erwerbsbiografie. Der Zugang zum 
Instrument ist dabei nicht an einen bestimmten 
Erwerbsstatus gebunden. Es soll vielmehr allen 
Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern zur 
Verfügung stehen und sie über das Erwerbsleben 
begleiten. 

FREIE VERFÜGUNG INNERHaLB dEFINIERTER 
VERWENdUNGSzWECKE 

Ein weiterer wichtiger Unterschied zum 
bedingungslosen Grundeinkommen ist, dass auf-
grund der Zielsetzung des Erwerbstätigenkontos 
das Guthaben zweckgebunden ist. Innerhalb der 
definierten Ziehungsrechte können die Nutze-
rinnen und Nutzer jedoch frei entscheiden, wofür 
und wann sie das Guthaben einsetzen. Mit dem 
Berufseinstieg oder ab der Volljährigkeit würde 
das Guthaben allen Berechtigten in voller Höhe 
auf ihrem Persönlichen Erwerbstätigenkonto gut-
geschrieben. Auf diese Weise wird deutlich, dass 
es sich bei dem Betrag nicht um eine bedarfsge-
prüfte Sozial- oder Versicherungsleistung handelt, 
sondern um ein Guthaben zur selbstverantwortli-
chen Nutzung, das in die persönliche Lebens- und 
Karriereplanung einbezogen werden kann.

Im Zentrum des Konzepts steht ein Zie-
hungsrecht für lebensbegleitende Weiterbildung 
und Qualifizierung. Diese ist der Schlüssel, um 
in einer hoch dynamisierten Arbeitswelt mit 
weniger linear verlaufenden Erwerbsbiografien 
die eigene Handlungs- und Beschäftigungsfähig-
keit zu erhalten und zu verbessern. Das Guthaben 
soll sowohl zur (Teil- oder Voll-)Finanzierung von 
Kosten1 einer beruflichen Weiterqualifizierung 
oder beruflichen Neuorientierung genutzt werden 
können als auch als Zuschuss zum Lebensunter-
halt, wenn die Arbeitszeit während der Qualifizie-
rungsmaßnahme reduziert wird. 

Voraussetzung sollte ein Nachweis darüber 
sein, dass es sich bei der Maßnahme um eine 
berufliche Weiterqualifizierung handelt (zum 
Beispiel durch die Zertifizierung von Lehrgängen 
und Weiterbildungseinrichtungen) und dass 
diese nicht vorrangig im Interesse des jeweiligen 
Arbeitgebers liegt, wie es beispielsweise bei Erhal-
tungsqualifizierungen der Fall ist. Grund für den 
Ausschluss von Weiterbildungsmaßnahmen im 

1 Gedacht ist hier an anfallende Kurskosten oder die Kofinanzierung von Selbstbehalten wie im Falle des Aufstiegs-BAföG.
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betrieblichen Interesse ist, dass Unternehmen 
nicht aus ihrer Mitverantwortung für betriebliche 
Weiterbildung entlassen werden sollten. Auch 
Erstausbildung und Erststudium sowie das Nach-
holen eines Schulabschlusses sollten zumindest bis 
zu einem bestimmten Lebensalter nicht über das 
Erwerbstätigenkonto finanziert werden. Schließ-
lich soll das Instrument kein Ersatz für bestehende 
Förderansprüche und -programme (wie das BAföG 
oder das Programm »Zukunftsstarter« der Bun-
desagentur für Arbeit), Unterstützungsstrukturen 

zum Nachholen eines Schulabschlusses oder eine 
kostenfreie berufliche Erstausbildung sein. Denn 
eine solche Substitution würde den gerechtig-
keits- und verteilungspolitischen Anspruch des 
Erwerbstätigenkontos verfehlen. Eine Nutzung für 
unbezahlte Praktika sollte daher ebenfalls ausge-
schlossen sein.

Das Persönliche Erwerbstätigenkonto könnte 
nicht nur ein Ziehungsrecht für berufliche Wei-
terqualifizierung umfassen, sondern auch für 
Zuschüsse zu Gründungen und den Übergang 
in eine Selbstständigkeit genutzt werden. Die 
Wahl freiheit der Anspruchsberechtigten würde 
dadurch erhöht und das Konto wäre ein Instru-
ment, das sich in umfassender Weise an Erwerbs-
tätige und ihre Lebensplanung richtet. Zugleich 
könnte es dazu beitragen, unternehmerische und 
kreative Potenziale freizusetzen.

Internationale Erfahrungen mit vergleich-
baren Modellen (→ Eichhorst/Fahrenholtz/Linckh, 
S. 158) zeigen, dass es sinnvoll ist, den Anspruchs-
berechtigten ab dem Zeitpunkt, ab dem sie auf 
ihr Konto zugreifen können, eine Beratung zu den 
Nutzungsmöglichkeiten anzubieten. Im Rahmen 
der Beratung sollte aufgezeigt werden, wie das 
Guthaben sinnvoll im Lebensverlauf eingesetzt 
werden kann und für welche Fälle es alternative 
Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten gibt. 
Bei Weiterbildungen könnte die Bundesagentur 
für Arbeit ein möglicher Anbieter für eine solche 
unabhängige Beratung sein. Über die Teilnahme an 
einer Beratung zu den Nutzungsmöglichkeiten des 
Persönlichen Erwerbstätigenkontos könnte auch 
sichergestellt werden, dass es nicht für Maßnahmen 
eingesetzt wird, die als Erhaltungsqualifizierung in 
der Verantwortung des Arbeitgebers liegen. Auch 
für Gründungsaktivitäten sind Beratungsmöglich-
keiten bedeutsam. Dazu sollte eine Kooperation mit 
den bestehenden Angeboten von Kammern und 
Verwaltungsstellen im Rahmen der bestehenden 
Gründungsförderung angestrebt werden. Dies 
erscheint schon deshalb sinnvoll, da mit dem Gut-
haben des Erwerbstätigenkontos allein der Schritt 
in die Selbstständigkeit kaum finanziert werden 
kann. Es könnte jedoch komplementär zu weiteren 
Förderleistungen und Finanzierungsmöglichkeiten 
für Gründerinnen und Gründer eingesetzt werden. 

Die Einführung weiterer denkbarer Ziehungs-
rechte, wie familienbedingte Arbeitszeitreduzie-
rungen oder solche für ehrenamtliche Tätigkeiten, 
berufliche Auszeiten oder flexible Übergänge in 
den Ruhestand, sollte nach Einschätzung der Ver-
fasserinnen und Verfasser zunächst auf jeden Fall 
zurückgestellt werden. Dies würde das Konzept 
überfrachten. Über eine Beschränkung der Zie-
hungsrechte auf die Zwecke Weiterbildung und 
Gründungen lassen sich die finanziellen Mittel, 
die für die Einführung des Persönlichen Erwerbs-
tätigenkontos aufgewendet werden müssten, 
begrenzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Instru-
ment zunächst in einem klar festgelegten Bereich 
erprobt werden kann, bevor eine schrittweise 
Ergänzung um weitere Ziehungsrechte geprüft 
wird. 

Bei einer perspektivischen Erweiterung der 
Ziehungsrechte wäre zu bedenken, dass bestimmte 

»Das Persönliche  
Erwerbstätigenkonto 

erweitert die  
individuellen Möglich-
keiten zur aktiven und 

selbstbestimmten  
Gestaltung der eigenen 

Erwerbsbiografie.«
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Ziehungsrechte, wie beispielsweise für famili-
enbedingte Arbeitszeitreduzierungen, in Form 
eines zusätzlichen Guthabens auf gesonderten 
Unterkonten gewährt werden müssten, um Ziel-
konflikte zu vermeiden. Beispielsweise könnten 
Menschen angesichts gegenwärtiger oder zukünf-
tiger familiärer Aufgaben davor zurückschrecken, 
ihr Guthaben für eine Weiterqualifizierung oder 
Gründung einzusetzen. Auch könnten bestehende 
geschlechtsbedingte Benachteiligungen verstärkt 
werden, wenn überwiegend Frauen ihr Erwerbstä-
tigenkonto für familienbedingte Arbeitszeitredu-
zierungen einsetzen und ihr Guthaben anschlie-
ßend nicht mehr zur Finanzierung von Weiterbil-
dungszeiten ausreicht.2 

Guthaben, das bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand nicht genutzt wurde, sollte verfallen, da 
das Instrument darauf abzielt, die Einzelne bzw. 
den Einzelnen bei der Gestaltung ihrer persön-
lichen Erwerbsbiografie zu unterstützen. Die 
Möglichkeit, Guthaben zu vererben, könnte hin-
gegen ungewollte Anreize setzen, das Guthaben 
zugunsten der Nachkommen aufzusparen und 
somit auf eigene Verwirklichungschancen zu ver-
zichten. Darüber hinaus würden sich durch eine 
Vererb barkeit bestehende Ungleichheiten tenden-
ziell verfestigen.

Die vorgeschlagene Guthabenhöhe von 15.000 
bis 20.000 Euro leitet sich unter anderem daraus 
ab, dass das Guthaben nicht nur die einmalige 
Finanzierung von Gebühren, beispielsweise für 
eine Weiterbildung, ermöglichen soll, sondern 
auch einen Beitrag zur Sicherung des Lebensun-
terhalts leisten soll. Gleichwohl ist es begrenzt, 
und die Inhaberinnen und Inhaber werden 
zumindest bei größeren Vorhaben auf weitere 
Finanzierungsquellen (wie zum Beispiel das Auf-
stiegs-BAföG) angewiesen sein. 

Die Möglichkeit, das Guthaben als Zuschuss 
zum Lebensunterhalt zu nutzen, um den mit 
einer Arbeitszeitreduzierung oder Auszeit ver-
bundenen Lohnausfall zumindest teilweise zu 
kompensieren, birgt zwar die Gefahr von Fehlan-
reizen und Mitnahmeeffekten. Verzichtet man 

jedoch auf diese Möglichkeit, wird vielen Men-
schen schlicht die Zeit bzw. der finanzielle Spiel-
raum für eine Weiterqualifizierung fehlen. Dieses 
Risiko könnte minimiert werden, indem nur ein 
bestimmter Anteil des Guthabens für den Lebens-
unterhalt genutzt werden kann. Denkbar wäre 
eine Regelung in Anlehnung an das Eltern- oder 
Arbeitslosengeld. Der für den Lebensunterhalt 
zur Verfügung stehende Betrag würde demnach 

als Prozentsatz (zum Beispiel 67 Prozent) des 
monatlichen Nettoeinkommens der letzten zwölf 
Monate definiert und bei einem Höchstsatz (von 
beispielsweise 1.800 Euro) begrenzt. Wie beim 
Elterngeld könnte die prozentuale Ersatzrate für 
niedrige Einkommen höher als für mittlere und 
höhere Einkommen definiert werden.

Im Vergleich zu Konzepten eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens, die teilweise von 
einer monatlichen Zahlung von etwa 1.000 Euro 
ausgehen, mag das vorgeschlagene Guthaben 
in Höhe von insgesamt 15.000 bis 20.000 Euro 
als vergleichsweise geringe Summe erscheinen. 
Dabei ist jedoch zu bedenken, dass das bedin-
gungslose Grundeinkommen vielfach als Ersatz 
für bestehende Leistungen des Sozialstaats kon-
zipiert ist, was die meisten Menschen – insbeson-

»Zentrales Merkmal 
des Persönlichen  

Erwerbstätigenkontos 
ist, dass es keine  

bestehenden oder  
geplanten Sozial- 

leistungen ersetzen 
soll.«

2 Durch die Form eines zusätzlichen zweckgebundenen Guthabens auf einem Unterkonto würden nicht nur Zielkonflikte zwischen den Ziehungsrechten 
verhindert; im Falle eines Ziehungsrechts für Care-Zeiten würden zudem gleichstellungspolitisch interessante Anreize gesetzt werden. Indem das Guthaben 
einem individuellen Konto gutgeschrieben wird, würde – ähnlich wie bei den Partnermonaten des Elterngeldes – ein Anreiz für eine Umverteilung von 
bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern entstehen. Indem alle Anspruchsberechtigten die gleiche Guthabenhöhe für Care-Zeiten 
erhalten, profitieren zudem Bezieherinnen und Bezieher niedriger Einkommen stärker als höhere Einkommensgruppen. Dieser Verteilungseffekt ist insofern 
wichtig, als Bezieherinnen und Bezieher niedrigerer Einkommen es sich häufig nicht leisten können, bei der Übernahme von Care-Verantwortung ihre 
Arbeitszeit zu reduzieren.
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dere diejenigen mit spezifischen Unterstützungs-
bedarfen – im Vergleich zum Status quo deutlich 
schlechterstellen würde. Zentrales Merkmal des 
Persönlichen Erwerbstätigenkontos ist hingegen, 
dass es keine bestehenden oder geplanten Sozial-
leistungen ersetzen soll. 

SCHNITTSTELLEN zU aNdEREN LEISTUNGEN 
dES SOzIaLEN SICHERUNGSSYSTEmS

Da das Persönliche Erwerbstätigenkonto 
als eine Erweiterung des bestehenden sozialen 
Sicherungssystems konzipiert ist, ergeben sich 
Schnittstellen zu anderen Leistungen. In vielen 
Fällen können Schnittstellenproblematiken 
dadurch gelöst werden, dass das Konto nachrangig 
zu anderen Leistungen gilt. Beispielsweise würde 
ein Vorrangprinzip der Arbeitslosenversicherung 
greifen. Das Guthaben auf dem Erwerbstätigen-
konto würde dementsprechend bei Arbeitslosig-
keit und Bezug von Leistungen nach dem SGB II 
oder SGB III eingefroren. Gleiches müsste für 
einen Bezug von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben der Rentenversicherung gelten. 

Auch wenn sich über das Nachrangprinzip 
eine Reihe von Schnittstellenproblematiken 
lösen lässt, müssen für viele Aspekte spezifische 
Lösungen gefunden werden. Beispiele sind die 
Frage nach der Finanzierung des Sozialversiche-
rungsschutzes während einer Weiterbildung, die 
durch das Erwerbstätigenkonto finanziert wird, 
oder die Behandlung von Bezieherinnen und 
Beziehern aufstockender Sozialleistungen. 

Es stellt sich auch die Frage nach möglichen 
Kombinationsmöglichkeiten und Synergien 
zwischen dem Persönlichen Erwerbstätigen-
konto und betrieblichen Wertguthaben (Lang-
zeitkonten/Zeitwertkonten). Auf welchem Wege 
könnte das Erwerbstätigenkonto die Attraktivität 
und Verbreitung von Wertguthaben erhöhen? 

FINaNzIERUNG UNd VERWaLTUNG dES 
PERSÖNLICHEN ERWERBSTÄTIGENKONTOS

Das Persönliche Erwerbstätigenkonto ist 
kein billiges Projekt und wirft selbstverständlich 
die Finanzierungsfrage auf. Nahe liegt, dass das 
Guthaben aus Steuereinnahmen finanziert werden 

sollte, denn es handelt sich um ein In strument, 
das allen zur Verfügung stehen soll. Die Verfasse-
rinnen und Verfasser halten es für gerechtfertigt, 
in diesem Zusammenhang auch die Diskussion um 
Erhöhung der Erbschaftssteuer zu führen.3 Einer 
aktuellen Studie des DIW zufolge könnte das Erb-
volumen in Deutschland in den kommenden 15 
Jahren sogar um rund 28 Prozent größer ausfallen, 
als in bisherigen Studien, die häufig Aspekte eines 
weiteren Aufbaus des vorhandenen Vermögens 
vernachlässigen, ausgewiesen wurde (Tiefensee/
Grabka 2017). Gleichzeitig haben Personen aus 
ärmeren und bildungsferneren Haushalten, wie 
oben schon erwähnt, oftmals schlechtere Start-
bedingungen und können in der digitalen und 
globalen Ökonomie leicht zurückbleiben. Eine 
Erhöhung der Erbschaftssteuer würde somit einen 
Beitrag zur Verteilungsgerechtigkeit leisten.

Es muss betont werden, dass es sich bei dem 
Erwerbstätigenkonto um ein virtuelles Konto han-
delt. Das heißt, es sollen keine hohen ungenutzten 
Kapitalsummen aufgebaut, vorgehalten, verwaltet 
und angelegt werden, sondern nur jene Mittel 
bereitgestellt werden, die auch wirklich benötigt 
werden. Da außerdem anzunehmen ist, dass nicht 
alle Erwerbstätigen in Deutschland die zur Verfü-
gung stehenden Gelder gleichzeitig und in voller 
Höhe ziehen werden, bleibt das Konto auf diese 
Weise auch bezahlbar. So kann auch ein größerer 
Personenkreis erreicht werden als bei einer vollen 
Kapitaldeckung. Gegebenenfalls könnte so die 
gesamte Bevölkerung – und nicht nur diejenigen, 
die zum Stichtag der Einführung 18 Jahre oder 
jünger sind – Zugang zum Erwerbstätigenkonto 
bekommen. Allerdings wäre dabei eine Staffe-
lung empfehlenswert, die bei Start des Kontos für 
Jüngere höhere Guthaben vorsieht als für ältere 
Kohorten. 

Für die Verwaltung der individuellen Konten 
bedarf es einer entsprechenden Struktur. Prinzi-
piell kämen hierfür bestehende Institutionen, wie 
die Bundesagentur für Arbeit, die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund, die Knappschaft Bahn-See 
oder andere in Betracht. Im Rahmen einer wei-
teren Ausarbeitung des Konzepts muss das Für und 
Wider einer Anbindung des neuen Instruments an 
die jeweilige Institution abgewogen werden. Nicht 
zuletzt muss geklärt werden, welche Maßnahmen 

3 Da es sich bei der Erbschaftssteuer um eine Ländersteuer handelt, müsste hier ein Ausgleich zwischen Bund und Ländern gefunden werden.
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als berufliche Weiterbildung gewertet werden 
sollen und welche nicht; denkbare Zertifizierungs-
systeme müssen ebenfalls irgendwo institutionell 
angebunden werden. 

In welchem Maße das Persönliche Erwerbstä-
tigenkonto dazu beiträgt, dass Menschen Entwick-
lungs- und Aufstiegschancen wahrnehmen und 
für die Gestaltung von Übergängen im Erwerbs-
verlauf nutzen können, hängt nicht allein von 
ihrer finanziellen Ausstattung ab. Entscheidend ist 
auch, ob eine phasenweise Reduzierung der Arbeits-
zeit möglich ist und inwiefern diese mit berufli-
chen Nachteilen einhergeht. Ein Recht auf befris-
tete Teilzeit wäre folglich auch im Hinblick auf die 
Nutzung des Erwerbstätigenkontos von zentraler 
Bedeutung. Denn ohne ein Rückkehrrecht zur 
vorherigen Arbeitszeit besteht das Risiko, dass 
Arbeitszeitreduzierungen, die in einer bestimmten 
Lebensphase gewünscht sind, sich im weiteren 
Erwerbsverlauf als »Teilzeitfalle« erweisen. Dieses 
Beispiel illustriert, wie eng die Diskussion über 
das Persönliche Erwerbstätigenkonto mit weiteren 
zentralen Fragen zur Gestaltung der Arbeit und 
der Zukunft des Sozialstaats verknüpft ist.

FazIT

Das Persönliche Erwerbstätigenkonto ist ein 
ambitioniertes Projekt, das nicht nur viele Fragen 
zur rechtlichen und technischen Umsetzbarkeit, zu 
Schnittstellen und Finanzierung aufwirft, sondern 
auch ein Umdenken in der Sozialpolitik verlangt: 
Neben das Versicherungs- und Fürsorgeprinzip 
mit am Bedarf orientierten Anspruchsberechti-
gungen, engmaschigen Regelwerken und strengen 
Kontrollen treten mit dem Persönlichen Erwerbs-
tätigenkonto universelle Ansprüche, materielle 
Befähigung und breite individuelle Gestaltungs- 
und Entscheidungsspielräume. Geradezu provo-
kant mag es angesichts begrenzter Ressourcen 
und der (weiterhin bestehenden) Notwendigkeit 
zielgerichteter sozialpolitischer Maßnahmen 
klingen, wenn wir festhalten, dass das Persönliche 
Erwerbstätigenkonto auch »Raum zum Scheitern« 
geben soll. Die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, 
einen neuen Weg einzuschlagen, braucht einen 
Vertrauensvorschuss. Raum zum Scheitern erweist 
sich nicht selten als Freiraum zum Erfolg – aber 
einem Erfolg, der mit Entfaltung, Entwicklung und 

Innovation verbunden ist. Da das Erwerbstätigen-
konto bei allen Freiräumen auch gewisse Vorgaben 
im Sinne einer Zweckbindung beinhaltet, bleibt 
der finanzielle Rahmen überschaubar. Die finan-
ziellen Aufwände dürften insgesamt niedriger sein 
als der zu erwartende gesellschaftliche und ökono-
mische Nutzen, der sich durch mehr Interesse und 
eine höhere Teilhabe an beruflicher Entwicklung 
und Weiterbildung einstellen wird. Brauchen wir 
künftig also mehr Impulse für Selbstbestimmung 
und sozialen Ausgleich? Wir meinen: ja!
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Die Unterstützung selbstbestimmter Erwerbsverläufe wird zukünftig 
noch wichtiger werden. Vor diesem Hintergrund schlägt das Weißbuch 
des BMAS ein Persönliches Erwerbstätigenkonto vor. Einige europäi-
sche Länder verfügen bereits über erste Erfahrungen mit individuellen 
Kontenmodellen. Welche Ziele stehen hier im Vordergrund, für welche 
Zwecke können die Konten genutzt werden und wie verhalten sich die 
betrachteten Modelle zu bestehenden Instrumenten des Sozialstaates?

PERSÖNLICHE 
ENTWICKLUNGS-
KONTEN – 
INTERNaTIONaLE 
ERFaHRUNGEN

Werner Eichhorst, Benedikt Fahrenholtz, Carolin Linckh

Das Persönliche Erwerbstätigenkonto wurde 
2016 im Weißbuch »Arbeiten 4.0« des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) als 
ein Instrument zur Sicherstellung einer erwerbs-
orientierten Sozialpolitik in Deutschland im 
Lebensverlauf und ihrer gleichzeitigen stärkeren 
Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse zur 
Diskussion gestellt. Ein solches Konto könnten alle 
ab dem 18. Lebensjahr bekommen, etwa durch eine 
Einzahlung aus öffentlichen Mitteln.

Auch wenn viele Unterschiede im Detail 
bestehen, insbesondere bei der Finanzierung und 
bei der Regelung der sogenannten »Ziehungs-
rechte«, ist allen Vorschlägen zu Entwicklungs-

konten im Vergleich zur derzeit vorherrschenden 
Organisation sozialstaatlicher Leistungen das 
Ziel einer Erhöhung der individuellen Auto-
nomie gemein. Individuen sollen durch den 
Transfer staatlicher Ressourcen und/oder die 
Unterstützung des Aufbaus eines Guthabens aus 
eigenen Beiträgen auf einem Konto in die Lage 
versetzt werden, nach eigener Einschätzung mit 
bestimmten, sich im Lebensverlauf verändernden 
Anforderungen zurechtzukommen und hierfür 
die verfügbaren Mittel zielgerichtet einzusetzen. 
Dies kommt insbesondere zur Abfederung von 
Erwerbsunterbrechungen oder Phasen der Teil-
zeitarbeit, für eine berufliche Weiterbildung oder 
Neuorientierung, aber auch für einen flexibleren 
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Übergang in den Ruhestand infrage. Dabei können 
die Konten komplementär oder substitutiv zu 
anderen sozialstaatlichen Leistungen bestehen. 

Im Folgenden soll ausgehend von einer Kurz-
expertise im Auftrag des BMAS (Eichhorst 2017) 
von Erfahrungen mit Kontenmodellen in anderen 
Ländern berichtet werden, wie solche Modelle 
in der Realität bislang ausgestaltet wurden. Auch 
soll, soweit verfügbar, empirische Evidenz über die 
Implementation, die Inanspruchnahme und mög-
liche Wirkungen solcher Interventionen vorgelegt 
und bewertet werden. Die Analyse konzentriert 
sich dabei auf fünf europäische Modelle, die jeweils 
unterschiedlich ausgestaltet waren bzw. sind:

1. Das persönliche Tätigkeitskonto in Frankreich 
(»Compte Personnel d’Activité«, CPA)

2. Die österreichische »Abfertigung neu«
3. Die niederländische Lebenslaufregelung 

(»Levensloopregeling«) 
4. Die individuellen Lernkonten in Großbritan-

nien (»Individual Learning Account«, ILA)
5. Das belgische Karriereunterbrechungsmodell 

(»Loopbaanonderbreking«) 

Die Fallbeispiele zeigen, wie das Prinzip über-
tragbarer und – wenigstens teilweise – autonom 
gestaltbarer Leistungsansprüche bislang realisiert 
worden ist. Unterscheiden lassen sich dabei primär 
für die Altersvorsorge oder den Ruhestand, einge-
schränkt auch für andere Freistellungen genutzte 
Modelle wie in den Niederlanden, Belgien oder 
Österreich auf der einen Seite und primär auf 
Weiterbildung ausgerichtete Modelle wie in Groß-
britannien bzw. Schottland sowie in Frankreich 
auf der anderen Seite. Die dokumentierten Fall-
beispiele geben einige Hinweise zur Gestaltung 
von Kontenmodellen. Dies betrifft insbesondere 
das Verhältnis der Konten zu anderen und anders 
organisierten Sozialleistungen sowie Fragen der 
Akzeptanz und Umverteilung. 

daS FRaNzÖSISCHE TÄTIGKEITSKONTO 

Das Erwerbstätigkeitskonto CPA wurde in 
Frankreich Anfang 2017 im Rahmen des Gesetzes 
zur Arbeitsmarktreform eingeführt. Das CPA 
soll es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
Arbeitslosen, öffentlich Bediensteten sowie ab 

2018 auch Selbstständigen erleichtern, sich auf 
veränderte Bedingungen der Arbeitswelt und 
im Erwerbsverlauf einzustellen. Das persönliche 
Tätigkeitskonto soll für alle Erwerbspersonen ab 
16 Jahren frei zugänglich sein und unabhängig 
vom momentanen Erwerbsstatus oder der Art des 
aktuellen Beschäftigungsverhältnisses der Sicher-
stellung von sozialen Rechten dienen. Damit soll 
das Konto die Zunahme vielfältiger neuer und 
unbeständiger Beschäftigungsverhältnisse und 
Erwerbskonstellationen berücksichtigen (Com-
mission Compte Personnel d’Activité 2015). Das 
CPA besteht aus drei Komponenten. Erstens, dem 
persönlichen Weiterbildungskonto (»Compte Per-
sonnel de Formation«, CPF), mit dem die beruf-
liche Weiterbildung zum Teil neu organisiert 
und finanziert wird. Das zweite Element ist das 
Konto für ehrenamtliche Tätigkeiten (»Compte 
Engagement Citoyen«, CEC), während das Konto 
für arbeitsplatzbezogene Risiken und körperlich 
belastende Berufe (»Compte personnel de Préven-
tion de la Pénibilité«, C3P) die dritte Komponente 
darstellt. Das Erwerbstätigkeitskonto ist in seiner 
derzeitigen Ausgestaltung als Rahmen dieser ein-
zelnen, teilweise bereits vor Einführung des CPA 
bestehenden Unterkonten zu verstehen.

Im Detail können über das CPF Weiterbil-
dungsstunden über die gesamte berufliche Lauf-
bahn gutgeschrieben werden – unabhängig von 
einem Stellenwechsel oder zeitweiser Arbeitslo-
sigkeit. Für Beschäftigte nach privatem Arbeits-
recht werden die Stunden für das CPF auf Basis 
der vom Arbeitgeber gemeldeten jährlichen 
Arbeitsstunden oder gegebenenfalls des Jahres-
gehalts berechnet und gutgeschrieben. Das CPF 
ist für Beschäftigte in Vollzeit auf 24 Stunden pro 
Jahr bis zu einem Zwischenstand von 120 Stunden 
gedeckelt. Darüber hinaus ist es auf zwölf Stunden 
pro Jahr bis zu einer absoluten Obergrenze von 150 
Stunden begrenzt. Bei Teilzeit wird diese Grenze 
anteilig berechnet. Wenn das Kontoguthaben 
genutzt wurde, kann es in den Folgejahren wieder 
aufgefüllt werden. Doch wie können die gutge-
schriebenen Weiterbildungsstunden verwendet 
werden? Hier kommen zertifizierte Weiterbil-
dungsmaßnahmen, die Vorbereitung auf eine 
Prüfung zur Validierung informell erworbener 
Kenntnisse wie auch eine eigene Unternehmens-
gründung infrage. 
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Für Nicht- und Geringqualifizierte gelten 
seit Einführung des CPA Sonderregelungen. Jün-
gere Personen ohne Schulabschluss erhalten aus 
öffentlichen Mitteln der Regionalregierungen ein 
Guthaben auf ihr Konto eingezahlt, das ausreicht, 
um eine berufliche Ausbildung zu absolvieren. 
Ungelernte erwachsene Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erhalten 48 Stunden pro Jahr bis 
zur Obergrenze von 400 Stunden auf ihr Konto 
gutgeschrieben. Dies bedeutet, dass innerhalb 
von zehn Jahren eine Berufsausbildung über das 
Konto finanziert werden kann. Arbeitsuchende 
können die Weiterbildung über das Konto wäh-
rend ihrer Arbeitssuche parallel organisieren. Seit 
Einführung des CPF 2015 wurden zum 1. Juli 2017 
4,66 Millionen offene Konten gezählt, und knapp 
100.000 Weiterbildungsmaßnahmen wurden 
bereits gefördert (CPFormation 2016).

Das CEC soll ehrenamtliche Tätigkeiten und 
Freiwilligendienste fördern. Darunter fallen bei-
spielsweise militärische und zivile Reservedienste 
oder das Mitwirken bei der freiwilligen Feuer-
wehr. Die Berechtigten erhalten pro 200 Stunden 
bürgerschaftliches Engagement Anspruch auf 
20  Stunden einer beruflichen Fortbildung. Die 
Obergrenze liegt weit unter der des CPF, bei 
60 Stunden. Es wird vorausgesetzt, dass die Tätig-
keiten mindestens 200 Stunden bürgerschaftliches 
Engagement pro Jahr umfassen. Doch berechtigen 
die unterschiedlichen sozialen Engagements nicht 
alle zur gleichen Zahl an Weiterbildungsstunden; 
diese Stundenzahl variiert vielmehr mit dem Typ 
des Engagements. Die Finanzierung wird größten-
teils auf nationaler Ebene und zu einem geringeren 
Teil durch die Kommunen getragen. Bisher ist über 
die Nutzung des CEC noch nichts bekannt.

Das C3P als drittes Teilkonto besteht wie das 
CPF seit 2015, es gewährt jedoch erhöhte Ansprüche 
auf Fortbildung oder Rentenzahlungen im Falle 
arbeitsplatzbezogener Risiken. Beschäftigte im Pri-
vatsektor erwerben pro Jahr vier Punkte, wenn sie 
einem arbeitsplatzbezogenen Risiko ausgesetzt sind, 
im Falle mehrerer Risiken erwerben sie die doppelte 
Anzahl an Punkten. Dies gilt bis zu einer Ober-
grenze von 100 Punkten, wobei Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die nach dem 1. Juli 1956 geboren 
sind, die zweifache Punktzahl erhalten. 2015 und 
2016 wurden zehn mögliche Risiken mit jeweiligen 

Schwellenwerten definiert, aufgrund von Sozial-
partnervereinbarungen zum Beispiel Nacht- und 
Schichtarbeit, repetitive Tätigkeiten, das Heben 
schwerer Lasten, stark belastende Körperhaltungen, 
extreme Temperaturen oder Lärm. Diese Risiken 
müssen vom Arbeitgeber der Sozialversicherung 

gemeldet werden. Im Gegensatz zu den anderen 
beiden Teilkonten des CPA bietet das C3P Wahlmög-
lichkeiten hinsichtlich der Art der Leistung: Weiter-
bildung, Aufstockung von Teilzeitverdiensten oder 
vorgezogener Renteneintritt. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer können somit über ihr gesamtes 
Berufsleben Punkte sammeln, die sie dann ent-
weder für eine spezielle Qualifikation für weniger 
gefahrgeneigte Positionen in ihrem Unternehmen, 
für eine Arbeitszeitverkürzung oder für den frü-
heren Renteneintritt einsetzen können. Lediglich 
die ersten 20 Punkte auf dem C3P sind für beruf-
liche Weiterbildung bzw. Umschulung zu ver-
wenden. Für einen Punkt können 25 Stunden beruf-
liche Weiterbildung oder Umschulung in Anspruch 
genommen werden. Zehn Punkte erlauben eine 
50-prozentige Teilzeitarbeit bei vollem Lohnaus-
gleich für ein Quartal oder einen um ein Trimester 
früheren Renteneintritt (maximal bis zwei Jahre, 
das heißt sechs Trimester). Parallel zu den Weiter-
bildungs- und Rentenansprüchen schreibt das C3P 
vor, dass Arbeitgeber für Beschäftigte, die Risiken 
ausgesetzt sind, eine Umlage in Höhe von 0,2 Pro-
zent der Lohnsumme bei einem Risiko bzw. 0,4 bei 
mehreren Risiken entrichten müssen. Unabhängig 
von den Risiken sind zusätzlich 0,01 Prozent der 
Lohnsumme zu zahlen, wobei die Beiträge jährlich 
angepasst werden können. Durch diese risikobe-

»Der Charme des 
Kontenkonzepts liegt 

in der möglichen 
Integration 

verschiedener 
Leistungen.«
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zogenen Prämien sollen den Arbeitgebern Anreize 
zur Reduktion von Risiken am Arbeitsplatz gesetzt 
werden. 

Das Konzept des CPA kann als Anfang einer 
Entwicklung betrachtet werden, die auf eine indi-
vidualisierte und autonom gestaltbare Form von 
Leistungsansprüchen, insbesondere an Weiterbil-
dung, abzielt. Allerdings hat die Einführung des 
CPA zu Anfang des Jahres im Wesentlichen nur 
den Zugang zu den bereits definierten Leistungen 
geregelt und ist zum jetzigen Zeitpunkt weit von 
der zugrunde liegenden Vision eines integrierten 
Systems sozialer Rechte entfernt. Bis dato bildet 
CPA nur ein vergleichsweise kleinteiliges und kom-
plexes Element der Arbeitsmarktpolitik und Bil-
dungspolitik und wird den politisch formulierten 
Erwartungen noch kaum gerecht (Martinot/Sauvat 
2017). Mittelfristig kann es jedoch dazu dienen, 
Konteninhaber über bestehende Ansprüche, wie 
zum Beispiel bezüglich der Rente oder Gesundheit, 
zu informieren, wohingegen Tauschoptionen zwi-
schen verschiedenen Arten von Sozialleistungen 
nach Meinung der befragten Expertinnen und 
Experten auch künftig nur begrenzt möglich sein 
dürften. Eine am ehesten mit dem CPA vergleich-
bare, jedoch weitaus realistischere Gestaltung der 
Idee eines Persönlichen Erwerbstätigenkontos 
wäre mittelfristig eine Erweiterung um ein Zeit-
konto oder portable Elternzeit.

Die Kritikpunkte an dem Modell und dessen 
Ausgestaltung beruhen auf mehreren verschie-
denen Ebenen. Während das CPA zwar den 
Zugang zu den angebotenen Leistungen mögli-
cherweise erleichtert, schafft es letztlich keine 
neuen Rechte (Luttringer 2016). Außerdem leidet 
das CPA wie auch das CPF an einer deutlichen 
Unterfinanzierung, die das angestrebte Ziel einer 
massiven Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung und Stabilisierung von Erwerbsverläufen 
erheblich erschwert. Einen weiteren Kritikpunkt 
sehen Beobachter darin, dass das CPA ebenso wie 
die verschiedenen Teilkonten einen hohen ver-
waltungstechnischen Aufwand verursacht. Kon-
kret sei es nicht möglich, die Ansprüche aus den 
drei Teilkonten innerhalb des CPA zu kombinieren 
und zu übertragen; die für das CPF nutzbaren Wei-
terbildungsangebote wiederum seien aufgrund 
ihrer Festlegung in 192 detaillierten Listen stark 

segmentiert, bürokratisch und unflexibel. Eine 
flexiblere Alternative für umfassende Ausbildung 
und Weiterbildung bietet das Recht des individu-
ellen Bildungsurlaubs CIF (»Congé individuel de 
formation«). Das C3P stieß auf starken Widerstand 
der Arbeitgeber. 

dIE ÖSTERREICHISCHE »aBFERTIGUNG NEU«

Mit dem neuen Abfertigungsrecht »Abfer-
tigung neu« haben alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Österreich, die ab dem 1. Januar 
2003 in ein neues Dienstverhältnis eingetreten 
sind, bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
Anspruch auf eine sogenannte Abfertigung (Klec 
2007). Die Höhe dieser einmaligen Entschädi-
gung durch den Arbeitgeber, die in Abferti-

gungskassen oder betrieblichen Vorsorgekassen 
angelagert ist, hängt von der Art der Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses ab. Das österreichische 
Modell der übertragbaren und kumulierbaren 
Abfindungsansprüche erlaubt ein Ansparen 
über den Erwerbsverlauf und dadurch eine 
Glättung von Einkommen über verschiedene 
Phasen des Stellenwechsels hinweg. Nach den 
vorliegenden Informationen dominiert jedoch 
das Modell einer betrieblich finanzierten, wenn-
gleich vom einzelnen Arbeitgeber abgekoppelten 
Altersvorsorge. 

»Wichtig sind 
jedoch Beratung und 
Unterstützung bei der 

Inanspruchnahme 
gerade bei jenen 
Zielgruppen, die 

sonst nicht erreicht 
werden.«
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dIE NIEdERLÄNdISCHE 
»LEBENSLaUFREGELUNG«

Von 2006 bis 2011 bestand in den Niederlanden 
das individuelle Kontenmodell, die »Lebenslauf-
regelung«, mit dem Ziel der Ermöglichung einer 
flexibleren Verteilung von Einkommen über 
den Lebensverlauf. Damit sollten verschiedene 
Aufgaben und Tätigkeiten, die sich während des 
Erwerbslebens ergeben und verändern, leichter 
vereinbar werden (Wotschack 2006). Rückbli-
ckend hat das niederländische Modell jedoch die 
ursprünglichen Erwartungen kaum erfüllt. Über 
den begrenzten Zeitraum seiner Existenz wurden 
in der Praxis vor allem Sparleistungen für den 
Vorruhestand erbracht, die eigentlich angestrebte 
Modernisierung des niederländischen Sozial-
marktmodells und Arbeitsmarktmodells konnte 
hingegen dadurch nicht realisiert werden. 

INdIVIdUELLE LERNKONTEN IN 
GROSSBRITaNNIEN 

Von 2000 bis 2001 existierten in Großbri-
tannien individuelle Weiterbildungskonten, die 
auf der Idee des lebenslangen Lernens basierten. 
»Virtuelle Konten«, auf die staatliche Zuschüsse 
eingezahlt werden sollten, sollten den Abbau 
finanzieller Barrieren ermöglichen (Schuetze 2007). 
Das ursprüngliche Modell in England durchlief 
eine kurzfristige, unkontrollierte dynamische 
Entwicklung, die durch schlechte Administration 
zu einem frühzeitigen Ende kam. Das schotti-
sche Nachfolgemodell (Scottish Government 2007) 
existiert nun schon länger, hat jedoch wie das 
ursprüngliche Modell eine sehr begrenzte Reich-
weite und beinhaltet im Grunde nur eine Jahres-
pauschale zur Förderung von Weiterbildung für 
Personen mit geringem Einkommen.  

dIE KaRRIEREUNTERBRECHUNG IN BELGIEN 

Das Laufbahnunterbrechungsprogramm, 
das 1985 von der belgischen Regierung eingeführt 
wurde, erlaubt es Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, ihre Arbeitszeiten zu verkürzen oder 
bezahlte Auszeiten, in denen ein Kündigungs-
schutz besteht, in Anspruch zu nehmen (Vande-
weyer/Glorieux 2010). Das belgische Modell lässt 
sich primär mit familienpolitischen Maßnahmen 

wie Elterngeld oder Elternzeit sowie Alterszeit ver-
gleichen. Der Kontencharakter tritt dabei weniger 
in den Vordergrund als bei den anderen Modellen. 

BEWERTUNG 

Insgesamt sind die hier verglichenen Kon-
tenmodelle bisher nur sehr begrenzt wirksam; 
eine größere Reichweite als Funktion der Moder-
nisierung des Sozialstaats hat keines der hier dis-
kutierten Modelle bislang erreicht. Die Beispiele 
zeigen aber wesentliche Kriterien einer tragfä-
higen Ausgestaltung solcher Modelle auf.

VERHÄLTNIS zU aNdEREN 
SOzIaLLEISTUNGEN: zWISCHEN 
zWECKBINdUNG UNd aUTONOmIE 

Zentral für die Gestaltung individueller Kon-
tenmodelle ist die Entscheidung über die Ersetzung 
oder Erweiterung vorhandener Leistungen. Hier 
stellt sich die grundlegende Frage der Reichweite 
einer Kontenlösung zwischen einer möglichen 
»großen« Lösung unter Einschluss vieler anderer 
Leistungen oder einer »kleineren« Lösung durch 
partielle Erweiterung vorhandener Leistungen. 

Die bislang implementierten Kontenmo-
delle wurden in sehr speziellen Situationen für 
begrenzte Ziele und Zielgruppen eingeführt: Nur 
teilweise wurden andere Regelungen ersetzt, ins-
besondere solche mit Bindung an einen Arbeit-
geber. Der Charme des Kontenkonzepts liegt in 
der möglichen Integration verschiedener Leis-
tungen – doch stößt es dort an Grenzen, wo die 
Notwendigkeit gesehen wird, in bestimmten 
Bedarfslagen sozialstaatliche Leistungen vorzu-
sehen, die über das auf Konten ansparbare bzw. 
verfügbare Guthaben hinausgehen und die gege-
benenfalls auch in Bezug auf bestimmte Risiko-
lagen zielgenauer wirken können. Dies wird um 
den Preis eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten 
und Verwendungszwecke bei solchen zusätzlichen 
Leistungen und weniger Entscheidungsgewalt bei 
den Begünstigten erreicht. Die Anwendungsbei-
spiele aus dem Ausland würden im deutschen Fall 
Leistungen wie zum Beispiel das Elterngeld und 
die Elternzeit, Pflegezeit, BAföG, Bildungsurlaub, 
geförderte Altersvorsorge oder vermögenswirk-
same Leistungen sowie arbeitsmarktpolitische 
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Maßnahmen berühren. Wenn solche auf Bedarfs-
lagen ausgerichtete, spezifische Leistungen fort-
bestehen sollen, ist der Spielraum für individuelle 
Konten konzeptionell, organisatorisch und fiska-
lisch relativ eingeschränkt. 

Bemerkenswert ist auch, dass die analysierten 
Modelle recht strikte Vorgaben zur konkreten Nut-
zung der Konten machen, was ebenfalls individu-
elle Handlungsspielräume einschränkt. Bestehen 
größere Spielräume für die Konteninhaber, so ist 
damit zu rechnen, dass in der praktischen Nut-
zung Motivationen hervortreten, die nicht primär 
der Einführung von Kontenmodellen zugrunde 
lagen, etwa die starke Sparmotivation für den 
vorgezogenen Ruhestand oder die Aufstockung 
von Renten in den Niederlanden oder Österreich, 
während eine Rücklagenbildung in jüngeren 
Jahren und Phasen der Familiengründung weniger 
selbstverständlich ist.

aKzEPTaNzFRaGEN UNd 
VERTEILUNGSFRaGEN 

Auch wenn Konten Übergänge erleichtern 
sollen und damit instabile Erwerbsverläufe prin-

zipiell stabilisieren können, besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Beschäf-
tigtengruppen diese Modelle stärker nutzen als 
andere, insbesondere Erwerbstätige mit langfris-
tigen Arbeitsverhältnissen, in größeren Unter-
nehmen, mit höherer Bildung und höheren Ein-
kommen (Delsen/Smits 2010, für die Niederlande). 
Daraus können sich unbeabsichtigte Verteilungs-
wirkungen und Mitnahmeeffekte zugunsten 
von Personen ergeben, die ohnehin schon eine 
stärker ausgeprägte Handlungsfähigkeit in Bezug 
auf Weiterbildung oder die Bildung von Rück-
lagen besitzen. Möchte man eine umverteilende 
Komponente zugunsten bestimmter Zielgruppen 
realisieren, funktionieren die Konten nicht ohne 
öffentliche Kofinanzierung, etwa durch direkte, 
steuerfinanzierte Einzahlungen auf die Konten. 
Ähnlich wichtig sind jedoch Beratung und Unter-
stützung bei der Inanspruchnahme gerade bei 
jenen Zielgruppen, die sonst nicht erreicht werden 
können. Dies gilt insbesondere für Konten, die auf 
Weiterbildung abzielen. Hier bieten sowohl das 
schottische als auch das französische Modell ver-
schiedene Anknüpfungspunkte. 
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Die Professoren Steffen Mau, Claus Offe und Günther Schmid haben 
in den vergangenen Jahren viel diskutierte neue sozialpolitische 
Impulse zur Weiterentwicklung des Sozialstaats in die Debatte 
eingebracht. Trotz unterschiedlicher Blickwinkel und Sichtweisen 
eint die drei Wissenschaftler, dass sie im Denken innovativ und in 
der Sache leidenschaftlich für eine gerechte und zukunftsfähige 
Gesellschaft eintreten. Das BMAS hat sie zu einem Gespräch über 
ihre streitbaren Konzepte und Entwürfe eingeladen. Herausge-
kommen ist ein lebendiges, teils kontroverses, teils überraschend 
einmütiges Gespräch über Fragen und Zusammenhänge der Zukunft 
von Arbeit und Sozialstaat im digitalen Wandel.

SOzIaLPOLITIK  
VON dER STaNGE 
FUNKTIONIERT  
ImmER WENIGER

BMAS: Deutschland steht mit gestiegener 
Beschäftigung und niedriger Arbeitslosig-
keit gut da. Die Sozialversicherungen sind 
finanziell stabil und der Staatshaushalt weist 
Überschüsse auf. Dennoch wird die Verteilung 
von Einkommen, Vermögen und sozialen Teil-
habe- und Aufstiegschancen immer weniger 
als »gerecht« wahrgenommen. Hinzu kommen 
Sorgen über das »Mitkommen« in Modernisie-
rungsprozessen wie Globalisierung und Digi-
talisierung. All das kann zu gesellschaftlicher 
Verunsicherung beitragen und in Teilen den 
Auftrieb rechtspopulistischer Parteien erklären. 
Herr Mau, Sie haben sich in den letzten Jahren 
intensiv mit Fragen der Ungleichheit beschäf-
tigt, überraschen Sie diese Entwicklungen?

Steffen Mau: Im Grunde genommen nicht. Diese 
Rückkehr der Ungleichheit halte ich für einen 
säkularen Trend, der seit über drei Jahrzehnten 
in allen westlichen Gesellschaften spürbar ist und 
mit dem Aufspreizen von Einkommen und auch 
der Vermögensungleichheit zu tun hat. Wenn 
man sich die Antriebskräfte anschaut – etwa die 
größere Kluft zwischen qualifizierter und gering 
qualifizierter Arbeit, Globalisierung, technologi-
schen Wandel –, dann sind das natürlich langfris-
tige Trends, die weiterwirken. Es gibt aber auch 
Verschiebungen in der politischen Gestaltung 
von Ungleichheit. Denken Sie an die Veränderung 
von Steuer- und Transfersystemen. Daher bin ich 
nicht überrascht, dass es mehr Ungleichheit gibt. 
Die geringe Arbeitslosigkeit erklärt vielleicht ein 
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Drittel der gesamten Ungleichheitsentwicklung. 
Eigentlich hätte man aufgrund der positiven Ent-
wicklung auf dem Arbeitsmarkt davon ausgehen 
müssen, dass sich die Ungleichheitsschere wieder 
schließt. Das ist nicht passiert und es zeigt, dass die 
genannten Trends langfristig weiterwirken.

Herr Offe, Sie haben bereits 1972 mit Ihrer Ver-
öffentlichung »Strukturprobleme des kapitalis-
tischen Staates« die damalige Debatte über das 
Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus 
maßgeblich mitgeprägt. Die Debatte erscheint 
im Hinblick auf die derzeitige Digitalisierung 
von Wirtschaft und Arbeit höchst aktuell. Wie 
wirkt sich aus Ihrer Sicht der gegenwärtige digi-
tale Strukturwandel auf die Funktionslogiken 
der sozialen Marktwirtschaften aus? 

Claus Offe: Für mich ist der Begriff der Prekari-
sierung in diesem Kontext wichtig. Er erfasst die 

vielen Ungewissheiten und Unvorhersehbarkeiten 
des Arbeitslebens vieler Leute. Ob man einen Job 
hat, was die Arbeitsaufgabe ist, wo sie erfüllt wird, 
zu welchen Zeiten, auf welche Dauer und gegen 
welchen Lohn – das alles liegt jenseits der Sphäre 
dessen, was die Arbeitenden kontrollieren und 
als gesichert voraussetzen können. Die Zahl der 
Arbeitsverhältnisse in der Bundesrepublik ist seit 
1994 von 37 auf 43,5 Millionen gestiegen. Nebenbei: 
Es gibt wenige Gesellschaften, in denen wie zurzeit 
in Deutschland mehr als 50 Prozent der Wohn-
bevölkerung erwerbstätig sind. Wenn man sich 
aber die gearbeiteten Stunden anschaut, dann ist 
deren Summe ungefähr gleich geblieben. Sie liegt 
seit Längerem bei rund 58 Milliarden Stunden pro 
Jahr. Der viel gefeierte Rückgang der Arbeitslosig-
keit hängt demnach auch mit der Zunahme pre-
kärer Arbeitsformen, zum Beispiel unfreiwilliger 
Teilzeitbeschäftigung, zusammen, dem Zwang, 
sich vielgestaltigen Flexibilitätsanforderungen zu 
fügen. 

Mit Blick auf »Arbeiten 4.0« denke ich, dass wir 
es bei der Digitalisierung mit einem globalen 
Prozess der Entwertung von Arbeitskraft zu tun 
haben. Die ganze Plattformökonomie dient dazu, 
Jobs zu auktionieren und damit den Wettbewerb 
unter den Arbeitskraft-Anbietern zu intensi-
vieren. In Kalifornien kann man sehen, wie mit 
den digitalen Möglichkeiten der Plattformöko-
nomie nicht nur die Sicherheit der Beschäfti-
gung, sondern auch die Marktbewertung von 
Arbeitskräften sinkt. Aus gesicherten Arbeits-
plätzen werden Jobs und aus Jobs kleinteilige 
Leistungsverträge. Diese Effekte kann man allein 
mit Qualifikationspolitik niemals kompensieren. 
Die langfristige Entwertung der Arbeitskraft hat 
auch damit zu tun, dass mit sinkendem Real-
lohn das Arbeitsangebot (nach Stunden bzw. 
nach Personen pro Haushalt gemessen) steigt 
(added worker effect), anders als bei den meisten 
anderen Angebotskurven. Das globale, im Wett-
bewerb um Beschäftigung stehende Angebot 
an Arbeitskraft hat sich ohnehin in den letzten 
Jahrzehnten gewaltig ausgedehnt, nicht nur 
wegen der gestiegenen weiblichen Erwerbsbetei-
ligung, sondern vor allem wegen der Wanderung 
»from farm to factory«, etwa in Südasien. Die 
Leute stehen damit in einem Wettbewerb gegen-
einander, den sie individuell nur durch Lohnun-

Steffen Mau 

ist Professor für Makrosoziologie 
an der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Er beschäftigt sich mit 
Fragen der sozialen Ungleichheit,  
vergleichender Sozialpolitik-
forschung und Prozessen der 
Digitalisierung. Autor von 
Lebenschancen: Wohin driftet die 
Mittelschicht?, Berlin 2012.
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terbietung gewinnen können. Wenn dann noch, 
wie weithin vorausgesagt, arbeitssparender tech-
nischer »Fortschritt« hinzukommt und sich die 
Prognose einer »säkularen Stagnation« erhärten 
sollte, dann sinkt gleichzeitig die Nachfrage nach 
Arbeitskraft in einem Ausmaß, das uns in eine 
völlig neue Situation bringt; zumal natürlich die 
Entwertung der Arbeitskraft auch negative Aus-
wirkungen auf die makroökonomische Nachfrage 
hat.

Jede Gesellschaft muss das doppelte Problem 
lösen, die Arbeitskraft auf Arbeitsaufgaben zu 
verteilen und dann das wirtschaftliche Ergebnis 
der erledigten Aufgaben, das Einkommen also, auf 
die Arbeitskräfte. Das geschieht im Kapitalismus 
nicht durch ständische Zuteilung, sondern durch 
freie Arbeitsverträge bzw., bei Selbstständigen, 
durch Kaufverträge und Residualeinkommen. 
Ich bin davon überzeugt, dass man mit diesen 
beiden wirtschaftlichen Kerninstitutionen allein 
jenes doppelte Problem auf Sicht nicht mehr wird 
lösen können. Dann bleibt nur übrig, einen Teil 
der Einkommensansprüche auf Bürgerrechte 
statt auf Arbeitnehmerrechte zu gründen. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales hat einen Dialogprozess zu »Arbeiten 
4.0« geführt und im November 2016 ein Weiß-
buch »Arbeiten  4.0« vorgelegt. Eine zentrale 
Erkenntnis aus dem Dialogprozess, aus Studien, 
aber auch Stellungnahmen, die uns erreicht 
haben, war die herausragende Bedeutung von 
Qualifizierung und Weiterbildung. Was sind 
aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, 
um den digitalen Strukturwandel erfolgreich zu 
bewältigen, und wie kann Politik die Menschen 
dabei unterstützen? 

Günther Schmid: Ich knüpfe zunächst an Claus 
Offe an, und in diesem Zusammenhang fällt mir 
der wunderbare Aufsatz des US-amerikanischen 
Ökonomen David Autor mit dem Titel »Why are 
there still so many jobs« ein. Es ist ein Paradox, das 
wir seit über 100 Jahren immer wieder von tech-
nologischer Arbeitslosigkeit sprechen, aber nichts 
dergleichen ist passiert. Zum Teil ist die sogenannte 
technologische Arbeitslosigkeit durch Arbeitszeit-
verkürzung bewältigt und bearbeitet worden. Das 
bedeutet, dass für die Automatisierung von Funk-

tionen und Tätigkeiten absolute Grenzen gesteckt 
sind und dass sehr viele Automatisierungsprozesse 
und Mechanisierungsprozesse verbunden sind 
mit Komplementaritäten: Das heißt, es entstehen 
einfache Jobs, wie beispielsweise Reparaturen, 
oder qualifizierte Jobs, wie zum Beispiel die War-
tung der Maschinen. Typische Beispiele sind der 
Mechatroniker oder Informatiker, die beide in 
sehr starkem Maße nur arbeiten können, wenn sie 
hochwertige Kommunikationsfertigkeiten mit-
bringen. Die Lage, in der wir uns befinden, sieht 
aus meiner Sicht im Hinblick auf die Automatisie-
rung also nicht so düster aus, wie sie Claus Offe 
dargestellt hat. 

Ich stimme zu, dass ein Teil dieser Prozesse eine 
sehr hohe Verantwortung für die Einkommensun-
terschiede trägt und dass diese auch in den letzten 
Jahren zugenommen haben. Auf der anderen Seite 
gibt es Hinweise, dass man hier durch Weiterbil-
dung viel erreichen und die Polarisierung bei den 
Einkommen ausgeglichen werden kann. Anderer-
seits, wenn die Kombination aus Digitalisierung, 
Handwerklichkeit und Kommunikationsfähig-
keit funktioniert, werden auch neue Nachfragen 
geschaffen. Aus meiner Sicht wird oft übersehen, 
dass die Weiterbildung von Erwachsenen des-
wegen sinnvoll ist, weil die neuen Produkte auch 
neue Kompetenzen erfordern. In der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie ist eine 
systematische Erwachsenenqualifizierung und 
Weiterbildung nicht nur wegen des Fachkräftebe-
darfs notwendig, sondern auch im Hinblick auf die 
Nachfrage. Denn wenn die Leute nicht in der Lage 
sind, das zu verstehen und zu gebrauchen, dann 
fragen sie es nicht nach. 

Die Digitalisierung kann daher aus meiner Sicht 
nur durch Weiterbildungsprozesse und lebens-
langes Lernen aufgefangen werden. Die Fähigkeit, 
sich an den Strukturwandel anzupassen, kann 
jedoch aus demografischen Gründen nicht mehr so 
laufen wie früher. Die Jungen sind sozusagen neu 
qualifiziert worden und die Alten sind in Früh-
verrentung gegangen. Das gilt heute nicht mehr 
und deswegen sind eine systematische Weiter-
qualifikation und eine Institutionalisierung eines 
Weiterbildungssystems aus meiner Sicht von ganz 
herausragender Bedeutung, um diesen Struktur-
wandel überhaupt zu bewältigen. 
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Die Professoren Claus Offe, Günther Schmid und Steffen Mau.
Hans-Christian Plambeck
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Mau: Die Frage des Wandels der Arbeit und die 
Frage der Ungleichheit sind zwei verschiedene 
Paar Schuhe. Natürlich, wenn alles eintrifft, was 
Günther Schmid sagt, dann heißt das noch lange 
nicht, dass sich die Ungleichheitsschere wieder 
schließt. Ganz im Gegenteil, ich würde vermuten, 
dass sie sich weiter öffnet. Natürlich ist es gut, 
Humankapital auszubilden, eine gut qualifizierte 
Bevölkerung zu haben, auch um Jobs überhaupt 
hier zu halten, die sonst natürlich auch irgendwie 
abwandern könnten. 

Ich teile trotzdem die grundsätzliche Auffassung 
von Claus Offe. Man hat ja zwei Phänomene, die 
jetzt ineinandergreifen: Das eine ist der technolo-
gische Wandel, das andere ist die Globalisierung. 
Der technologische Wandel heißt ja zum einen, 
dass wir jetzt in der Lage sind, nicht nur in der 
Fertigung Maschinen und automatisierte Pro-
zesse einzuführen, sondern zunehmend auch bei 
kognitiv anspruchsvollen Tätigkeiten – das war 
vorher nicht so. Nun betrifft dies auch hochkom-
plexe Tätigkeiten, die oftmals nicht nur mindes-
tens so gut wie vom Menschen ausgeführt werden 
können, sondern vielfach sogar besser. Daher gibt 
es einen riesigen Anreiz, da zu investieren. Das 
Zweite ist der Prozess der Globalisierung und hier 
vor allem die Verlagerung oder die Ortsunabhän-
gigkeit dieser Tätigkeiten. Mein Lieblingsbeispiel 
ist immer dieser Chirurgieroboter Da Vinci. Den 
gibt es in zwei Versionen: einmal als Konsole, die 
in Boston stehen kann und die OP wird möglicher-
weise im Irak, in einem Container durchgeführt, 
aber es gibt ihn auch als vollcomputerisierten Chi-
rurgieroboter, der OPs mit einer geringeren Feh-
lerquote machen kann, weil er eine bessere Fein-
motorik besitzt. Viele der nun automatisierbaren 
Tätigkeiten sind klassische Mittelschichtstätig-
keiten und ganz häufig akademische Tätigkeiten. 

Das ist im Prinzip das Neue, der Qualitätssprung 
dieser Entwicklung. Was wir bisher nicht wissen, 
ist, ob es ein reiner Substitutionseffekt ist. Oder ob 
wir nicht gleichzeitig eine Verlagerung von vielen 
Tätigkeiten haben, möglicherweise mit der Folge 
eines neu entstehenden Dienstleistungsproleta-
riats. Das sind die Clickworker, Regalauffüller und 
DHL-Fahrer. Das sind Leute, die in biografischen 
Sackgassen ohne Weiterentwicklungsmöglich-
keiten verharren und diese Tätigkeiten zu einem 

Preis anbieten, wo es gar keinen unternehmeri-
schen Druck gibt, sie durch Maschinen ersetzen 
zu lassen. Möglicherweise ist eine Drohne im 
Zustellbereich auch künftig noch teurer im Unter-
halt und im Energieverbrauch als ein sehr billiger 
Fahrer zum Mindestlohn. Es kann also sein, dass 
Tätigkeiten bleiben. Auch Tätigkeiten im hoch 
qualifizierten Bereich, also Algorithmenschreiber, 
Leute im Finanzsektor, Leute im Bildungswesen, 
werden bleiben. Aber ein Teil dieser Tätigkeiten 
könnte sicherlich auch ersetzt werden. 

Und hier komme ich zurück auf die Ausgangsfrage: 
Was passiert eigentlich unter diesen Bedingungen 
mit einem sozialen Sicherungsmodell, das sich 
nach wie vor sehr stark an versicherungspflich-
tige Erwerbstätigkeit bindet? Wir sehen hier eben 
auch eine funktionale Verschiebung der Einkom-
mensströme, also weg von Erwerbstätigkeit und 
hin zu einem größeren Anteil von Kapital- und 
Unternehmenseinkünften. Wir haben auch einen 
Anteil von Leuten, die vielleicht nicht unbedingt 
in reguläre und Vollzeitbeschäftigung gehen. Wir 
haben die brüchiger und diskontinuierlich wer-
denden Erwerbsbiografien, und das gibt schon 
Anlass, auch die Finanzierungsgrundlage unserer 
Sicherungssysteme neu zu überdenken. Wir haben 
ständig wachsende Qualifikationsanforderungen 
in vielen Bereichen und einen hochfrequenten 
Technologieumschlag.

Eine Möglichkeit wäre, dass man alle Einkom-
mensströme in die Finanzierung einbezieht, also 
nicht nur die Erwerbseinkünfte, sondern auch alle 
Kapitaleinkünfte. Man kann sich auch Modelle 
von Bürgerversicherungen oder solche mit stärker 
steuerfinanzierten Sicherungsarrangements vor-
stellen. Ich glaube, in diese Richtung muss die 
Diskussion gehen, relativ unabhängig davon, wie 
jetzt die konkreten Abschätzungen der Entwick-
lung des Gesamtvolumens der Arbeit oder der 
Beschäftigungsmöglichkeiten sind. Wir haben 
einen fundamentalen Wandel, für den wir auch 
offen sein sollten. Man muss ihn aber institutio-
nell begleiten und darf auch nicht – selbst wenn 
man es wünschen würde – an einem Typus von 
Erwerbsmodell festhalten, der in der bestehenden 
Form vielleicht langfristig nicht überlebensfähig 
ist. Der Druck ist enorm, diese Sichtweise teile 
ich mit Claus Offe. Die Frage der Clickworker, 
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der Plattformökonomie, die sehr viel stärkere 
Taktung und Bindung jedes einzelnen Arbeits-
schritts an Rentabilität, die zunehmende Projek-
tifizierung von Arbeit, das ist schon etwas Neues 
und weicht doch alles sehr von dem klassischen 
Erwerbsverhältnis ab, wie wir es bisher kannten.

Offe: Wir haben uns längst an eine funktionale 
Mischung der Lebensphasen gewöhnt. Will sagen: 
Lernen tun wir nicht nur in der Kindheit und 
Jugend, sondern lebenslänglich durch Weiterbil-
dung, Fortbildung und Umschulung und Learning 
on the Job. Die Ausdehnung der in Ausbildung 
verbrachten Anteile der Lebenszeit hat nun eine 
manifeste und eine latente Funktion. Die mani-

feste Funktion besteht darin, dass man die Leute 
besser qualifiziert. Sie können dann produktiver 
arbeiten bzw. meistern Aufgaben, vor die sie 
durch Innovationen des Arbeitsprozesses gestellt 
werden. Die latente Funktion ist die, dass wäh-
rend der Lern- und Qualifikationsphasen ein Teil 
des Arbeitsangebots aus dem Markt genommen 
wird. Hier gibt es einen nicht marktlichen Auf-
stiegswettbewerb: »Wenn alle sich auf die Zehen-
spitzen stellen, kann keiner besser sehen.« Qua-
lifikationsgewinne werden womöglich durch 
ihre Verallgemeinerung (bisweilen auch beklagt 
als »Überakademisierung«) zunichtegemacht. 
Wenn die angebotssenkende latente Funktion 
der Lernphasen erhalten bleiben soll, müsste eine 
»eigenwertige« Konzeption von Bildungspro-
zessen gefunden werden, die ja nicht allein einer 
verbesserten Erwerbsfähigkeit dienen – sowie ein 
Rechtsanspruch auf die Teilnahme an solchen 
Prozessen. Nachdem die Arbeitszeitpolitik der 
1980er-Jahre weitgehend gescheitert ist, müssen 
wir neu über Motive und Legitimationen dafür 
nachdenken, dass Teile des zeitlichen Arbeitsan-
gebots aus dem Markt genommen werden.

Schmid: Ich stimme zu, dass wir einen säkularen 
Prozess der Jobpolarisierung und der Automa-
tisierung und Vermarktlichung von einfachen 
Tätigkeiten haben. Ich bin auch der Meinung, dass 
wir hier neue soziale Sicherungssysteme einbauen 
müssen, die nicht mehr nur auf Arbeit basieren, 
sondern eben auch auf allen Einkommensarten. 
Ich stimme nicht zu in dem wichtigen Punkt, dass 
wir diese These der säkularen Stagnation einfach 
hinnehmen müssen. Dahinter steckt zum Groß-
teil auch das pessimistische Verständnis, dass sich 
nichts ändern lässt.

Das BMAS hat im Weißbuch »Arbeiten 4.0« die 
Idee eines persönlichen Erwerbstätigenkontos 
vorgeschlagen. Die Idee ist, jeder Bürgerin bzw. 
jedem Bürger ein frei verfügbares finanzielles 
Budget zur Verfügung zu stellen, das indivi-
duell und eigenständig genutzt werden kann, 
zum Beispiel für Weiterbildungen oder Grün-
dungen. Jeder von Ihnen hat jeweils zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten ähnliche Vorschläge 
in die Debatte eingebracht. Sehen Sie nach wie 
vor die Notwendigkeit für ein derartiges neues 
sozialinvestives Instrument? 

Claus Offe 

ist Professor emeritus of Political 
Sociology an der Hertie School 
of Governance. Er war Professor 
für Politikwissenschaften und 
Politische Soziologie an den 
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Schmid: Ich kann sagen, dass ich die Idee sehr 
begrüße und unterstütze. Ich habe selbst 2008 in 
einem Gutachten für die Friedrich-Ebert-Stiftung 
den Vorschlag eines Persönlichen Entwicklungs-
kontos (PEK) entwickelt, das in der Ausgestaltung 
und auch in der Zielsetzung sehr ähnlich ist. Ich 
habe diesen Vorschlag später auf die Entwicklung 
eines Weiterbildungsbudgets verengt, weil ich 
meine, dass dies im Hinblick auf den kurz- und 
mittelfristigen Aufbau eines funktionierenden 
Weiterbildungssystems ganz zentral ist. Ich habe 
dieses Weiterbildungsbudget auf ein persönliches 
Weiterbildungskonto konzentriert, weil ich grö-
ßere Umsetzungschancen sehe. 

Ich habe ein Weiterbildungsbudget vorgeschlagen, 
das auf drei Standbeinen steht. Das erste Stand-
bein ist das Beitragssystem: Beschäftigte und 
Arbeitgeber zahlen gleichermaßen und zweck-
gebunden in dieses Konto ein. Aufgrund der Ein-
zahlungsdifferenzen und digitalen Entwicklungs-
tendenzen sollten bei Geringqualifizierten und 
mittleren Qualifikationen zusätzliche Anreize 
hinzukommen. Deshalb das zweite Standbein: 
Die Beitragszahlungen werden durch einen steu-
erfinanzierten Zuschuss in gleicher Höhe ergänzt. 
Letztendlich zahlen die weniger Verdienenden 
weniger ein, sodass ein Umverteilungsprozess 
stattfindet. Die Idee dahinter ist Vorabumver-
teilung zugunsten von Geringqualifizierten und 
Geringverdienenden. Es sollen Anreize zu mehr 
riskanten Investitionen geschaffen werden, die 
sich langfristig auszahlen, weil dadurch mehr 
Menschen in die Lage versetzt werden, eigen-
ständig Qualifikations- und Weiterbildungspro-
zesse in Gang zu setzen. Ich habe drittens das 
Konzept der Ziehungsrechte gewählt, weil es die 
individuelle Autonomie stärkt, selbstständig Pro-
zesse in Gang zu setzen; solche Ziehungsrechte 
sind auch legitimiert, wenn sie gleichzeitig durch 
Eigenleistung mitfinanziert werden. 

Diese Weiterbildungsbudgets könnten mittel- und 
langfristig in ein Persönliches Entwicklungskonto 
überführt werden, das neben Weiterbildung auch 
andere Funktionen erfüllt, zum Beispiel die soziale 
Sicherung von prekären Jobs.  

Sie schreiben, dass Sie Ihr Modell des Persön-
lichen Entwicklungskontos als eine Chance 

sehen, das innovative Verhaltensrisiko zu 
stärken. Was meinen Sie damit?

Schmid: Ein solches Konto kann die Verhand-
lungsposition von Beschäftigten gegenüber den 
Arbeitgebern enorm stärken. Darüber hinaus 
kann durch ein PEK auch längerfristig, entspre-
chend den Lebensverlaufsrisiken geplant werden. 
Ich kann ein Beispiel geben: Ich kenne jemanden, 
der Gasinstallationen macht, er ist mittlerweile 
schon 50 Jahre. Schon lange wollte er sich zum 
Flugbauingenieur weiterbilden, aber das hat nie 
geklappt. Jetzt wird er wahrscheinlich den tech-
nologischen Wandel nicht mehr schaffen, weil die 
ganzen Gasinstallationen zunehmend digitalisiert 
werden. Er bräuchte unbedingt eine Fortbildung. 
Solche Menschen gibt es viele. Wenn sie ein Per-
sönliches Entwicklungskonto hätten, möglicher-
weise aufgestockt nach dem Vorschlag von Steffen 
Mau durch ein Startguthaben, dann wäre das 
innovative Verhaltensrisiko gestärkt, das heißt die 
Menschen wären eher bereit, solche Neuerungen 
zu versuchen.

Herr Offe, Ihr Modell eines Sozialerbes, das 
Sie zusammen mit Ihren Kollegen Gerd Grö-
zinger und Michael Maschke in Anlehnung an 
US-amerikanische Konzepte einer sogenannten 
Teilhabegesellschaft entwickelt haben, liegt nun 
schon über zehn Jahre zurück. Sind Sie immer 
noch der Auffassung, dass wir solche neuen 
Kontenmodelle bei der sozialpolitischen Beglei-
tung von Globalisierung und Digitalisierung 
benötigen?

Offe: Zunächst bin ich sehr angetan davon, dass 
solche weitergehenden unorthodoxen Ideen wie 
das Persönliche Erwerbstätigenkonto in Ihrem 
Hause gediehen sind und offenbar weiterge-
deihen – wenn auch der Name vielleicht nicht ideal 
ist. Seit langer Zeit versuche ich, an die einfache 
Tatsache zu erinnern, dass Arbeit die Gesamtheit 
nutzenstiftender Tätigkeiten bezeichnet und sich 
nicht auf Erwerbsarbeit beschränkt. Es gibt viele 
nützliche Tätigkeiten, die nicht Erwerbsarbeit sind 
und die vielleicht sogar dann am besten ausge-
führt werden, wenn sie aus der Logik der Erwerbs-
arbeit herausgenommen sind; man denke an die 
Schularbeiten von Schülerinnen und Schülern 
oder die Probleme der »Lohnpflege«, an ehren-
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amtliche Tätigkeit oder die Arbeit künstlerischer 
Avantgarden, an Eigenarbeit und Selbstbedienung. 
Ich denke, dass die »Bürgerin« bzw. der »Bürger« 
– sozusagen als umfassendster Begriff für das 
Potenzial für nützliche Tätigkeiten – im Mittel-
punkt zukünftiger Überlegungen stehen muss und 
nicht die bzw. der »Erwerbstätige«. 

Eine Schlussfolgerung aus diesem Perspektiv-
wechsel ist seit den 1980er-Jahren die Idee des 

bedingungslos garantierten Grundeinkommens, 
das allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt 
und aus Steuern finanziert wird. Es erlaubt den 
Leuten und ermutigt sie, Tätigkeiten ihrer Wahl 
auszuüben, ohne sich dabei (im Idealfall) dem 
Verarmungsrisiko auszusetzen. Eine der vielen 
Fragen, die sich dabei stellen, ist diese: Ist die nicht 
erwerbliche Tätigkeit, die jemand ausübt, tatsäch-
lich als »nützlich« zu werten und kann sie deshalb 
Anspruchsgrundlage für bürgerrechtliche Trans-
fers sein? Anthony Atkinson hat in diesem Sinne 
das Grundeinkommen als »participation income« 
gedeutet.1 Aus meiner Sicht sollten die Kriterien 
für Nützlichkeit nicht zu eng gefasst werden, weil 
sonst eine enorme Bürokratie in Bewegung zu 
setzen wäre. Der müssten die Bürgerinnen und 
Bürger ständig glaubhaft machen, dass sie tatsäch-
lich Pflegedienste für Verwandte geleistet haben. 
Lassen wir doch besser diesen ganzen Aufwand 
entfallen und operieren mit der pauschalen Unter-
stellung des Motivs, dass sich die Leute in ihren 
sozialen Zusammenhängen nützlich machen und 
Anerkennung gewinnen wollen.

Herr Mau, was kann der von Ihnen vorgeschla-
gene Lebenschancenkredit, was das bedin-
gungslose Grundeinkommen nicht kann?

Mau: Der Begriff Lebenschancen stammt von Ralf 
Dahrendorf. Da geht es um die Verbindung von 
Rechten und Ressourcen und natürlich auch um 
die Stärkung individueller Verantwortung und 
Entscheidungsmacht für das eigene Leben. Das 
ist für mich ein Wert an sich. Ich bin ein großer 
Freund und Anhänger der Ziehungsrechte als 
Alternative, nicht als Ersatz für bisherige Formen 
des Zugangs zur Sozialleistung, also Versiche-
rungsleistungen oder Fürsorgeleistungen oder 
universelle Leistungen anderer Art. Ich binde 
diesen Lebens chancenkredit an die Verwendung 
für bestimmte Zwecke. Ich möchte nicht, dass er 
rein monetär ausgezahlt wird, weil das enorme, 
möglicherweise nachteilige sozialstrukturelle 
Effekte hätte. Die »financial literacy« ist gesell-
schaftlich sehr ungleich verteilt. Es gibt sehr große 
Gruppen, die sehr große individuelle Rendite 
daraus ziehen können, und bei anderen Gruppen 
geht so ein Konto eben in den Konsum. Wenn ich 
den Begriff der Lebens chancen ernst nehme, dann 
muss ich eigentlich sagen: Was erweitert tatsäch-

Günther Schmid
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lich Lebenschancen, und damit meine ich auch die 
Lebenschancen, die Herr Dahrendorf als die ins-
titutionellen Bedingungen individueller Entfal-
tung und individuellen Wachstums definiert? Da 
kann man jetzt ein ganzes Potpourri von Zwecken 
identifizieren. 

Ich habe drei genommen, die ich für sehr relevant 
halte: Das ist zum einen der Bereich der Weiter-
bildung und Qualifikation und zum Zweiten der 
Bereich der Zeitsouveränität, also die Möglichkeit, 
Pflege und Betreuungszeiten auch zu finanzieren, 
und das Dritte ist der Bereich der atypischen 
Risiken. Letzterer ist noch etwas unterdefiniert, 
ich denke da an Lebensschicksale, die man nicht 
selbst kontrollieren kann. Dazu gehört, nur ein 
Beispiel unter vielen, ein Sportunfall mit anschlie-
ßender dauerhafter Erwerbsunfähigkeit und der 
Notwendigkeit, eine Wohnung behindertenge-
recht umzubauen. Solche Risiken sind zu wenig 
abgesichert und für die Lebenschancen dennoch 
ganz elementar. 

Mir geht es auch gar nicht um die konkrete Aus-
gestaltung, um die Höhe dieser Ziehungsrechte. 
Es geht mir vielmehr um diese Art von Denkfigur, 
diese Vorstellung »Da gibt’s noch etwas Drittes 
neben dem, was wir sonst in der Sozialpolitik 
so betreiben«. Und warum brauchen wir dieses 
Dritte? Das Dritte brauchen wir, weil Sozialpolitik 
von der Stange, mit eng vordefinierten Kondi-
tionalisierungen, immer weniger funktioniert. 
Die Lebensverläufe werden bunter. Das Leben – 
nicht nur die Erwerbstätigkeit – wird atypischer. 
Das Atypische wird eigentlich das Normale, und 
darum braucht man natürlich viel stärker indi-
viduell variable, disponible Möglichkeiten des 
Zugangs zu sozialen Rechten über den Lebensver-
lauf hinweg. Rechte, auf die man zählen kann und 
auf die man, nach eigenem Bedarf, zurückgreifen 
kann. Für diese Idee steht der Lebenschancen-
kredit. Ich wollte auch ein Modell finden, das ein 
wenig auf die Ungleichheitsfrage reagiert. Sie wird 
diese nicht vollständig adressieren können, aber 
zumindest einen erkennbaren Schritt tun. Denn 
ich schlage vor, den Lebenschancenkredit unter 
anderem aus einer höheren Besteuerung von Erb-
schaften zu finanzieren. Ich denke, dass man hier 
eine enorme Umverteilung von Lebenschancen 
hinbekommen würde. Für diejenigen, die diese 

Erbschaftssteuer dann zu zahlen hätten, gibt es 
eigentlich im Hinblick auf ihre Lebenschancen 
durch diese etwas höhere Besteuerung kaum 
Einbußen. Das wäre dann auch nach wie vor ein 
verhältnismäßig geringer Satz. Für diejenigen, die 
am unteren Ende der Sozialstruktur leben, sind 
20.000 Euro aber ein erheblicher Hebel. 

Ich glaube, es bedeutet noch einen Vorteil, wenn 
man Ziehungsrechte schafft, und der besteht 
darin, dass der durchschnittliche Erbe über 
50  Jahre alt ist. Das sind Leute in arrivierten 
Positionen, meistens auch schon privilegiert auf-
gewachsen, die brauchen häufig gar keine zusätz-
liche Unterstützung. Die Ziehungsrechte ermög-
lichen, den Lebenschancenkredit genau dann in 
Anspruch zu nehmen, wenn man ihn tatsächlich 
braucht. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass 
Ziehungsrechte auch aus ökonomischer Perspek-
tive eine Optimierung dieser Art von Verteilung 
über den Lebensverlauf hinweg bedeuten würden. 
Man könnte sie auch nur für Weiterbildung ein-
setzen. Mit Weiterbildungskonten und auch mit 
Zeitkonten gibt es Erfahrungen, auf die man auf-
bauen könnte. Klar ist, es ist ein bürokratischer 
Mehraufwand, doch es gibt Modelle, die funkti-
onieren. Dann hätte es wirklich massive Effekte. 

Herr Schmid, bei Ihrem Vorschlag verweisen 
Sie auf die Fokussierung auf Weiterbildung und 
betonen die Notwendigkeit mehrerer Finanzie-
rungsquellen. An welche denken Sie genau und 
wie ist es um die politischen Durchsetzungs-
chancen Ihres Vorschlags bestellt?

Schmid: Diese Fokussierung bezieht sich nur auf 
den Vorschlag eines Weiterbildungskontos mit 
Ziehungsrechten. Ich denke, dass die Kombination 
von Beitragsfinanzierung, bezogen auf die Löhne 
auf der einen Seite, aber auch Steuerfinanzierung 
im Verhältnis eins zu eins auf der anderen, die 
geeignete Finanzierungsform ist. Insgesamt stelle 
ich mir eine Größenordnung von 24.000 bis 28.000 
Euro an individuellen Ziehungsrechten vor. Ich 
denke, dass diese Kombination – insbesondere bei 
der Weiterbildung – auch deswegen von Vorteil ist, 
weil damit die Arbeitgeber wie auch die Beschäf-
tigten und die Sozialpartner ein Interesse daran 
hätten, dass aus diesem Weiterbildungsbudget 
etwas Vernünftiges gemacht wird. 
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Ich verstehe unter Weiterbildung nicht nur for-
male, sondern auch informelle Weiterbildung. 
Mit den Ziehungsrechten wäre die Möglichkeit 
gegeben, für weniger Qualifizierte betriebliche 
informelle Weiterbildungen zu betreiben und 
zum Beispiel auch Produktivitätsdefizite auszu-
gleichen. Im Hinblick auf die Finanzierung eines 
ergänzenden Persönlichen Entwicklungskontos 
wäre, wie von Herrn Mau bereits dargelegt, über 
die Idee einer zusätzlichen Finanzierung über 
die Erbschaftssteuer nachzudenken. Man könnte 
mittel- und langfristig auch überlegen, einen Sozi-
alkapitalfonds zu etablieren, indem der Staat zum 
Beispiel Aktien aufkauft und aus den Renditen 
dieser Aktien eine Sozialdividende auszahlt. Diese 
Sozialdividende könnte dann auf dieses Budget 
draufgeschlagen werden. Es gibt nicht nur die 
Ungleichheit von Erbschaften, die aus meiner Sicht 
und aus der Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger 
ungerecht ist, sondern auch diejenige Ungerechtig-
keit, die sich durch die Anlage von Kapital ergibt. 
Das Kapitalvermögen ist schon sehr ungleich ver-
teilt. Aber selbst die Anlage eines Kleinverdieners 
bringt nicht so viel Rendite wie die Anlage eines 
Großverdieners. Um diese Ungerechtigkeit auszu-
gleichen, wäre daher ein Sozialkapitalfonds aus 
meiner Sicht eine zusätzliche Finanzierungsquelle, 
die man mittel- und langfristig in Betracht ziehen 
sollte. 

Was würden Sie jungen Menschen, zum Beispiel 
Ihren Studierenden, raten? Wie sollten sie ihr 
persönliches Guthaben einsetzen? 

Offe: Sie sollen die Wahl haben und sie sollen über 
die Folgen ihrer Wahl gründlich belehrt werden. 
Der verbreitete Analphabetismus in Finanzdingen 
muss gründlich überwunden werden. Dann 
stehen Unternehmensbeteiligungen, Immobili-
enanschaffungen, Humankapitalinvestitionen 
und anderes zur Disposition, unter anderem 
auch alternativökonomische Formen der »neuen 
Selbstständigkeit«. 

Mau: Was ich mir nicht wünschen würde, ist, wenn 
Leute eine rein strategische Form der Lebensfüh-
rung etablieren würden. Es muss auch ein Frei-
heitsgewinn dabei sein, der auch das Engagement 
für Dritte oder für gemeinnützige Zwecke ein-
schließt. Einen Freiheitsgewinn würde ich auch 

darin sehen, dass Personen nicht nur individuelle 
Weiterbildung nach Prestige oder Bildungsrendite 
auswählen, sondern viel stärker auch nach persön-
lichen Interessen, Neigungen und Kompetenzen. 
Auch in Bezug auf die Lebenschancen wäre so der 
erzeugte Mehrwert viel größer und möglicher-
weise auch die – breit verstandene – gesellschaft-
liche Rendite. Das nimmt auch wieder Bezug 
auf den »academic drift«, den Claus Offe schon 
erwähnt hat. Vielleicht entspannt es Menschen 
zu wissen, dass man solche Ziehungsrechte über 
den Lebensverlauf hinweg hat. Stärker zu solchen 
Karrierepfaden oder Lebenswegen zu ermuntern, 
die individuell bereichern und zugleich gesell-
schaftlich sinnvoll sein können, das wäre meine 
Hoffnung. Dass es bestimmte Zukunftsängste 
etwas abschwächt. Wenn das gelingen würde, 
neben allen Gewinnen, die man auf der Qualifi-
kationsseite dabei auch hätte, wäre es schon eine 
tolle Sache.

Schmid: Mein Rat an Jugendliche wäre, dass sie 
voraussehen sollten, dass die größten Lebens-
verlaufsrisiken wahrscheinlich in der mittleren 
Phase auftreten. Bei der Elternschaft mit Kin-
dern, wo plötzlich alle möglichen Belastungen 
auf die jungen Erwachsenen zukommen. Das ist 
die Phase, in der so eine Sicherheit, so ein Polster, 
auf das man aufbauen kann, ganz entscheidend 
sein kann. Diesen psychologischen Effekt sollte 
man nicht unterschätzen. Wobei die Frage einer 
Umschulung auch mit 40 oder 50 Jahren auf-
treten kann. Jede längerfristige Weiterbildung ist 
auch ein Investitionsrisiko. Darum spreche ich 
von diesen Risiken und Vorabumverteilungen 
und ermuntere die Menschen, tatsächlich den 
Schritt zur Veränderung, zur Weiterentwicklung 
zu gehen. 

Das Gespräch mit Steffen Mau, Claus Offe  
und Günther Schmid führten Anna Primavesi 

und Sven Rahner. 
Es fand am 23. März 2017 statt.



Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens wird aktuell breit 
diskutiert und erscheint auf den ersten Blick verlockend. Aber hält sie 
einer genaueren Untersuchung stand? Welche Motive haben die Befür-
worter eines Grundeinkommens, das einer Umwälzung des Sozialstaats 
gleichkäme, und welches Staatsverständnis steckt dahinter? Was unter-
scheidet die verschiedenen Modelle eines Grundeinkommens und was 
wollen sie leisten? 

WaRUm daS  
BEdINGUNGSLOSE 
GRUNdEINKOmmEN 
KEINE aNTWORT 
aUF dEN dIGITaLEN 
WaNdEL IST

Anne Ebert und Sven Rahner

IdEENPOLITISCHER ENTSTEHUNGSKONTEXT 
UNd dISKURSPOLITISCHE LaGE 

Mit Blick auf die Auswirkungen der Digitali-
sierung auf den Arbeitsmarkt entfaltet die Debatte 
um ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) 
derzeit eine bemerkenswerte Dynamik. Die Idee 
eines Grundeinkommens scheint viele Menschen 
zu elektrisieren, stellt die »Süddeutsche Zeitung« 
in ihrer Online-Ausgabe vom 9. April 2017 fest, und 

»Der Spiegel« vom 14. Mai 2016 nennt das Grund-
einkommen eine »Weltformel für alles und jeden«. 

Vielfach wird vor dem Hintergrund der 
Digitalisierung das Ende der Arbeitsgesellschaft 
prophezeit und in diesem Zusammenhang das 
Grundeinkommen als Lösung ins Spiel gebracht. 
Im Kern steht die Annahme, dass zunehmend 
Roboter die Aufgaben übernehmen, die derzeit von 
Menschen ausgeführt werden. So sinke der Bedarf 
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an menschlichen Arbeitskräften. Die vorhandenen 
Arbeitskräfte verfügten nicht über ausreichende 
Fähigkeiten zur Durchführung der verbleibenden 
Tätigkeiten, wie die Programmierung der Roboter. 
Hier gelte es im Sinne einer sozialverträglichen 
Gestaltung des Wandels, Arbeit und Einkommen 
zu entkoppeln, weil es immer weniger Menschen 
möglich sein werde, ihre eigene Existenz durch 
Arbeit zu sichern. 

Angetrieben von derart pessimistischen 
Prognosen über den Wegfall von Arbeitsplätzen 
durch die Digitalisierung melden sich zunehmend 
auch Unternehmensgründer aus dem Silicon 
Valley (unter anderem Tesla-Chef Elon Musk oder 
Facebook-Mitbegründer Chris Hughes) und Vor-
standschefs von DAX-Konzernen (unter anderem 
der Telekom-Chef Timotheus Höttges und der 
SAP-Vorstand Bernd Leukert) als Befürworter 
eines bedingungslosen Grundeinkommens zu 
Wort. Ausgeblendet wird hierbei, dass technologi-
sche Entwicklungen in der Geschichte der Arbeit 
zwar oftmals mit einem schmerzhaften Struk-
turwandel einhergingen, dieser jedoch stets auch 
neue Wachstums- und Beschäftigungspotenziale 
schuf (Vogler-Ludwig/Düll/Kriechel 2016). 

In der Schweiz gab es im Juni 2016 vor diesem 
Hintergrund gar eine Volksabstimmung, in der 
jedoch mit 78 Prozent eine große Mehrheit gegen 
die Einführung eines BGE in Höhe von 2.500 
Franken (knapp 2.200 Euro) monatlich stimmte. 
In Deutschland konnte die private Initiative »Mein 
Grundeinkommen« rund 100 durch Crowdfun-
ding finanzierte Grundeinkommen für die Dauer 
eines Jahres öffentlichkeitswirksam verlosen. Auch 
der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung 
in Schleswig-Holstein sieht vor, ein »Zukunfts-
labor« zur Diskussion der Umsetzbarkeit neuer 
Absicherungsmodelle wie des Grundeinkommens 
ins Leben zu rufen.

Dabei ist die Idee, alle Bürgerinnen und Bürger 
an den Gesamteinnahmen der jeweiligen Gesell-
schaftsformation ohne Feststellung der Bedürftig-
keit zu beteiligen, nicht neu. Schon Thomas Morus 
formulierte in seinem sozialutopischen Roman 
»Utopia« (1516) die Vision, allen Menschen eines 
Landes eine Art Lebensunterhalt zu bezahlen, um 
Diebstahl vorzubeugen. Erich Fromm spricht sich 

1955 in »The sane society« für ein arbeitsunabhän-
giges Grundeinkommen neben den bestehenden 
Sozialversicherungen aus. Aus seiner Sicht ist ein 
solches Grundeinkommen ein Menschenrecht, das 
nicht an eine Bedingung geknüpft werden kann, 
etwa an die Bedingung, durch Erwerbstätigkeit 
einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Weitere 
ideengeschichtliche Anknüpfungspunkte finden 
sich in Vorschlägen wie der »sozialen Dividende« 
der liberal-konservativen britischen Politikerin 
Juliet Rhys-Williams (1943) oder dem Konzept der 
negativen Einkommensteuer des wirtschaftslibe-
ralen Ökonomen Milton Friedman in »Capitalism 
and Freedom« (1962). 

Der Diskurs um ein bedingungsloses Grund-
einkommen lässt sich, obwohl er in der Öffent-
lichkeit und in den Medien häufig als homogenes 
Gedankenkonstrukt dargestellt wird, grob in zwei 
zum Teil gegensätzliche Zielsetzungen und Grup-
pierungen aufteilen: Während das wirtschafts-
liberal motivierte Lager der Befürworter eines 
Grundeinkommens weitgehend ökonomistisch 
argumentiert, überwiegen bei den sozialrefor-
merischen Vertretern egalitär-emanzipatorische 
Gesichtspunkte. Erstere zielen vor allem auf eine 
Vereinfachung der Sozialsysteme ab, bei Letzteren 
stehen verteilungspolitische Motive im Vorder-
grund. Wirtschaftsliberale Befürworter verfolgen 
zumeist Strategien radikaler Rückführung sozi-
alstaatlichen Handelns. Egalitär-emanzipatori-
sche Befürworter zielen laut Selbstaussage auf die 
Befreiung der Gesellschaft vom Druck zu arbeiten. 
Dies befördere die Ausübung von Ehrenämtern, 
setze kreative und unternehmerische Kräfte frei 
und schaffe Raum für die Ausübung von Familien- 
und Pflegearbeit.

mOdELLE dES BEdINGUNGSLOSEN 
GRUNdEINKOmmENS

Auch die drei vergleichsweise konkreten Vor-
schläge, die in Deutschland diskutiert werden, 
lassen sich den beiden Gruppierungen zuordnen. 
Das »solidarische Bürgergeld«, das von dem Öko-
nomen Thomas Straubhaar und dem ehemaligen 
Ministerpräsidenten Dieter Althaus (CDU) entwi-
ckelt wurde, sieht als Beispiel eines wirtschafts-
liberal motivierten Vorschlags eine Zahlung von 
600 Euro in Form einer negativen Einkommen-

A R B E I T E N  4 . 0  W E R K H E F T  0 4 S E I T E  175

P E R S P E K T I V E N



steuer an alle Einwohnerinnen und Einwohner 
Deutschlands vor. Hiervon sollen jedoch 200 Euro 
als Gesundheitspauschale eingezogen werden, 
sodass unter dem Strich neben einer kostenlosen 
Krankenversicherung ein Bürgergeld von 400 
Euro bliebe. Sozialleistungen wie Arbeitslosen-, 
Kranken- und Rentenversicherung sowie Grund-
sicherung würden weitestgehend entfallen und 
nur punktuell wie im Falle eines Bürgergeldzu-
schlags für Wohnung und zusätzliche Bedarfe 
ersetzt. Der Drogeriemarkt-Gründer Götz Werner 
schlägt hingegen ein generöseres Grundein-
kommen vor und führt beispielhaft den Betrag 

von 1.000 Euro an. Im Gegenzug würden jedoch 
alle anderen Sozialleistungen wegfallen (Werner 
2007). 

Das von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Grundeinkommen, das der Partei DIE LINKE 
nahesteht, vorgeschlagene »emanzipatorische 
Grundeinkommen« sieht neben der Zahlung eines 
existenz- und teilhabesichernden Grundeinkom-
mens zusätzlich eine Reihe von unterstützenden 
Maßnahmen zur Arbeitszeitverkürzung und Ver-
besserung der Geschlechtergerechtigkeit sowie 
einen Mindestlohn von 10 bis 12 Euro vor.

Kanada
In der Stadt Dauphin wurde von 
1974 bis 1979 das Experiment MIN-
COME durchgeführt. Familien 
ohne eigenes Einkommen bekamen 

60 Prozent der Niedriglohngrenze. Doch da nicht 
alle Einwohnerinnen und Einwohner in den 
Genuss kamen, handelt es sich nicht um ein BGE. 
Für jeden Dollar aus einer anderen Einkommens-
quelle wurde der Transfer um 50 Cent reduziert. 
Es wurden positive Effekte auf Gesundheit und 
Bildung festgestellt, dabei wirkten Letztere auch 
auf Kinder aus Familien ohne MINCOME-Bezug 
(Mallet 2015). Nach fünf Jahren musste das Projekt 
beendet werden, weil das Budget von 17 Millionen 
Dollar aufgebraucht war.

Namibia 
Zunächst auf zwei Jahre befristet, 
wurden ab 2008 den 1.000 Bewoh-
nerinnen und Bewohnern eines 
Dorfes monatlich ca. 10 Euro gezahlt 

(finanziert durch NGOs und aus Spendengeldern), 
danach ca. 8  Euro, die auch nur unregelmäßig 
gezahlt werden konnten. Festgestellt wurde der 
Rückgang von Unterernährung bei Kindern, eine 
Verbesserung des (nicht kostenfreien) Besuchs von 
Schulen und Krankenhäusern sowie ein starkes 
Wirtschaftswachstum durch die gestiegene Kauf-
kraft. Da viele kleine Geschäfte wieder schließen 
mussten, als die Zahlungen nur noch unregel-
mäßig kamen, konnten die positiven Effekte nicht 
verstetigt werden (Dahlmann 2017). 

Niederlande
In Utrecht und anderen Städten 
wird ab 2017 für zwei Jahre getestet, 
welche Regelungen am effektivsten 
dazu führen, dass Empfängerinnen 

und  Empfänger von (kommunaler) Sozialhilfe eine 
Arbeit oder ein Ehrenamt aufnehmen (Gemeente 
Utrecht 2017). Dafür werden mit 600 Personen sechs 
verschiedene Regelungen getestet. Eine dieser 
Varianten sieht den Wegfall der Verpflichtung zur 
Arbeitsaufnahme vor; sie wurde vereinzelt auch 
mit einem bedingungslosen Grundeinkommen in 
Verbindung gebracht. 

Finnland
2.000 zufällig ausgewählte Arbeits-
lose in einer festgelegten Alters-
gruppe erhalten seit Beginn des 
Jahres 2017 zwei Jahre lang anstelle 

von Arbeitslosengeld 560 Euro im Monat. Auch 
hier gab es also Zugangsbeschränkungen. Steuern 
müssen auf das Grundeinkommen nicht gezahlt 
werden, und es kann ohne Abzüge dazuverdient 
werden. Dieses Programm zielt vor allem auf eine 
Kürzung sozialstaatlicher Leistungen bei stärkeren 
Anreizen zur Arbeitsaufnahme und gleichzeitiger 
Verschlankung des Staates ab (Krell/Bomsdorf 
2017). Ob die bei einem befristeten Projekt beob-
achteten Effekte auch bei dauerhafter Einführung 
eintreten würden und wegen der vergleichsweise 
kleinen Teilnehmerzahl verallgemeinert werden 
könnten, muss offenbleiben.
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International gibt es darüber hinaus eine 
Vielzahl von Vorschlägen, die in Modellprojekten 
erprobt werden. Die Ansätze zur Einführung eines 
BGE reichen von Alaska, Finnland und Kanada 
über Brasilien, Indien, Iran und Kuba bis zur Mon-
golei, Namibia und Kenia. Es gibt jedoch bis heute 
keine belastbaren oder verallgemeinerbaren Stu-
dien über seine dauerhafte Einführung. Zudem 
erinnern manche der internationalen Modellpro-
jekte eher an die Einführung einer Grundsiche-
rung oder Sozialhilfe als an ein bedingungsloses 
Grundeinkommen in dem in Deutschland debat-
tierten Verständnis.

zENTRaLE KRITIK aN 
WIRTSCHaFTSLIBERaLEN mOdELLEN

Aus der Perspektive einer wirtschaftsliberal 
ausgerichteten Denkrichtung und ihrem Freiheits-
begriff sind staatliche Eingriffe generell zu mini-
mieren. Durch ein BGE, so das Kalkül, könnten die 
Kosten des Sozialstaats verschlankt und die Aus-
gaben reduziert, die Sozialbeiträge von Arbeit ent-
koppelt und der Verwaltungsaufwand verringert 
werden. Mitgedacht ist zumeist eine weitgehende 
Deregulierung des Arbeitsmarkts. Auf dieser 
Denkschule fußen BGE-Modelle, die auf eine radi-
kale Veränderung der in Deutschland verbreiteten 
Steuer- und Transfersysteme zielen. Da das BGE im 
Widerspruch zu dem ebenfalls wichtigen merito-
kratischen Ideal der Leistungsgerechtigkeit steht, 
passt das Konzept nur eingeschränkt in die Ideen-
geschichte des Liberalismus. 

Liberale Modelle des Grundeinkommens, die 
unter der Flagge »Radikal gerecht« (Straubhaar 
2017) segeln, sind damit eigentlich trojanische 
Pferde, die attraktiv klingen, aber am Ende auf 
den Rückbau sozialer Sicherheit hinauslaufen 
und damit eher »radikal unsozial« erscheinen. 
Zum einen skizzieren sie kein »echtes« Grundein-
kommen, sondern meist Modelle einer negativen 
Einkommensteuer, bei der eigenes Einkommen 
angerechnet wird. Das aber zielt auf eine Deregu-
lierung des Arbeitsmarkts und einen Ausbau des 
Niedriglohnsektors ab. Zum Zweiten ist hier eine 
Art »Sozialsstaatsflatrate« intendiert. So schlägt 
beispielsweise Straubhaar vor, alle sozialpoliti-
schen Maßnahmen einschließlich der Rente in 
einem Instrument zu bündeln: »Das Grundein-

kommen ersetzt alle bestehenden sozialpolitischen 
Transfers, also Rentenzahlungen, Arbeitslosengeld 
oder Sozialhilfe u. a.« Wer also bei Arbeitslosigkeit, 
in Erziehungsphasen oder im Alter seinen Lebens-
standard halten will, muss sich dafür privat versi-
chern. Modelle wie diese könnten somit insbeson-
dere als Programme zur Förderung der privaten 
Versicherungswirtschaft wirken.

Auch stellt sich die Frage, wie sich ein BGE 
wirtschaftsliberaler Prägung auf Teilhabe- und 
Aufstiegsmöglichkeiten in der Gesellschaft aus-
wirkt. Zu erwarten ist, dass Teilhabechancen 
geringer wären, da beispielsweise keinerlei 
Anstrengungen mehr im Rahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik unternommen würden, um 
eine breite Arbeitsmarktintegration zu erreichen, 
und stattdessen auf das Grundeinkommen ver-
wiesen würde. So drohte eine Spaltung zwischen 
denen, die Arbeit haben, und denen, die dauerhaft 
auf das Grundeinkommen angewiesen bleiben. 
Damit ginge außerdem eine Zunahme der Ein-
kommensungleichheit einher. 

zENTRaLE KRITIK aN EGaLITÄR-
EmaNzIPaTORISCHEN mOdELLEN

Egalitär-emanzipatorische Modelle wollen ein 
»echtes« Grundeinkommen, das allen als zusätz-
liches Einkommen gewährt wird, um so zu einer 
Umverteilung von »oben nach unten« zu kommen. 
Im Gegensatz zum vorgenannten wirtschaftsli-
beralen Ansatz soll der bestehende Sozialstaat in 
diesen Konzepten nicht abgeschafft werden. Das 
Grundeinkommen wird vielmehr als ein vorgela-
gerter, grundlegender Baustein angesehen. 

Meist gehen diese Vorschläge einher mit der 
Vision einer »Postwachstumsökonomie« und 
propagieren die Aufhebung des »Zwangs« zur 
Erwerbsarbeit. Die Idee: Wer ein ausreichend groß-
zügig bemessenes BGE bezieht, könne frei ent-
scheiden, ob sie oder er zusätzlich einer Erwerbs-
arbeit nachgehen möchte. Vom Druck befreit, ein 
existenzsicherndes Einkommen zu erarbeiten, 
könnten die Menschen arbeiten, sie müssten aber 
nicht. Die freiwillig ausgeübte und selbst gewählte 
Tätigkeit könnte auch jenseits der klassischen 
Erwerbsarbeit liegen, wäre in stärkerem Ausmaß 
als heute sinnstiftend und würde mit größerem 
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Eifer ausgeübt. Mehr Menschen könnten es sich 
leisten, gesellschaftlich wichtigen Tätigkeiten wie 
Ehrenämtern oder Familien- und Pflegearbeit 
nachzugehen. Vom wirtschaftlichen Druck befreit, 
könnten auch kreative, künstlerische und kriti-
sche Kräfte freigesetzt werden. Für viele Verfechter 
dieser Grundhaltung ist der Aspekt der Würde 
wichtig. Erst durch die Abschaffung der Notwen-
digkeit und der Verpflichtung ließen sich Arbeit 
und menschliche Würde vereinbaren. Nicht selten 
wird argumentiert, dass das Grundeinkommen das 
Menschenrecht auf Einkommen realisiert. 

Eng verbunden damit ist die Erwartung, dass 
ein bedingungsloses Grundeinkommen die Ver-
handlungsposition von Beschäftigten, insbeson-
dere im unteren Lohnsegment, verbessern würde. 
Argumentiert wird, dass gerade die Löhne für 
gesellschaftlich notwendige, aber schlecht bezahlte 
Arbeiten voraussichtlich steigen würden, »um Bür-
gern trotz der Absicherung durch das bedingungs-
lose Grundeinkommen Anreize zu bieten, solche 
Tätigkeiten auszuüben« (Spannagel 2015). Auf der 
anderen Seite gibt es allerdings auch Stimmen, die 
befürchten, dass Arbeitgeber sich gerade im unteren 
Lohnsegment nicht mehr um gute Arbeitsbedin-
gungen bemühen, da hier ein Grundeinkommen 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine 
vergleichsweise attraktive Alternative darstellt. 
Nach dieser Sichtweise wären Arbeitgeber vielmehr 
bereit, den Beziehern hoher Arbeitseinkommen 
gute Arbeitsbedingungen anzubieten, da in diesen 
Bereichen nicht monetäre Motive bei der Arbeits-
platzwahl eine wichtigere Rolle spielen (Haywood 
2014).

Vertreter des egalitär-emanzipatorischen 
Modells des Grundeinkommens schlagen häufig 
eine Finanzierung durch erhebliche Steuermeh-
reinnahmen vor. Hierbei ist allerdings zu bedenken, 
dass beispielsweise höhere Konsumsteuern, wie sie 
der dm-Gründer Werner vorschlägt, tendenziell 
eine regressive Wirkung haben. Das heißt, diese 
würde Personen mit niedrigem Einkommen anteilig 
stärker belasten als Bezieher hoher Einkommen, da 
Erstere einen größeren Anteil ihres Einkommens 
für die Deckung des täglichen Bedarfs ausgeben 
müssen (Spannagel 2015). In der Folge würde die 
Finanzierung des BGE über eine Konsumsteuer also 
dem Umverteilungsziel zuwiderlaufen.

Jenseits der Frage, wie und ob das für eine 
solche Ausgestaltung notwendige Finanzvo-
lumen von bis zu einer Billion Euro überhaupt 
aufgebracht werden kann, ist ein zentraler Wider-
spruch unauflösbar. Bei der Einführung eines BGE 
müsste sichergestellt werden, dass die erforderli-
chen Einnahmen nicht wegbrechen: Je höher das 
BGE, desto höher liegt das angenommene Risiko, 
dass Menschen sich gegen die Erwerbstätigkeit 
entscheiden und dann auch keine Steuern mehr 
zahlen würden, aus denen das BGE finanziert 
werden sollte. Dieser negative Effekt könnte 
durchaus den positiven Effekt übersteigen, der 
entstünde, wenn andere das finanzielle Polster 
des BGE für den Schritt in die Selbstständigkeit 
nutzen oder höhere Erwerbseinkommen erwirt-
schaften würden, weil sie sich auf eine Tätigkeit 
konzentrieren könnten, die ihnen besonders liegt. 

Selbst wenn man diese fundamentalen Argu-
mente zunächst außer Acht lässt und sich auf 
das Gedankenexperiment einlässt, ein Grund-
einkommen einführen zu wollen, muss genau 
betrachtet werden, welche weiteren Effekte dieser 
radikale Systemwechsel mit sich brächte. Es ist 
eine sehr grundsätzliche Frage, ob wir bei der 
Zukunft des Sozialstaates vom Primat der gerecht 
bezahlten Erwerbsarbeit ausgehen wollen oder 
nicht. Das bedingungslose Grundeinkommen 
wäre in einem komplexen Sozialsystem ein Expe-
riment mit höchst ungewissem Ausgang. Die Aus-
wirkungen auf Wirtschaft und Arbeitswelt sind 
unwägbar.

GRUNdSÄTzLICHE KRITIK am 
BEdINGUNGSLOSEN GRUNdEINKOmmEN

Bei aller notwendigen Differenzierung 
zwischen offensichtlich wirtschaftsliberal ins-
pirierten Sozialabbau-Versuchen auf der einen 
und mit dem BGE verbundenen berechtigten 
Inklusions- und Emanzipationsanliegen auf der 
anderen Seite lassen sich grosso modo folgende 
zentrale Kritikpunkte an der Gesamtarchitektur 
eines bedingungslosen Grundeinkommens 
zusammenfassen:

 
• Das bedingungslose Grundeinkommen 

könnte keine Angleichung der Lebenslagen 
erreichen, da die jeweiligen Empfänger der 
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Geldleistung unterschiedliche Vorausset-
zungen für den selbstbestimmten Einsatz des 
Grundeinkommens haben. Das BGE würde 
somit insgesamt eher die Spaltung der Gesell-
schaft über den Erwerbsstatus forcieren und 
bei vielen Menschen zu Qualifikationsverlust 
und Integrationsschwierigkeiten führen.

• Das bedingungslose Grundeinkommen 
setzt ausschließlich auf monetäre Transfers, 
obwohl denjenigen, die soziale Anteilnahme 
und Solidarität benötigen, durch Geld allein 
selten zu helfen ist. Der angebliche Vorteil 
eines BGE, dass der Aufwand an sozialstaatli-
chen Regelungen deutlich gemindert werden 
könnte, würde somit zum Nachteil für jene, 
auf deren besondere Problemlagen der Sozi-
alstaat angemessen reagieren und bedarfsori-
entiert Unterstützung bieten sollte. Das BGE 
würde auch Armut nicht dadurch beseitigen 
können, dass es unterschiedliche sozialstaat-
liche Leistungen bündelt und sozialstaatliche 
Dienste hierdurch ersetzt.

• Durch die Einführung eines bedingungslosen 
Grundeinkommens könnten die sozialpoliti-
schen Stützpfeiler des deutschen Wirtschafts- 
und Sozialmodells geschwächt werden. So 
befürchten Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände einen Machtverlust, der es schwerer 
macht, zentrale Anliegen zur Gestaltung 
guter Arbeit und angemessener Löhne durch-
zusetzen. Wer über ein gesichertes Grundein-
kommen verfügt, könnte leichter dem Druck 
in Richtung eines geringen Verdienstes nach-
geben und einer Abwertung der Erwerbsar-
beit zustimmen. Dies wiederum könnte die 
materielle Grundlage des bedingungslosen 
Grundeinkommens schwächen. Die Auswir-
kungen auf die Lohnfindungsmechanismen 
sind höchst ungewiss und das Risiko einer 
Ausweitung von staatlich subventionierten 
Niedriglöhnen groß. Sofern das BGE dazu 
dienen soll, gerade dies zu verhindern, stellt 
sich die Frage, warum ein solcher Umweg 
gegangen werden muss. Dann sind lohnpoli-
tische Instrumente der direkte Weg.

• Eine innovationsförderliche und zugleich 
menschengerechte digitale Transformation 

benötigt massive Investitionen in Bildung, 
Weiterbildung und Qualifizierung und ent-
sprechende Beratungs- und Unterstützungs-
strukturen. Jedoch selbst wenn man alle 
finanziellen Mittel des heutigen Sozialstaats 
in das bedingungslose Grundeinkommen 
umleitete, könnte mit diesen begrenzten 
Mitteln ausschließlich das bedingungslose 
Grundeinkommen alimentiert werden, für 
zielgenaue Maßnahmen und funktionie-
rende Strukturen im Gesundheits- und Bil-
dungswesen wären keine Gelder vorhanden. 
Sie sind jedoch Voraussetzung für persönliche 
Freiheits- und Gestaltungsräume und die Ent-
faltung kreativ-schöpferischer Potenziale.

• Ein bedingungsloses Grundeinkommen 
als wesentlicher Einkommensbestandteil 
zulasten der Lohneinkommen oder der 
Ansprüche aus Sozialversicherungen wäre 
Gegenstand ständiger parteipolitischer Aus-
einandersetzungen. Der Lebensstandard 
wäre somit in hohem Maße abhängig von 
Wahlergebnissen.

• Schließlich bleiben die Finanzierungsfragen 
ungeklärt: Bei einem bedingungslosen 
Grundeinkommen in einer anspruchsvollen 
Variante von rund 1.000 Euro pro Person 
und Monat müsste der Staat die heutigen 
Ausgaben für das gesamte System der sozi-
alen Sicherung vollumfänglich in die Finan-
zierung des BGE umleiten. Maßnahmen zur 
Unterstützung, die über diese monetären 
Transfers hinausgehen, könnten nicht ohne 
eine Steuererhöhung finanziert werden. 
Im Falle einer Finanzierung des BGE durch 
beispielsweise eine höhere Mehrwertsteuer 
würde es aufgrund des massiven Preisanstiegs 
automatisch weniger wert sein.

dIE aLTERNaTIVE: GEzIELTE 
mOdERNISIERUNG dES SOzIaLSTaaTS Im 
dEmOGRaFISCHEN UNd dIGITaLEN WaNdEL

Für Straubhaar (2017) ist das bedingungs-
lose Grundeinkommen »eine gerechte, liberale 
und effektive Anpassung des Sozialstaates an 
die großen Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts«. Das Gegenteil ist der Fall. Das bedingungs-
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lose Grundeinkommen ist weder eine adäquate 
Antwort auf den demografischen und digitalen 

Wandel noch auf bestehende Problemlagen und 
Verwerfungen. Eine Alternative zu der vermeint-
lich einfachen Lösung ist eine Politik, die auf vier 
Bausteinen basiert:

Erstens, eine Lohnpolitik, die durch Mindest-
lohn und eine Stärkung der Tarifbindung die Pri-
märeinkommen stärkt;

Zweitens, eine universelle soziale Sicherung, 
die alle Erwerbsformen einbezieht, also eine Bür-
gerversicherung im Gesundheitswesen und die 
Einbeziehung von Selbstständigen in die gesetz-
liche Rentenversicherung, um auch diskontinu-
ierliche Erwerbsbiografien abzusichern;

Drittens, eine gezielte Förderung von selbst-
bestimmten und »guten Erwerbsbiografien«, etwa 
durch eine Arbeitsversicherung und ein Persönli-
ches Erwerbstätigenkonto; 

Viertens, eine neue Verteilung von Arbeit, 
sollte sich aufgrund von Produktivitätssteige-
rungen und Automatisierung tatsächlich ein 
Rückgang der Arbeit abzeichnen. Eine Verkürzung 
der Arbeitszeiten für alle wäre ein besserer Weg als 
die bezahlte Exklusion eines Teils der Gesellschaft 
vom Wohlstand der Arbeitsgesellschaft. 

Eine solche Teilhabe- und Befähigungsstra-
tegie nimmt nicht nur materielle Freiheiten, son-
dern auch deren reale Verwirklichungschancen in 
den Blick. Sie baut auf der solidarischen Risiko-
verteilung innerhalb der Gesellschaft auf, die sich 
in den historisch gewachsenen sozialen Siche-
rungssystemen ausdrückt. Übergänge gestalten, 
Ungleichheiten abbauen und sozialen Aufstieg 
befördern, das sind Kernelemente der sozialstaat-
lichen Gestaltung des digitalen Wandels. Dafür 
bedarf es eines leistungsfähigen Sozialstaats, 
der für alle Bürgerinnen und Bürger vergleich-
bare Möglichkeiten selbstständigen Lebens und 
gesellschaftlicher Beteiligung gewährleistet und 
angemessene Antworten auf Versorgungs- und 
Sicherungsprobleme findet. Diskursallianzen 
mit den humanistisch und verteilungspolitisch 
motivierten Vertreterinnen und Vertretern der 
Grundeinkommensdebatte könnten für den not-
wendigen gesellschaftspolitischen Resonanzboden 
sorgen und zu einer besseren Orientierung im 
Widerstreit der Ideen und Interessen beitragen.

»Übergänge gestalten, 
Ungleichheiten 

abbauen und sozialen 
Aufstieg befördern, 

das sind Kernelemente 
der sozialstaatlichen 

Gestaltung des 
digitalen Wandels.«
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Die Arbeitswelt ist heute bunter und vielfältiger als früher – und damit 
auch ungleicher. Eines der im Weißbuch »Arbeiten 4.0« diskutierten 
Phänomene ist die sozial- und arbeitsrechtliche Ausdifferenzierung 
von sogenannter atypischer Beschäftigung. Für den Fünften Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung hat das BMAS Studien in 
Auftrag gegeben, die untersuchen, welche Auswirkungen atypische 
Beschäftigung auf das Einkommen und die beruflichen Perspektiven hat. 
Dahinter steht die Auffassung, dass die Verteilung von materiellen und 
immateriellen Gütern einen Einfluss auf den Zusammenhalt der Gesell-
schaft hat und Ungleichheit die Teilhabe gefährdet.

UNGLEICHHEIT IN 
dER aRBEITSWELT: 
HaNdLUNGS- 
ERFORdERNISSE

Thorben Albrecht

LEBENSLaGEN UNd TEILHaBE: dER   
aRBEITSmaRKT IST daBEI zENTRaL

Wie verteilen sich Ressourcen und Chancen 
bei Löhnen und Einkommen, bei der Arbeitsmarkt- 
und Bildungsteilnahme, bei Gesundheit, Wohnen 
und der Teilnahme am Sozial- und Kulturleben? 

Die Erwerbsarbeit ist hier ein wichtiger 
Schalter. Sie wirkt sich unmittelbar auch auf 
andere Verteilungsdimensionen aus, wird aber 
auch selbst durch andere Teilhabekategorien, 
wie Bildung und Gesundheit, beeinflusst. Jenseits 

dieser »objektiven« Zusammenhänge darf auch 
die zentrale Rolle der Erwerbsarbeit für die sub-
jektive Verortung in der Gesellschaft nicht außer 
Betracht bleiben; so belegen aktuelle Befragungs-
daten, dass gefühlte Teilhabe und Lebenszufrie-
denheit deutlich schlechter sind, wenn Menschen 
nur sporadisch beschäftigt oder gar arbeitslos sind 
(Follmer 2017). 

Die große Bedeutung, die Erwerbsarbeit für 
gesellschaftliche Teilhabe besitzt, provoziert aber 
auch weitergehende Fragen. Weder in der Fach-
welt noch in der Politik besteht Einigkeit darüber, 
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ob die zunehmende Vielfalt am Arbeitsmarkt 
Beschäftigung und Chancen schafft oder viel-
mehr zur Verbreitung prekärer, ausbeuterischer 
Arbeitsverhältnisse beiträgt. Es ist kein Zufall, 
dass der Hans-Matthöfer-Preis für Wirtschafts-
publizistik, der seit einigen Jahren von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung verliehen wird, in diesem Jahr 
an den Sozialwissenschaftler Oliver Nachtwey 
gegangen ist, der in seinem Buch »Die Abstiegs-
gesellschaft« der weit verbreiteten Einschätzung 
Ausdruck verleiht, dass für immer größere Teile 
der Beschäftigten sozial- und arbeitsrechtliche 
Standards erodieren und sie selbst einen gerin-
geren Anteil am gesellschaftlichen Reichtum 
erhalten (Nachtwey 2016). Ich teile nicht alle seine 
Einschätzungen und würde insbesondere dem 
Eindruck entgegentreten, dass es für alle Beschäf-
tigten zu einem Abstieg gekommen sei; richtig ist 
aber die Beobachtung einer stärkeren Ausdifferen-
zierung und insbesondere einer Veränderung im 
Vergleich von Alterskohorten. 

UNGLEICHHEIT aUF dEm aRBEITSmaRKT. 
dIE ROLLE aTYPISCHER 
BESCHÄFTIGUNGSFORmEN

Wieder auf den Aspekt der Teilhabe zurück-
geführt, muss gefragt werden, ob Erwerbsarbeit an 
sich ihre positive Wirkung auf Lebenszufrieden-
heit und Teilhabeempfinden auch dann behalten 
kann, wenn sich ihre Bedingungen immer mehr 
verändern. Um die Klärung dieser offenen Fragen 
voranzutreiben, wurden vorbereitend für den 
aktuellen Fünften Armuts- und Reichtumsbericht 
die Auswirkungen atypischer Beschäftigungs-
verhältnisse auf individuelle Erwerbsverläufe 
erforscht (Thomsen et al. 2016; RWI 2016).

In den letzten Jahren ist die Zahl der soge-
nannten Normalarbeitsverhältnisse – also der 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse in 
Vollzeit außerhalb der Arbeitnehmerüberlas-
sung  –  zwar weiter leicht angestiegen und der 

ENTWICKLUNG dER ERWERBSFORmEN 
aBHÄNGIG BESCHÄFTIGTER

Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Deutschland – Fachserie 1 Reihe 4.1.1 – 2015. 
* Daten für Beschäftigte in Arbeitnehmerüberlassung liegen erst ab dem Jahr 2006 vor.  

Abbildung 1

  Vollzeit-Normalbeschäftigte   Teilzeit > 20 h/Woche   Teilzeitbes. < 20 h/Woche    

  Geringfügig Beschäftigte          Befristet Beschäftigte   Beschäftigte in Zeitarbeit *       
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steigende Trend zur »großen« oder vollzeitnahen 
Teilzeit ungebrochen. Die Abbildung 1 zeigt aber 
auch, dass die Zahl der atypischen Beschäftigungs-
verhältnisse dauerhaft auf einem höheren Niveau 
angekommen ist. 

Die für den Fünften Armuts- und Reichtums-
bericht (5. ARB) durchgeführten Studien bestä-
tigen, dass dies vor allem das Leben der jüngeren 
und nachwachsenden Generationen in Deutsch-
land prägen wird: Fast jede und jeder der in den 
letzten Jahren in den Arbeitsmarkt eingetretenen 
Beschäftigten war irgendwann atypisch beschäf-
tigt. Meistens betrifft dies nur kurze Phasen im 
Erwerbsleben, wie die Abbildung 2 zeigt. Akade-
mikerinnen und Akademiker »mit schwierigem 

Erwerbseinstieg« sind eine Ausnahme, teilzeitbe-
schäftigte Eltern eine andere. Und auch bei denje-
nigen, die wegen andauernder Schwierigkeiten, auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, als »abgehängte 
Geringqualifizierte« bezeichnet werden könnten, 
ist neben langen Phasen der Arbeitslosigkeit die 
atypische Beschäftigung die häufigste Form der 
Beschäftigung. In diesen Fällen kann davon ausge-
gangen werden, dass atypische Beschäftigung mit 
prekärer Beschäftigung gleichzusetzen ist.

In der öffentlichen Wahrnehmung atypi-
scher Beschäftigungsformen dominieren deren 
Nachteile gegenüber Normalarbeitsverhältnissen: 
größere Arbeitsplatzunsicherheit bei Befristung, 
schlechtere Entlohnung bis hin zur Armutsgefähr-

ERWERBSTYPEN IN dEN JaHRGÄNGEN 1974 BIS 1986:  
daUER IHRER ERWERBSzUSTÄNdE, aNTEILE aN dER BEVÖLKERUNG 
UNd aN aLLEN aTYPISCH BESCHÄFTIGTEN dER aLTERSKLaSSE
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Quelle: Berechnungen des RWI auf Basis des NEPS-SC6-ADIAB (2016): Geburtsjahrgänge 1974 bis 1986. 5. ARB, S. 87. Abbildung 2
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dung bei geringfügig oder in Zeitarbeit Beschäf-
tigten. Teilzeitbeschäftigung ist differenzierter zu 
betrachten: Für einige bringt sie höhere Freiheits-
grade und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben, für andere wird sie in der persön-
lichen beruflichen Entwicklung als Hemmnis oder 
Sackgasse angesehen. 

Auch hinsichtlich weiterer Arbeitsbedin-
gungen sind die dargestellten Formen atypischer 
Beschäftigung gegenüber regulär Beschäftigten 
schlechtergestellt: Geringfügig oder in Teilzeit 
Beschäftigte sowie frei Mitarbeitende erhalten 
überdurchschnittlich häufig Niedriglöhne; bis 
auf befristet Beschäftigte haben alle atypischen 
Beschäftigungsformen Nachteile beim Gesamt-
einkommen. Sie nehmen im Vergleich zu regulär 
Beschäftigten auch seltener an beruflicher Weiter-
bildung teil. Eine skeptische Haltung gegenüber 
der Verbreitung atypischer Beschäftigungsver-
hältnisse ist somit begründet.

Die für den 5. ARB durchgeführte eingehen-
dere Analyse, die Erwerbsverläufe über längere 
Zeit hinweg verfolgte, zeigt allerdings, dass viele 
Personen die gemessenen Auffälligkeiten bereits in 
der Phase vor dem Eintritt in atypische Beschäf-
tigung zeigten (insbesondere Qualifikationsdefi-
zite, Armutsgefährdung und Niedriglohnbezug). 
Bemerkenswert ist auch, dass fast alle atypisch 
Beschäftigten im Durchschnitt ähnlich zufrieden 
mit ihrem Lebensstandard sind wie regulär 
Beschäftigte.

Eine vollständige Bewertung dieser Beschäf-
tigungsverhältnisse hat auch deren Vorteile zu 
berücksichtigen. So kann eine frei gewählte 
geringfügige oder Teilzeitbeschäftigung durchaus 
bestimmten Bedürfnissen von Beschäftigten ent-
gegenkommen, etwa nach flexiblerer Arbeitszeit 
oder mehr Familienzeit. So können Beschäfti-
gungsverhältnisse ermöglicht werden, die sonst 
nicht zustande gekommen wären. Die arbeits-
markttheoretische Begründung für atypische 
Beschäftigung (insbesondere bei Befristungen und 
Arbeitnehmerüberlassung) besteht unter anderem 
darin, dass sie insbesondere den (Wieder-)Einstieg 
in den Arbeitsmarkt erleichtern könne. (In der 
obigen Abbildung ist das Armutsrisiko Arbeits-
loser nicht ausgewiesen, das annähernd 60 Prozent 
beträgt und somit deutlich höher ist als bei jeder 
Form atypischer Beschäftigung.) 

Als »Brücke« für Arbeitsuchende mit 
geringen Qualifikationen oder anderen Vermitt-
lungshemmnissen führt atypische Beschäftigung 
allerdings offenbar eher allgemein in den Arbeits-
markt und weniger zu regulärer Beschäftigung. 
Atypisch Beschäftigte sehen sich dabei insgesamt 
größerer Arbeitsplatzunsicherheit gegenüber, 
wechseln häufiger den Arbeitgeber und dabei auch 
die Branche. Sie bleiben in vielen Fällen dauerhaft 
atypisch beschäftigt.

Zusammenfassend bleibt ein schillerndes, 
uneindeutiges Bild atypischer Beschäftigungs-
formen bestehen: Trotz durchschnittlich schlech-
terer Arbeitsbedingungen sind nicht alle atypi-
schen Beschäftigungsverhältnisse prekär, wie auch 
umgekehrt Normalarbeitsverhältnisse existieren, 
die sehr wohl als prekär zu bezeichnen sind. Insbe-
sondere ist atypische Beschäftigung kein abgekap-
selter Bereich, der ohne Wechselwirkungen neben 
dem »regulären« Arbeitsmarkt existiert. Insbeson-
dere dort, wo der Kontakt zwischen regulär und 
atypisch Beschäftigten eng und institutionalisiert 
ist (zum Beispiel dort, wo in der Industrie Stamm-
belegschaften dauerhaft durch auf Werkvertrags-
basis Beschäftigte unterstützt, aber auch teilweise 
ersetzt werden), entsteht die Überzeugung, dass 
atypische Beschäftigungsformen die Standards 
von Normalbeschäftigung unter Konkurrenz-
druck setzen und damit gefährden können. An 
diesen Rändern erodiert die Sicherungswirkung 

»Fast jeder, der in den 
letzten Jahren neu 

in den Arbeitsmarkt 
eingetreten ist, war 

irgendwann atypisch 
beschäftigt.«
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der »unbefristeten Arbeitsstelle mit Kündigungs-
schutz, die ein gewisses Maß an sozialer Sicher-
heit« bot (Nachtwey 2016, S. 10), und Prekarität 
kann sich ausbreiten. 

Im Weißbuch »Arbeiten 4.0« zieht das BMAS 
daher folgendes Fazit: »Atypische Beschäftigung 
kann eine Brückenfunktion beim Übergang in 
feste Vollzeitbeschäftigung haben und – wenn sie 
selbst gewählt ist – die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf erleichtern. Problematisch wird atypi-
sche Beschäftigung, wenn sie sich verfestigt, kein 
existenzsicherndes Einkommen ermöglicht und 
daher mit Unsicherheit und erhöhtem Armuts-
risiko für die Betroffenen einhergeht.« (BMAS 
2016, S. 50). Für die Arbeitsmarktpolitik und das 
Arbeitsrecht leiten sich daraus eindeutige Anfor-
derungen ab: Sie müssen Arbeitslosigkeit beenden 
und Beschäftigungsfähigkeit fördern. Sie müssen 
Beschäftigungsbedingungen verbessern und Stan-
dards sichern. Und sie müssen Qualifikationen 
stärken und den Ausbildungsstand erhöhen, um 
auch auf individueller Ebene Ursachen sowohl für 
Arbeitslosigkeit als auch für prekäre Erwerbstätig-
keit zu bekämpfen.

aRBEITSmaRKTPOLITIK UNd    
aRBEITSRECHT: LÖSUNGEN FÜR HEUTE  
UNd WEICHENSTELLUNGEN FÜR dIE   
zUKUNFT 

Die Ergebnisse des 5. ARB bestätigen Ansätze 
und Maßnahmen, die das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales in dieser Legislaturperiode 
auf den Weg gebracht hat. Gleichzeitig bilden sie 
einen weiteren Kontext für die unter anderem 
im Weißbuch »Arbeiten 4.0« beschriebenen 
Gestaltungsaufgaben.

EIN NEUER GESELLSCHaFTLICHER 
KOmPROmISS FÜR aTYPISCHE 
BESCHÄFTIGUNG IST NOTWENdIG.
  

Das Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes und anderer Gesetze ver-
hindert den Missbrauch von Werkvertragsge-
staltungen. Es erhält die nötige Flexibilität für 
Auftragsspitzen oder Vertretungen und stellt 
dabei sicher, dass gute Arbeit auch fair bezahlt 
wird. Für Arbeitnehmerüberlassung und Werk-

verträge gibt es jetzt klarere Abgrenzungen zur 
Verhinderung von Scheinselbstständigkeit und 
verdeckter Arbeitnehmerüberlassung. Leihar-
beitskräfte erhalten außerdem spätestens nach 

neun Monaten das gleiche Arbeitsentgelt wie 
Stammarbeitnehmerinnen und Stammarbeit-
nehmer (Equal Pay).

 In gleicher Weise sollte künftig auch die Befris-
tung von Beschäftigungsverhältnissen auf 
ihre Kernfunktion zurückgeführt und an kon-
krete – zeitlich begrenzte – Projekte oder Auf-
träge geknüpft werden. Es ist unzumutbar, dass 
Beschäftigte über Jahre in Unsicherheit über ihre 
berufliche Zukunft gelassen, als Flexibilitätsre-
serve missbraucht und schließlich gegen die 
nächste Kohorte befristet Beschäftigter ausge-
tauscht werden.

 
 Ein Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit sollte 

gesetzlich geregelt werden. Zeitweise notwen-
dige Verringerungen der vertraglichen Arbeits-
zeit dürfen mit dem damit einhergehenden 
Verzicht auf Einkommen oder auch berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten nicht zur »Falle« 
werden. 

aRBEITNEHmERINNEN UNd aRBEITNEHmER 
HaBEN EIN RECHT aUF aNGEmESSENE 
LÖHNE. 
  

Der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn, 
der zum 1. Januar 2017 bereits erstmals angepasst 
wurde und nun 8,84 Euro beträgt, hat die Ent-
lohnung von Geringverdienenden und Gering-

»Die Befristung von 
Beschäftigungsver-

hältnissen sollte kün-
tig auf ihre Kernfunk-

tion zurückgeführt 
werden.«
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verdienern deutlich verbessert. Rund 4 Milli-
onen Menschen profitieren von einer höheren 

Teilhabe an der gesamtwirtschaftlichen Wert-
schöpfung. Negative Beschäftigungswirkungen 
sind ausgeblieben. Auch der Bericht der unab-
hängigen Mindestlohnkommission bestätigt, 
dass der Mindestlohn einen wichtigen Beitrag 
zur Angleichung der Markteinkommen leistet.

  
Die Veränderungen der Arbeitswelt verändern 
auch die qualifikatorischen Anforderungen an 
die Beschäftigten. Es wird daher noch wichtiger, 
Qualifikationen zu stärken und die Verbesse-

rung von Aufstiegsperspektiven zu einem pha-
senübergreifenden, integralen Bestandteil des 
Erwerbslebens zu machen. Auch das öffentliche 
Weiterbildungssystem muss sich stärker an der 
Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit und der 
Vermeidung von Mismatches zwischen Angebot 
und Nachfrage orientieren. 

 Für die Aus- und Weiterbildung Geringquali-
fizierter sollten verstärkt Grundkompetenzen 
(zum Beispiel Schreib-, Mathematik-, IT-Kompe-
tenzen) vermittelt werden, um etwaige Nachteile 
ausgleichen und weitere zukunftsfähige Kennt-
nisse erwerben zu können. 

 Dies sind auch wichtige Schritte auf dem Weg, 
die bestehende Arbeitslosenversicherung wie im 
Weißbuch »Arbeiten 4.0« angeregt in Richtung 
einer Arbeitsversicherung weiterzuentwickeln, 
die berufliche Verbesserungs- und Aufstieg-
schancen systematisch über den Lebenslauf 
fördert und Menschen ermutigt und vor allem 
befähigt, Chancen für eine bessere Berufspers-
pektive zu ergreifen.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
(2016): Weißbuch Arbeiten 4.0, Berlin.

 
Follmer, R. (2017): Erwerbsleben als Teilhabegarantie? 
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Nachtwey, O. (2016): Die Abstiegsgesellschaft. Über das 
Aufbegehren in der regressiven Moderne, Berlin.

 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsfor-

schung (RWI) (2016): Risiken atypischer Beschäftigungs-
formen für die berufliche Entwicklung und Erwerbsein-

kommen im Lebensverlauf. Berlin: Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (Hg.).
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»Qualifizierung 
bleibt der Schlüssel, 
um Menschen in gut 

bezahlte Arbeit zu 
bringen.«
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Die OECD-Beschäftigungsstrategie bietet einen umfassenden Katalog 
politischer Empfehlungen zur Förderung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen. Seit ihrer ersten Auflage 1994 hat sie sich zum wichtigen 
Referenzrahmen für die Ausrichtung der nationalen arbeitsmarktpoli-
tischen Maßnahmen in den OECD-Mitgliedstaaten und in den Nicht-
mitgliedstaaten entwickelt. Vor dem Hintergrund der jüngsten globalen 
Wirtschafts- und Finanzkrise und tiefgreifender struktureller Verände-
rungen auf den Arbeitsmärkten haben die Beschäftigungs- und Arbeits-
ministerinnen und Arbeitsminister der OECD im Januar 2006 zu einer 
grundlegenden Überarbeitung der Beschäftigungsstrategie aufgerufen, 
um deren Bedeutung als Orientierungsrahmen für Entscheidungsträger 
weiter zu stärken. Die neue OECD-Beschäftigungsstrategie wird der 
OECD-Ministerkonferenz im Mai 2018 zur Annahme vorgelegt werden.

WEGE zU EINER 
NEUEN OECd- 
BESCHÄFTIGUNGS-
STRaTEGIE

Stefano Scarpetta 

NOTWENdIGKEIT EINER NEUEN 
BESCHÄFTIGUNGSSTRaTEGIE

Seit der Veröffentlichung der überarbeiteten 
OECD-Beschäftigungsstrategie (»Reassessed OECD 
Jobs Strategy«) 2006 sah die Weltwirtschaft die 
schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit der 
Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Ausgelöst 
durch Globalisierung, technischen Fortschritt 
und demografischen Wandel kam es zu zahlrei-
chen tiefgreifenden strukturellen Veränderungen. 
Während die technologischen Marktführer in den 

meisten Ländern weiterhin ein starkes Produktivi-
tätswachstum verzeichnen, hinken andere Wettbe-
werber oft nach, was sich negativ auf das Gesamt-
wachstumspotenzial auswirkt. Zugleich hat in den 
letzten Jahrzehnten die Einkommensungleichheit 
in den meisten Ländern zugenommen oder ver-
harrt auf einem hohen Niveau; dies gefährdet 
nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern 
auch das Wirtschaftswachstum sowie die Lebens-
qualität. Der rasche technologische Wandel –  
unter anderem durch die zunehmende Digita-
lisierung und Automatisierung – und auch die 
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kontinuierliche Ausweitung der globalen Wert-
schöpfungsketten dürften langfristig weitere 
Produktivitätssteigerungen mit sich bringen und 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern Zugang 
zu mehr und besseren Produkten und Dienst-
leistungen ermöglichen. Gleichzeitig entstehen 
jedoch auch erhebliche Anpassungskosten für 
die Menschen in den betroffenen Unternehmen 
bzw. Wirtschaftszweigen und Standorten, was die 
Sorge über die zunehmende Ungleichheit weiter 
verstärken wird. Dieser Strukturwandel vollzieht 
sich in den meisten entwickelten und in vielen 
aufstrebenden Volkswirtschaften vor dem Hin-
tergrund einer rasch voranschreitenden Alterung 
der Bevölkerung; dies gibt im Hinblick auf die 
Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit 
der Arbeitsmärkte weiteren Anlass zur Sorge. 
Der demografische Wandel und die gleichzei-
tige Zunahme atypischer Beschäftigungsformen 
bilden den Prüfstein für die Nachhaltigkeit der 
Systeme der sozialen Sicherung, die Effektivität 
der beschäftigungspolitischen Programme und 
die Qualität der angebotenen Arbeitsplätze. 

Gut funktionierende Arbeitsmärkte sind eine 
Grundvoraussetzung, um all diese Herausfor-
derungen zu bewältigen, Wirtschaftswachstum 
und Lebensqualität zu erhalten und dabei auch 
eine gerechtere Verteilung des Wohlstands in 
der Gesamtgesellschaft zu fördern. In gut funk-
tionierenden Arbeitsmärkten können Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer die großen Chancen 
nutzen, die sich durch die neuen Technologien und 
Märkte eröffnen. Zudem erhalten sie Hilfe, um sich 
an die neuen Bedingungen anpassen zu können, 
sodass niemand auf der Strecke bleibt und Chan-
cengerechtigkeit besteht. Wenn sie richtig gestaltet 
werden, können die Maßnahmen und Instituti-
onen der Arbeitsmarktpolitik entscheidend dazu 
beitragen, Impulse für die Schaffung von Arbeits-
plätzen zu geben und die Beschäftigungsqualität 
zu steigern, eine Mittelumschichtung zugunsten 
der effizientesten und lohnendsten Einsatzbe-
reiche zu ermöglichen, Weiterbildung und Inno-
vation in der Arbeitswelt zu fördern, Hindernisse 
für qualitativ gute Arbeitsplätze zu beseitigen und 
bessere Teilhabe zu fördern. Dadurch können in 
Verbindung mit dem Wettbewerb auf den Güter- 
und Dienstleistungsmärkten und mit finanz-
marktpolitischen Maßnahmen die Produktivität 

und ein höheres längerfristiges Wachstumspoten-
zial gefördert werden. 

Das Ausmaß und das Tempo der Verände-
rungen aufgrund der Digitalisierung, die zuneh-
mende wirtschaftliche Verflechtung und der 
demografische Wandel sowie ein stärkerer Fokus 
auf Ziele wie Gleichheit und Lebensqualität, all 
dies erfordert eine grundlegende Überprüfung und 
Ausweitung der 2006 überarbeiteten OECD-Be-
schäftigungsstrategie. Die neue Beschäftigungs-
strategie wird weiter gefasst und stärker zukunftso-
rientiert sein, um sicherzustellen, dass die Empfeh-
lungen mit dem raschen Wandel in der Wirtschaft 
und auf dem Arbeitsmarkt Schritt halten. Die neue 
Beschäftigungsstrategie bildet außerdem eine 
wichtige Säule der OECD-Initiative für inklusives 
Wachstum (OECD Inclusive Growth Initiative).

EIN NEUES RaHmENKONzEPT FÜR dIE 
BEURTEILUNG dER aRBEITSmaRKT-
ENTWICKLUNG

Die neue Beschäftigungsstrategie wird mit 
Blick auf drei Ergebnisdimensionen entwickelt, 
durch die der Arbeitsmarkt zu dem übergeord-
neten Ziel beitragen kann, in allen Teilen der 
Gesellschaft eine höhere, gerechtere und nachhal-
tigere Lebensqualität zu schaffen (→ Abbildung 1): 
• Mehr und bessere Arbeitsplätze. Bei dieser 

Dimension wird die Arbeitsmarktlage nicht 
nur quantitativ (zum Beispiel Zahl der 
Arbeitsplätze und Arbeitszeit), sondern auch 
qualitativ erfasst; dies geschieht unter Berück-
sichtigung der drei Kriterien für Beschäfti-
gungsqualität des OECD-Rahmenkonzepts 
der Beschäftigungsqualität: a) Einkommen, 
b) Arbeitsmarktsicherheit und c) Qualität des 
Arbeitsumfelds.

• Inklusive Arbeitsmärkte. Diese Dimension 
betrifft die Verteilung der Ergebnisse und 
Chancen innerhalb der Bevölkerung. Gegen-
stand sind hier zum einen der Anteil des 
Einkommens, der auf Erwerbsarbeit entfällt, 
zum anderen die Verteilung der individuellen 
Erwerbseinkommen und der Haushaltsein-
kommen – auch im Hinblick auf Gleich-
stellung von Frauen und Männern – sowie 
die Unterschiede zwischen verschiedenen 
sozioökonomischen Gruppen beim Zugang 
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zu hochwertigen Arbeitsplätzen, zu sozialer 
Mobilität und beruflichem Aufstieg.

• Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit. 
Dieser Aspekt betrifft die Effizienz, mit der 
Individuen und Gesellschaften struktu-
relle, berufs- und sektorspezifische sowie 
gesamtwirtschaftliche Schocks abfedern, 
sich anpassen und die daraus entstehenden 
Chancen bestmöglich nutzen, Schocks, 
die durch verschiedene Faktoren ausgelöst 
werden; das Spektrum reicht hier von Wirt-
schaftskrisen über die kontinuierliche Schaf-
fung und den Wegfall von Arbeitsplätzen 
und Tätigkeiten sowie die Schließung von 
Unternehmen bis hin zu Megatrends (unter 
anderem technologischer Wandel, Klima- und 
demografischer Wandel, Globalisierung).

Bei den ersten beiden Dimensionen liegt der 
Fokus auf den Auswirkungen für die einzelnen 
Erwerbsfähigen und deren Verteilung. Die dritte 
Dimension beinhaltet insofern einen Zukunfts-
aspekt, als hier der Schwerpunkt auf der Wider-
standsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Arbeits-
märkte gegenüber künftigen Schocks sowie auf 
der Fähigkeit, neue Chancen zu nutzen, liegt. 
Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit sind die 
wichtigsten Voraussetzungen dafür, in der sich 

ständig verändernden Arbeitswelt »nachhaltig« 
gute Arbeitsmarktergebnisse und eine gute Wirt-
schaftsleistung zu erzielen.  

daS SCOREBOaRd: mESSUNG UNd 
BEURTEILUNG dER 
aRBEITSmaRKTENTWICKLUNG: 

Inwieweit können politische Maßnahmen die 
Arbeitsmarktentwicklung in allen drei Dimensi-
onen der neuen Beschäftigungsstrategie verbes-
sern? Gibt es Synergien und wie können potenzielle 
Zielkonflikte gelöst werden? Inwiefern unter-
scheiden sich die politischen Prioritäten in den 
einzelnen Ländern? Um diese Fragen beantworten 
zu können, muss zunächst betrachtet werden, wie 
die Länder in den drei Ergebnisdimensionen auf-
gestellt sind. Die nachstehende Tabelle 1 enthält 
einen Ländervergleich zur Arbeitsmarktentwick-
lung der OECD-Länder in Bezug auf Beschäfti-
gungsquantität, Beschäftigungsqualität und Teil-
habe. Zur Messung der Beschäftigungsquantität 
wird auf die Beschäftigungsquote, das heißt auf 
Beschäftigtenzahl und Vollzeitäquivalente (unter 
Berücksichtigung der Arbeitszeit) sowie auf die 
Arbeitslosenquote abgestellt. Die Beschäftigungs-
qualität wird an der Einkommensqualität, der 
Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt und am Ausmaß 

dER KONzEPTIONELLE RaHmEN dER NEUEN 
OECd-BESCHÄFTIGUNGSSTRaTEGIE

Abbildung 1

Inklusives Wachstum und Lebensqualität

Ergebnisdimensionen 
des arbeitsmarkts

ziel

Politische  
maßnahmen

Mehr und  
bessere Arbeits-

plätze
Teilhabe

Widerstands-  
und Anpassungs- 

fähigkeit

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und  
Institutionen sowie sonstige strukturpolitische 

und makroökonomische Maßnahmen

Quelle: eigene Darstellung.
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von arbeitsbedingtem Stress gemessen. Der Grad 
der Teilhabe errechnet sich aus dem Anteil der 
Personen in Geringverdienerhaushalten, einer 
allgemeinen Kennzahl für Geschlechterungleich-
heit auf dem Arbeitsmarkt und einem gewichteten 
Durchschnitt der Beschäftigungslücke bei ausge-
wählten benachteiligten Gruppen – jungen Men-
schen, älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, Müttern mit Kindern, Menschen mit Behin-
derung und Migrantinnen und Migranten. Soweit 
die entsprechenden Daten vorliegen, wird die neue 
Beschäftigungsstrategie nach Möglichkeit auch 
Kennzahlen für Widerstands- und Anpassungsfä-
higkeit in das Scoreboard aufnehmen.

Die Haupterkenntnis aus dem Scoreboard 
lautet, dass es mit der richtigen Mischung aus 
Inhalten und Institutionen möglich ist, gleichzeitig 
nach allen genannten Kriterien – Beschäftigungs-
quantität, Beschäftigungsqualität und Teilhabe – 
zu guten Ergebnisse zu kommen. Viele Länder, die 
bei der Beschäftigungsqualität vergleichsweise 
gute Ergebnisse erzielen, haben auch relativ hohe 
Beschäftigungsquoten, und dies gilt auch umge-
kehrt. Desgleichen weisen viele Länder mit hoher 
Beschäftigungsquote und besserer Beschäftigungs-
qualität auch ein geringeres Einkommensgefälle, 
ein geringeres geschlechtsspezifisches Lohngefälle 
und eine bessere Integration von benachteiligten 
Gruppen vor. Das verdeutlicht, wie wichtig es ist, 
politische Maßnahmen zu kohärenten Paketen 
zu bündeln, um die Synergieeffekte der einzelnen 
Maßnahmen zu verbessern und potenzielle Ziel-
konflikte zu minimieren. Allerdings besteht nicht 
zwangsläufig ein Zusammenhang zwischen hohen 
Beschäftigungsquoten und besserer Beschäfti-
gungsqualität und Teilhabe. Dies lässt vermuten, 
dass es zwischen den Ländern große Unterschiede 
bei inhaltlichen Prioritäten und in der Wirksam-
keit politischer Maßnahmen gibt.

dIE ROLLE VON POLITIKKONzEPTEN UNd 
INSTITUTIONEN

Eine gute Arbeitsmarktentwicklung hängt 
maßgeblich von soliden arbeitsmarktpolitischen 
Konzepten und Institutionen, aber auch von ver-
schiedenen anderen Faktoren ab, unter anderem 
von soliden makroökonomischen und finanzpo-
litischen Maßnahmen, produktivitätssteigernden 

Maßnahmen für die Produkt-, Finanz- und Woh-
nungsmärkte, von der Steuerpolitik wie auch von 
Eigentumsschutz und Rechtsstaatlichkeit. Maß-
nahmen und Institutionen der Arbeitsmarktpo-
litik können wie folgt zur Arbeitsmarktentwick-
lung beitragen:
• Förderung der Beschäftigungsquantität und 

-qualität durch Nutzung von Synergien bei 
gleichzeitiger Reduzierung etwaiger Ziel-
konflikte. Auf der Nachfrageseite kann durch 
kompetenz- und produktivitätsfördernde 
Maßnahmen und Institutionen die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und die Beschäftigungs-
qualität gefördert werden. Dazu zählen Maß-
nahmen zur Verringerung des Missverhält-
nisses zwischen angebotenen und nachge-
fragten Kompetenzen, zur besseren Nutzung 
von Kompetenzen in der Arbeitswelt und zur 
Förderung lebenslangen Lernens. Dies bein-
haltet auch Maßnahmen, mit denen Lernen 
und Innovation am Arbeitsplatz und eine effi-
ziente, unternehmensübergreifende Ressour-
cenallokation gefördert sowie – in aufstre-
benden Volkswirtschaften – Impulse für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen im formellen 
Sektor gesetzt werden. Auf der Angebotsseite 
steigern Politikkonzepte und Institutionen, 
durch die der Zugang zu Arbeitsplätzen sowie 
deren Attraktivität und Nachhaltigkeit geför-
dert werden, sowohl die Erwerbsbeteiligung 
als auch die Beschäftigungsqualität. Dies 
erfordert eine Kombination aus geeigneten 
sozialen Sicherheitsnetzen und effektiven 
Aktivierungsstrategien, Programmen, die 
gewährleisten, dass sich Arbeit lohnt, sowie 
Maßnahmen zur Reduzierung arbeitsbe-
dingter Gesundheitsrisiken.  

• Inklusivere Gestaltung der Arbeitsmärkte 
und zugleich Stärkung des Wirtschaftswachs-
tums. Tiefreichende, verfestigte Ungleich-
heiten erfordern politische Konzepte und 
Institutionen, die benachteiligten Gruppen 
den Zugang zu Chancen eröffnen und soziale 
Mobilität fördern. Dazu gehört der Abbau von 
Barrieren, die verhindern, dass Menschen 
mit ungünstigem sozioökonomischem Hin-
tergrund geeignete Kompetenzen erwerben. 
Dies beinhaltet auch Politikkonzepte, die das 
Risiko, auf Arbeitsplätzen minderer Qualität 
oder in Arbeitslosigkeit verharren zu müssen, 
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verringern und auch die Aussichten auf beruf-
liche Weiterentwicklung verbessern können. 
Geschlechtsspezifische Einkommensunter-
schiede können dadurch verringert werden, 
dass mehr Gleichheit in der Aufteilung von 
Betreuungspflichten zwischen den Geschlech-
tern gefördert und besser unterstützt werden. 
Politikkonzepte und Institutionen, die unmit-
telbar auf eine Reduzierung der Ungleichheit 
der Ergebnisse abzielen, können eine positive 
Rolle spielen, doch ist sicherzustellen, dass dies 
nicht die Arbeitsanreize verringert und unter-
nehmerische Initiative untergräbt. Denkbar 
wäre beispielsweise eine direkte Einfluss-
nahme auf das Lohnfindungsverfahren durch 
angemessene gesetzliche Mindestlöhne oder 
durch Regelungen für wirksame und repräsen-
tative Tarifverhandlungen, aber auch durch die 
Unterstützung der Einkommen ärmerer Haus-
halte durch Steuervergünstigungen. Durch 
politische Maßnahmen sollte insbesondere die 
Integration benachteiligter Gruppen gefördert 
werden. 

• Vorbereitung auf strukturelle Veränderungen 
und Wirtschaftskrisen durch Förderung von 
Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit. Da 
strukturelle Veränderungen nicht immer in 
vollem Umfang antizipiert werden können, 
ist es wichtig sicherzustellen, dass sich die 
Arbeitsmärkte im Falle von Schocks anpassen 
können, welcher Art der Schock auch sei. 
Hierfür müssen Hindernisse abgebaut werden, 
die eine Reallokation von Ressourcen zwi-
schen Unternehmen bremsen, die ähnlichen 
Tätigkeiten in der gleichen Region nachgehen, 
wie auch Barrieren, die eine Reallokation 
von Ressourcen zwischen in unterschied-
lichen Wirtschaftszweigen und Regionen 
tätigen Unternehmen verhindern. Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, insbeson-
dere gering qualifizierten, muss ermöglicht 

werden, sich laufend weiterzubilden und neue 
Kompetenzen zu erwerben; außerdem bedarf 
es zielgerichteter Maßnahmen zur Unter-
stützung entlassener Beschäftigter. Um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten wirt-
schaftlicher Flauten zu begrenzen, müssen 
makroökonomische und arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen (zum Beispiel Aktivierung, 
Kurzarbeit) so konzipiert sein, dass rasch auf 
die wirtschaftlichen Bedingungen reagiert 
werden kann. Dies setzt auch eine Struktur-
politik voraus, die eine Arbeitsmarktsegmen-
tierung vermeidet bzw. statt auf Stellenabbau 
auf Einkommensanpassungen setzt. Politik-
konzepte, die die Widerstandsfähigkeit för-
dern, sind typischerweise langfristig mit einer 
guten Arbeitsmarktentwicklung vereinbar, 
da sie verhindern, dass sich die konjunktur-
bedingten Kosten wirtschaftlicher Flauten zu 
hoher und andauernder Arbeitslosigkeit und 
Unterbeschäftigung verfestigen.

REFORmEN WIRKLICHKEIT WERdEN LaSSEN

Oft dauert es einige Zeit, bis die positiven 
Wirkungen von Strukturreformen voll zutage 
treten. Deshalb ist es wichtig, für Unterstützung zu 
werben, nicht nur beim Beschluss von Reformen, 
sondern auch bei deren Umsetzung. Die entschei-
denden Erfolgsvoraussetzungen sind das Wähler-
mandat für Reformen und eine wirksame Kommu-
nikation sowie konstruktive Verhandlungen mit 
den Beteiligten einschließlich der Sozialpartner. 
Makroökonomische Maßnahmen, die die kurz-
fristigen Kosten von Strukturreformen auffangen, 
können wirksam als Gegenleistung für Unterstüt-
zung der Reformen angeboten werden, und Syner-
gien zwischen Reformen auf dem Arbeits- und dem 
Produktmarkt und finanzpolitischen Reformen 
können genutzt werden, um Erfolge zu zeitigen. 
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zUSammEN mEHR 
ERREICHEN

Sandra Reuse

Selbstständig. Selbst verantwortlich. Unabhängig. 
Kein Chefin bzw. kein Chef, die oder der einer oder 
einem sagt, wann man zu kommen und zu gehen 
hat. Arbeiten, wann, wo und wie lange man will. 
Im digitalen Zeitalter sogar von der Couch aus, im 
Zug oder am Cafétisch. Sich aussuchen, was man 
tut und wofür man sich engagiert. Selbstbestimmt.

Dafür aber: Kundinnen und Kunden, die 
Ansprüche stellen – per Handy gern auch mal 
rund um die Uhr. Auftraggeberinnen und Auftrag-
geber, die es sich anders überlegen oder auf einmal 
alles schon immer ganz anders gemeint haben. 
Plattformen, die mit algorithmischer Steuerung 
experimentieren, vielleicht auch manipulieren. 

Rechnungen, die nicht oder erst dann bezahlt 
werden, wenn das Konto ins Minus gerutscht ist. 
Feierabend, was ist das?

Das Bild der (Solo-)Selbstständigen in der 
Öffentlichkeit und in der politischen Debatte 
beginnt sich zu wandeln. Hierzu trägt auch bei, 
dass die Forschung nach und nach ein immer 
differenzierteres Bild dieser äußerst heterogenen 
Gruppe zeichnet. Klar ist: Nicht alle (Solo-)Selbst-
ständigen sind Besserverdienende. Ein Teil von 
ihnen – Expertinnen und Experten streiten, wie 
viele – arbeitet in prekären Beschäftigungsver-
hältnissen, die einer Überprüfung auf »echte« 
Selbstständigkeit nicht immer standhalten 

(Solo-)Selbstständige, also Kleinunternehmerinnen und Kleinunter-
nehmer mit keiner bzw. keinem oder nur sehr wenigen Angestellten, 
kämpfen oft allein. Wenn sie nicht gerade in gesuchten Branchen 
arbeiten, wie etwa als Technik- oder IT-Spezialistinnen und Technik- 
oder IT-Spezialisten, ist ihre Marktmacht oft gering. Zugleich ist 
die Gruppe der Selbstständigen sehr heterogen. Wie ließen sich ihre 
Möglichkeiten für Kooperationen, beispielsweise in Genossenschaften, 
aber auch für eine bessere und breiter aufgestellte Interessenvertretung 
stärken? Das Bundesarbeitsministerium hat Anfang Juli ein Werkstatt-
gespräch zu diesem Thema veranstaltet.
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würden. Auch die schöne neue Welt der Platt-
formarbeit birgt so manche Beschäftigungsform, 
die bei genauerem Hinsehen weder selbstbestimmt 
noch fair vergütet ist – mit möglicherweise zuneh-
mender Tendenz.

Gleichzeitig gibt es jedoch nach wie vor 
auch äußerst gut verdienende (Solo-)Selbststän-
dige, allen voran Technikerinnen und IT-Spezi-
alistinnen bzw. Techniker und IT-Spezialisten, 
die von der zunehmenden Komplexität techni-
scher und digitalisierter Prozesse profitieren. 
Sie arbeiten – teils plattformvermittelt, teils frei 
gewählt – für Auftraggeberinnen und Auftrag-
geber rund um den Globus. Und sie würden es 
sich verbitten, mit Schutzbedürftigen in einen 
Topf geworfen zu werden. Vergessen wird bei 
solchen Abgrenzungsversuchen allerdings gerne, 
dass alle Selbstständigen ein hohes Risiko eint: 
Sie sind existenziell abhängig von ihrer eigenen 
Arbeitskraft und damit von ihrer Gesundheit. 
Machen Körper oder Kopf mal nicht so mit wie 
geplant, kann der Auftrag nicht rechtzeitig abge-
liefert werden, es droht Verdienstausfall, gegebe-
nenfalls abspringende Kundinnen und Kunden. 
Vorübergehend ist das vielleicht zu verschmerzen, 
eine längere oder gar chronische Krankheit kann 
jedoch schnell die berufliche und wirtschaftliche 
Existenz bedrohen. 

Wichtig ist aber auch ihre Positionierung am 
Markt, und inwieweit sie Verhandlungspartne-
rinnen und Verhandlungspartnern gegenüber-
stehen, mit denen sich auskömmliche, wirtschaft-
lich und letztlich auch gesundheitlich nachhaltige 
Vertragsbedingungen aushandeln lassen. Gerade 
mit Blick auf Bereiche, die bis vor Kurzem noch 
im Windschatten der Globalisierung standen, wie 
etwa personenbezogene Lieferdienstleistungen 
oder das Reinigungsgewerbe, und in denen nun 
auf einmal marktmächtige, multinational auf-
gestellte Plattformen eine wachsende Rolle ein-
nehmen, müssen angesichts rasanter Umbrüche 
eventuell auch sozialstaatliche Leitplanken neu 
gelegt werden.

In diese Debatte sollen die Betroffenen 
natürlich so intensiv wie möglich einbezogen 
werden, wie es auch schon mit dem Dialogprozess 
»Arbeiten 4.0« begonnen wurde. 

Die größte hiermit verbundene Herausforde-
rung aus Sicht des BMAS ist allerdings, dass die 
Gruppe der (Solo-)Selbstständigen nur schwerlich 
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen ist: 
»Die wirtschaftliche Situation ist bei Selbststän-
digen sehr viel unterschiedlicher, die Einkom-
mensspreizung innerhalb dieser Gruppe sehr 
viel größer als bei den Angestellten«, sagt der 
Soziologe Professor Dr. Hans Pongratz, der sich 

auf Selbstständige spezialisiert hat und hierzu 
im BMAS einen Expertenvortrag hielt. Manche 
Berufsfelder  – wie zum Beispiel das Handwerk, 
Anwältinnen und Anwälte oder Ärztinnen und 
Ärzte – haben zudem starke, historisch gewach-
sene Interessenvertretungen, weisen aber kaum 
überschneidende Interessen mit den vielfältigen 
neuen Berufsfeldern von Selbstständigen auf, die 
sich im Zuge der Digitalisierung herausgebildet 
haben. »Auch das schmälert die Aussichten auf 
Bildung einer wirkungsvollen Gesamtvertretung«, 
so Pongratz. Ein weiteres Problem: Gerade die 
zumindest zum Teil prekär beschäftigten (Solo-)
Selbstständigen würden kaum eigenständige 
Organisationen bilden, seien jedoch innerhalb der 
bestehenden Vereinigungen mit ihren spezifischen 
Anliegen nicht ausreichend sichtbar. 

Die Interessenvertretung von Selbststän-
digen in der Breite zu stärken, scheint daher auch 
angesichts des massiven Wandels von Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt im Zuge der Digitalisierung ein 
richtiger und wichtiger Schritt. Auch das Euro-
päische Parlament betont in einer aktuellen Ent-

»Im Zuge der 
Digitalisierung 

ist es wichtig, die 
Interessenvertretung 
von Selbststän digen  

zu stärken.«
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schließung, angesichts der steigenden Zahl von 
Beschäftigten in der kollaborativen Wirtschaft 
sei deren soziale Absicherung wie auch ihr Recht 
auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaß-
nahmen »auch im Hinblick auf ihre Bezahlung« 
von großer Bedeutung. 

Und auch die Koalitionsfraktionen CDU, 
CSU und SPD forderten die Bundesregierung 
kürzlich auf, »die rechtlichen Voraussetzungen 
zu prüfen, unter denen Solo-Selbstständige, die 
in der Share Economy tätig sind, sich ähnlich wie 

Arbeitnehmer organisieren und ihre Interessen 
wahrnehmen können, um kollektiv für bessere 
Arbeitsbedingungen und angemessene Bezahlung 
einzutreten«1.

Das BMAS hat daher Anfang Juli ein Werk-
stattgespräch im Rahmen des Follow-ups zum 
Dialogprozess »Arbeiten 4.0« der Frage gewidmet, 
wie sich die Interessenvertretung Selbstständiger 
stärken ließe. 

Eruiert werden sollten im Gespräch mit 
Selbstständigen, die in verschiedensten Branchen 
tätig sind, welche Hindernisse und Herausforde-
rungen bestehen und wie sich diese überwinden 
ließen. Über vierzig Selbstständige, von Tonkünst-
lerinnen und Tonkünstlern über Lektorinnen und 
Lektoren bis hin zu frei Erwerbstätigen im Gesund-
heitswesen, die darüber hinaus auch unterschied-
liche Organisationsformen, vom Verband bis zur 
Genossenschaft, abdecken, waren der Einladung 
zur Diskussion gefolgt. 

Die große Heterogenität wurde in den von 
BMAS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern mo- 
derierten intensiven Gesprächen als eines der 
wichtigsten Hindernisse für die Bildung wirk-
samer Interessenvertretungen für Selbstständige 
gesehen. Bei vielen Selbstständigen sei allerdings 
auch zu wenig Bereitschaft da, sich zu organi-
sieren. Das aber dürfe nicht pauschal mit Desinte-
resse gleichgesetzt werden, bestätigt auch Pon-
gratz: Denn das Arbeitsvolumen von Selbststän-
digen ist in der Regel hoch; die wenigsten können 
nebenher noch Projekte wie etwa den Aufbau einer 
Interessenorganisation verfolgen; sie können es 
sich aber auch nicht leisten, für ein solches Ziel 
eine Zeit lang beruflich kürzerzutreten. Ein Pro-
blem ist vielen Teilnehmenden zufolge auch, dass 
man andere Selbstständige mit ähnlichen Tätig-
keitsschwerpunkten, Interessen und Problemen 
– wie etwa Schwierigkeiten mit unfairen Auftrag-
geberinnen und Auftraggebern – gar nicht kenne. 
Aufgrund der großen Zersplitterung herrsche viel-
fach Anonymität. Zudem sei es bei Selbstständigen 
geradezu charakteristisch, dass sie ihre Tätigkeiten 
überwiegend allein ausüben. Arbeitsformen wie 
Crowdworking würden die Isolation zusätzlich 
verstärken. 

Deswegen sei es wichtig, dass es auch nied-
rigschwellige Angebote zum Austausch und zur 
Vernetzung gebe. Ein Modell wie die US-amerika-
nische Plattform coworker.org stieß daher bei den 
Teilnehmenden auf großes Interesse: Sie bietet 
Erwerbstätigen statusübergreifend – also Ange-
stellten wie Selbstständigen – die Möglichkeit, 
Kampagnen gegen schlechte Arbeitsbedingungen 
und Vertragskonditionen zu starten und in den 
Online- wie Offline-Medien bekannt zu machen. 
Auch die in Deutschland schon seit 2015 existie-
rende Bewertungsplattform faircrowdwork.org 
der IG Metall, die die Arbeits- und Vergütungskon-
ditionen von Arbeitsplattformen durch die Auf-
tragnehmerinnen und Auftragnehmer bewerten 
lässt, wurde als hilfreich angesehen, war vielen 
Teilnehmenden aber nicht hinreichend präsent. 

Dasselbe gilt für die Möglichkeiten zur 
gemeinsamen Annahme von Aufträgen, zur 
Arbeitsteilung und gegenseitigen Vertretung 
sowie bei der gemeinschaftlichen Risikoabsiche-
rung, über die Selbstständige durch die Gründung 

»Es braucht auch 
niedrigschwellige  

Angebote zum  
Austausch und zur 

Vernetzung.«

1 Deutscher Bundestag, Drucksache 18/11399, Antrag »Share Economy – Wachstumschancen der kollaborativen Wirtschaft nutzen und Herausforderungen 
annehmen« der Fraktionen CDU/CSU und SPD.
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von Genossenschaften verfügen. Insbesondere 
mit Bezug auf rechtliche Fragen wurde vielfach 
der Wunsch nach der Förderung von Expertenbe-
ratung geäußert; dies sei ein Kostenfaktor, der für 
bestehende und sich gründende Organisationen 
aller Art schwer zu stemmen sei. 

Insgesamt sahen jedoch fast alle Teilneh-
menden auch die Notwendigkeit der Bildung und 
Stärkung übergreifender Organisationen. Das 
BMAS prüft vor dem Hintergrund der Ergebnisse 
dieser Diskussionen, ob und wie eine stärkere 
Unterstützung von (Solo-)Selbstständigen möglich 
ist und der Aus- und Aufbau geeigneter Strukturen 
gefördert werden könnte. 
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aLTERSaRmUT  
VERHINdERN

Yasmin Fahimi

Altersarmut ist ein ernst zu nehmendes Thema, denn es geht um eine 
Lebensphase, in der man aus eigener Kraft in der Regel nur wenig oder 
gar nichts mehr an der eigenen finanziellen Situation ändern kann. Vor 
diesem Hintergrund entfesselt die in den Medien immer wieder vorge-
tragene These, Altersarmut werde in Zukunft dramatisch steigen, zuver-
lässig emotional geführte Diskussionen über die Leistungsfähigkeit der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Der Beitrag wirft zur Versachlichung 
der Debatte einen Blick auf die Fakten und macht konkrete Vorschläge, 
wie Altersarmut verhindert werden kann.1

Bedürftigkeit im Alter ist in Deutschland heute 
eher eine Randerscheinung. Der Anteil derje-
nigen, die Grundsicherungsleistungen benötigen, 
um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, 
ist unter älteren Menschen derzeit erheblich nied-
riger als bei Menschen im Erwerbsalter. Nur rund 
3  Prozent der Bevölkerung im Alter (ab Regelal-
tersgrenze) sind auf Leistungen der Grundsiche-
rung angewiesen. Alter ist damit — insbesondere 
dank der gesetzlichen Rentenversicherung —kein 
Risiko für Armut per se. Vielmehr sind schwierige 
Lebens- und Einkommenssituationen bei anderen 
Personengruppen wie Alleinerziehenden oder 
Langzeitarbeitslosen wesentlich stärker verbreitet.

Klar ist, dass die wirksamste Strategie 
gegen Altersarmut die ist, sie nicht entstehen zu 

lassen. Grundvoraussetzungen dafür sind mög-
lichst durchgängige Erwerbsbiografien und gute 
Erwerbseinkommen — also gute Arbeit. Nur 
dann sind soziale Sicherungssysteme verlässlich 
und sorgen für eine ausreichende Altersvorsorge. 
Auch vor diesem Hintergrund sind die derzeit 
günstigen Bedingungen am Arbeitsmarkt und die 
Rekordzahlen bei der Erwerbstätigkeit gute Nach-
richten. Denn für eine gute Altersvorsorge sind 
diese Aspekte bedeutender als die Frage der immer 
wieder zur Erklärung herangezogenen Höhe des 
Rentenniveaus.

Die Ursachen für Altersarmut sind kom-
plexer: Sie liegen in niedrigen Löhnen, unsteten 
Erwerbsverläufen, Erwerbsunterbrechungen, der 
unzureichenden Alterssicherung bestimmter 

1 Der Beitrag ist eine überarbeitete Fassung des Artikels in Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit 2/2017.
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Personengruppen, die nicht gesetzlich versichert 
sind und dem Risiko der Erwerbsminderung. 
Altersarmut zu verhindern bedeutet, an diesen 
Risiken anzusetzen. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales hat deshalb im Herbst 2016 
ein Gesamtkonzept zur Alterssicherung vorge-
legt, das über alle drei Säulen der Alterssicherung 
hinweg Antworten auf die zentralen Herausfor-
derungen für die Alterssicherung in Deutschland 
gibt, darunter auch Maßnahmen zur Prävention 
von Altersarmut.

aLTERSaRmUT — dEFINITION UNd 
SITUaTION IN dEUTSCHLaNd

Oft sind es schon die Begrifflichkeiten, die 
zur Verunsicherung beitragen. Beispiel Armutsri-
sikoquote: Relativ einkommensarm ist demnach, 
wessen Einkommen unterhalb eines Mindest-
abstands zum Mittelwert der Gesellschaft liegt 
(nach EU-Konvention 60 Prozent des Medians). 
Die Armutsrisikoquote misst jedoch nicht die 
Armut, sondern ist lediglich eine Kennziffer 
für die Einkommensverteilung. Daher liefert 
sie keine aussagekräftige Information über das 
Ausmaß von Bedürftigkeit. Würden sich bei-
spielsweise die Einkommen aller Haushalte ver-
doppeln, bliebe die Armutsrisikoquote unverän-
dert, obwohl alle so gemessenen »Armen« das 
doppelte Einkommen hätten. Die Armutsrisi-
koquote kann deshalb keine Handlungsempfeh-
lungen in Bezug auf Maßnahmen gegen Alters-
armut oder zu deren Prävention liefern. Sie ist 
nicht mehr als eine relative Größe.

Eine aussagekräftigere, absolute Größe 
dagegen ist das soziokulturelle Existenzmi-
nimum. Wer dieses nicht aus eigenen Mitteln 
aufbringen kann, befindet sich in einer Notlage 
und ist bedürftig. Daher wird das soziokultu-
relle Existenzminimum in Deutschland durch 
die Grundsicherung, also durch steuerfinan-
zierte und bedarfsorientierte Sozialleistungen, 
abgesichert. Dies umfasst Nahrung, Kleidung, 
Unterkunft sowie Mittel zur Teilnahme am 
Gemeinschaftsleben. 

Ältere Menschen sind derzeit weitaus sel-
tener auf staatliche Leistungen zur Sicherung des 
Existenzminimums angewiesen als jüngere. Im 

Jahr 2015 bezogen rund 3 Prozent der Personen 
im Ruhestand Grundsicherungsleistungen, bei 
den Jüngeren betrug der Anteil rund 9 Prozent 
(Arbeitslosengeld II bzw. Sozialhilfe nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch). Richtig ist, dass 
sowohl die Grundsicherungsquote wie auch die 
absolute Zahl der Empfängerinnen und Empfänger 

von Grundsicherung im Alter in den nächsten 
Jahren tendenziell steigen werden. Das liegt auch 
am demografischen Wandel: Selbst bei gleichblei-
bender Quote wird die absolute Zahl der bedürf-
tigen Ruheständlerinnen und Ruheständler in den 
kommenden Jahren zunehmen. Die Babyboomer 
kommen langsam ins Rentenalter.

Damit rollt aber künftig keine Welle der 
Alters armut auf uns zu. Wie sich die Zahl der 
Grundsicherungsempfängerinnen und -emp-
fänger künftig entwickeln wird, kann nicht valide 
prognostiziert werden. Denn das Einkommen im 
Alter ist vor allem ein Ergebnis des individuellen 
Lebensverlaufs, vorrangig der Erwerbsbiografie. 
Hinzu kommen aber auch weitere Einflussfaktoren 
wie der Haushaltskontext, das Vorsorgeverhalten 
in der Vergangenheit, sonstige Einkommen und 
Vermögen und viele andere Aspekte.

WaS zU TUN IST

aNSTÄNdIGE LÖHNE

Der wichtigste Schritt zur Vermeidung von 
Altersarmut sind anständige Löhne im Erwerbs-

»Die Zahl der  
Empfängerinnen 

und Empfänger von 
Grundsicherung wird 
steigen. Es rollt aber 

keine Welle der Alters- 
armut auf uns zu.«
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leben. Die wirtschaftliche Entwicklung der 
letzten Jahre war gut, aber hat nicht alle Beschäf-
tigten gleichermaßen erreicht. Die Löhne der 
unteren 40 Prozent der Beschäftigten sind seit 
1995 real gesunken. Das ist nicht nur in hohem 
Maße ungerecht, sondern bedingt auch geringe 
Alterseinkommen. Es gibt ganze Branchen (Trans-
port, Einzelhandel, soziale Dienstleistungen), 
in denen die Löhne auf niedrigem Niveau sta-
gnieren. Betroffen sind vor allem Bereiche, in 
denen aus strukturellen Gründen die marktmä-
ßige Lohnfindung nicht funktioniert und daher 
trotz hoher Nachfrage nach Arbeitskräften die 
entsprechenden Löhne nicht steigen. Gründe 
dafür liegen zum einen beispielsweise in den 
strukturell zersplitterten Arbeitsbeziehungen und 
schwach ausgeprägten sozialpartnerschaftlichen 
Strukturen. Zum anderen gibt es insbesondere 
im Bereich der sozialen Dienstleistungen einen 
hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck, mit der 
Folge, dass Anbieter über Personalkosten kon-
kurrieren. Zentral für eine Aufwertung ist die 
Stärkung der Tarifbindung. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber müssen sich 
in Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
organisieren. Nur eine breite Mitgliederbasis und 
damit ein weiter Geltungsbereich garantieren 
echte Sozialpartnerschaft, fairen Wettbewerb und 
anständige Entlohnung. Dies muss durch Maß-
nahmen zur Stärkung der Allgemeinverbindli-
cherklärung von Tarifverträgen flankiert werden, 
beispielsweise in der Pflegebranche. Wohlstand 
und gute wirtschaftliche Entwicklung müssen bei 
allen ankommen.

STaBILISIERUNG VON BEITRaGSSaTz   
UNd RENTENNIVEaU

Die gesetzliche Rentenversicherung ist das mit 
Abstand bedeutendste Sicherungssystem im Alter. 
Rund 90 Prozent aller 65-Jährigen und Älteren 
erhalten eine eigene gesetzliche Rente. Ihre Höhe 
ist folglich für die Einkommenssituation im Alter 
und damit auch für die Frage von Altersarmut von 
entscheidender Bedeutung. Diese wird im Wesent-
lichen von der Dauer und der Höhe der geleisteten 
Beiträge bestimmt. Hier zeigt sich die Bedeutung 
der Erwerbsbiografie. Je höher die Zahl der Bei-
tragsjahre und das beitragspflichtige Entgelt sind, 
umso höher ist auch die spätere Rente. 

Ein langfristig angemessenes und stabiles 
Sicherungsniveau ist Voraussetzung für die Akzep-
tanz der gesetzlichen Rentenversicherung. Das 
Rentenniveau bringt lediglich die Relation einer 
»Eckrente« zum aktuellen Durchschnittslohn zum 
Ausdruck. Konkret bedeutet ein Sicherungsniveau 
vor Steuern von aktuell 48 Prozent, dass eine Rente 
nach 45 Beitragsjahren mit durchschnittlichem 

Verdienst 48 Prozent des aktuellen Durchschnitts-
verdiensts entspricht, wenn von beiden Beträgen 
die darauf zu leistenden Sozialbeiträge abgezogen 
werden. Es muss eine generationenübergreifende 
vertrauensbildende Zusage geben – eine garan-
tierte Haltelinie, die das Sicherungsniveau nicht 
unterschreiten darf. Das heißt zunächst, dass das 
jetzige Rentenniveau abgesichert wird. Auch für 
die künftige Beitragssatzentwicklung ist die Fest-
legung einer Haltelinie (Beitragssatzobergrenze) 
erforderlich, damit künftige Generationen darauf 
vertrauen können, nicht über Gebühr belastet zu 
werden.

Um beides zu gewährleisten, befürwortet 
das BMAS einen Demografiezuschuss aus 
Steuermitteln.

SOLIdaRRENTE

Eine der wichtigsten Ursachen für geringe 
Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung ist ein niedriges Einkommen. Dies kann 
zum Beispiel bei langjähriger Beschäftigung im 
Niedriglohnbereich der Fall sein. Dabei geht es um 
Personen, die die meiste Zeit des Erwachsenenle-

»Für das Vertrauen 
in den Sozialstaat ist 
eine auskömmliche 
Rente nach einem 
Leben voller Arbeit 

unerlässlich.«
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bens in Vollzeit gearbeitet haben, aber zu einem 
so geringen Lohn, dass ihre Entgeltpunkte am 
Ende nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt 
zu bestreiten. In einem streng an Beitragsäqui-
valenz ausgerichteten Alterssicherungssystem 
wie unserer Rentenversicherung ist dies so ange-
legt — und trotzdem höchst unbefriedigend. Vor 
allem wird es als ungerecht empfunden, dass man 
nach einem Leben voller Arbeit am Ende nicht 
besser gestellt ist als jemand, der nicht oder nur 
sehr wenig gearbeitet hat. Für das Vertrauen in 
den Sozialstaat ist eine auskömmliche Rente nach 
einem Leben voller Arbeit unerlässlich.

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales will die Lebensleistung dieser Personen besser 
würdigen und will hier für mehr Gerechtigkeit 
sorgen. Deshalb hat es die sogenannte gesetzliche 
Solidarrente vorgeschlagen. Sie soll Beschäf-
tigten, die 35 Jahre lang eingezahlt oder Kinder 
groß gezogen haben, ein Alterseinkommen über 
der Grundsicherung im Alter gewährleisten. Kin-
dererziehungs- und Pflegezeiten und kurzzeitige 
Unterbrechungen durch Arbeitslosigkeit werden 
ebenso berücksichtigt wie Freibeträge für zusätz-
liche Altersvorsorge. Erspartes muss vor Bezug 
der Rente nicht aufgebraucht werden: Es erfolgt 
keine Vermögensprüfung. Die Leistung soll jedoch 
zielgerichtet erbracht werden, sodass eigenes Ein-
kommen sowie Partnereinkommen oberhalb eines 
Freibetrags berücksichtigt werden. 

Auf diese Weise schaffen wir zielgenaue 
Verbesserungen insbesondere für Geringver-
diener, ohne die Grundsätze bestehender Systeme 
aufzuweichen.

BESSERE aBSICHERUNG VON    
SELBSTSTÄNdIGKEIT

Ein weiterer Grund für geringe Rentenanwart-
schaften sind Lücken in den Versicherungsbiogra-
fien. Während das Gros der abhängig Beschäf-
tigten in Deutschland verpflichtend abgesichert 
ist, gilt dies nicht für selbstständig Tätige. Rund 
drei Millionen der gut vier Millionen Selbststän-
digen sind nicht in einem obligatorischen System 
für das Alter abgesichert. Das bedeutet natürlich 
nicht, dass all diese Personen nicht vorsorgen. 
Doch fast die Hälfte der ehemals Selbstständigen 

hat im Alter nur ein Nettoeinkommen von unter 
1.000 Euro. Bei den ehemals Beschäftigten ist das 
nur bei einem Drittel der Fall. Daten zum Empfang 
von Grundsicherungsleistungen zeigen außerdem, 
dass ehemals Selbstständige im Alter mit rund 4 
Prozent deutlich häufiger bedürftig sind als zuvor 
abhängig Beschäftigte mit nur 2 Prozent.

Darüber hinaus werden für die Zukunft mehr 
Statuswechsel zwischen Selbstständigkeit und 
abhängiger Beschäftigung erwartet — Treiber 
sind hier insbesondere die Digitalisierung und die 

Plattformökonomie. Auch solche Statuswechsel 
können zu Lücken in den Versicherungsbiografien 
führen. Wer sich für einige Jahre selbstständig 
macht, wird selten als Erstes an die Alterssiche-
rung denken. Schnell kommen dann ein paar Jahre 
zusammen, in denen keine Vorsorge erfolgt. Am 
Ende fehlen diese Zeiten in den Versicherungs-
biografien der Altersversorgung. Auch Ansprüche 
im Falle von Invalidität oder auf Leistungen zur 
Rehabilitation können durch Selbstständigkeit 
verloren gehen. Aus diesem Grund sollten künftig 
alle Selbstständigen in die gesetzliche Rentenver-
sicherung einbezogen werden. Hiermit schaffen 
wir mehr Sicherheit für Selbstständige und tragen 
zu geschlossenen Versicherungsbiografien bei. 
Gut funktionierende Alterssicherungssysteme für 
Selbstständige, wie die berufsständischen Versor-
gungswerke, sollen dabei aber nicht angetastet 
werden. Auch sind Übergangsregelungen für 
Existenzgründerinnen und Existenzgründer vor-
gesehen. Personen, die bei Inkrafttreten der Ver-
sicherungspflicht bereits 40 Jahre alt sind, sollen 
von der neuen Versicherungspflicht nicht erfasst 

»Alle Selbstständigen 
sollten in die 
gesetzliche 

Rentenversicherung 
einbezogen werden.«

A R B E I T E N  4 . 0  W E R K H E F T  0 4 S E I T E  2 0 3

P E R S P E K T I V E N



werden. Gleiches gilt für Jüngere, die bereits eine 
der gesetzlichen Rentenversicherung entspre-
chende Vorsorge getroffen haben. Sie können sich 
von der Versicherungspflicht befreien lassen. Um 
die Selbstständigen mit den Gesamtbeiträgen 
nicht zu sehr zu belasten und ihre Existenz zu 
gefährden, müssen bei Pflichtversicherung in die 
Rentenversicherung die pauschalen Beiträge für 
die gesetzliche Krankenversicherung sinken. 

BESSERE LEISTUNGEN BEI    
ERWERBSmINdERUNG

Eine in besonderem Maße von Bedürftig-
keit betroffene Gruppe sind Erwerbsgeminderte. 
Eine erfolgreiche Erwerbsbiografie schützt vor 
Alters armut. Wer dauerhaft erwerbsgemindert 
ist, kann sich nicht mehr schützen. Deshalb sind 
etwa 15 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher 
von Erwerbsminderungsrenten auf zusätzliche 
Leistungen aus der Grundsicherung angewiesen. 
Bei den Bezieherinnen und Beziehern von Alters-
renten sind es nur rund 2,5 Prozent. Schon mit dem 
Rentenpaket 2014 wurden daher die Leistungen der 
Erwerbsminderungsrente verbessert, indem die 
Zurechnungszeit von 60 auf 62 Jahre angehoben 
und die Berechnung des für sie maßgeblichen Ein-
kommens verbessert wurde. Diese Maßnahmen 
haben zwar deutliche Verbesserungen gebracht, 
aber weitere Maßnahmen sind notwendig, um 
Erwerbsgeminderte besser vor Armut zu schützen. 
Mit dem am 17. Juli 2017 vom Deutschen Bundestag 
beschlossenen EM-Leistungsverbesserungsgesetz 
wurde deswegen die Zurechnungszeit schrittweise 
um weitere drei Jahre auf 65 Jahre angehoben. Dies 
wird für neue Erwerbsminderungsrentnerinnen 
und -rentner zu spürbar höheren Renten führen.

FazIT

Bedürftigkeit im Alter wird weiterhin eine 
Randerscheinung bleiben, wenn die Heraus-
forderungen sachgerecht angegangen werden. 
Die vorgestellten Maßnahmen des Rentenkon-
zepts sind dabei wichtige Bausteine. Doch das 
Alterseinkommen ist vor allem der Spiegel des 
Erwerbslebens. Folglich ist die beste Prävention 
gegen Alters armut eine möglichst durchgängige 
Erwerbsbiografie mit gutem Einkommen und 
ausreichender, auch zusätzlicher Altersvorsorge. 

Die Integration in den Arbeitsmarkt, mehr Voll-
zeiterwerbstätigkeit und eine höhere Frauener-
werbsquote, berufliche Weiterbildung sowie gute 
Arbeit stehen deswegen auch weiterhin hoch auf 
der Agenda. 

Wer aber nicht ausreichend vorsorgen kann, 
weil das Einkommen zu niedrig ist, hat ein hohes 
Risiko, im Alter bedürftig zu werden. Gerade die 
niedrigen Einkommen müssen deswegen wieder 
mit dem gesellschaftlichen Wachstum Schritt 
halten. Hierbei geht es primär um gute Löhne. 
Das muss aber auch unterstützt werden durch 
gerechte Steuern und Sozialabgaben. Unser Steu-
ersystem muss Niedriglohneinkommen weiter 
entlasten. Für die Sozialversicherungssysteme 
muss echte Parität der Beiträge gelten, d. h. Arbeit-
nehmerinnen bzw. Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
müssen wieder gleich viel tragen. Für unser Sozi-
alsystem sollte gelten, dass Sozialversicherungen 
für alle gleich, gerecht und solidarisch sind. Hierzu 
gehört die Einführung der Bürgerversicherung.
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dEUTSCHLaNd aLS 
LEITmaRKT FÜR  
GESUNdHEITS-  
UNd INKLUSIONS- 
FÖRdERLICHE  
TECHNOLOGIEN

Neue digitale Technologien haben das Potenzial, die Gesundheit am 
Arbeitsplatz, die berufliche Teilhabe und die Qualität der Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern. Eine Arbeitsgruppe der Digital-Gipfel-Plattform 
»Digitale Arbeitswelt« hat die Situation mit Blick auf Spannungsfelder 
und betriebliche Erfolgsfaktoren analysiert und erste Empfehlungen 
ausgesprochen. Der Beitrag fasst die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe 
zusammen und formuliert das politische Ziel, Deutschland als Leitmarkt 
und Leitanbieter für Technologien zu etablieren, die ein gutes, gesundes 
und inklusives Arbeiten fördern.

Marc Oliver Huber und Anna Primavesi

CHaNCEN dER dIGITaLISIERUNG FÜR 
GESUNdHEIT UNd TEILHaBE 

Wie sieht die digitale Arbeitswelt aus? Ist es 
eine Welt, in der die Abläufe bis auf die Sekunde 
getaktet sind, in der digitale Geräte Laufwege 
und Leistungen lückenlos vermessen und so 
permanenten Druck erzeugen, der Beschäftigte 
auf Dauer krank macht? Oder ist es eine Welt, 
in der technische Lösungen, etwa industriell 

einsetzbare Exoskelette, kompetenzfördernde 
Assistenzsysteme oder intelligente Kleidung, 
die Arbeit gesünder, abwechslungsreicher und 
sicherer machen? Ist es eine Welt, die neue Barri-
eren, insbesondere für Ältere und Menschen mit 
Behinderungen, schafft? Oder ist es eine Welt, in 
der technische Lösungen, wie zum Beispiel Daten-
brillen, digitale Sprachassistenten oder moderne 
Prothesen, die Chancen auf berufliche Teilhabe 
verbessern?
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Diese und weitere Fragen wurden intensiv 
in der Arbeitsgruppe »Gesundheit und Teilhabe« 
diskutiert, die das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales im Rahmen des Digital-Gipfels ein-
gesetzt und gemeinsam mit der IG Metall geleitet 
hat. Die Arbeitsgruppe war mit Expertinnen und 
Experten der Sozialpartner, der Unternehmen, der 
Politik und der Wissenschaft besetzt. Im Juni 2017 
legte sie ihre Empfehlungen vor. Im Mittelpunkt 
standen Gestaltungsfragen, die sich für Beschäf-
tigte und Arbeitgeber mit der Digitalisierung 
der Wirtschaft und der Arbeitswelt zunehmend 
stellen. Nicht weiter betrachtet wurden hingegen 
Aspekte des orts- und zeitflexiblen Arbeitens, die 
bereits in einer anderen Arbeitsgruppe diskutiert 
worden waren (BMAS 2016a).

Was waren die wichtigsten Punkte in der 
Debatte der Arbeitsgruppe und zu welchen Emp-
fehlungen kommt sie?

Digitale Technologien können bei körper-
lich anstrengenden Tätigkeiten unterstützen, 
damit verbundene Belastungen reduzieren und 
im besten Fall sogar eine gesundheitsfördernde 
Wirkung haben. Sie kommen meist dort zum 
Einsatz, wo Risiken für physische Erkrankungen 
bestehen. Dies gilt beispielsweise, wenn Beschäf-
tigte kraftbetonte Tätigkeiten ausführen oder in 
einer ungünstigen Körperhaltung arbeiten. Damit 
können digitale Technologien auch bei der Bewäl-
tigung von Herausforderungen in einer alternden 
Arbeitsgesellschaft helfen. 

Im Unterschied zu herkömmlichen Systemen 
liegt eine wichtige Innovation in der Anpassung 
der Technik an die individuellen Bedürfnisse 
und Bewegungsabläufe. Häufig wird ihr Einsatz 
ausschließlich im Produktionsbereich gesehen, 
die Arbeitsgruppe diskutierte jedoch auch über 
Einsatzmöglichkeiten im Dienstleistungs- und 
Pflegebereich.

Digitalisierungsprozesse verändern, was 
und wie Beschäftigte arbeiten. Dabei besteht die 
Chance, die Qualität der Arbeitsbedingungen 
weiter zu verbessern und Tätigkeiten abwechs-
lungsreicher zu gestalten. Der individuelle Hand-
lungsspielraum ist ein wesentlicher Faktor bei der 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. 

Er kann aus Sicht der Arbeitsgruppe helfen, Stress-
situationen zu vermeiden bzw. unvermeidbare 
Belastungssituationen besser zu bewältigen. So 
können technische Systeme auf die individuelle 
Arbeitsgeschwindigkeit eingestellt werden oder sie 
können an die jeweiligen Bedürfnisse angepasste 
Hilfestellungen bei der Ausübung komplexer 
Tätigkeiten geben.

Technologische Innovationen im Bereich der 
Sprach-, Seh- und Hörhilfen sowie der Robotik 
oder kompetenzfördernde Assistenzsysteme 
können auch dazu beitragen, die berufliche Teil-
habe von Menschen mit alters-, krankheits- oder 
unfallbedingten Einschränkungen zu verbessern. 
Mit ihrer Unterstützung können Körper- und 
Sinnesbeeinträchtigungen direkt kompensiert 
werden. Ortsunabhängiges Arbeiten bietet mobi-
litätseingeschränkten Menschen neue Chancen. 
Die genannten Beispiele besitzen aus Sicht der 
Arbeitsgruppe ein hohes Anwendungspotenzial, 
da sich unter anderem der Anteil älterer Menschen 
im Arbeitsmarkt erhöht, deren körperliche Belast-
barkeit eingeschränkt sein kann. 

Die Einführung neuer Technologien in 
Unternehmen dient in der Regel der Steigerung 
von Produktivität, Flexibilität und Kundenorien-
tierung sowie zur Erschließung neuer Geschäfts-
felder. Positive Wirkungen auf die Gesundheit der 
Beschäftigten, auf die Qualität der Arbeitsbedin-
gungen und auf Teilhabechancen im Beruf sind 
dabei zum Teil mit zusätzlichen Investitionen ver-
bunden. Betrieblicher Nutzen und der Nutzen für 
die Beschäftigten stehen dennoch nicht im Wider-
spruch zueinander: Wenn Beschäftigte unter guten 
Bedingungen arbeiten, kann dies ihre Motivation, 
Zufriedenheit und Arbeitsleistung steigern. Wenn 
Beschäftigte weniger Fehlzeiten haben, senkt dies 
auch betriebliche Kosten, die im Krankheitsfall 
entstehen. Und wenn digitale Lösungen dazu bei-
tragen, dass Beschäftigte mit Einschränkungen 
weiter ihre Tätigkeit ausüben können, hält dies 
wertvolles Fachwissen im Betrieb und hilft, die 
Fachkräftebasis zu sichern.

SPaNNUNGSFELdER

Um die skizzierten Potenziale realisieren zu 
können, müssen bei der Technologieentwicklung 
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und der betrieblichen Anwendung einzelne Span-
nungsfelder berücksichtigt werden. Individuelles 
Verhalten ist dabei aus Sicht der Arbeitsgruppe 
nicht von den Verhältnissen, in die es eingebettet 
ist, zu trennen. »Empowerment«-Ansätze, die 
zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken auf 
individuelle Verhaltensänderung abzielen, sind 
zwar wichtig und wirkungsvoll, greifen aber als 
alleiniges Instrument in vielen Konstellationen 
zu kurz. Es gilt vielmehr der Grundsatz »Verhält-
nisprävention geht vor Verhaltensprävention«. 
Gefährdungen sollen mithin unmittelbar an ihrer 

Quelle bekämpft werden. Insbesondere wurden 
folgende Spannungsfelder in der Arbeitsgruppe 
diskutiert:

Digitale Technologien können körperliche 
Belastungen reduzieren, dabei jedoch auch zu einer 
physischen Unterforderung führen, wenn zum 
Beispiel im Rahmen einer Mensch-Roboter-Zu-
sammenarbeit Tätigkeiten neu definiert werden. 
Ebenso kann die Konzentration auf computer- und 
bildschirmbasierte Schreibtischtätigkeiten zur 
Fehlbeanspruchung des Muskel-Skelett-Systems 
führen. Monotone Arbeit, wie reine Kontrolltä-
tigkeiten, können zu einer kognitiven Unterfor-
derung, sinkender Aufmerksamkeit und einem 
erhöhten Unfallrisiko führen. 

Der Einsatz digitaler Technologien kann 
darüber hinaus auch mit neuen psychischen 
Belastungen einhergehen. Eine BMAS-Studie 
zeigt, dass die Arbeitsdichte durch die Digitali-
sierung als größer empfunden wird; vor allem 
höher Qualifizierte nehmen wahr, dass die Arbeit 
mit modernen Kommunikationsmitteln zu einer 
schwer zu bewältigenden Menge an Informati-
onen führt (BMAS 2016b). Einige Studien haben 
gezeigt, dass Automatisierung menschliche 
Arbeit nicht notwendigerweise ersetzt, sondern 
dass sich vielmehr Tätigkeiten verändern (BMAS 
2015; Pfeiffer 2016). Hierbei ist eine stärkere Kon-
zentration auf Tätigkeiten zu erwarten, die einen 
geringen Routineanteil aufweisen und kognitiv 
oder emotional eher anspruchsvoll sind. Vor 
diesem Hintergrund können psychische Belas-
tungen zunehmen. Sie müssen im Arbeitsschutz 
angemessen berücksichtigt werden.

Selbstbestimmtes und eigenverantwortliches 
Handeln kann als wichtiger Aspekt einer guten 
Arbeitsgestaltung gelten. Es sollte aber dafür 
Sorge getragen werden, dass größere Handlungs- 
und Entscheidungsspielräume nicht zu Überfor-
derungen der Beschäftigten führen. Maschinen 
und andere technische Systeme sind zunehmend 
in der Lage, autonome Entscheidungen zu treffen. 
Dies kann helfen, Unfälle zu vermeiden oder die 
Komplexität der Arbeitsabläufe für die Beschäf-
tigten zu reduzieren. Andererseits kann es aber 
auch ihre Autonomie einschränken, da sie im Ext-
remfall nur noch ausführend auf Anweisungen 
des technischen Systems in genau vorgegebenen 
Arbeitsschritten und Arbeitstakten reagieren.

Für Menschen mit Beeinträchtigungen bietet 
die Digitalisierung neue Chancen in Hinsicht auf 
Kompetenzförderung, Mobilitätsgewinne und 
den Ausgleich von Einschränkungen. Zugleich 
können neue Barrieren hinsichtlich des Zugangs 
zu Informationen und Kommunikation sowie 
komplexer werdender Arbeitsprozesse entstehen 
(Engels 2016). So sind beispielsweise viele Web-
seiten nicht barrierefrei gestaltet. Dies betrifft 
Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hör-
vermögen. Aber auch für Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen oder Lernschwierig-
keiten können durch neue Technologien neue 
Hürden entstehen.

»Psychische  
Belastungen beim  
Einsatz digitaler  

Technologien 
nehmen zu und 

müssen angemessen 
berücksichtigt 

werden.«
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Auch wenn ihr Einsatz in der Regel nicht auf 
eine Überwachung abzielt, sind beispielsweise 
neue assistive Technologien in der Lage, perso-
nenbezogene Daten (wie leistungs- oder gesund-
heitsspezifische Daten oder Daten zum Standort) 
zu erheben, zu speichern und weiterzuverar-
beiten. Ihr optimales Funktionieren ist sogar 
teilweise auf solche Daten angewiesen. Deshalb 
führt ihr Einsatz zu neuen Herausforderungen 
hinsichtlich der Einhaltung datenschutzrechtli-
cher Vorgaben. 

ERFOLGSFaKTOREN FÜR dIE BETRIEBLICHE 
GESTaLTUNG

Welchen Nutzen digitale Technologien haben, 
hängt maßgeblich von der konkreten betriebli-
chen Ausgestaltung ab. Gute Gestaltungsansätze 
sollten daher aus Sicht der Arbeitsgruppe identifi-
ziert und breit kommuniziert werden. Im Rahmen 
der Arbeitsgruppe wurde die Praxissammlung 
»Gesundheit und Teilhabe in der Arbeitswelt 4.0« 
mit 20 Gestaltungsbeispielen erstellt, die Anre-
gungen für andere Betriebe geben kann. 

Als Erfolgsfaktoren für die betriebliche 
Gestaltung können gesehen werden:

Durch ein möglichst universelles Design von 
Technologien, aber auch von Arbeitsumgebungen 
sollte sichergestellt werden, dass sie von so vielen 
Menschen wie möglich ohne weitere Anpassung 
oder Spezialisierung nutzbar sind. Dies ermög-
licht nicht nur für Menschen mit Behinderung die 
selbstständige Nutzung, sondern im Grundsatz für 
alle Menschen.

Die Alltagstauglichkeit von Technologien 
zeigt sich nicht nur in ihrer Robustheit. Sie zeigt 
sich ebenso darin, ob sie sich in die gewohnten 
Arbeitsabläufe einfügen oder die Beschäftigten 
sich leicht umstellen können. Aus diesem Grund 
sollten die Arbeitsprozesse und -bedingungen 
vorab genau analysiert werden, damit die techni-
sche Lösung die Arbeit insgesamt erleichtert. Bei 
der Analyse sollten die Aspekte von Sicherheit und 
Gesundheit rechtzeitig einbezogen werden. Die 
Gefährdungsbeurteilung ist ein geeigneter Ansatz, 
um herauszufinden, wo Risiken für die physische 
und psychische Gesundheit der Beschäftigten 

liegen, und um daraus präventive Maßnahmen 
abzuleiten.

Positive Wirkungen der Digitalisierung sind 
umso wahrscheinlicher, je frühzeitiger die betrof-
fenen Beschäftigten, aber auch die mittlere Füh-
rungsebene in die Entwicklung und Umsetzung 
einbezogen werden. Die Mitglieder der Arbeits-
gruppe sind sich darin einig, dass eine grundle-
gende Einbeziehung der Beschäftigten geeignet 
ist, gute Ergebnisse in der Anwendung zu erzielen, 
Fehlinvestitionen zu vermeiden, die Techno-
logie optimal an die Arbeitsaufgaben anzupassen 
und eine notwendige Individualisierbarkeit zu 
gewährleisten.

In der Arbeitsgruppe wurde kontrovers dis-
kutiert, inwieweit die Einbindung des Betriebs- 
bzw. Personalrats über die bestehenden Mitbe-
stimmungsrechte hinaus als ein Erfolgsfaktor 
anzusehen ist. Aus Sicht der Gewerkschaften trägt 
die Beteiligung des Betriebsrats bzw. Personal-
rats dazu bei, das notwendige Vertrauen und die 
Kooperation in der Belegschaft sicherzustellen, die 
Gestaltungskraft der Beschäftigten zu heben sowie 
Risiken entgegenzuwirken. Die Interessenvertreter 
achten im Betrieb darauf, dass auch die Verbindung 
zu Themenfeldern wie zum Beispiel Leistungs-
kontrolle und Arbeitsintensität zum Gegenstand 
wird. Darüber hinaus ist es aus Sicht der Gewerk-
schaften wichtig, dass die Beschäftigten als Exper-
tinnen und Experten in eigener Sache direkt an 
der Umsetzung und, soweit möglich, auch schon 
an der Technologieentwicklung mitwirken. Dies 

»Investitionen 
in Gesundheit, 

gute Arbeit und 
Teilhabechancen 

nutzen Betrieben und 
Beschäftigten.«
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gilt insbesondere dann, wenn keine Betriebs- und 
Personalräte vorhanden sind. Aus Sicht der Arbeit-
geber gilt es, die Beschäftigten abhängig von den 
besonderen betrieblichen Gegebenheiten und der 
jeweiligen Fragestellung einzubinden. Die Arbeit-
geber teilen allerdings nicht die Auffassung, dass 
die Einbeziehung der Beschäftigten grundsätzlich, 
soweit möglich, in Form von Mitbestimmung oder 
Beteiligung auszugestalten sei.

Beschäftigte sollten zum verantwortungs-
vollen Umgang mit digitalen Technologien befä-
higt werden. Die Betriebe sollten dafür Sorge 
tragen, das Verständnis über die Funktionsweise 
neuer Technologien und deren Wirkung auf den 
Menschen bei den Beschäftigten zu erhöhen 
und sie für gesundheits- und teilhabespezifische 
Aspekte zu sensibilisieren.

Digitale Assistenzsysteme ermöglichen maß-
geschneiderte Unterstützung für die Beschäf-
tigten, eröffnen aber auch neue Möglichkeiten 
der Kon trolle durch den Arbeitgeber, zum Beispiel 
anhand anfallender personenbezogener Daten. 
Darum müssen Fragen des Beschäftigtenda-
tenschutzes geklärt werden. Es ist aus Sicht der 
Arbeitsgruppe wichtig, frühzeitig den Betriebsrat 
bzw. Personalrat im Rahmen seiner gesetzlich 
vorgegebenen Mitbestimmungsrechte einzu-
binden. Zu diesem Zweck haben sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer auf 
einen neuen Rechtsrahmen einzustellen: Die 
europäische Datenschutz-Grundverordnung gilt 
ab Mai 2018 und gibt den nationalen Regierungen 
die Möglichkeit, spezifischere Vorschriften zur 
Gewährleistung des Schutzes der Rechte und 
Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung perso-
nenbezogener Beschäftigtendaten vorzusehen. 
Zur Anpassung des deutschen Datenschutzrechts 
an die Datenschutz-Grundverordnung wurde 
das Bundesdatenschutzgesetz bereits vollständig 
überarbeitet.

Die Anwendung digitaler Technologien im 
Betrieb ist eine komplexe Aufgabe. In vielen klei-
neren und mittleren Unternehmen fehlt es dafür 
am technischen, rechtlichen, arbeitsmedizini-
schen und arbeitsorganisatorischen Know-how, 
sodass die Einbeziehung von externem Sach-
verstand aus Sicht der Arbeitsgruppe einen 

Erfolgsfaktor darstellt. In Deutschland gibt es 
Programme, Akteure und Webangebote, die 
informierend, beratend und gestaltend den Pro-
zess der Implementierung begleiten können. Auch 
einige der an der Arbeitsgruppe beteiligten Insti-
tutionen machen hierzu hilfreiche Angebote. Bei 
Fragen der Gesundheit und Sicherheit von Arbeit 

sind Angebote wie die Initiative Neue Qualität 
der Arbeit (INQA) oder die Gemeinsame Deutsche 
Arbeitsschutzstrategie (GDA) hervorzuheben. Für 
die Implementierung von Technologien für die 
berufliche Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung ist aktuell insbesondere das Beratungs-
angebot des Technischen Beratungsdienstes der 
Integrationsämter zu nennen.  

HaNdLUNGSEmPFEHLUNGEN

Für die menschengerechte Arbeitsgestaltung 
hat die betriebliche Ebene eine zentrale Bedeu-
tung. Doch sind auch Sozialpartner, staatliche 
Arbeitsschutzverwaltung, gesetzliche Unfallversi-
cherungen, Beratungsstellen sowie staatliche Rah-
menbedingungen von großer Bedeutung. Entspre-
chend richten sich die folgenden Empfehlungen an 
unterschiedliche Akteure.

»Der demografische 
Wandel lässt 

einen wachsenden 
globalen Markt 

für Technologien 
erwarten, die ein 

gesundes und 
inklusionsförderliches 

Arbeiten 
unterstützen.«
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dEUTSCHLaNd aLS LEITmaRKT UNd 
LEITaNBIETER FÜR GESUNdHEITS- UNd 
INKLUSIONSFÖRdERLICHE TECHNOLOGIEN

Der demografische Wandel lässt einen wach-
senden globalen Markt für Technologien erwarten, 
die sicheres und gesundes sowie inklusionsför-
derliches Arbeiten unterstützen. Als technolo-
giestarker und innovativer Produktionsstandort 
mit hohen Gesundheits- und Teilhabestandards ist 
Deutschland in einer guten Ausgangsposition, um 
die damit verbundenen Marktchancen zu nutzen.

Ziel sollte aus Sicht der Arbeitsgruppe sein, 
Deutschland als Leitmarkt und Leitanbieter 
für Technologien zu etablieren, die ein sicheres, 
gesundes und inklusives Arbeiten fördern. Die 
Ausarbeitung einer ressortübergreifenden Inno-
vations-, Forschungs- und Transferstrategie 
»Arbeiten 4.0« könnte hierfür die Grundlage 
bilden. Handlungsansätze könnten aus Sicht der 
Arbeitsgruppe auf unterschiedlichen Ebenen 
greifen: Denkbar sind eine staatliche Förderung 
für innovative Technologieanbieter, Anreiz-
programme und Beratungsangebote für kleine 
und mittlere Unternehmen, eine Intensivierung 
der wissenschaftlichen Forschung und des Aus-
tauschs zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, 
die Evaluation innovativer Projekte, die Förderung 
von Netzwerken für den Wissenstransfer sowie die 
Definition von Normen und Standards. 

WEITERENTWICKLUNG dER SICHERHEIT UNd 
GESUNdHEIT BEI dER aRBEIT  

Deutschland hat ein ausdifferenziertes System 
zur Unterstützung von Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Durch die Digitalisierung wird es 
nicht grundsätzlich infrage gestellt. Bei der Wei-
terentwicklung der Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit sind folgende Aspekte wichtig:

• Neue Technologien sollten im Zusammen-
wirken von Anbietern und Anwendern ent-
wickelt und anwendungsreif gemacht werden. 

• Wo ein Anstieg psychischer Belastungen 
durch Überforderung oder sogar eine Gefähr-
dung von Sicherheit oder Gesundheit festge-
stellt wird, müssen die Beschäftigten entspre-
chend geschützt werden. 

• Gesetzliche Vorgaben, zum Beispiel die 
Gefährdungsbeurteilung, sind konsequent 
umzusetzen. Hierbei haben kleinere und 
mittlere Unternehmen einen zum Teil erheb-
lichen Beratungs- und Unterstützungsbedarf. 

• Die Präventionskultur in den Betrieben und 
die Gesundheitskompetenz bei Beschäftigten 
und Führungskräften sollten gestärkt werden.

Auf Basis des Abschlussberichts der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
zum Forschungsprojekt »Psychische Gesundheit 
in der Arbeitswelt – Wissenschaftliche Standort-
bestimmung« (Rothe et al. 2017) werden mit den 
Sozialpartnern die Befunde der Studie diskutiert 
und Schlussfolgerungen für die Gestaltung einer 
gesundheitsgerechten Arbeitswelt gezogen. Am 
5. Mai 2017 wurde dazu der Dialogprozess »Psy-
chische Gesundheit in der Arbeitswelt« ins Leben 
gerufen, an dem neben den Sozialpartnern und 
den Ländern sowie den Unfallversicherungsträ-
gern auch das BMAS teilnimmt. Weitere Akteure 
des betrieblichen Arbeitsschutzes werden eben-
falls möglichst breit einbezogen. 

HILFESTELLUNGEN zUR aNWENdUNG dES 
NEUEN daTENSCHUTz-RECHTSRaHmENS

Arbeitsprozesse werden zunehmend auch 
in Form von Daten erfasst. Daher erfordert der 
Umgang mit Beschäftigtendaten besondere Sen-
sibilität, konkrete Absprachen und betriebliche 
Regelungen. Angesichts der hohen Komplexität 
der Materie ist davon auszugehen, dass der geän-
derte Rechtsrahmen für den Datenschutz einen 
erheblichen Informations- und Orientierungsbe-
darf erzeugt. Deshalb wird es notwendig werden, 
den Betriebspartnern Hilfestellungen bei deren 
Anwendung und Umsetzung zu geben. Ziel muss 
sein, dass dabei betriebliche Konflikte so weit wie 
möglich vermieden werden. Dies setzt Vertrauen, 
Akzeptanz und Transparenz voraus. Sinnvoll 
sind Ansätze, die allen Beteiligten helfen, pra-
xisorientierte Lösungen zu finden. Daher gibt es 
Überlegungen des BMAS, dass das Ministerium 
zusammen mit den Sozialpartnern ein gemein-
sames Projekt mit wissenschaftlicher Begleitung 
auf den Weg bringt, das die dynamische Ent-
wicklung neuer Technologien und Konzepte im 
Hinblick auf den Umgang mit Beschäftigtendaten 
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erfasst, auswertet und auf dieser Basis Qualitäts-
maßstäbe für die Praxis entwickelt.

KOmPETENzaUSBaU UNd TRaNSPaRENz BEI 
BERaTUNGSaNGEBOTEN

Viele Unternehmen wollen und brauchen 
Unterstützung, um geeignete technologische 
Lösungen für ihre Beschäftigten zu finden und 
ihren Schutzpflichten nachzukommen. Auch auf-
seiten der Betriebs- und Personalräte gibt es zum 
Teil Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Die 
rasante technologische Entwicklung stellt die in 
der Beratung und Aufsicht handelnden Akteure 
vor neue Herausforderungen. Zum einen müssen 
sie ihr eigenes Know-how aktuell halten und sich 
entsprechend fortbilden. Zum anderen sollten 
sie ihre Beratungsangebote an die neuesten Ent-
wicklungen anpassen. Es ist darüber hinaus sinn-
voll, eine größere Transparenz herzustellen und 
die Abstimmung der unterschiedlichen Akteure 
untereinander zu verbessern. Gleichzeitig sollten 
die Beratungsangebote systematisch aufbereitet, 
ihre hohe Relevanz verdeutlicht und die Ange-
bote selbst in der Öffentlichkeit bekannt gemacht 
werden.

aUSBaU dER FORSCHUNGS- UNd 
TRaNSFERTÄTIGKEITEN

Verstärkte Forschungsaktivitäten können 
helfen, die Potenziale und Wirkungen digitaler 
Technologien besser einzuschätzen. So könnten 
wissenschaftliche Analysen, Forschungsbe-
richte und die Evaluation von Pilotanwendungen 
betriebliche Entscheidungsträger, Betriebs- und 
Personalräte sowie Beratungsstellen bei ihrer 
Arbeit unterstützen. Es wird vorgeschlagen, dass 
die Politik eine regelmäßige, unabhängige und 
öffentliche wissenschaftliche Auswertung aktu-
eller technologischer Entwicklungen und Umset-
zungserfahrungen initiieren und so den Wissens-
transfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
unterstützen soll.

In den vergangenen Jahren haben Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sich bereits 
verstärkt damit auseinandergesetzt, wie neue 
Technologien langfristig auf die Gesundheit und 
Arbeitsqualität der Beschäftigten wirken. Im 

bereits erwähnten aktuellsten Forschungsbericht 
der BAuA, »Psychische Gesundheit in der Arbeits-
welt« (Rothe et al. 2017), wurde allerdings auch 
festgestellt, dass es bisher keine flächendeckende, 
systematische Evaluierung der Wirkung der 
Anwendung neuer Technologien auf Gesundheit 
und Qualität der Arbeitsbedingungen gibt. Solche 
Wissenslücken sollten unter Einbeziehung der 
Frage nach psychischen Belastungen und Beson-
derheiten der Arbeit mit Menschen (Interaktions-
arbeit) geschlossen werden.

FazIT

Fragen der beruflichen Teilhabe, der Arbeits-
qualität und des Gesundheitsschutzes sind nicht 
neu. Neu ist hingegen ihre Verbindung mit 
Aspekten der Digitalisierung. Dabei zeigen sich 
neue Gestaltungschancen, die über die Auswir-
kungen einzelner Technologieanwendungen 
hinausgehen und deren Nutzung dazu beitragen 
kann, insgesamt die Technikakzeptanz und Ver-
änderungsbereitschaft der beteiligten Akteure zu 
erhöhen. 

Hierbei lassen sich Marktchancen für Tech-
nologieanbieter, wirtschaftliche Potenziale für 
Anwenderunternehmen, Verbesserungen für die 
Beschäftigten und gesellschaftliche Interessen an 
geringeren Gesundheitskosten und verbesserten 
Teilhabemöglichkeiten miteinander verbinden.

Der ausführliche Bericht »Handlungs-
empfehlungen der Plattform ›Digitale Arbeits-
welt‹ für gesunde Arbeit, gute Arbeitsge-
staltung und berufliche Teilhabe« ist über  
www.arbeitenviernull.de abrufbar.  
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Die Herausforderungen für einen innovativen Staat im Zeitalter der 
Digitalisierung bestehen einerseits darin, die Chancen für bessere 
öffentliche Dienste zu nutzen, und andererseits neue Möglichkeiten der 
Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger sowie neue Optionen für Unter-
nehmen zu befördern. Dafür müssen rechtliche, technische und soziale 
Standards geschaffen werden. Gleichzeitig sollen diese Angebote den 
hohen Anforderungen an Vertrauen und Sicherheit entsprechen. Um 
dies zu gewährleisten und entsprechende Maßnahmen zu bündeln, hat 
die Bundesregierung den »innovativen Staat« als ein zentrales Hand-
lungsfeld in der digitalen Agenda 2014–2017 definiert. Ziel ist ein trans-
parenter Staat, der einfach zugängliche und verlässliche Daten und 
Dienste bereitstellt – für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen,  
für Wissenschaft und Verwaltung.

aUF dEm WEG zU 
EINER aGILEN UNd 
INNOVaTIVEN  
VERWaLTUNG

Doreen Molnár

Digitalisierung, demografischer Wandel, Globali-
sierung und veränderte Ansprüche der Menschen 
an Arbeit fordern nicht nur Unternehmen der 
Privatwirtschaft, sondern auch die öffentlichen 
Verwaltungen heraus. Diese Megatrends mani-
festieren sich in der Verwaltung von Kommunen, 
Ländern und Bund in gestiegenen Anforderungen, 
etwa durch veränderte Erwartungen der Bürge-
rinnen und Bürger, Unternehmen und weiterer 
Stakeholder, Forderungen nach zeitnahen, bür-

gernahen und nachvollziehbaren Entscheidungen, 
neue Partizipationsmöglichkeiten, veränderte 
 in stitutionelle Bedingungen usw.

In der Vergangenheit und auch aktuell 
bestimmen zumeist Gesetze, Regierungspro-
gramme, Konzepte und Masterpläne, realisiert 
durch Hierarchie, Dienstweg, Zuständigkeit und 
Kompetenzordnung, geregelte Verwaltungs-
verfahren und abschließende Entscheidungen, 
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meist in Form von Verwaltungsakten, das Bild 
der öffentlichen Verwaltung. Auch große Unter-
nehmen werden vielfach nach solchen bürokra-
tischen Schemata gesteuert – mit Management-
instrumenten, die an Planung und Kennzahlen 
orientiert sind. Diese Instrumente haben maßgeb-
lich zum Erfolg der bestehenden Organisationen 
und Institutionen in einer stabilen und vorherseh-
baren Welt beigetragen (Hill 2017).

Doch mittlerweile muss auch die öffentliche 
Verwaltung – ebenso wie die Wirtschaftsunter-
nehmen – immer schneller auf veränderte Rah-
menbedingungen sowie auf immer komplexere 
wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge 
reagieren. Trotz guter Kenntnis und umfangrei-
chen Informationsangebots lassen sich die vielen 
Faktoren, die auf Unternehmen und Verwaltungen 
einwirken, kaum mehr vollständig prognosti-
zieren. Dazu kommt, dass in der öffentlichen Ver-
waltung einerseits Berechenbarkeit, Rechtmäßig-
keit und Verlässlichkeit vorausgesetzt und erwartet 
werden, andererseits aber die Digitalisierung oft 
unberechenbar, die digitale Transformation nicht 
wirklich planbar verläuft. In einer Arbeitswelt, die 
also zunehmend von Komplexität, Unplanbarkeit 
und Unsicherheit geprägt ist, gewinnen Themen 
wie die schnelle Anpassung und Reaktion sowie 
der Umgang mit der Komplexität in der täglichen 
Arbeit an Bedeutung, sind flexible Handlungs-
muster, situative Gestaltung und Kollaboration 
gefragt. Dafür schafft eine innovative öffentliche 
Verwaltung die Voraussetzung mit dem Ziel, funk-
tions- und handlungsfähig zu bleiben und vor 
allem nachhaltig zukunftsfähig zu werden. 

aGILE VERWaLTUNG aLS NEUE 
LEITVORSTELLUNG INNOVaTIVER 
VERWaLTUNGEN

In der verwaltungsinternen Weiterentwick-
lung von Strukturen und Prozessen könnte sich die 
agile Verwaltung als neue Leitvorstellung heraus-
kristallisieren. Die Unternehmensberatung Bea-
ringPoint beschreibt Agilität als »die Eigenschaft, 
flexibel auf Veränderungen eingehen zu können 
und das Verhalten des eigenen Systems entspre-
chend anzupassen. Um Agilität in den betrieblichen 
Alltag zu integrieren, sollten sich Anwender, Sys-
teme und die Organisation selbst innerhalb klarer 

Grenzen schnell und effizient bewegen können, 
um sich ändernden Anforderungen gerecht zu 
werden.« (BearingPoint 2015)

Agile Verwaltungen sind besser in der Lage, 
Zusammenhänge und Wechselwirkungen mitzu-
denken, schnelle und realistische Ziele zu setzen 
und schnell auf Änderungen der Gegebenheiten zu 
reagieren. Sie haben Beschränkungen durch lokale 
Rationalitäten (»Silodenken«) überwunden und das 
Handeln nach Zuständigkeiten um neue Organisa-
tionsformen ergänzt. Wichtige Aspekte sind dabei 
die effiziente Vernetzung von unterschiedlichen 
Fachbereichen, neue Räume für Zusammenarbeit, 
mehr Beteiligung und die frühzeitige Einbindung 
relevanter Akteure, schnelle Zielkorrektur und Res-
sourcensteuerung, iterative Entwicklungsprozesse 
mit der Möglichkeit, stetig Feedback einzuholen, 
entsprechend zu reagieren und Prozesse anzu-
passen. All diese Elemente erfordern auch Verände-
rungen der Führungs- und Unternehmenskultur. 

Eine gute Möglichkeit, Raum für neue 
Lösungen zu schaffen und auszuprobieren, sind 
Einheiten, die sich räumlich und organisatorisch 
außerhalb der Regelorganisation befinden, inter-
disziplinär arbeiten und nach anderen »Spiel-
regeln« und Prozessen agieren. Hill (2016, 2017) 
verweist auf Organisationsformen wie Innovati-
onslabore, Mindlabs und Regierungs-Start-ups, 
mit denen auch im Verwaltungsbereich neue 
Wege der Innovation beschritten werden. Bei-
spiele sind insbesondere die »Public Innovation 
Labs«, die unter anderem in Österreich, Däne-
mark und Großbritannien auch im öffentlichen 
Sektor gegründet wurden. Die Arbeitsweise dieser 
Innovationslabore ist gekennzeichnet durch agile 
Methoden und Design Thinking, wie es etwa an der 
HPI School of Design Thinking in Potsdam gelehrt 
wird. Daneben finden sich auch in einigen Landes- 
und Kommunalverwaltungen erste Versuche, auf 
neuen Wegen zu Innovationen in der Verwaltung 
zu kommen, beispielsweise im Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 
Landes Nordrhein-Westfalen oder in der Stadtver-
waltung Freiburg im Breisgau.

Wie können nun verwaltungsintern Voraus-
setzungen für eine Entwicklung in Richtung agile 
Verwaltung geschaffen werden?
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BEdEUTUNG VON aGILITÄT Im 
TaGESGESCHEHEN dER VERWaLTUNG

Obgleich einige Leuchttürme schon heute 
zeigen, wie eine Verwaltung zu mehr Dynamik, 
Agilität und Zukunftsgerichtetheit im Verwal-
tungshandeln kommen kann, ist der Weg dorthin 
für die meisten Verwaltungen noch lang. Bearing-
Point (2015) hat rund 70 Institutionen der öffentli-
chen Verwaltung in Deutschland gefragt, inwiefern 
Agilität das Tagesgeschehen von Behörden bereits 
beeinflusst, welche Bedeutung die Verwaltung ihr 
beimisst und welche Erfahrungen bisher mit agilen 
Initiativen gesammelt wurden. Die Ergebnisse 
dieser Studie zeigen, dass
• bis zu 80 Prozent der Befragten der Relevanz 

von Agilität zustimmen, auf der Arbeitsebene 
stärker als auf der Führungsebene,

• bereits 40 Prozent der Befragten agile Ansätze 
in der Verwaltung kennen,

• etwa ein Drittel der Befragten – vorwiegend in 
Projekten – bereits Erfahrungen mit Agilität 
in der Verwaltung und der damit verbundenen 
Vorgehensweise, den Methoden und Prinzi-
pien gesammelt haben oder dies beabsichtigen.

Als Hinderungsgründe auf dem Weg zu mehr 
Agilität in der öffentlichen Verwaltung werden von 
den Befragten benannt:
• Rechtliche Hemmnisse: umfassen insbeson-

dere das Dienst- und Tarifrecht
• Kollaborative Hemmnisse: greifen im 

Wesentlichen die schlechten Erfahrungen der 
Befragten bei der ressort- bzw. behördenüber-
greifenden Arbeit auf 

• Projektbezogene Hemmnisse: insbesondere 
fehlendes Methodenverständnis im allge-
meinen Projektgeschäft wie auch speziell im 
Bereich Agilität

HEBEL FÜR EINE aGILE VERWaLTUNG

BearingPoint (2013) hat ausgehend vom agilen 
Arbeiten in der IT-Branche aufgezeigt, welche 
Herausforderungen bewältigt werden müssen und 
welche Instrumente zur Verfügung stehen, um die 
öffentliche Verwaltung agil zu machen. Es wurden 
mehrere Hebel identifiziert, die der öffentlichen 
Verwaltung helfen, innerhalb bestehender Sys-
teme agil zu werden:

• Strategische Steuerung und Ressourcenma- 
nagement

• Flexible und adaptive Organisationsstruk- 
turen

• Strategisches Personalmanagement
• Anpassungsfähige und kundenorientierte IT
• Kultur und Wandlungsfähigkeit

Einige dieser Ansätze sollen im Folgenden 
mit Konzepten und Beispielen aus der Verwaltung 
erläutert werden.

STRaTEGISCHE STEUERUNG UNd 
RESSOURCENmaNaGEmENT

Strategische Steuerung bedeutet langfris-
tiges, zielorientiertes Denken und Handeln. Nur 
eine klare Zielsetzung garantiert den effektiven 
und effizienten Mitteleinsatz und gibt Öffentlich-
keit und Politik die Möglichkeit, die Verwaltung 

zu bewerten. Wirtschaftliche, gesellschaftliche 
und politische Entwicklungen können allerdings 
dazu führen, dass auch in der Verwaltung eine 
schnelle Zielkorrektur und Ressourcensteuerung 
erfolgen muss. Die agile strategische Steuerung 
erkennt frühzeitig neu erforderliche Ziele (Ana-
lyse), implementiert schnell die darauf zuge-
schnittene Strategie (Reaktion) und nutzt regel-
mäßige Evaluationen zur Verbesserung von Stra-
tegie und Implementierung (Aktion). Im Sinne 
dieser offenen Steuerung und Entwicklung hat 
Richenhagen (2016) das Modell des Strategischen 
Managements nach Grant für die öffentliche 

»Verwaltungen  
müssen schnell auf 

veränderte Rahmen-
bedingungen, neue 

Ziele und Prioritäten 
reagieren können.«
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Verwaltung adaptiert. Hier wird zum Beispiel 
vorgeschlagen, einige der üblichen Elemente der 
strategischen Steuerung, nämlich Vision, Motto 
und Leitbild, implizit in strategischen Zielen auf-
gehen zu lassen, die als allgemeine Zielvorstel-
lung und damit flexibel zu verstehen sind. Erst 
die Konkretisierung dieser Ziele erfolgt nach den 
bekannten SMART-Kriterien mit einem kürzeren 
Zielerfüllungszeitraum. Sie werden wiederum 
durch Leitprojekte umgesetzt. Es resultiert eine 
offenere Steuerungslogik, die sich in kürzeren 
Zeitabständen verändert.

FLEXIBLE UNd adaPTIVE 
ORGaNISaTIONSSTRUKTUREN

Die Organisationsstrukturen einer agilen 
Verwaltung müssen hinreichend adaptiv sein, um 
schnell auf veränderte Rahmenbedingungen, neue 
Ziele und Prioritäten zu reagieren und komplexe 
Entscheidungsprozesse transparent und effektiv 
zu gestalten. Hierzu verweist Appelmann (2017) 
auf einen in der Stadtverwaltung Karlsruhe derzeit 
erprobten »IQ-Ansatz – Einführung einer inno-
vativen Querstruktur in der Stadtverwaltung«. 
IQ steht hier für innovativ und quer: innovativ 
im Sinne einer gewünschten agilen, kreativitäts- 
und innovationsförderlichen Arbeitsweise durch 
den Einsatz agiler Arbeitsmethoden (wie Scrum, 
Innovation Labs, Design Thinking) und quer 
im Sinne einer Quervernetzung bei komplexen 
dezernatsübergreifenden Projekten über Fach- 
und Hierarchiegrenzen hinweg, einschließlich 
der Einbindung von Personen aus der Stadtge-
sellschaft. Ziel dieses Ansatzes sind effizientere 
Entscheidungswege, innovativere Lösungen sowie 
eine verbesserte Kommunikation nach innen 
und außen. Ergänzend zur bisherigen Dezernats-
struktur wurde in Karlsruhe also eine themenori-
entierte Querstruktur anhand sogenannter Kor-
ridorthemen, hinterlegt mit Strategiezielen, Stra-
tegien und Leitprojekten, etabliert. Künftig sollen 
die Projekte in fach- und hierarchieübergrei-
fenden Arbeitsgruppen unter Einbindung betrof-
fener Akteure aus der Stadtgesellschaft umgesetzt 
werden, koordiniert von den Projektleitungen und 
einem IQ-Lenkungskreis. Die Standardprozesse 
und Kernaufgaben der Verwaltung bleiben davon 
unberührt; eine gewisse Vorbildwirkung und 
Lern effekte sind jedoch beabsichtigt (Molnár 2017).

 STRaTEGISCHES PERSONaLmaNaGEmENT 

Auch das Personalmanagement kann Agilität 
in der öffentlichen Verwaltung fördern, insbeson-
dere um qualifiziertes und motiviertes Personal 
an den richtigen Stellen in der Organisation ein-
zusetzen und den Wissenstransfer sicherzustellen. 
Hier verweist Richenhagen zum Beispiel auf das 
im DAQ-Projekt entwickelte Instrumentarium für 
eine strategische Personalentwicklung in öffentli-
chen Verwaltungen (http://www.daq-kommunal.
de/projekt-daqkommunal.html), das Beispiele aus 
den Kommunalverwaltungen Aachen, Oldenburg, 
Rheinisch-Bergischer Kreis und Wiesbaden enthält 
(Richenhagen et al. 2014), sowie auf das Konzept des 
strategischen Personalmanagements in öffentli-
chen Verwaltungen mit weiteren Beispielen, etwa 
der Kreisverwaltung Soest (Richenhagen 2016). Das 
Moment der Agilität besteht hier darin, dass es sich 
um ein lernendes System handelt.

Hinsichtlich des Wissenstransfers verweisen 
Gebler/Schmitt auf einen neu aufgesetzten Pro-
zess der Stadtverwaltung Mannheim, der bei per-
sonellen oder organisatorischen Veränderungen 
den gezielten Transfer von Wissen, aber auch von 
Lösungsstrategien und Erfahrungen insbesondere 
bei komplexen Themenstellungen ermöglicht. Mit 
diesem Transferprozess werden strategische Ver-
änderungen begleitet, das Vorgehen von Projekt zu 
Projekt auf die jeweiligen Bereiche, Stellen und Per-
sonen zugeschnitten, ein Austausch zwischen allen 
Beteiligten – bisherigen und zukünftigen – initiiert. 
Der Wissenstransfer ist somit auch Kulturarbeit für 
eine agile Organisation (Gebler/Schmitt 2016).

KULTUR UNd WaNdLUNGSFÄHIGKEIT

Um Agilität in Verwaltungen zu fördern, 
können auch agile Arbeitsmethoden genutzt 
werden. Einige Beispiele zeigen schon jetzt, wie 
solche Methoden im Verwaltungskontext zum 
Einsatz kommen können. Mit einer am Nutzer 
orientierten, kollaborativen und iterativen 
Arbeitsweise verspricht beispielsweise Design 
Thinking eine neue Möglichkeit, die Sichtweise 
von Leistungs empfängerinnen und Leistungs-
empfängern und andere Stakeholdern öffentli-
cher Dienstleistungen einzubinden, ja sogar den 
Gesetzgebungsprozess ausgehend von der Nut-
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zerperspektive neu zu gestalten. Dieser zunächst 
in Unternehmen eingeführte Innovationsansatz 
wurde in den vergangenen Jahren zunehmend von 
öffentlichen Verwaltungen und Regierungsorga-
nisationen weltweit aufgegriffen, unter anderem 

in Australien, Dänemark, Großbritannien, den 
USA und Singapur (Dribbisch 2017). Maßgeblich für 
den Erfolg ist dabei, dass Design Thinking in den 
lokalen Kontext der Administration übersetzt und 
mit komplementären Praktiken verzahnt wird. 
Dazu kann beispielsweise auch gehören, einen 
Pool an Moderatorinnen und Moderatoren in 
agilen Arbeitsmethoden auszubilden, die künftig 
Projekten innerhalb der Verwaltung zur Verfü-
gung stehen. Nicht zuletzt erfordert der Einsatz 
agiler Arbeitsmethoden auch eine bestimmte Hal-
tung, die von Vertrauen, Offenheit, Transparenz, 
Selbstorganisation, Beteiligung und Nutzerorien-
tierung geprägt ist.

FazIT UNd aUSBLICK

Verwaltungen, die zeitnah auf neue Rahmen-
bedingungen und veränderte Anforderungen von 
Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Wis-
senschaft und weiteren Stakeholdern reagieren 
und zielgruppengerechte und schnelle Lösungen 
bieten wollen, benötigen Veränderungen:

•  In Prozessen/Strukturen, um bei komplexen 
Vorhaben mit vielfältigen Zielgruppen und 
komplexen Wirkungszusammenhängen die 
Grenzen der Arbeit in hierarchischen und 

nach Zuständigkeiten organisierten Verwal-
tungsstrukturen zu überwinden

• Im Personalmanagement, um qualifiziertes 
und motiviertes Personal an den richtigen 
Stellen in der Organisation einzusetzen, 
Methodenkompetenz und Wissenstransfer 
sicherzustellen, Personal- und Führungs-
instrumente neu auszurichten 

• In der Haltung, um zu einer Verstetigung 
agiler Arbeits- und Denkweisen zu kommen 

Insgesamt ist ein Zusammenwirken vieler 
unterschiedlicher Elemente erforderlich, um Agi-
lität zu erhöhen. Jede öffentliche Verwaltung muss 
ihren eigenen Pfad der Agilität entwickeln und 
dabei Flexibilität und zugleich Stabilität gewähr-
leisten (Richenhagen 2017). Um Verwaltungen 
auf diesem Weg zu unterstützen, bietet die vom 
BMAS geförderte Initiative Neue Qualität der 
Arbeit das Audit Zukunftsfähige Unternehmens-
kultur an (http://www.inqa-audit.de). Das BMAS 
unterstützt zudem die Einrichtung von betrieb-
lichen Lern- und Experimentierräumen für 
Arbeitsinnovationen. Damit sollen Unternehmen 
und Verwaltungen zur Erprobung neuer Arbeits-
weisen ermutigt und bei der Umsetzung unter-
stützt werden. Die Experimentierräume sind der 
Ort, an dem Arbeitgeber und Beschäftigtenver-
tretung gemeinsam kreative Ideen entwickeln 
und erproben, mit denen sich die Chancen der 
Digitalisierung nutzen und Probleme bewältigen 
lassen. Mit www.experimentierraeume.de bietet 
das BMAS eine Praxis- und Transferplattform 
an, die Unternehmen und Verwaltungen nutzen 
können, um ihre Lern- und Experimentierräume 
zu präsentieren und sich mit anderen Organi-
sationen und Akteuren auszutauschen. Damit 
können Verwaltungsbehörden ihre Erneuerung 
hin zu mehr Agilität im Verwaltungshandeln 
aktiv vorantreiben. 

»Jede öffentliche  
Verwaltung muss  

ihren eigenen Pfad der 
Agilität entwickeln 

und dabei Flexibilität 
und zugleich Stabilität 

gewährleisten.«
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Anlässlich des 60. Jahrestags der Römischen Verträge am 25. März 2017 
haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs dazu bekannt, sich für ein 
soziales Europa einzusetzen, und widmeten dem Thema immerhin einen 
von vier Abschnitten der entsprechenden Abschlusserklärung (Erklärung 
von Rom 2017). Die europäische Säule sozialer Rechte könnte ein Instru-
ment sein, um diesem Ziel näher zu kommen.

dIE EUROPÄISCHE 
SÄULE SOzIaLER 
RECHTE

Holger Winkler und Lukas Nüse

Die Digitalisierung und die damit verbundenen 
Anforderungen an die Beschäftigungs- und Sozi-
alpolitik kennen keine Landesgrenzen. Das lässt 
erahnen, welche Herausforderungen insbesondere 
auf europäischer Ebene bevorstehen. Um dem Ver-
sprechen sozialer Sicherheit, das die Mitgliedschaft 
in der Europäischen Union (EU) einschließt, auch 
in Zukunft gerecht werden zu können und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirt-
schaft zu sichern, ist es entscheidend, dass sich alle 
EU-Mitgliedstaaten auf den Wandel der Arbeits-
welt durch die Digitalisierung einstellen. Dies ist 
bis jetzt jedoch in sehr unterschiedlichem Ausmaß 
geschehen.

Das Vorhaben der Europäischen Kommission 
zur Einrichtung einer europäischen Säule sozialer 
Rechte (ESSR) knüpft genau an diesen Umstand an. 
Die Pläne der Kommission sind allerdings nicht 
allein als Reaktion auf zukünftige Herausforde-
rungen zu verstehen, sondern auch als Antwort 
auf die bis heute fortwirkenden sozialen Ver-
werfungen der Finanz- und der anschließenden 
Staatsschuldenkrise. Exemplarisch dafür steht die 

in einigen Teilen der EU immer noch hohe Jugend-
arbeitslosenquote (→ Abbildung 1). 

dIE EUROPÄISCHE SÄULE SOzIaLER RECHTE

Das Projekt der »ESSR« steht für ein 
Umdenken der Europäischen Kommission seit 
der Wahl von Jean-Claude Juncker zu ihrem Prä-
sidenten im Jahr 2014. Juncker wurde damals 
auch wegen seines Vorsatzes, Europa sozialer zu 
machen, gewählt. Zu seinen zentralen und regel-
mäßig wiederholten Versprechen gehört es, die EU 
zu einem »sozialen Triple-A-Rating« (Juncker 2014) 
zu führen. Die ESSR soll ein maßgebliches Instru-
ment sein, um dieses Ziel zu erreichen. 

Im Gegensatz zur aktuellen Kommission 
hatte die Vorgänger-Kommission unter Präsident 
Barroso versucht, die aus der Krise resultierenden 
sozialen Verwerfungen vor allem mit punktu-
ellen Maßnahmen anzugehen. Zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit etwa wurde 2013 die 
Jugendgarantie ins Leben gerufen und ihr – zur 
Finanzierung einzelner Maßnahmen in besonders 
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stark von Jugendarbeitslosigkeit betroffenen Regi-
onen der EU – die Jugendbeschäftigungsinitiative 
zur Seite gestellt. 

Mit der ESSR verfolgt die Kommission nun 
einen wesentlich breiteren und systematischeren 
Ansatz. Die ESSR ist ihren Formulierungen nach 
eine Charta sozialer Grundrechte und umfasst 
zwanzig Politikfelder, von (Weiter-)Bildung über 
Renten bis zu Kinderbetreuung und Wohn-
raum (Europäische Kommission 2017a). Die in den 
zwanzig Bereichen formulierten Prinzipien sind 
gleichzeitig Zielwerte und Benchmarks: Lang-
fristig sollen Arbeitsmarkt- und Sozialstandards 
in den Mitgliedstaaten sich dem in der Säule 
definierten Niveau annähern. Damit bereits 
bestehende Standards keinen Abwärtsdruck 
erfahren, sollen sie ausschließlich in Richtung des 
europäischen Spitzenniveaus angepasst werden 
(»Aufwärtskonvergenz«). 

Die Zielwerte werden in Form individueller 
Rechte formuliert. So heißt es etwa in Politikfeld 
1 zur (Weiter-)Bildung: »Jede Person hat das Recht 
auf allgemeine und berufliche Bildung und lebens-
langes Lernen von hoher Qualität und in inklu-
siver Form, damit sie Kompetenzen bewahren 
und erwerben kann, die es ihr ermöglichen, voll-
ständig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben 
und Übergänge auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich 
zu bewältigen.«

VON dER KONSULTaTION BIS zUR   
PROKLamaTION 

In einem ersten Schritt warf die Europäische 
Kommission die Frage auf, welche sozialen Rechte 
die Menschen in Europa grundsätzlich brauchen. 
Dabei spielte es zunächst keine Rolle, ob die EU die 
nötigen Kompetenzen besäße, um diese Rechte auch 
zu gewährleisten. Um diese Frage zu beantworten, 
veröffentlichte die Kommission im März 2016 einen 

 JUGENdaRBEITSLOSENQUOTE (15- BIS 24-JÄHRIGE) IN dER EU,  
IN % dER ERWERBSBEVÖLKERUNG

Quelle: Eurostat,    eigene Berechnungen. Abbildung 1
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ersten Entwurf der ESSR und initiierte gleichzeitig 
einen groß angelegten Konsultationsprozess: Mit-
gliedstaaten, Behörden, Sozialpartner sowie Bür-
gerinnen und Bürger wurden aufgerufen, bis Ende 
2016 Stellungnahmen abzugeben und den sozialen 
»acquis communautaire« (den unionsrechtlichen 
Besitzstand) der EU im Hinblick auf aktuelle und 
zukünftige Herausforderungen zu bewerten. Etwa 
1.000 Online-Antworten und 200 Positionspapiere 
gingen daraufhin bei der Kommission ein (Europä-
ische Kommission 2017b). Auch die Bundesregierung 
hat sich mit einer umfassenden Stellungnahme 
an dem Prozess beteiligt. In der Auswertung der 
Konsultation durch die Kommission zeichnen sich 
im Wesentlichen vier Herausforderungen für die 
aktuelle Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ab: die 
sozialen Nachwirkungen der Finanzkrise, die Digi-
talisierung, die demografische Entwicklung und 
die wirtschaftliche Divergenz in der EU.

Am 26. April 2017 veröffentlichte die Euro-
päische Kommission im Rahmen eines Pakets 
zum »sozialen Europa« eine überarbeitete Version 
der ESSR in Form einer einseitigen Empfehlung. 
Zugleich schlug sie vor, die ESSR wortgleich in Form 
einer gemeinsamen Proklamation der EU-Organe 
Rat, Europäisches Parlament und Europäische 
Kommission bis Ende des Jahres 2017 feierlich zu 
verabschieden. 

Auf der Grundlage der dann verabschiedeten 
Proklamation plant die Europäische Kommission, 
die Mitgliedstaaten dort bei der Umsetzung der in 
der ESSR definierten Prinzipien zu unterstützen, 
wo bestehendes EU-Recht nicht ausreicht. Denn die 
Proklamation selbst ist rechtlich nicht verbindlich. 
Formuliert sind die Grundsätze zwar, wo immer 
dies möglich ist, in Form individueller Rechte. Der 
Absicht der Kommission zufolge sollen die Grund-
sätze der ESSR jedoch rein politischer Natur sein 
und keine individuellen Rechtsansprüche schaffen, 
was nach der vertraglich festgelegten Kompe-
tenzordnung ohnehin in vielen Bereichen nicht 
möglich wäre. Daher bedarf es zur Umsetzung der 
ESSR konkreter Maßnahmen, auch vonseiten der 
Mitgliedstaaten.

In Bereichen der ESSR, die im Kompetenz-
bereich der EU liegen, könnte ihre Umsetzung 
je nach konkreter Kompetenzgrundlage mittels 

Verordnungen oder Richtlinien erfolgen. Bereits 
heute existieren zahlreiche solcher Rechtsakte, 
die Mindeststandards im Bereich der Arbeits-
markt- und Sozialpolitik in den Mitgliedstaaten 
vorschreiben, etwa zur Geschlechtergleichstellung, 
zur Arbeitszeit oder zu Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz. In den Bereichen, in denen die 
EU keine Rechtsetzungskompetenzen hat, kann 
die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, sich auf konkrete Maßnahmen 
zu verständigen. So ist es etwa bereits im Rahmen 
der Jugendgarantie geschehen. 

Ein ebenfalls am 26. April 2017 von der Kom-
mission vorgestelltes »sozialpolitisches Score-
board« soll den Fortschritt der Umsetzung anhand 
diverser Indikatoren überwachen.

Auch wenn die Proklamation formell von allen 
Mitgliedstaaten verabschiedet werden muss, soll 
die ESSR zunächst nur für die Eurostaaten gelten. 
Andere EU-Staaten können sich jedoch freiwillig 
anschließen. 

ERSTE INITIaTIVEN zUR UmSETzUNG  
dER ESSR

Die vier parallel zur ESSR am 26. April 2017 
vorgestellten Begleitinitiativen sind erste Maß-
nahmen zur Umsetzung der in der ESSR festge-
legten Prinzipien. Damit geht die Kommission in 
erster Linie die Herausforderungen an, die sich aus 
den Trends im Themenfeld »Zukunft der Arbeit« 
ergeben und auch im deutschen Weißbuchprozess 
diskutiert wurden (→ Abbildung 2).

Durch einen Richtlinienvorschlag zur »Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie« (Europäische 
Kommission 2017d) soll der Zugang zu Maß-
nahmen zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit 
und Privatleben, wie Elternzeit/-urlaub und fle-
xible Arbeitsregelungen, verbessert und die Inan-
spruchnahme von familienbezogenem Urlaub 
und flexiblen Arbeitsregelungen durch Männer 
erhöht werden. 

Außerdem eröffnete die Europäische Kom-
mission eine Anhörung der Sozialpartner über 
eine mögliche Revision der Nachweis-Richtlinie 
(Europäische Kommission 2017e). Die bisherige 
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Nachweis-Richtlinie zielt darauf ab, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ausreichend und 
rechtzeitig über die Bestandteile ihres Arbeits-
vertrages und die damit verbundenen Rechte 
informiert werden. Das Konsultationsdokument 
stellt unter anderem fest, dass die bisherige Nach-
weis-Richtlinie einen zu restriktiven und teilweise 
unklar definierten persönlichen Anwendungsbe-
reich aufweise, mit dem Ergebnis, dass die Richt-
linie in vielen Mitgliedstaaten keine Anwendung 
insbesondere auf atypische Beschäftigungsformen 
finde. 

Daneben veröffentlichte die Europäische 
Kommission eine Mitteilung zur Interpretation 
der Arbeitszeit-Richtlinie (Europäische Kommis-
sion 2017f). Die Mitteilung enthält eine Zusam-
menstellung der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs zur Arbeitszeitrichtlinie sowie 
eine ergänzende Auslegung der Richtlinie durch 
die Kommission. Sie soll dazu beitragen, die Vor-
schriften der Richtlinie in den Mitgliedstaaten 
besser durchzusetzen, und unter anderem Klar-
heit in Bezug auf die Anwendung bezüglich neuer, 
atypischer Beschäftigungsformen und flexibler 
Arbeitsverhältnisse schaffen. 

zUGaNG zUm SOzIaLSCHUTz IN dEN  
mITGLIEdSTaaTEN dER EU

Als sehr weitreichende Initiative könnte sich 
die ebenfalls von der Europäischen Kommission 
initiierte Anhörung der Sozialpartner über mög-
liche Maßnahmen bezüglich des Zugangs zum 
Sozialschutz für alle Erwerbstätigen erweisen 
(Europäische Kommission 2017g).

Die Kommission konstatiert Mängel im 
Zugang zu Sozialversicherungsleistungen und 
Arbeitsmarktdienstleistungen von Beschäftigten 
in neuen, atypischen Beschäftigungsformen1 und 
von Selbstständigen sowie bei der Übertragbarkeit 
und Transparenz diesbezüglicher Ansprüche. 

So gibt es zwischen den Mitgliedstaaten große 
Unterschiede im Hinblick auf den Zugang zum 
Sozialschutz. Gesetzliche Regelungen für Beiträge 
von Selbstständigen zum gesetzlichen Renten-
system gibt es in zwölf Mitgliedstaaten. In sieben 
davon sind Beitragszahlungen verpflichtend, in 
fünf freiwillig. Des Weiteren ist die Arbeitslosen-
versicherung in zehn Mitgliedstaaten für Selbst-
ständige nicht zugänglich. In zwölf Ländern ist 

1 Nach Definition der Europäischen Kommission umfasst der Begriff »atypische Beschäftigungsverhältnisse« »alle Arbeitsformen außer unbefristeter Voll-
zeitbeschäftigung in einem abhängigen und beidseitigen Arbeitsverhältnis« (Europäische Kommission 2017g).

Abbildung 2Quelle: Europäische Kommission 2017c.

NEUE REaLITÄTEN am aRBEITSmaRKT

Vor zehn Jahren Heute

67 % der Europäer waren im
Dienstleistungssektor beschäftigt

3 von 5 Europäern haben länger als 10 Jahre für
denselben Arbeitgeber gearbeitet

1 von 14 Europäern verrichtete Telearbeit

33 Millionen Europäer arbeiteten in Teilzeit
und 18,5 Millionen hatten befristete Verträge

16 Millionen Europäer zwischen 55 und 64 Jahren
waren am Arbeitsmarkt aktiv

8 Millionen EU-Bürger lebten und arbeiteten in
einem anderen EU-Mitgliedstaat

72 % der Europäer sind im
Dienstleistungssektor beschäftigt

2 von 5 Europäern arbeiten länger als
10 Jahre für denselben Arbeitgeber

1 von 6 Europäern verrichtet Telearbeit

44 Millionen Europäer arbeiten in Teilzeit
und 22 Millionen haben befristete Verträge

32 Millionen Europäer zwischen 55 und
64 Jahren sind am Arbeitsmarkt aktiv, bis
2025 werden es 38 Millionen sein

Mehr als 16 Millionen EU-Bürger leben und
arbeiten in einem anderen EU-Mitgliedstaat
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sie verpflichtend und in sechs freiwillig. Fast jeder 
dritte befristet Vollzeitbeschäftigte in der EU ist 
dem Risiko ausgesetzt, keinen Anspruch auf Leis-
tungen der Arbeitslosenversicherung zu haben. Je 
nach Mitgliedstaat reicht dieser Anteil von über 90 
Prozent (Litauen) bis etwa 2 Prozent (Dänemark). 
Etwa 40 Prozent der Selbstständigen, aber nur 
10 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mit befristeten Verträgen haben keinen 
Anspruch auf Krankengeld. Darüber hinaus haben 
Selbstständige in nur wenigen Mitgliedstaaten 
Zugang zu Leistungen der Arbeitsverwaltung, wie 
zum Beispiel Weiterbildung, Betreuung und Bera-
tung (Matsaganis et al. 2016).

Atypische Beschäftigungsverhältnisse 
machen einen steigenden Anteil an der Gesamtbe-
schäftigung in der EU aus (ebd.). Momentan liegt 
dieser bei etwa 25 Prozent (→ Abbildung 3). Darüber 
hinaus könnte sich auch die Zahl der Selbststän-
digen in der EU erhöhen, etwa durch den Trend 
der plattformvermittelten Erwerbstätigkeit, 
wenngleich der Anteil der Selbstständigen in der 
EU insgesamt seit 2007 leicht rückgängig war  
(→ Abbildung 4). Die Veränderungen in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten reichen jedoch von einem 
Rückgang der Selbstständigenquote um etwas 
mehr als 5 Prozentpunkte (Zypern) bis zu einem 

Anstieg von etwa 3,5 Prozentpunkten (Nieder-
lande).  

Diese Entwicklungen könnten zu einer ver-
stärkten Segmentierung des Arbeitsmarkts sowie 
zu weiteren unerwünschten sozialen Folgen 
führen.

Die Initiative der Europäischen Kommis-
sion zielt vor diesem Hintergrund darauf ab, 
eine Reihe gemeinsamer Grundprinzipien unter 
den Mitgliedstaaten zu vereinbaren. So soll 
der Grundsatz »Gleiche Ansprüche für gleiche 
Arbeit« unabhängig vom Typ des Arbeitsvertrags 
gelten. Die Übertragbarkeit von Ansprüchen 
soll gewährleistet werden und die Bindung der 
Ansprüche an die Erwerbsbiografie statt an ein-
zelne Beschäftigungsformen erfolgen. Beispiels-
weise sollen Anwartschaftszeiten und Ansprüche 
bei Beschäftigungsübergängen erhalten bleiben. 
Informationen zu verschiedenen individuellen 
Ansprüchen sollen transparent zugänglich sein. 
Darüber hinaus sollen Absprachen zur Vereinfa-
chung, Entbürokratisierung und Flexibilität der 
Verwaltung erfolgen. 

Das Weißbuch »Arbeiten 4.0« erörtert bereits 
zwei Möglichkeiten, wie der Zugang zum Sozi-

aNTEIL VERSCHIEdENER BESCHÄFTIGUNGSFORmEN 
aN dER GESamTBESCHÄFTIGUNG IN dER EU (28)

Quelle: Eurostat. Abbildung 3

Vollzeit, unbefristet: 58 %
Vollzeit, befristet: 8 %

Teilzeit, befristet: 4 %

Selbstständig mit Mitarbeitern: 4 %

Teilzeit, unbefristet: 14 %

Selbstständig ohne Mitarbeiter: 11 %
Sonstiges: 1 %
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alschutz auch in Zukunft für alle Formen der 
Erwerbstätigkeit gewährleistet werden kann. 
Zum einen wird die Überlegung angestellt, neben 
abhängig Beschäftigten auch Selbstständige in die 
gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. 
Zum anderen wird die Idee eines Persönlichen 
Erwerbstätigenkontos erwogen, das die Übertrag-
barkeit von Ansprüchen erleichtern würde. 

Letzteres wurde in Frankreich der Grund-
idee nach bereits umgesetzt. Im persönlichen 
Tätigkeitskonto (compte personnel d'activité, 
CPA) werden die bisher in drei separaten Konten 
gespeicherten Ansprüche bezüglich der beruf-
lichen Weiterbildung, der Teilzeitarbeit und des 
vorzeitigen Renteneintritts personenbezogen 
und unabhängig von Status und Arbeitgeber 
gespeichert. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein 
Fähigkeitsprofil ausgehend von den bisherigen 

beruflichen Tätigkeiten anzulegen. Auf dieser 
Grundlage können zum Beispiel personalisierte 
Empfehlungen zur Weiterbildung erstellt werden. 
Das jetzige, auf berufliche Kapazitäten ausgerich-
tete CPA soll langfristig zu einem persönlichen 
»Ressourcenkonto« ausgebaut werden, in das alle 
personenbezogenen sozialen Ansprüche integriert 
werden sollen, etwa die Ansprüche auf Dauer und 
Höhe des Arbeitslosengeldes, auf Altersversor-
gung und Langzeitarbeitskonten. Zudem soll die 
Kombination der Ansprüche in unterschiedlichen 
»Unterkonten« ermöglicht werden. 

Seit Januar 2017 können Beschäftigte des 
privaten und öffentlichen Sektors, Beamtinnen 
und Beamte sowie Arbeitslose unter Angabe ihrer 
Sozialversicherungsnummer ein CPA eröffnen 
(→  Eichhorst, S. 158). Ab 2018 sollen dann auch 
Selbstständige diese Möglichkeit haben.

Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen.

SELBSTSTÄNdIGENQUOTE IN dER EU (28), 
VERÄNdERUNG VON 2007 BIS 2016 IN PROzENTPUNKTEN

Abbildung 4
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HIN zU EUROPÄISCHEm RECHTSRaHmEN  
FÜR mINdESTLÖHNE UNd   
mINdESTEINKOmmEN 

Die ESSR könnte über die Frage nach dem 
Zugang zum Sozialschutz hinaus auch als Vehikel 
genutzt werden, um Maßnahmen zu diskutieren, 
die sicherstellen, dass Löhne in den EU-Mitglied-
staaten in Zeiten der Digitalisierung und eines 
wachsenden Anteils atypischer Beschäftigungs-
verhältnisse nicht unter Abwärtsdruck geraten. 
Bundesministerin Andrea Nahles hat dazu im 
Oktober 2016 erstmals Ideen präsentiert (Nahles 
2016). Sie schlägt einen europäischen Rechts-
rahmen vor, der vorsieht, dass alle Mitgliedstaaten 
einen Mindestlohn oder tarifvertragliche Struk-
turen sowie Mindeststandards bei deren Fest-
setzung und Anpassung vorweisen müssen. Die 
genaue Umsetzung dieses Rechtsrahmens sollen 
die Mitgliedstaaten unter Beteiligung der Sozi-
alpartner durchführen. Dieser Vorschlag könnte 
dazu beitragen, dass nicht nur die hoch qualifi-
zierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
von der Digitalisierung profitieren.

Darüber hinaus schlägt Bundesministerin 
Nahles einen europäischen Rechtsrahmen vor, der 
eine gemeinsame Orientierung für Mindeststan-
dards im Bereich der sozialen Grundsicherungs- 
bzw. Mindesteinkommenssysteme der Mitglied-
staaten bietet. Denn die soziale Grundsicherung 
als soziales Basisnetz ist in einigen Ländern nicht 
oder nicht mehr existent. Das befördert auch 
menschenunwürdige Armutsmigration innerhalb 
Europas und schadet der Akzeptanz der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit als einer der vier Grundfrei-
heiten des europäischen Binnenmarkts.

In Zeiten, in denen über ein bedingungsloses 
Grundeinkommen diskutiert wird, sollte zunächst 
sichergestellt sein, dass die EU-Mitgliedstaaten 
mindestens Systeme vorweisen, die ein existenz-
sicherndes Einkommen ermöglichen.

zUSammENFaSSUNG

Anlässlich des 60. Jahrestags der Römischen 
Verträge am 25. März 2017 haben sich die 27 Staats- 
und Regierungschefs dazu bekannt, sich für ein 
soziales Europa einzusetzen. Sie widmeten dem 

Thema immerhin einen von vier Abschnitten 
der entsprechenden Abschlusserklärung (Erklä-
rung von Rom 2017). Die ESSR könnten sie nun als 
ein Instrument nutzen, um diesem Ziel näher zu 
kommen. 

Darüber hinaus ist die ESSR jedoch auch als 
Reaktion auf die Vertrauenskrise zu verstehen, in 
der die EU steckt. Mit der ESSR möchte die Euro-
päische Kommission nun die soziale Dimension 
Europas stärken und damit diejenigen erreichen, 
die vom (moderaten) Aufschwung nach der Krise 
bislang wenig bis gar nicht profitiert haben. 

Auf Grundlage der zwanzig ESSR-Prinzipien 
sollen die Mitglieder der Eurozone sowie freiwillig 
teilnehmende Mitgliedstaaten außerhalb der Euro-
zone Mindeststandards im Bereich der Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik schaffen bzw. erhöhen. Damit 
soll eine Aufwärtskonvergenz der sozialen Ver-
hältnisse in den Mitgliedstaaten in Gang gesetzt 
werden. Es sollen vorrangig die Arbeitsmärkte 
und Sozialsysteme derjenigen EU-Staaten wider-
standsfähiger gemacht werden, die besonders 
von den Auswirkungen der Krise betroffen waren 
und es immer noch sind. Die Krise hat die Länder 
schließlich nicht nur in wirtschaftlicher, sondern 
auch in sozialer Hinsicht in sehr unterschiedli-
chem Ausmaß getroffen (→ Abbildung 1). 

Gleichzeitig sollen mit der ESSR unter 
anderem auch politische Herausforderungen 
im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
angegangen werden. Die Mitgliedstaaten sind 
momentan in sehr unterschiedlichem Ausmaß 
auf die Digitalisierung der Arbeitswelt vorbereitet. 
Ein Beispiel dafür ist der Zugang zum Sozialschutz. 
Wenn die EU ihrem Versprechen sozialer Sicher-
heit gerecht werden und ihre Wettbewerbsfähig-
keit erhalten will, muss sie sicherstellen, dass alle 
Mitgliedstaaten sich mit den Herausforderungen 
und Anforderungen aus der Digitalisierung an die 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik befassen. 

Das Wohlstandsversprechen der EU lässt sich 
auch aus den europäischen Verträgen ableiten. 
Darin verpflichten sich die Union und die Mit-
gliedstaaten, die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu verbessern, um somit ihre Angleichung unter 
den Mitgliedstaaten zu ermöglichen.2 Dies ist 

2 Art. 9 AEUV, Art. 151 AEUV sowie Art. 3 Abs. 3 EUV. 
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verbunden mit dem ebenfalls in den Verträgen 
festgelegten Auftrag an die Union, die Tätigkeit 
der Mitgliedstaaten auf zahlreichen Gebieten der 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zu unterstützen 
und zu ergänzen.3

In diesem Rahmen ist der Vorstoß der Euro-
päischen Kommission zu verstehen. Die Kom-
mission wird voraussichtlich auf Grundlage der 
verabschiedeten Proklamation weitere Vorschläge 
zur Umsetzung der ESSR-Prinzipien unterbreiten. 
Erste Maßnahmen hat sie bereits mit den ebenfalls 
am 26. April 2017 präsentierten vier Begleitinitia-
tiven zur ESSR vorgestellt. Wenn die ESSR jedoch 
erfolgreich sein soll, darf die Kommission die Mit-

gliedstaaten bei der Umsetzung nicht überfordern 
und muss, wo nötig, genügend Spielraum für die 
Vielfalt der Sozialstaatsmodelle in der EU lassen. 
So sehen es die Verträge ebenfalls vor.4

3 Art. 153 Abs. I AEUV.  
4 Art. 151 AEUV.
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NUdGING –  
EIN NEUES POLITIK-
INSTRUmENT?

Matthias Sutter

David Cameron, britischer Expremierminister, 
wird in die Geschichtsbücher vermutlich wegen 
des Brexit-Referendums eingehen. Dabei war 
seine politische Agenda sehr viel reichhaltiger, 
aber nur wenige Initiativen werden der Nachwelt 
im Gedächtnis bleiben. Eine seiner weniger beach-
teten Initiativen bestand darin, dass er in seinem 
Kabinett eine sogenannte Nudging-Unit instal-
lierte. Das war eine Gruppe von Ökonominnen 
bzw. Ökonomen und Psychologinnen bzw. Psy-
chologen, die als »Behavioural Insights Team« 
bezeichnet wurden und die sich damit beschäf-
tigten, wie staatliche Politik ohne Änderungen 
von Gesetzen effizienter, ressourcenschonender 
und bürgerfreundlicher gemacht werden könnte. 
»Nudging« sollte helfen, genau diese Ziele zu errei-
chen. Nach Cameron haben viele Regierungen auf 
der Welt das Konzept des Nudgings aufgegriffen, 

so auch das deutsche Bundeskanzleramt, das eine 
Einheit mit dem Titel »Wirksam Regieren« einge-
richtet hat. Zwar sei die Bemerkung erlaubt, dass 
dieser Titel Fragen aufwirft; denn was bedeutet 
wirksamer regieren eigentlich für die Bürge-
rinnen und Bürger? Aber insgesamt entzieht sich 
diese Einheit bisher einer wissenschaftlichen 
oder öffentlichen Bewertung, weil sie kaum in der 
Öffentlichkeit preisgibt, was sie tut oder an wel-
chen Projekten sie arbeitet. Dass Transparenz im 
Zusammenhang mit Nudging jedoch wichtig wäre, 
werde ich weiter unten ausführlicher erläutern.

Das Wort Nudging kommt vom englischen 
Verb »to nudge«, das so viel wie »schubsen« oder 
»anstoßen« bedeutet. Nudging will also den Men-
schen einen Schubs in die »richtige« Richtung 
geben, um damit ihr Verhalten zu verändern 

Verhaltensökonominnen und -ökonomen sowie Verhaltens-
psychologinnen und -psychologen beraten staatliche Einrichtungen 
dazu, wie menschliches Entscheidungsverhalten ohne Gesetze beeinflusst 
werden kann. Wie funktioniert das? Und wo liegen mögliche Grenzen?
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(Thaler/Sunstein, 2015). Einige Beispiele sollen 
zuerst illustrieren, wie das funktionieren kann. 
Danach wird das Für und Wider eines solchen 
staatlichen Eingreifens diskutiert, das auch häufig 
als sanfter Paternalismus bezeichnet wird.

Nehmen wir als erstes Beispiel die Steuerver-
waltung. Praktisch alle Steuerbehörden rund um 
den Globus haben ein großes Interesse daran, dass 
ihre Bürger die fälligen Steuern vollständig und 
rechtzeitig bezahlen. Dafür gibt es Steuergesetze 
mit Vorschriften und Strafen bei Nichteinhaltung. 
Es ist für eine Steuerbehörde aber mit erheblichem 
Kontrollaufwand verbunden, wenn etwa solche 
Kleinigkeiten wie die verspätete Bezahlung von 
Steuerschulden verfolgt und sanktioniert werden 
sollen. Die britische Steuerbehörde hat deswegen 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler »genudgt« 
(Hallsworth et al. 2017). Beispielsweise hat sie in 
Briefen an Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 
in denen diese zur Vorauszahlung von Steuervor-
schreibungen aufgefordert wurden, einfach fol-
genden Satz hinzugefügt: »Wir möchten Sie darauf 
hinweisen, dass 9 von 10 Bürgerinnen und Bürgern 
ihre Steuervorauszahlung pünktlich überweisen.« 
Dieser kurze Satz führte dazu, dass die Empfän-
gerinnen und Empfänger solcher Schreiben ihre 
Steuerschuld häufiger pünktlich und vollständig 
beglichen als jene Bürgerinnen und Bürger, die 
das standardisierte Schreiben ohne diesen Satz 
erhalten hatten. Warum ist das so? Der eingefügte 
Satz gibt erstens eine Information preis – die große 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zahlt ihre 
Steuern pünktlich – und appelliert zweitens an 
eine soziale Norm – dass es offenbar »normal« 
sei, dass man seine Steuern pünktlich bezahlt. Der 
Appell an die soziale Norm ist dabei der eigentliche 
»Nudge«. Menschen wählen nämlich häufig am 
liebsten jene Handlungen, die auch ein Großteil 
der Menschen um sie herum wählen.

Als zweites Beispiel – passend zum Thema 
»Arbeiten 4.0« – möchte ich Nudging am Beispiel 
von Interventionen mit Arbeitssuchenden illus-
trieren. Der britische Arbeitsmarktservice stellte in 
mehreren Bezirken die Beratung von Arbeitslosen 
sehr stark um. So wurde mit den Arbeitslosen ein 
detaillierter Tagesablauf entworfen. Das konnte 
beispielsweise folgendermaßen aussehen. 7:30 h: 
Aufstehen. 8:00 h: Frühstücken und Zeitungsan-

noncen offener Stellen lesen. 9.00 h: Die fünf inte-
ressantesten Anzeigen genauer studieren und im 
Internet über die Firmen recherchieren. 10:30 h: 
Anschreiben an die drei attraktivsten Firmen ver-
fassen. 12:00 h: Mittagspause. 14:00 h: Lebenslauf 
überarbeiten als Anlage zu den Anschreiben usw. 

Hinter dieser Art der Beratung steht ein 
psychologisches Konzept, das »Implementation 
Intentions« heißt. Dabei geht es darum, dass man 
zur Verwirklichung seiner Absichten – hier einen 
neuen Job zu finden – ganz konkrete Arbeits-
schritte festlegen muss, um Schritt für Schritt 
dem gewünschten Ziel näherzukommen. Dieses 
Konzept führt auch dazu, dass arbeitslose Men-
schen wirklich Zeit in die Arbeitssuche inves-
tieren, was überraschenderweise viele Arbeitslose 
in viel zu geringem Umfang tun, obwohl sie doch 

eigentlich genug Zeit haben sollten. Der Nudge bei 
Implementation Intentions besteht darin, dass 
die betreffenden Personen in kleinen und über-
schaubaren Schritten in die richtige Richtung 
geschubst werden und ihnen klargemacht wird, 
welche Handlungen jeweils als Nächstes zu setzen 
sind. Das Programm führte dazu, dass die so bera-
tenen Personen mit höherer Wahrscheinlichkeit 
und schneller einen neuen Arbeitsplatz fanden als 
Arbeitssuchende mit herkömmlicher Beratung.

Es gibt viele weitere Beispiele für Nudging. 
So führen Smileys auf einer Stromrechnung – die 
man bekommt, wenn man weniger Energie als die 
vergleichbaren Haushalte im selben Bezirk ver-

»Nudging setzt bei  
typischen Verhaltens-
mustern an, etwa dem 

Verlangen, sich mit 
anderen Menschen zu 

vergleichen.«
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braucht hat – zu einer Reduktion des Stromver-
brauchs um etwa 2 Prozent (Allcott 2011). Der Ener-
gieverbrauch lässt sich auch senken, indem beim 
Duschen ein »Smart Shower Meter« zwischen dem 
Duschkopf und dem Schlauch eingebaut wird, das 
den aktuellen Wasserverbrauch anzeigt (Tiefenbeck 
et al. 2017). Die meisten Menschen glauben, dass 
sie ca. 20 Liter Warmwasser beim Duschen ver-
brauchen. Der wahre Durchschnitt liegt aber bei 
etwa 50 Litern, und dieser Verbrauch spielt für die 
Stromrechnung und damit den Energieverbrauch 
von Haushalten eine erhebliche Rolle – er kann 
aber durch Smart Shower Meters auf ca. 40 Liter 
reduziert werden, weil das unmittelbare Feedback 
über die verbrauchte Menge den unerwartet hohen 
Verbrauch erst transparent macht.

Nudging kann also für viele sinnvolle Zwecke 
eingesetzt werden, vom Staat oder auch von öffent-
lichen Energieversorgern. Die Maßnahmen des 
Nudgings setzen immer bei typisch menschlichen 
Verhaltensmustern an, etwa dem Schielen nach 
der sozialen Norm oder dem Verlangen, sich mit 
anderen Menschen zu vergleichen. Dieser Ansatz 
hat aber auch zu vielfacher Kritik geführt, auf die 
im Folgenden eingegangen werden soll.

Nudging wird oft kritisiert, weil viele seine 
Befürworterinnen und Befürworter meinen, es 
funktioniere nur, wenn man nicht offenlege, was 
man als Organisation tut, indem man Nudging 
anwendet. Das berührt die Frage der gesellschaftli-
chen Akzeptanz des Nudgings an einem zentralen 
Punkt. Es muss transparent und öffentlich recht-
fertigbar sein, da andernfalls schnell der Vorwurf 
der Manipulation und Bevormundung aufkommt, 
und das zu Recht. Beispielsweise halte ich die Ziele 
aller oben beschriebenen Beispiele für öffentlich 
vertretbar. Es mag nicht jeder zustimmen, dass 
das pünktliche Zahlen von Steuern im eigenen 
Interesse ist – wer würde nicht lieber gar keine 
Steuern zahlen? –, aber für ein funktionierendes 
Gemeinwesen und einen gut organisierten Staat ist 
es eine Grundvoraussetzung, dass Steuern bezahlt 
werden, und das auch noch möglichst pünktlich. 
Dass die schnellere Vermittlung von Arbeitslosen 
zurück in den Arbeitsmarkt ein legitimes poli-
tisches Ziel ist, steht meines Erachtens ebenfalls 
außer Zweifel. Selbiges gilt für kostengünstige 
Ansätze, die beim Energiesparen helfen (wenn-

gleich dort in technischen Verbesserungen oder 
einfachen Preiseffekten sicher ein viel größeres 
Potenzial liegt als im Nudging).

Die Meinung, dass Nudging nur funktio-
niere, wenn die Bürgerinnen und Bürger gar nicht 
wissen, dass sie genudgt werden, ist noch aus 
einem anderen Grund pro blematisch. Dahinter 
steckt nämlich ein ausgesprochen negatives Men-
schenbild, das dem Menschen permanente Feh-
lentscheidungen unterstellt und keineswegs eine 

mündige Bürgerin oder einen mündigen Bürger 
annimmt, die oder der gut informiert über ihre 
bzw. seine Handlungen entscheidet. Es gehört 
aber zu den Voraussetzungen einer Demokratie, 
dass sich Bürgerinnen und Bürger ein Bild von den 
Tätigkeiten des Staates machen können müssen: 
Es ist die Grundvoraussetzung für den politischen 
Meinungsbildungsprozess in der Demokratie. 
»Wirksameres Regieren« durch verstecktes Nud-
ging schadet dem Ansehen und der Akzeptanz des 
Staates und seiner Organisationen.

Schließlich wird Nudging auch häufig kriti-
siert, weil angenommen wird, der Staat würde erst 
durch Nudging in menschliches Entscheidungs-
verhalten eingreifen, während er ohne Nudging 
eine neutrale Instanz sei. Hier liegt leider ein 
weitverbreitetes Missverständnis vor, demzufolge 
staatliches Handeln ohne Nudging menschliches 
Verhalten gar nicht beeinflussen würde. Lassen Sie 
mich das am prominentesten Beispiel für Nudging 
illustrieren, der Frage, wie die Bereitschaft zum 
Organspenden von staatlichen Rahmenbedin-

»Staatliches Handeln 
muss transparent sein, 

weil es sich sonst  
leicht dem Vorwurf 
der Manipulation 

aussetzt.«
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gungen abhängt. In Deutschland ist von Gesetzes 
wegen keine Bürgerin und kein Bürger Organ-
spenderin bzw. Organspender. Der Status quo ver-
langt also von Bürgerinnen und Bürgern, die ein 
Organ zu spenden bereit sind, sich einen Organ-
spendeausweis zu besorgen. Das ist kein großer 
Aufwand, und doch sind in Deutschland nur ca. 10 
Prozent der Bürgerinnen und Bürger als Organ-
spenderin bzw. Organspender registriert, was zu 
Problemen bei lebenswichtig benötigten Organ-
transplantationen führen kann. In Österreich 
hingegen, meinem Heimatland, ist von Gesetzes 
wegen jede Bürgerin und jeder Bürger grundsätz-
lich Organspenderin bzw. Organspender, es sei 
denn man besorgt sich einen Ausweis, der bestä-
tigt, dass man von dieser Regelung ausgenommen 
sein will. Wiederum ist der Aufwand nicht riesig, 
trotzdem nehmen ihn nur verhältnismäßig wenige 
Personen auf sich, sodass der Anteil an Organspen-

derinnen und Organspendern in Österreich bei 
deutlich über 90 Prozent liegt. Streng genommen 
wird in beiden Fällen gar kein Nudging im Sinne 
moderner verhaltensökonomischer und verhal-
tenspsychologischer Forschung betrieben. Es 
gibt lediglich in beiden Staaten eine klare gesetz-
liche Grundlage, die jedoch den Status quo so 
verschieden wie möglich ausgestaltet. In beiden 
Fällen hat die Rechtsgrundlage Konsequenzen 
für das Verhalten. Keiner der Fälle ist »neutral« in 
dem Sinne, dass der Staat menschliches Verhalten 
so lange nicht beeinflusst, wie er kein Nudging 
anwendet. Genau dieser Sachverhalt macht es aus 
meiner Sicht nochmals klar, dass staatliches Han-
deln transparent sein muss, weil es sich sonst leicht 
dem Vorwurf der Manipulation aussetzt – ob mit 
oder ohne Nudging.
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INNENaNSICHTEN:  
dER PRIVaTE RaUm II

Nathan W. und seine Eltern 
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Ein fotografischer Essay von Anne Schönharting/OSTKREUZ (seit 2013)
Wohnräume sind Spiegel der Persönlichkeiten, die sie bewohnen. Dies gilt umso mehr für 
die Vertreter eines großzügigen Lebensstils: Mit ausgeprägtem Sinn für Tradition und 
zeitgemäße Ästhetik wird das Domizil zur Bühne der Identität. Mit feinem Gespür für 
Gesten und Gegenstände, in denen ein gewisses gesellschaftliches Selbstbewusstsein  
seinen Ausdruck findet, hat die Fotografin die Bewohner solcher Interieurs porträtiert. 

Dr. Bernd W. Schriftsteller
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Norbert H., rechts, Antiquitätenhändler und  
Holger S., Architekt
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Unternehmer
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dIE GESTaLTBaRKEIT 
dER zUKUNFT 

Heike Zirden

»Deutschlands Zukunft gestalten« – unter dieser Überschrift steht 
der Koalitionsvertrag der Regierungskoalition in der ablaufenden 18. 
Legislaturperiode. Der Titel formuliert einen Gemeinplatz demokrati-
schen Selbstverständnisses (was sonst tut Politik, als auf die kollektive 
Zukunft tätig oder untätig einzuwirken?) und greift zugleich eine Formel 
auf, die derzeit in der politischen Öffentlichkeit so häufig vernehmbar 
ist – als Absichtserklärung, Versprechen oder Appell –, dass sich die 
Frage aufdrängt, was genau darin eigentlich zum Ausdruck kommt. Vor 
diesem Hintergrund fragt der Beitrag nach dem zeitgenössischen Dispo-
sitiv von Zukunft: Welches Bedürfnis und welcher Anspruch stecken 
hinter der aktuell verstärkten Thematisierung von Zukunft und der 
Betonung ihrer Gestaltbarkeit insbesondere in der Politik? Welche Erfah-
rungen, Erwartungen und welches politische Selbstverständnis spiegeln 
sich darin? Und: kann Politik Zukunft – etwa die der Arbeitsgesellschaft 
– überhaupt noch »gestalten«?

Schon eine oberflächliche Google-Suche vermit-
telt den Eindruck, dass derzeit bis in den letzten 
Winkel Deutschlands sehr viel »Zukunft gestaltet« 
wird: die Zukunft Deutschlands, Europas und der 
Welt, die Zukunft der Gesellschaft, der Demokratie, 
des Sozialstaates und der Kirchen, die Zukunft von 
Unternehmen und Gewerkschaften, die Zukunft 
der Arbeit, der Mobilität, der Landwirtschaft, der 
Energie, selbst des Bestattungswesens. Zentrale 
Akteure sind politische und öffentliche Instituti-
onen, Parteien, Ministerien, Landes- und Kommu-
nalverwaltungen, aber auch zivilgesellschaftliche 
und privatwirtschaftliche Organisationen wie 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen, NGOs, 
Verbände, Gewerkschaften und Unternehmen. 
Was steckt hinter diesen vielen Zukunftsdiskursen 
und -projekten? Äußert sich in ihnen die Rückkehr 

einer längst erledigt geglaubten Fortschrittshoff-
nung, eine neue »Lust auf Zukunft« oder nur ein 
Bedürfnis nach Perspektive und Sinnstiftung in 
einer von Katastrophen geprägten, von »Vergan-
genheiten überschwemmten« (Gumbrecht 2010, 
S. 16) und im »Present shock« des »always-on« 
(Rushkoff 2014) erstarrten Gegenwart. Geht es um 
Reflexion, Kontrolle oder Akzeptanzgewinnung 
für neue Zukunftstechnologien? Wer setzt zu wel-
chem Zweck »Zukunft« auf die öffentliche Agenda 
und ringt mit wem um Deutungshoheit?

Erste Hinweise auf die Hintergründe gibt 
das Verb »gestalten«, das derzeit scheinbar fest 
an den Begriff der Zukunft gekoppelt ist. Zwar ist 
die Idee, Zukunft gestalten zu wollen, keineswegs 
neu, aber die Omnipräsenz der Formel scheint 
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doch auf ein spezifisch gegenwärtiges Verhältnis 
zur Zukunft hinzuweisen; denn es gab durchaus 
Phasen, in denen man anders über Zukunft 
gesprochen hat, in denen man beispielsweise an 
ihr »gearbeitet« hat, sie »machen«, »schaffen«, 
»konstruieren«, »erfinden« oder »bauen« wollte, 
sie zu »erkämpfen«, zu »ermöglichen« oder auch 
zu »bewältigen« suchte, in denen man sie »weis-
sagen« und zu »sehen« begehrte und sie doch nur 
»erwarten« konnte. Und es gab Zeiten, in denen sie 
gar kein Thema war. All diese Zukunftsverhältnisse 
sind auch heute noch präsent, aber die Formel ihrer 
Gestaltbarkeit ist in Deutschland derzeit nachweis-
lich vorherrschend, vor allem im politischen Raum. 

Ausgehend von der Hypothese, dass die Politik 
mit der Verlautbarung, Zukunft »gestalten« zu 
wollen, nicht nur auf ein vielfach an sie herange-
tragenes Bedürfnis reagiert, sondern sich damit 
am Beginn des 21. Jahrhunderts auch neu positio-
niert, entfalten die nachfolgenden Überlegungen 
die Hintergründe dieser Entwicklung entlang der 
drei wichtigsten Voraussetzungen, die in der Idee 
der Gestaltbarkeit von Zukunft angelegt sind: An 
erster Stelle zu nennen ist die prinzipielle Offenheit 
der Zukunft, was bedeutet, dass sie nicht determi-
niert ist, weder durch Entwicklungen der Gegen-
wart noch durch ein wirkmächtiges Ziel, auf das 
sie in einem linear verlaufenden geschichtlichen 
Prozess notwendig zuläuft. Zweitens bedarf es 
eines gestaltenden Subjekts, das mit dem Willen, 
dem Vermögen und der Gestaltungsmacht ausge-
stattet ist, das Vorgestellte durchzusetzen. Drittens 
ist Gestaltung etwas Planvolles, was sowohl etwas 
bereits Vorhandenes als auch einen Entwurf in 
Form einer Idee, eines Vorbildes oder eine Utopie 
voraussetzt.

1. dIE OFFENHEIT dER zUKUNFT

Unser Zeitbewusstsein basiert auf einer Syn-
these von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Keiner dieser Zeitbegriffe hat, »eine klare Bedeu-
tung [...], wenn sie nicht alle zugleich im Bewußt-
sein von Menschen präsent sind« (Elias 2014, S. 49). 
Anders als strukturbezogene Zeitbegriffe (wie Jahr, 
Monat, Stunde) sind die erfahrungsbezogenen 
Begriffe relational und beziehen sich einerseits 
auf eine Person oder Gruppe und andererseits auch 
aufeinander.

Es ist ein wesentliches Merkmal der Moderne, 
dass sich das Verhältnis von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft und damit unser Zeitbe-
wusstsein insgesamt zugunsten eines Primats der 
Zukunft verschob. Reinhart Koselleck sieht einen 
langsamen Prozess des sich wandelnden Zeitbe-
wusstseins zwischen Reformation und Französi-
scher Revolution und datiert die entscheidende 
Phase, in der die moderne Welt in das Zeitalter 
erhöhter Wandlungsgeschwindigkeit eintritt, die 
sogenannte »Sattelzeit« um 1770 (Koselleck 1987). 
Je nach Kontext wird der Beginn der Moderne 
allerdings unterschiedlich datiert; mitunter 
wird der Begriff als Epochenbezeichnung auch 
ganz aufgegeben und darauf verwiesen, dass die 
»emphatischen Orientierung auf die Zukunft, die 
zugleich mit einer Entwertung von Vergangenheit 
und Tradition einhergeht«, nicht nur einmal, son-
dern »immer wieder unter anderen historischen 
Bedingungen« stattgefunden habe (Assmann 
2013, S. 92). Diese Konzepte gilt es hier nicht zu 
bewerten. Vielmehr sollen im Hinblick auf unsere 
Fragestellung kurz die wesentlichen Elemente 
moderner Zeitverhältnisse umrissen werden.

Die Moderne konzipierte Zukunft als einen 
offenen, verfügbaren Raum. War das Verhältnis 
zwischen Vergangenheit und Zukunft viele Jahr-
hunderte lang ein versöhntes, positiv aufeinander 
bezogenes, bei dem die Vergangenheit als Vorbild 
zur Bewältigung der Zukunft galt, (vgl. Kosel-
leck 1989 S.38ff) verschoben sich in der Moderne 
die Konstellationen und das Verhältnis wurde 
zu einer »Machtfrage« (Safranski 2015, S. 49), die 
auch politisch zu verstehen ist. Mit der franzö-
sischen Revolution entwickelt sich das moderne 
Verständnis von Politik, der die Verantwortung 
für die kollektive Zukunft übertragen wird. 
Zuständig wird sie einerseits für sozialen Fort-
schritt, von dem man sich »persönliche Befreiung 
und soziale Verbesserungen, [...] am besten noch 
zu eigenen Lebzeiten« versprach; zum anderen für 
Sinnfragen, »für die einst die Religion zuständig 
war […]. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist 
eine politische Parole, die ihre religiöse Herkunft 
kaum verleugnet. Jetzt ist es die Politik, die eine 
Art Erlösung verspricht« (ebd., S. 113). Die »Mach-
barkeit« von Geschichte (Koselleck 1989, S. 261) 
und die Übereignung der Verantwortung an die 
Politik manifestieren sich in dem von Napoleon 
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überlieferten Satz »Die Politik ist das Schicksal« 
(zit. n. Seibt 2008, S. 126). 

Gesellschaftliche und politische Entwick-
lungen vollziehen sich seitdem in einer perma-
nenten Auseinandersetzung zwischen Vergan-
genheit und Zukunft. Sie repräsentieren »zwei 
konträre, aber aufeinander verwiesene und sich 
durchdringende Denkbewegungen: der Zeitgeist 
entzündet sich am Zusammenstoß von geschicht-
lichem und utopischem Denken« (Habermas 1990, 
S. 106). Dies spiegelt sich in zahlreichen Begriffs-
paaren, wie Tradition und Fortschritt, Konser-
vatismus und Progressivität, Bewahren und 
Erneuern, Entschleunigung und Beschleunigung.

Die Moderne ist jedoch nicht nur durch ein 
neues Politikverständnis geprägt, sondern bringt 
auch technologischen Fortschritt, die »Vergesell-
schaftung« von Zeit (Safranski 2015, S. 86ff.) und 
eine »Geschwindigkeitsrevolution in nahezu allen 
Lebenssphären« (Rosa 2005, S. 82) mit sich. Beson-
ders virulent werden diese Phänomene nach der 
»Sattelzeit« in zwei »signifikanten Beschleuni-
gungswellen« (ebd.), deren erste in die Jahrzehnte 
um 1900 fällt und deren zweite uns bis heute in 
Atem hält und die ursächlich für unser gegenwär-
tiges Verhältnis zur Zukunft ist. Zwar lassen sich 
in unserer heutigen kulturellen Wahrnehmung 
bestimmte Muster aus der ersten Welle wieder-
finden (Rosa 2005, S. 337), aber zugleich distanziert 
sie sich auch fundamental von der Frühmoderne 
und zwar so sehr, dass sie dies auch mit neuen 
Epochenbegriffen zum Ausdruck bringt, indem sie 
sich – je nach Denkschule – selbst als Post-, Spät- 
oder zweite Moderne bezeichnet.

Um dies zu verstehen, ist es sinnvoll, sich die 
zentralen Leitmotive und Auseinandersetzungen 
der »Beschleunigungswelle« um 1900 zumindest 
punktuell zu vergegenwärtigen, die – wenn auch 
unter völlig veränderten Vorzeichen – auch in den 
heutigen Zukunftsdebatten eine Rolle spielen. 

Zentral ist ein uneingeschränkter Fort-
schrittsglaube, wie er beispielsweise in Kurd Laß-
witz‘ Essay »Über Zukunftsträume« (1899) zum 
Ausdruck kommt (Laßwitz 1906). Für Laßwitz liegt 
im technologischen Fortschritt »eine mächtige 
erzieherische Kraft« aufgrund der »gegenseitigen 

Abhängigkeit der Menschen von einander durch 
die Technik«; diese kette die Menschen in einem 
»eng verbundenen Organismus« zusammen, 
führe zu einem höheren Verantwortungsgefühl 
und trage zur Völkerverständigung bei. Diese Vor-
teile rechtfertigen auch die neue Risiken, die sich 
aus der Technik ergeben sowie die Ausweitung 
der staatlichen Verwaltung. Mit der affirmativen 
Technik- und Staatsgläubigkeit verbindet sich auch 
eine politische Haltung, wenn Laßwitz ausführt, 
die »naturwissenschaftliche Bildung« führe den 
Beweis, dass es »ein Naturgesetz« sei, »wenn die 
Güter und Mittel der sozialen Arbeit ungleich ver-
teilt sind« (ebd., o.S.).

Laßwitz‘ Essay ist implizit auch als Antwort 
auf Karl Marx zu verstehen, der Mitte des 19. Jahr-
hunderts im Kapitalismus »das Kernprinzip aller 
Modernisierungsprozesse und mit ihm eine neue 
Form der sozialen Beschleunigung« erkennt (Rosa 
2005, S. 91). Er erfasst damit den wesentlichen 
Unterschied zu älteren Produktionsweisen, für die 
eher »Beharrung« konstitutiv war, also die Ten-
denz, »einmal etablierte Produktionsverhältnisse 
[…] so lange wie möglich zu bewahren«. Darüber 
hinaus wird »Zeitersparnis« zu einem »überra-
genden Wettbewerbsfaktor« innerhalb des kapi-
talistischen Produktionsprozesses (ebd.). »Time is 
money«, bringt Benjamin Franklin das Prinzip 
auf den Punkt. Dabei hat die asketische Zeitspar-
samkeit, die eine Grundlage für den Erfolg des 
Kapitalismus bildet, auch eine kulturelle Dimen-
sion, deren Wurzeln in die vorkapitalistische Ära 
zurückreichen: Max Weber leitet sie in seiner viel-
diskutierten Abhandlung »Protestantische Ethik 
und der Geist des Kapitalismus« (1904/05) aus 
der »rationalen Ethik des asketischen Protestan-
tismus« ab (Weber 2009, S.21).

Ein Beispiel für einen konservativen Reflex 
auf die Moderne liefert der Autor und Feuilleto-
nist Gilbert Keith Chesterton mit seinem Essay-
band »Was unrecht ist an der Welt« (What’s wrong 
with the world, 1910). In tiefer Abneigung sowohl 
gegen Industrialisierung und Kapitalismus als 
auch gegen Marx und den Sozialismus polemisiert 
er gegen den »Zukunftskult« seiner Zeit. Seine 
Kernthese lautet, Zukunft sei »stets die Verbün-
dete von Tyrannei« (Chesterton 1924, S. 83), ein 
Urteil, das die Entfesselung von Gewalt zur Durch-
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setzung von absolut gesetzten Zukunftsutopien im 
20. Jahrhundert vorwegnimmt.

Eine radikal modern argumentierende phi-
losophische Kritik an der Kultur und Politik 
seiner Zeit übte Friedrich Nietzsche, der seinen 
Zeitgenossen in der zweiten seiner »Unzeitge-
mässen Betrachtungen« (1874) ein »Uebermass 
von Historie« vorwarf. Jeder müsse sich «dagegen 
sträuben, dass immer nur nachgesprochen, nach-
gelernt, nachgeahmt werde«, er beginne dann »zu 
begreifen, dass Cultur noch etwas Anderes sein 
kann als Dekoration des Lebens.« (Nietzsche 1906a, 
S. 207). Wenige Jahre später verkündete der »tolle 
Mensch« in Die fröhliche Wissenschaft (1882) die 
ganze Tragweite einer wirklich offenen, von keiner 
metaphysischen Macht mehr vorherbestimmten 
Zukunft: »Wer gab uns den Schwamm, um den 
ganzen Horizont wegzuwischen?« Und da seine 
Zeitgenossen ihn nicht verstehen, erklärt er, »Ich 
komme zu früh‘, […] ich bin noch nicht an der Zeit. 
Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs […]‘« 
(Nietzsche 1906b, S. 189).

Am Ende des 20. Jahrhunderts ist das Ver-
ständnis für Nietzsche gewachsen: In den acht-
ziger und frühen neunziger Jahren entwickelten 
sich unter dem Eindruck der offenbar gewordenen 
dunklen Seite der Modernisierung »gesellschafts-
theoretische Deutungskämpfe« (Dörre 2002, S.55) 
um das »Projekt« Moderne (Habermas 1990), deren 
zentrale, konstitutive Elemente einer radikalen 
Kritik unterworfen wurden. Ulrich Beck konsta-
tiert in seiner Theorie der »reflexiven Modernisie-
rung« »revolutionäre Veränderungen in Gesell-
schaft, Politik und Ökonomie als nicht intendierte 
Nebenfolge der sich durchsetzenden industriellen 
Moderne. Diese Nebenfolgen gingen über die 
Grundlagen und Voraussetzungen der national-
staatlich gerahmten, industriegesellschaftlich 
geprägten ersten Moderne hinaus« (Grande/Zürn 
2015). Im Fokus standen dabei vor allem die irre-
versiblen globalen Folgen der Naturzerstörung 
durch Technik, Kapitalismus und Konsum.

Der Fortschrittsglaube hat sich in Pessi-
mismus verkehrt, der bis heute ungebrochen ist: 
Die Zukunft ist kein offener Möglichkeitsraum 
mehr, sondern eine »Bedrohung«, die »auf uns 
zuzukommen scheint« (Gumbrecht 2010, S. 16). 

Die »Zukunft als Katastrophe« ist so umfassend 
präsent, dass sie die zeitgenössische Phantasie 
und Kulturproduktion von Sachbüchern über 
fiktionale Texte bis hin zu Blockbustern geradezu 
durchtränkt, wie die Literaturwissenschaftlerin 
Eva Horn gezeigt hat (Horn 2014). Vor dem Hin-
tergrund einer langen Tradition von Apokalyp-
se-Darstellungen arbeitet sie die spezifische, zeit-
genössische Spielart der Katastrophe heraus: die 
gegenwärtig omnipräsente »Katastrophe ohne 
Ereignis« ist das Gefühl, »sich an einem [...] tip-
ping point zu befinden, in einem Moment, wo die 
bloße Fortsetzung des Alltäglichen und Gewöhnli-
chen sich langsam zu einem katastrophalen Bruch 
aufaddieren könnte« (ebd., S. 19) Die heute viel 
diskutierten Zusammenbrüche hyperkomlexer 
Systeme wie Finanzmärkte, Ozeane oder Klima-
veränderungen seien Katastrophenszenarien, die 
die eindringliche Mahnung transportierten, das 
scheinbar Unvermeidliche doch noch aufzuhalten. 
In diesem Umfeld gedeihen Weltkonferenzen und 
Imperative, die sich an das Kollektiv der Mensch-
heit und an jeden Einzelnen wenden: »Empört 
Euch!« (Hessel,2011), »Traut Euch!« (SPIEGEL-Titel 
27/2017) oder »Du mußt Dein Leben ändern!« (Slo-
terdijk 2012).

Als Grundlage dieser Katastrophendynamik 
werden weiterhin die Prozessstrukturen des Kapi-
talismus identifiziert: etwa »das eherne Gesetz 
des Wachstums« (Rosa 2014), das nach wie vor 
Zukunft bestimmt, wenn nicht determiniert und 
mittlerweile globale Gültigkeit zu haben scheint. 
»Mittlerweile können wir uns ja eher das Ende der 
Geschichte vorstellen als eine Alternative zur Stei-
gerungslogik des Kapitalismus« (ebd.).

Aber auch, wenn wir die »Große Katastrophe« 
ausblenden, gibt es im Kontext von Bio- und 
Informationstechnologien Entwicklungen, wie 
etwa den von Yuval Noah Harari beschriebenen 
Dataismus, die aufgrund ihrer Eigendynamiken 
(und in Verbindung mit kapitalistischen oder 
autoritären Systemen) die (individuelle) Entschei-
dungsfreiheit in Frage zu stellen und Zukunft zu 
determinieren scheinen (Harari 2017).

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass 
die Zukunft keineswegs mehr wie in der Moderne 
als prinzipiell »offen« wahrgenommen wird. Sie ist 
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nicht mehr jene »leere Wand, auf die jeder seinen 
Namen schreiben kann, so groß er will« (Ches-
terton 1910, S. 39). Und auch die Vergangenheit will 
nicht mehr einfach vergehen: Ihre Hypotheken, 

gescheiterte Ideologien und Politiken, die Müll-
berge, die Staatsschulden, die irreversiblen Ein-
griffe in die Natur und das Klima: Das alles bleibt. 
Der Horizont ist nicht mehr »weggewischt«, statt-
dessen zeichnet sich dort die »Große Katastrophe« 
ab, als monströse »Göttin des Jahrhunderts« und 
ausgestattet mit »wesentlichen Merkmalen, die 
bisher den transzendenten Mächten zugeschrieben 
wurden« (Sloterdijk 2012, S. 702).

Die Ähnlichkeit mit der christlichen Apoka-
lypse, und deren Rückwirkung auf die sie erwar-
tende Gegenwart liegen auf der Hand – aber ebenso 
der Unterschied: Während der »Jüngste Tag« ein 
unabwendbares, metaphysisch begründetes Ende 
der Geschichte markierte, sollte die säkulare Letzt-
zeit ein »Höchstmaß an Ehrgeiz« provozieren, sie 
doch noch zu verhindern. Die Erkenntnis, dass 
die Situation der »Katastrophe ohne Ereignis« 
von Geschichte-machenden Menschen geschaffen 
wurde, berechtigt zu der Hoffnung, dass Geschich-
te-gestaltende Menschen sie wieder lösen können. 
In diesem Sinne möchte Ulrich Beck seine Formel 

der »Weltrisikogesellschaft« verstanden wissen: 
»Risiko ist nicht gleichbedeutend mit Katastrophe. 
[…] Risiken handeln von der Möglichkeit künftiger 
Ereignisse […] die uns möglicherweise bevorstehen, 
uns bedrohen. Aber da diese ständige Bedrohung 
unsere Erwartungen bestimmt, unsere Köpfe 
besetzt und unser Handeln leitet, wird sie zu einer 
politischen Kraft, die die Welt verändert« (Beck 
2008, S. 29).

Die Narration von der drohenden Katast-
rophe könnte aber, so Beck, auch positiv gewendet 
werden zu einer sinnstiftenden, globale Solidarität 
erzeugenden Erzählung, die den globalisierten und 
entfesselten Kapitalismus in die Schranken weist: 
»Es entstünden Weltorte, in dem doppelten Sinne, 
dass die Welt an diesem Ort ein und aus geht, und 
dass das Zerbrechliche, Katastrophische auch in 
letzten Winkeln der Welt gegenwärtig ist, als Lage, 
als Bewusstsein und als Ansporn zum Gegenhan-
deln« (Beck 2000, S. 266). In diesem Sinne hatte 
das Welt-Klima-Abkommen eine weit über die 
tatsächliche ökologische Wirkung hinausgehende 
Bedeutung.

Denkt man die Zukunft nicht von ihrem 
Ende, sondern in überschaubaren Zeiträumen von 
der Gegenwart her, bleiben dennoch Zweifel, ob 
»die Zukunft« (in der Einzahl) nicht doch durch 
die Eigendynamiken der Systeme (Wachstum und 
Kapitalismus) und der Technologien (Bio- und 
Gentechnologie, Big Data) determiniert wird. 
Zwar eröffnen diese nicht nur dem Kapitalismus, 
sondern auch der Politik größere Handlungsspiel-
räume, aber deren Nutzung kann leicht auf Kosten 
der Offenheit der Zukünfte der Einzelnen, der 
Bürgerinnen und Bürger gehen.

Dabei hat die Politik in der Zweiten Moderne 
die Verantwortung für die Zukunft nicht verloren. 
Selbst wenn sich die Offenheit der Zukunft auf die 
Größe eines Schlüssellochs verengen würde, wäre 
es ihre Aufgabe, auch in einem von Sachzwängen 
verstellten Raum gegen deterministische und 
kulturpessimistische Vorstellungen anzutreten. 
Sie sieht sich nicht mehr jener Offenheit gegen-
über, die den Anfang von etwas komplett Neuem 
erlauben würde, aber sie ist mit dafür verantwort-
lich, dass Zukunft als individueller und kollektiver 
Möglichkeitsraum erhalten bleibt.

»Selbst wenn sich 
die Offenheit der 

Zukunft auf die Größe 
eines Schlüssellochs 

verengen würde, wäre 
es Aufgabe der Politik 
gegen Determinismus 

und Pessimismus 
anzutreten.«
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2. POLITISCHE SUBJEKTE UNd IHRE   
 GESTaLTUNGSmaCHT

Zugleich verlor die Politik im öffentlichen 
Diskurs zunehmend an Glaubwürdigkeit, ein 
Prozess, der sich schon in den siebziger Jahren 
abzeichnete und sich in Buchtiteln wie »Die 
Demontage der Politik in der Informationsgesell-
schaft« (Kepplinger 1998), »Mediokratie. Die Kolo-
nisierung der Politik durch die Medien« (Meier 
2001) »Vom Verschwinden der Politik« (Fach 2008) 
oder »Postdemokratie« (Crouch 2008) manifes-
tierte. Der schwindende Rückhalt der Politik in 
der Bevölkerung zeigte sich in zurückgehender 
Wahlbeteiligung, im Verfall des Ansehens von 
Berufspolitikern, im Mitgliederschwund in Par-
teien und in Diskussionen um »Politikverdrossen-
heit« in Talkshows; seit dem Aufstieg der sozialen 
Medien äußert er sich auch in Häme und Hass, 
welche die Kommentarspalten von Politikerinnen 
und Politikern füllen. Dabei beschränkt sich die 
Kritik nicht nur auf »die« Politik, sondern zieht 
auch die »Funktionsfähigkeit des demokratischen 
Systems« als solches in Zweifel (Mikfeld 2017, 39ff.).

Mittlerweile sind die Ursachen dieser Ent-
wicklung vielfach reflektiert und analysiert. Dabei 
wurden sowohl systemische Defizite als auch die 
veränderten gesellschaftlichen Bedingungen her-
ausgearbeitet, die Auswirkungen auf Repräsen-
tanten wie Repräsentierte haben (ebd., S. 39). Die 
systemischen Gründe betreffen die noch immer 
im Wesentlichen nationalstaatlich organisierte 
Politik, die deshalb nur bedingt Einfluss auf inter-
nationale Problemlagen wie die Krise der EU, die 
Finanzkrise oder global agierende Konzerne hat. 
Darüber hinaus wird auf die Komplexität politi-
scher Themen und Zusammenhänge verwiesen, 
die dazu führen, dass die Bearbeitung schwieriger 
Probleme an Subsysteme delegiert wird und sich 
so einer unmittelbaren politischen Steuerung und 
mitunter auch der demokratischen Legitimierung 
entzieht. Auch die Langsamkeit politischer Ver-
fahren in der Demokratie wurde beschrieben, die 
sich schwer tue, mit den beschleunigten techno-
logischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
Schritt zu halten. Der Horizont politischer Pla-
nung sei darüber hinaus durch die Unterteilung in 
Legislaturperioden zu kurzfristig, um die Politik 
auf eine Logik der Nachhaltigkeit zu verpflichten.

Politikerinnen und Politiker sehen sich dar-
über hinaus mit völlig veränderten Strukturen 
öffentlicher Kommunikation konfrontiert, an 
deren Regeln sie ihr Handeln mit ausrichten 
müssen. Und schließlich erschwert auch die Plu-
ralisierung der Ansprüche an die Politik, auf 
Wünsche der Bevölkerung einzugehen und mit 
ihr in einen Austausch zu treten. Je nach Interes-
senlage wird von Politik erwartet, sich aus dem 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben 
komplett herauszuhalten bzw. regulative Eingriffe 
auf die Garantie von Freiheitsrechten für Indivi-
duen und Unternehmen zu reduzieren oder – im 
Gegenteil – kollektive Interessen zu bündeln und 
durchzusetzen. Spricht man über verschwundenes 
Vertrauen, so der Philosoph Christoph Menke, 
»dann hängt dies mit der Erfahrung zusammen, 
dass es keinen Grund für die Annahme gibt, dass 
der Staat das tut, was er behauptet: im Namen der 
Allgemeinheit zu operieren. Das kann er gar nicht, 
weil die gesellschaftlichen Gegensätze so tief grei-
fend sind« (Menke 2017).

Demokratie ist schließlich auch angewiesen 
auf die Mitwirkung der Vielen. Allerdings hat sich 
die Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten 
zunehmend individualisiert und stärker entpoliti-
siert. Über die Gründe dafür ist ebenso viel reflek-
tiert wie gestritten worden: Sind Individualisie-
rung und Entpolitisierung eine Folgeerscheinung 
des Neoliberalismus, der die Erwerbstätigen in die 
Rolle der »Arbeitskraftunternehmer« (Pongratz/
Voß 2004) gedrängt hat? Sind sie das Ergebnis 
neuer Machttechniken, die Byung-Chul Han als 
»Psychopolitik« bezeichnet und die Vereinzelung 
und Ermüdung bewirken? (Han 2014). Sind sie ein 
Ergebnis postmoderner Kultur und der intellektu-
ellen Dekonstruktion bzw. Fragmentierung oder 
Dezentrierung des Subjekts? Hat die Ausweitung 
von Freiheitsrechten das Gefühl von Verantwor-
tung aufgehoben (Menke 2017) oder sind einfach 
nur Enttäuschung und Frustration so groß, dass 
sich große Teile der Bevölkerung von der Politik 
abgewandt haben?

Hartmut Rosa deutet die Entfremdung zwi-
schen Politik und Bürgern als »Ausdruck eines 
doppelten Resonanzverlustes«. Seine »Resonanz-
theorie« ist ein Vorschlag für ein umfassend 
neues Weltverhältnis: »Wenn Beschleunigung 
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das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die 
Lösung« (Rosa 2016, S. 13). Im Hinblick auf Politik 
greift er damit eine Idee von Hannah Arendt auf, 
die in Abgrenzung zur aristotelischen Deutung 
des Menschen als »zoon politikon«, derzufolge 
das Politische im Menschen selbst angelegt ist, 
betont, »daß Politik nicht im Menschen, sondern 
zwischen Menschen entsteht, dass Freiheit und 
Spontaneität der unterschiedlichen Menschen 
notwendig für die Entstehung eines zwischen-
menschlichen Raumes sind, in dem […] wahre 
Politik erst möglich wird. ›Der Sinn von Politik ist 
Freiheit‹« (Sontheimer 2005, S. 97).

Die gegenwärtig zu beobachtende Politisie-
rung erwächst indessen nicht aus Theorien, son-
dern aus Ereignissen und Erfahrungen, was wieder 
einmal bestätigt, dass Theorien allenfalls am Ende 
und nicht am Anfang von Politik stehen. Auch 
wenn es vielleicht voreilig ist, die »Rückkehr des 
Politischen« (DIE ZEIT, 23.03.2017, Nr. 13) zu diag-
nostizieren, gibt es eine hohe Aufmerksamkeit für 
die europa- und weltpolitische Lage, nicht nur in 
Deutschland sondern auch in anderen Ländern. 
Spezifisch deutsch allerdings war die Erfahrung 
der Flüchtlingskrise 2015/2016, welche die einge-
fahrenen Konfliktlinien der Tagespolitik für einige 
Monate in Bewegung brachte und Politik, Ver-
waltungen und Zivilgesellschaft zur Kooperation 
nötigte. Mehr als 8 Millionen Deutsche, davon 72 
Prozent Frauen (Süddeutsche Zeitung, 24.08.2016), 
haben sich 2015/2016 in der Flüchtlingshilfe enga-
giert. 97 Prozent von ihnen gaben an, die »Welt im 
Kleinen verändern« zu wollen (ebd.). Aber auch 
diejenigen, die den Staat weniger in seiner Verant-
wortung für die Schwächsten als in seiner Rolle 
als Gewaltmonopol zur Erhaltung des Rechts-
staats erleben wollten, machten die Erfahrung 
der unmittelbaren Betroffenheit von Politik. Fest 
steht, dass sich viele Menschen in Deutschland 
plötzlich wieder ihrer Rolle als Bürgerinnen und 
Bürger bewusst wurden, sich also als politische 
Subjekte erleben konnten und zugleich unmit-
telbar erfahren konnten, was Staat und punktuell 
vielleicht auch Staatsversagen bedeuten.

Wie sich das ungeplante gesellschaftliche 
Großexperiment langfristig auf das Verhältnis 
von Staat und Zivilgesellschaft in Deutschland 
auswirkt, wird sich zeigen. Es verweist jeden-

falls auf enorme zivilgesellschaftliche Res-
sourcen, die auch in den vielen Zukunftsdebatten 
und -projekten willkommen sein dürften. Die 
Formel »Zukunft gestalten«, für die Google der-
zeit 481.000 Treffer ausweist, wird besonders 
häufig ergänzt durch den Begriff »gemeinsam«. 
»Gemeinsam Zukunft gestalten« ergibt 39.400 
Treffer, »Zukunft gemeinsam gestalten« 33.500, 
»die gemeinsame Zukunft gestalten« immerhin 
noch 9.250.

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass 
Politik nach einer langen Phase des Vertrauens-
verlusts in den vergangenen Jahren zunehmend 
adressiert wird: Vor allem die Krisen der jüngsten 
Vergangenheit, die Finanz-, Wirtschafts- und 
Eurokrisen, aber auch die politischen Krisen in 
Europa und die Spannungen in der Welt sowie die 
globale Flüchtlings- und Klimakrise haben dazu 
geführt, dass Politik unmittelbar aufgefordert 
wurde zu handeln. 

Im zivilgesellschaftlichen Kontext lautet 
die gute Nachricht: Die Zukunft ist (zumindest 
derzeit) wieder da; sie kann aber nur da sein, 
weil es individuelle und kollektive »Subjekte« 
mit einem politischen Bewusstsein gibt, die über 
einen Gestaltungswillen verfügen, die sich selbst 
ermächtigen oder ermächtigt werden zu handeln, 
die kooperieren und die Gestaltungsmacht für sich 
beanspruchen können. In einer Demokratie sind 
Politik und Zivilgesellschaft aufeinander ange-
wiesen. Viele Zukunftsprojekte sind Beteiligungs-
projekte, die sich auf die nächsten 10 bis 15 Jahre 
konzentrieren. Mit entwaffnender Offenheit ist 
von ihren Vordenkern zu hören, nicht zu wissen, 
worin »das Neue« eigentlich bestehen könnte. So 
etwa Film- und Theaterregisseur Andreas Veiel, 
der das Projekt »Welche Zukunft?!« des Deut-
schen Theaters Berlin und des Humboldt-Forums 
leitet: »Man kann Entwicklung eigentlich nur 
aus Widersprüchen denken. Und dieser [heutige] 
Widerspruch ist so groß und eigentlich unlösbar, 
dass wir komplett neu denken müssen. Ich habe 
dieses Denken noch nicht. Ich denke nur, dass wir 
es denken müssen, weil jede Alternative […] in den 
Abgrund führt […]. In welcher Welt wollen wir 
leben, wie soll sie aussehen und was können wir 
alle tun […]? Zukunft geschieht nicht einfach nur. 
Zukunft ist gestaltbar« (Veiel 2017).
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3. ENTWÜRFE: VORBILdER, SzENaRIEN,  
 UTOPIEN 

Um Zukunft gestalten zu können, bedarf es 
eines Plans, der vor allem in einer Demokratie eine 
Mehrheit überzeugen muss. Entwürfe lassen sich 
idealtypisch (1) entweder aus positiven Vorbildern 
oder in negativer Abgrenzung aus der Vergangen-
heit, ableiten oder (2) mittels Fortschreibungen 
und Hochrechnung von Trends der Gegenwart als 
»Szenarien« entwickeln oder (3) als nur Künftiges, 
also Utopisches, also qualitativ Neues konzipieren.

Hinsichtlich des Einflusses der Vergangenheit 
auf die Gestaltung von Zukunft lassen sich in der 
gegenwärtigen deutschen Politik verschiedene 
Trends und Konfliktlinien ausmachen: So läßt sich 
einerseits eine befremdlichen Geschichtsverges-
senheit im Umgang mit neuen Technologien, etwa 
dem »merkwürdig geschichtslos« geführten Dis-
kurs über Industrie 4.0 feststellen (Radkau 2017, 
S. 391) andererseits fällt eine betonte Hinwendung 
zur Geschichte im Rahmen von Identitätspolitiken 
auf. In deren Rahmen verläuft eine wesentliche 
Konfliktlinie zwischen einer »Politik der Selbstbe-
hauptung« (Assmann 2013, S. 308) als »affirmative 
Konstruktion nationaler Selbstbilder« (ebd.) und 
einer »Politik der Reue«, die eine Anerkennung 
»der Opfer der eigenen Geschichte« umfasst (ebd., 
S. 309). Die »Reflexivität« der zweiten Moderne 
bezieht wesentliche Impulse aus der Auseinander-
setzung mit ihrer eigenen Geschichte.

Im politischen Alltagsgeschäft dominiert 
hingegen ein – je nach Kontext beherztes oder 
behutsames –»Weiter so«, das sich allerdings 
durch den Einsatz differenzierter Prognose-, 
Simulations- und Foresight-Techniken inzwischen 
weit von der Art entfernt hat, wie noch in den 
sechziger Jahren »Fortschritt verwaltet« wurde: 
»Jüngere können es kaum glauben, wie damals 
Prognosen entstanden […]. Sogenannte Experten 
schrieben einfach die Wachstumsraten der ver-
gangenen Jahrzehnte fort. Weil in den sechziger 
Jahren der Stromverbrauch im Schnitt um 7 % 
jährlich zunahm, rechneten auch die Prognosen, 
und zwar bis zum Jahr 2000, mit einem Zuwachs 
von 7 % im Jahr, obwohl jeder sich im Kopf aus-
rechnen konnte, dass die Verdopplung in zehn, 
die Verzehnfachung in 20 , die Verachtfachung in 

30 und die Vertausendfachung in hundert Jahren 
bedeutet hätte« (Eppler 1992, S. 220).

Das vorsichtige »Auf-Sicht-Fahren« ent-
spricht den Bedürfnissen der Bürgerinnen und 
Bürger nach Stabilität und Sicherheit sowie ihrem 
Bewusstsein für die insgesamt gute Situation 
Deutschlands im Vergleich zu anderen Ländern. 
Dies zeigt die große »Vermächtnis-Studie« von 
infas, WZI und DIE ZEIT: »Das Land, in dem wir 
leben wollen, ist unserem heutigen Land sehr 
ähnlich. Die Werte haben Bestand.[…] Das Land in 

dem wir leben wollen, wird von Menschen geprägt, 
die sich stärker als heute für Politik, Kultur und 
Technik interessieren, etwas Neues beginnen, 
auf Nachhaltigkeit achten und partnerschaft-
lich Berufs- und Haushaltsaufgaben teilen. Man 
wünscht sich Solidarität, auch in der Sozialversi-
cherung. […] Über alle Bereiche und alle Menschen 
hinweg überwiegt […] der Eindruck hoher Konti-
nuität« (Allmendinger 2017, S. 64).

Darunter aber liegen, auch das zeigt die 
Studie, eine hohe Verunsicherung und Angst. 
Die Lage ist unübersichtlich: Wir leben in einer 
Gesellschaft der Komplexität, der Beschleuni-
gungsdispositive und Veränderungsimperative, 
der Pluralität, des empfundenen individuellen und 
gesellschaftlichen Kontrollverlustes. Die Zukunft, 
soviel ist sicher, wird anders sein, aber keiner hat 
den Hebel in der Hand. Woher könnte das – viel-

»Konkrete Utopien 
gründen die Zukunft 
im Vorhandenen und 
setzen auf die Praxis 
von Menschen, die 
etwas in Bewegung 

setzen.«
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leicht rettende – Neue kommen, das sich nicht aus 
empirischen Evidenzen hochrechnen lässt? Wer 
könnte die Menschen von dem Gefühl befreien, 
dazu verurteilt zu sein, dauerhaft »im fünften Akt 
der Tragödie zu leben« (Nietzsche, 1906a, S. 173)?

Wer, wie es nun wieder vermehrt vorkommt, 
über Utopien redet, weiß, dass er sich durch deren 
Nähe zu Ideologien auf von Vergangenheit hoch-
gradig kontaminiertes Terrain begibt. Für das 
utopische Denken in der Spätmoderne können 
wenn überhaupt immer nur eindeutig fiktive oder 
konkrete Utopien im Sinne Blochs zum Bezugs-
punkt werden, der damit ein Denken beschreibt, 
das Hoffnung zum »Prinzip« macht (Bloch 2013). 
Dies zeichnet sich durch feste Verankerung von 
Zukunft im Vorhandenen aus. Auch deshalb ist 
heute in aller Regel die Rede davon, Zukunft 
»gestalten« zu wollen und nicht, sie konstruk-
tivistisch neu zu »erfinden«, wie es aktuell bei-
spielsweise im »akzelerationistischen Manifest« 
der Fall ist, einer neuen linken philosophischen 
Theorie-Strömung mit revolutionären Absichten 
(Srnicek / Williams 2016). 

In einer Demokratie muss das Neue »von 
Mehrheiten gestaltet werden. Nur das zählt: 
nicht die großen Modelle und Visionen, sondern 
die Praxis der Menschen, die etwas in Bewegung 
setzen, etwas erproben.« (Altvater/Zelik 2009, S. 
147) Nur durch breite Unterstützung können uto-
pische Überlegungen Wirkmacht gewinnen: »Es 
geht […] erstens darum, dass die Veränderungen […] 
auf das Interesse der Betroffenen stoßen und von 
diesen […] selbst in die Hand genommen werden. 
Zweitens dürfen solche Vorschläge nicht an äußern 
Beschränkungen scheitern […]. Und drittens muss 
man dafür sorgen, dass sich das Potenzial auch 
transformatorisch entfalten und in politische 
Macht umsetzen kann. Ohne politische Macht sind 
solche Forderungen […] völlig belanglos. […] Diese 
Macht […] muss in einem sozialen Prozess entwi-
ckelt werden« (ebd., S. 157f.). 

Allerdings wurde utopisches Denken in den 
vergangenen Jahren allenfalls in vergleichsweise 
kleinen, politisch aktiven gesellschaftlichen 
Milieus erprobt. Schon in den achtziger Jahren fiel 
Jürgen Habermas die »Ratlosigkeit« von Intellek-
tuellen und Politikern angesichts der »weltweiten 

Gefährdung allgemeiner Lebensinteressen« auf 
(Habermas 1990, S. 108). In der intellektuellen Szene 
breite sich der Verdacht aus, dass die »Erschöp-
fung utopischer Energien« nicht nur eine der 
vorübergehenden kulturpessimistischen Stim-
mungslagen anzeige, sondern tiefer greife (ebd., 
S. 109). Habermas distanzierte sich von der These 
vom Anbruch zur Postmoderne, wenn er schreibt:  
»nicht die utopischen Energien überhaupt ziehen 
sich vom Geschichtsbewußtsein zurück. An ein 
Ende gelangt ist vielmehr eine bestimmte Utopie, 
die sich in der Vergangenheit um das Potential der 
Arbeitsgesellschaft kristallisiert hat« (ebd., S. 110). 
Damit verweist er  auf eine Schlüsselfunktion des 
Arbeitsdiskurses in allen modernen Sozialutopien, 
die Breitenwirkung erlangen konnten. Die schwin-
dende Überzeugungskraft der arbeitsgesellschaft-
lichen Utopie habe eine »allgemeine Erschöpfung 
utopischer Antriebe« zur Folge gehabt. 

Die These, dass Arbeit und damit im Wei-
teren die Arbeitsgesellschaft den heißen Kern 
aller »utopischen Antriebe« darstellen, gewinnt 
Plausibilität im Blick auf die kaum zu überschät-
zende Bedeutung, die Theorie und Praxis, Wert 
und Wirklichkeit, Verteilung und Organisation 
dessen, was wir »Arbeit« nennen, für das Selbst-
verständnis und die Verfasstheit von Gesell-
schaften haben. Sie kann Menschen entwürdigen 
oder ihnen Würde verleihen, sie kann zu Eman-
zipation und Inklusion beitragen oder genau das 
Gegenteil bewirken. 

Es spricht einiges dafür, dass auch heute die 
Unsicherheit über den digitalen Transformations-
prozess der Arbeitswelt mit ursächlich für die aktu-
elle gesellschaftliche Hinwendung zur Zukunft 
und zur Entwicklung utopischer Ideen ist. Die 
neuen Prophezeiungen eines »Endes der Arbeit« 
provozieren die alten, prinzipielle Fragen, der sich 
auch diejenigen stellen müssen, die diese These für 
falsch halten: Kann oder muss die auf Erwerbsar-
beit fußende Arbeitsgesellschaft weiterentwickelt, 
neu gestaltet oder überwunden werden? Macht 
Erwerbsarbeit abhängig, erzeugt sie Freiheit oder 
Beides? Ist Arbeit eine conditio humana? Warum 
und für wen ist auf kollektiver oder individueller 
Ebene welche Art von Arbeit wichtig? Welche 
Tätigkeiten gehören ausschließlich in eigene Ver-
antwortung, an welchen gibt es ein kollektives 
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Interesse? Welche Konsequenzen haben die Vertei-
lung von Produktionsmitteln und die Hierarchien 
der Arbeitswelt für das soziale Zusammenleben 
insgesamt? Welche Bedürfnisse kommen in der 
Arbeitsgesellschaft, wie sie heute organisiert ist, 
zu kurz? Und an welcher Stelle können die neuen 
Technologien helfen, den alten Traum der Huma-
nisierung von Arbeit weiterzutreiben? Fragen wie 
diese bilden den Hintergrund vor dem schon seit 
Jahrzehnten und auch aktuell wieder Konzepte wie 
ein Grundeinkommen (→ Ebert/Rahner, S. 174) oder 
die Idee der Arbeitszeitverkürzung zur Herstellung 
von Vollbeschäftigung (Leonard / Sunkara 2016,  
S. 19ff.) diskutiert werden.

Zwischenfazit: Die Diskussionen um das 
»Ende der Arbeit« sowie die Möglichkeiten der 
neuen Technologien beflügeln das grundsätzliche 
Nachdenken über die Bedingungen und Möglich-
keiten einer Transformation der Arbeitsgesell-

schaft. Dabei erscheint es wichtig, die Zukunft 
der Arbeit nicht als weiteres Drohpotenzial in die 
»Große Katastrophe« zu integrieren. Vielmehr 
wäre über eine »Rehabilitierung der Arbeit« nach-
zudenken, wie sie Dieter Thomä (2017) vorschlägt. 
Er folgt dabei Thoreaus Idee, derzufolge man »das 
Bestreiten des Lebensunterhalts nicht nur ehrbar 
und ehrenwert, sondern insgesamt zu etwas Verlo-
ckendem und Wunderbaren machen könnte; denn 
wenn der Lebensunterhalt es nicht ist, dann ist es 
auch das Leben nicht« (zit. n. ebd., S. 536).

Auf dieser Grundlage ließe sich ein neues, 
integrales Konzept von Arbeit entwickeln, das 
Menschen die Souveränität gibt, unterschiedene 
Dimensionen der »Vita activa« für sich selbst 
auszubalancieren und »freier« zu arbeiten, ohne 
auf Teilhabe, Herausforderungen, Arbeitsbezie-
hungen etc. verzichten zu müssen. Es geht dabei 
nicht nur um die bessere »Vereinbarkeit von Arbeit 
und Familie«, sondern auch um eine grundsätz-
liche Verbindung von Erwerbsarbeit, Privatleben 
und öffentlichem Leben, von Arbeiten, schöp-
ferischem Herstellen und politischem Handeln 
(Arendt 2002).

 
4. dIE GESTaLTBaRKEIT dER zUKUNFT

Die Beobachtung von signifikant angestie-
genen Zukunftsdiskursen und –projekten ist eine 
Entwicklung der vergangenen fünf Jahre. Der Kul-
turwissenschaftler Thomas Macho beschrieb die 
Situation 2011 noch so: »Der bunte Optimismus 
vielgestaltiger Fortschrittserwartungen, der noch 
in den Sechzigerjahren dominierte, ist einem 
düsteren Pessimismus gewichen; den Utopien der 
Futurologie antworten die Untergangsevidenzen 
der Postmoderne; Begriffe wie ›Zukunftsfor-
schung‹ oder ›Zukunftswerkstatt' wirken heute 
nahezu lächerlich.« Und er fügte eine Kritik an der 
Vergangenheitsfixierung seines Faches an: »Die 
Kulturwissenschaften befassen sich vorrangig 
mit Theorien des kulturellen Gedächtnisses, als 
würden sich Kulturen bloß durch Memoralisie-
rungstechniken […] unterscheiden. Dabei haben 
sich die Hochkulturen der Vergangenheit stets 
auch in ihrem Umgang mit der Zukunft konsti-
tuiert […]. Nicht allein der Rückblick in die Ver-
gangenheit formte und stärkte die Lebenswelten, 
sondern auch und gerade der Blick nach vorn, in 
die Zukunft« (Macho 2011, S. 21).

Seitdem haben nicht nur die die Kulturwis-
senschaften Zukunft wieder stärker in den Blick 
genommen, »wie sich […] an einer ganzen Reihe 
neuer Forschungsansätze belegen läßt« (Bühler/
Willer 2016, S. 9). Möglicherweise war sie aber auch 
nur partiell abwesend, wie der Wissenschaftshisto-
riker Michael Hagner kritisierte. »Nach [Hagners] 
Befund wurde seit den 1990er Jahren die akademi-
sche ›Zuständigkeit für die Zukunft […] vollständig 
an die Naturwissenschaft delegiert‹, vor allem in 

»Es geht um eine 
gelungene Verbindung 

von Arbeiten, 
schöpferischem 
Herstellen und 

politischen Handeln.«
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Gestalt neurowissenschaftlicher, gentechnischer 
und informationswissenschaftlicher Großpro-
jekte« (zit. n. ebd., S. 10) – in einen Bereich also, der 
scheinbar unbeeindruckt von »Reflexivität« wei-
terhin nach den Regeln der klassischen Moderne 
zu funktionieren scheint. 

Mit den Krisen der vergangenen Jahre ist eine 
zunehmende Politisierung spürbar geworden, die 
ebenso konstruktive wie destruktive Energien 
freisetzt. Das lässt sich nicht nur in Deutschland, 
sondern auch international beobachten. Mit 
zunehmender Dringlichkeit wurden und werden 
nationale Regierungen als einzige Instanz, die 
dafür in Frage kommt, gedrängt, Verantwortung 
zu übernehmen und supranational angelegte Pro-
blemlagen zu lösen. In dieser Hinsicht besteht die 
wichtigste Aufgabe darin, auf europäischer und 
internationaler Ebene daran mitzuwirken, verläss-
liche, demokratisch legitimierte Strukturen und 
Institutionen zu schaffen, die sich der Problem-
lagen moderierend, kontrollierend und steuernd 
annehmen können.

Im Hinblick auf die deutsche Gesellschaft 
mehren sich die Anzeichen, dass die Zukunft und 
damit die Politik in das öffentliche Bewusstsein 
zurückgekehrt ist. Zugleich ergibt sich mit der 
Debatte um die notwendige Transformation der 
Arbeitsgesellschaft im Zeichen der Digitalisierung 
ein »Gelegenheitsfenster« für eine »diskurspoli-

tische Öffnung zur Gestaltung der Arbeitswelt« 
(Mikfeld 2017, S. 110). Prozesse wie der Dialogpro-
zess »Arbeiten 4.0« machen deutlich, dass ein 
gemeinsames Nachdenken zwischen Staat und 
Gesellschaft einen vieldimensionalen Resonanz- 
und Möglichkeitsraum entstehen lassen, in dem 
die Verantwortung für Zukunft als gemeinschaft-
liche politische Aufgabe begriffen werden kann. 
»Im Kulturellen und im Politischen«, so Hannah 
Arendt, »geht es weder um Erkenntnis, noch um 
Wahrheit, sondern um das urteilende Begutachten 
und Bereden der gemeinsamen Welt und die Ent-
scheidung darüber, wie sie weiterhin aussehen und 
auf welche Art und Weise in ihr gehandelt werden 
soll.« Durch die Einbettung des Diskurses über 
die Zukunft der Arbeit in den gesellschaftlichen 
Kontext können sich neue Ideen und Perspektiven 
für die Arbeitsgesellschaft insgesamt entwickeln. 
Voraussetzung dafür ist, Menschen wieder stärker 
als Bürgerinnen und Bürger denn als Verbrau-
cher anzusprechen und sie an der Gestaltung 
von Zukunft zu beteiligen. So könnte Vertrauen 
in die Sicherungsfunktionen des Sozialstaates 
zurückgewonnen, Zukunft qualitativ besser und 
freier gestaltet und technologische Innovation 
tatsächlich wieder für soziale Fortschritte genutzt 
werden. Damit ist noch nicht gesagt, dass Politik 
alle Herausforderungen, die an sie herangetragen 
werden, bewältigen kann. Aber die Botschaft hat 
ihre Adressaten erreicht. 
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Das wissenschaftliche Nachdenken über die Ursachen und Auswir-
kungen (sozial-)staatlichen Handelns ist nicht nur retrospektiv, sondern 
auch prospektiv für ein wirksames und gutes Regieren notwendig. Der 
Autor warnt vor dem Verschwinden der Sozialpolitik aus den einschlä-
gigen Disziplinen im universitären Wissens- und Ausbildungssystem seit 
den 1990er-Jahren, aus der Ökonomie, Soziologie, Politikwissenschaft, 
Geschichte und Sozialethik, faktisch auch aus den Rechtswissenschaften. 
Damit fehle nicht nur der Politikberatung die öffentliche, andauernde, 
begleitende und empiriebasierte Expertise, die nur teilweise durch außer- 
universitäre private Einrichtungen gedeckt werden könne. Es entfalle 
auch für eine eigenständige kritische Öffentlichkeit die nachhaltige 
Grundlage.

dIE zUKUNFT dES 
WISSENS ÜBER dEN 
SOzIaLSTaaT

Stephan Leibfried 

Bislang ging man in Deutschland selbstverständ-
lich davon aus, dass aktuelles Wissen über den Sozi-
alstaat, seine Entwicklung und seine Entwicklungs-
optionen stets öffentlich zur Verfügung stehe –  
dass es laufend systematisch irgendwo vor- und 
aufbereitet und einer informierten Öffentlichkeit 
in lebhaften Diskussionen über nächste Schritte 
vermittelt werde. Denn das war seit dem Zweiten 
Weltkrieg immer so. Der Büchermarkt bot Wände 
voll Universitätsliteratur zum Thema Sozialstaat. 

Die Entwicklung ist sogar enzyklopädisch auf-
gearbeitet (BMAS und Bundesarchiv 2001–2009), 
auch wenn die Lehrbücher hier (mit wenigen Aus-
nahmen) schon seit einer Weile schwächeln. 

Ein Aufruf im Wirtschaftsdienst hob kürzlich 
hervor, dass das Thema des deutschen Sozialstaats 
aus allen sechs eigentlich mit dem deutschen Sozi-
alstaat befassten Disziplinen verschwinde: Volks-
wirtschaftslehre, Recht, Geschichte, Soziologie, 
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Politik und Sozialethik (Cremer et al. 2017). Der 
Sozialstaat interessiere dort zusehends weniger 
(vgl. schon Kaufmann et al. 2015), auch der wis-
senschaftliche Nachwuchs werde langsam ausge-
trocknet. Der Titel des Aufrufs mahnt: »Wieder-
aufbau sozialpolitischer Forschung an deutschen 
Universitäten dringend erforderlich. Eine Anre-
gung zu politischem Handeln: Bund wie Länder 
müssen schnell aktiv werden«.

SOzIaLSTaaTLICHER SYSTEmGLaUBE: dER 
RaHmEN

Der Sozialstaat macht etwa 50 Prozent der 
deutschen Staatsausgaben aus: Er ist die »bessere 
Hälfte« des deutschen Staats. Er hat in einem 
»16 Länder + 1 Bund«-Föderalismus eine ver-
gleichsweise unitarische, querstehende, funktio-
nell anders gegliederte und zusammenwirkende 
Gestalt, und er wirkt ein wenig wie ein Fels in poli-
tischer Brandung. Die bessere Hälfte ist also eigent-
lich ein Riese und hat als Sozialversicherungsstaat 
eine so komplizierte »Mechanik«, dass sie ohne 
Steuerungswissen, ständige »System«-Pflege, 
diskursiv begleitende Einbettung und sympathi-
sierende Öffentlichkeit nicht zuverlässig funk-
tionieren kann. Die 50 Prozent Staat stehen für 
etwa 30 Prozent unseres Bruttoinlandprodukts –  
nicht eben wenig und ein großer zusammenhän-
gender Block.

An diesem Sozialstaat hängen viele Schicksale, 
seien es nun seine »Kundinnen und Kunden«, zum 
Beispiel Rentnerinnen und Rentner, Kranke und 
Arbeitslose, seine »Verwalter« oder seine Dienst-
leisterinnen und Dienstleister, wie beispielsweise 
die Ärztinnen und Ärzte oder die Krankenschwes-
tern und Krankenpfleger. Zusammengezählt 
dürften diese »Sozialstaatsabhängigen« mehr als 
die Hälfte der Wählerschaft stellen. Es geht nicht 
nur um viele Euros, sondern um das Schicksal von 
Abermillionen Menschen.

Unser Sozialstaat war bislang der von fast 
allen Bürgerinnen und Bürgern anerkannte und 
respektierte Aspekt des Staats. Mit ihm waren 
Mehrheiten zu holen. Das Vertrauen in den Sozi-
alstaat beruhte auf einer Mischung von Glauben, 
Wissen (über einige Grundzüge) und Unwissen 
(über so gut wie alle Mezzo- und Mikrofragen), 
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wobei der Glaube der entscheidende Kitt war. In 
allem vertraute man auf die Wissenschaft, die 
öffentliche Diskussion und eine sachverständige 
Bürokratie. Zusammengenommen bildeten sie ein 
Vertrauensgebäude, über dessen Stabilität man 
erst nachdenken musste, wenn eine der tragenden 
Säulen kritisch wurde oder wegfiel.

Mit der Hälfte der Wählerinnen und Wähler 
und der »dynamischen Rente« gewann Adenauer 
seine wichtigsten Wahlen und mit dem Ausbau der 
Letzteren die SPD spätere auch. Manche verlorene 
Wahl wird ebenso zugerechnet, etwa der »Renten-
lüge«. Der Glaube hing an der Festigkeit und Prin-
zipientreue des Sozialstaats, daran, dass er schon 
ordentlich für einen sorgen werde (»Die Rente 
ist sicher«), dafür auch gute Maßstäbe anwende 
(»Äquivalenzprinzip«) und dass die Verteilungs-
prinzipien im Großen und Ganzen bekannt, 
gerecht und kohärent seien und das Gehäuse gut 
beobachtet, gepflegt und administriert werde. 
Dieser Glaube ging Hand in Hand damit, dass man 
»das Soziale« selbstverständlich als ein eigenstän-
diges System ansah und kultivierte. Ein Land, das 
alle Sozialgesetze durch die Brille von Grundprin-
zipien sieht und sie in einem Sozialgesetzbuch (bei 
eigener Gerichtsbarkeit) zusammenfasst, wird 
man kaum ein zweites Mal finden.

Diese große, eigenständige, unabhängige und 
spezialisierte Sozialgerichtsbarkeit in Deutschland 
trug ebenfalls zur Stabilität des Sozialstaats bei. Sie 
ist so groß, dass man kurzzeitig überlegt hat, die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in sie einzugliedern, 
denn die andere Hälfte des Staates zog weit weniger 
Rechtsgeschäft auf sich als die »bessere Hälfte«. 
Während die auf den Sozialstaat schauenden 
Absolventinnen und Absolventen anderer Diszi-
plinen keine organisierten Berufsperspektiven im 
»Sozialen« hatten, war dies den Juristinnen und 
Juristen immer vergönnt, wenn das Sozialrecht 
sie anzog. Ein interessanter beruflicher »Bias« in 
unserem Staatswesen, über den der Rechts- und 
Sozialstaat früh zu einer Einheit fand. Das weist auf 
einen großen Systemunterschied hin: Im Ausland 
ist die Bezeichnung »welfare state« (Wohlfahrt-
staat) üblich und meint – deskriptiv – ein System 
der Umverteilung von »Wohltaten«, in Deutsch-
land meint Sozialstaat aber zunächst – immer 
auch normativ – ein System von Anspruchsbe-

rechtigungen der Bürgerin und des Bürgers. Und 
das prägt auch die Struktur sozialer Beruflichkeit.

aUFSTIEG

Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Wissen 
über den Weiterbau am Sozialstaat eng mit dem 
Wiederaufbau der Universitäten verknüpft. Quer 
durch die Disziplinen wandten sich Sozialethiker 
(zuerst Oswald von Nell-Breuning), Ökonomen 
(von Wilfried Schreiber bis Hans-Jürgen Krupp und 
zuletzt Richard Hauser), Juristen (wie Hans F. Zacher 
und zuletzt Michael Stolleis), Historiker (wie Ger-
hard Ritter und zuletzt Hans Günter Hockerts) und 
Soziologen (wie Christian von Ferber und Franz-
Xaver Kaufmann) oder Mischungen aus alledem 
(wie Gerhard Mackenroth, Gerhard Weisser) dem 
Thema zu und blieben ihm über Jahrzehnte ver-
bunden. Gewissermaßen als Endpunkt dieser Ent-
wicklung mag man zwei Festbände betrachten, die 
unter der Leitung des früheren Präsidenten des 
Bundessozialgerichts Peter Masuch (Masuch et al. 
2014, 2015) herausgegeben wurden: Zum 60-jäh-
rigen Bestehen des Bundessozialgerichts breiten 
die »letzten Mohikaner« und etwas verbliebener 
Nachwuchs den Forschungsstand der letzten Jahr-
zehnte aus.

Der deutsche Sozialstaat wurde dabei nicht – 
wie in den USA und Großbritannien – durch eine 
Rechts-links-Polarisierung von zwei Großparteien 
zerrieben, er war vielmehr schon früh ihr geteiltes, 
»gemeines« Gut. Latent stand hinter dem deutschen 
Sozialstaat immer eine Große Koalition, auch wenn 
die Bundesregierung des Öfteren nicht direkt von 
einer Großen Koalition getragen wurde. Schon der 
Zwang, bei der Gesetzgebung über den Bundesrat 
immer zusammenwirken zu müssen, begünstigt 
diese latente Große Koalition.

Diese politische Grundkonstellation spiegelte 
sich auch im Wissen und in den Wissensverwal-
tern des Sozialstaats, denn quer durch die Wissen-
schaften pflegte man ein konsensuelles Verständnis 
des »Sozialen«. Man unterschied sich eher nach 
Disziplinen als nach Parteiungen: So standen einige 
Ökonominnen und Ökonomen gegen den Rest 
der akademischen Welt, und diese Konfrontation 
nahm mit den zunehmenden mathematisierenden 
cum neoliberalen cum abstrahierenden Schüben 
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an dieser Stelle eher zu. Viele Doyens aus den ein-
zelnen Disziplinen saßen bis in die 1980er-Jahre 
noch in einem Boot, kannten sich gut und arbei-
teten zusammen.

Diverse von der Politik eingesetzte Kommissi-
onen der 1950er-, 60er- und 70er-Jahre waren uni-
versitätsseitig stark bestückt und mit ganz unter-
schiedlichen Aspekten der Sozialstaatsreform 
befasst (zur neueren Lage Tiemann/Wagner 2013). 
Sie trugen nicht immer direkt zu einer Reform bei, 
aber sie konsolidierten die öffentliche Meinung in 
einem Entwicklungskorridor, der dann zu Gesetz-

gebungen führte, die sie auch begleiteten. Sie 
bildeten eine tragfähige wissenschaftspolitische 
Brücke zwischen Universitäten, Sozialstaat und 
Sozialpartnern, wie sie heute noch im Sozialbeirat 
von 1958 besteht. 

Mehrere Generationen von Sozialstaatsprak-
tikerinnen und Sozialstaatspraktikern im höheren 
Dienst wurden an einschlägigen Lehrstühlen mit 
entsprechenden Schwerpunkten ausgebildet, alle 
nach dem Meister-Gesellen-Prinzip, nicht nach 
dem Standard-Curriculum eines Bachelor- oder 
Master-Ausbildungsbetriebs. Große Forschungs-
betriebe gab es dazu an Universitäten kaum, und 
wenn, dann recht spät. Ausnahmen bestätigten die 
Regel, etwa die außeruniversitäre Gründung des 
Münchener Max-Planck-Instituts für Sozialrecht 
und Sozialpolitik (1976/1980) und die inneruniver-

sitäre Gründung des interdisziplinären Zentrums 
für Sozialpolitik der Universität Bremen (1988; seit 
2015 SOCIUM) durch die Volkswagenstiftung. Das 
Engagement außeruniversitärer Institute hielt sich 
(noch) in Grenzen, und Wirtschaftsberaterinnen 
bzw. Wirtschaftsberater waren (noch) nicht aktiv.

VERFaLL

Betrachtet man die Entwicklung vom Wissen-
schaftssystem aus, so trugen ab den 1980er-Jahren 
verschiedene Faktoren zur »Verrandständigung« 
und Erosion des Sozialstaatswissens an den Uni-
versitäten bei (Leibfried/Stecker 2015, 2017). 

Zunächst ist wohl die finanzielle Unteraus-
stattung der Universitäten zu nennen: Immer grö-
ßere Studentenmengen sollten durch eine gleich-
bleibende (sogar fallende) Anzahl von Professo-
rinnen und Professoren ausgebildet werden. Das 
maximierte den Druck in Richtung »Überleben 
der Kernausbildung« und gegen eine Kultivierung 
von »Spezialfächern« und »Spezialthemen« wie 
gegen die Forschung.

Hinzu kam die wissenschaftliche Ausdün-
nung der Grundausbildung: vom Vierjahresdi-
plom zum Dreijahresbachelor. Auch das setzte jede 
Spezialisierung, die Nebengebiete, die »Themen«, 
unter den Druck der »Kerngebiete«, des »Wesentli-
chen« – auf allem Übrigen lag der Verdacht, eine in 
diesen Klimazonen entbehrliche Orchidee zu sein. 
Im Zuge dessen wurde »die Sozialpolitik« oft als 
Spezialthema mit eigenem Lehrstuhl aufgegeben 
und von größeren Gebieten aufgesogen, etwa in 
der Finanzwissenschaft (Volkswirtschaftslehre), 
der »Sozialstruktur« (Soziologie), dem »politischen 
System der BRD« (Politikwissenschaft) und der 
»allgemeinen angewandten Ethik« (in der Sozi-
alethik). Dadurch wurde die Sozialpolitik durch 
eine neue Überdachung zu einem Anwendungs-
bereich von vielen, die besondere Erfahrung in 
diesem Feld ging verloren und das Wissen wurde 
deutlich hermetischer und »akademisch«. 

Generelle Trends seit den 2000er-Jahren 
waren die Orientierung am angloamerikanischen 
Wissenschaftssystem und vor allem an seinem 
Veröffentlichungswesen: Spezifische »deutsche« 
Themen hatten in diesem Markt wenig Chancen, 

»Ab den 1980er-Jahren 
trugen verschiedene 

Faktoren zur 
›Verrandständigung‹ 

und Erosion des 
Sozialstaatswissens an 
den Universitäten bei.«
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es sei denn sie wurden vergleichend bearbeitet 
oder boten methodische Innovationen.

Hinzu kamen fachspezifische Lagen und Ent-
wicklungen: In der Ökonomie zum Beispiel die, 
dass BWL und VWL bei uns – anders als in den 
USA, wo Business Schools und Departments of 
Economics getrennt sind – in einem Fachbereich 
zusammengespannt sind und der Nachfragedruck 
der Studierenden seit den 1980er-Jahren eine 50:50-
Lage in eine 85:15-Lage verwandelte. Natürlich 
drückte das in der VWL viele Spezialisierungen 
weg, unter anderem die Sozialpolitik. In der Sozial-
ethik, der Geschichte und der Soziologie waren es 
eher die »Moden der Zeit«, der neue »Schick«, die 
das Thema verrandständigt haben: An die Stelle 
des Sozialstaats trat Frieden, dann Umwelt (Sozia-
lethik); an die der Nationalgeschichte die Diskurs- 
und Globalgeschichte (Geschichtswissenschaft); 
an die Stelle der empirischen Wissenschaft die Dis-
kursanalyse und das Globale (Soziologie, Politik-
wissenschaft). Die Politikwissenschaft entdeckte 
die Sozialpolitik erst spät, und zwar voll in den 
1980er-Jahren, sie steht daher mit ihrer jüngeren 
Berufungsgeneration heute noch am gefestigtsten 
da.

Betrachtet man die Entwicklung vom politi-
schen System aus, so war es seit den 1970er-Jahren 
politisch unbelasteter, einfacher und kontrollier-
barer, sich solches Steuerungswissen von spezi-
alisierten Wirtschaftsberaterinnen und Wirt-
schaftsberatern (etwa Roland Berger) zu kaufen 
oder von auszubauenden, staatlich finanzierten 
außeruniversitären Instituten zu besorgen, für 
die die Beratung in anderen Politikbereichen, so 
zum Beispiel der Wirtschaftspolitik, ohnehin ein 
Standardgeschäft war, etwa von den sechs Wirt-
schaftsforschungsinstituten der »Wissenschafts-
gemeinschaft Blaue Liste« (WBL), heute als Leib-
niz-Gemeinschaft organisiert. Zudem waren die 
sozialen und die sozialpolitischen Probleme kom-
plexer und datengeprägter geworden und die Ein-
mann-Nebenbetriebe der Lehrstühle dafür häufig 
nicht gerüstet. Das Sozio-Ökonomische Panel 
wurde zwar in Frankfurt am Main und Mannheim 
an dem befristeten Sonderforschungsbereich 3, 
»Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschafts-
politik« (1979–1990; siehe Glatzer 2010) entwickelt, 
hatte aber die Größe eines kleinen Mittelbetriebs, 

passte somit nicht ins Lehrstuhlformat und wurde 
schließlich am Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) verankert.1 Und größere 
Formate hatte die deutsche Universität damals 
kaum zu bieten – inzwischen durchaus. 

Die außer- oder nichtuniversitären »Pri-
vaten« konnten schnell und hauptamtlich auf 
Bedarfe reagieren, »Betriebe« aufbauen, Aufträge 
hauptamtlich (und nicht nebenbei) abwickeln, und 

sie standen nicht oder kaum in öffentlicher Ver-
antwortung: Ihre Expertise betraf zwar Öffentli-
ches (den Sozialstaat), gehörte aber ihnen, konnte 
»privat« (un-öffentlich, diskret) gehalten werden 
und musste sich nicht öffentlich rechtfertigen, 
weder vor Studierenden noch vor einer allge-
meinen Öffentlichkeit.

Im Schatten dieser Entwicklung stehen 
Dritte, die Bürokratien des Sozialstaats, die durch 
Unterlassen eine große Rolle bei all diesen Ent-
wicklungen spielen, weil sie dem Wissenschafts-
system gegenüber weitgehend inaktiv sind, gewis-
sermaßen »passiv institutionalisiert«: An sich 
hätte der Sozialstaat eine große Nachfragemacht, 
wenn er seinen höheren Dienst aus den Universi-
täten rekrutierte und dafür eine gewisse Speziali-
sierung voraus- und auch durchsetzte. Die Banken 
waren in dieser Hinsicht, etwa in Frankfurt am 

1 Vgl. zur Geschichte: https://www.diw.de/de/diw_01.c.415529.de/geschichte_des_soep.html.

»Wieviel Forschung 
könnte der Sozialstaat 

stimulieren, gäbe 
er nur ein Promille 
der Sozialausgaben 

jährlich für 
Grundlagenforschung 

in der Sozialpolitik 
aus?«
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Main, dem vormaligen Zentrum der Sozialpolitik-
forschung, nie scheu, ihre Ausbildungsinteressen 
zulasten Dritter durchzusetzen – der Sozialstaat 
aber blieb es, selbst als »seine« Lehrstühle an der 
Universität existenziell bedrängt wurden. Doch 
der Sozialstaat ist selbst großer Betreiber eigener 
Fachhochschulen und verlässt sich oft auf den 
internen Aufstieg aus dem dort ausgebildeten 
gehobenen in den höheren Dienst. Daher blieb 
der Sozialstaat für die Universitäten eher Kür 
als Pflicht, was sich seit den 1980er-Jahren eben 
auch in seiner eher passiven Hinnahme der Ent-
wicklungen niederschlägt. Seine Nachfragemacht 
bleibt latent. 

Und: Wie viel Forschung könnte der Sozi-
alstaat stimulieren, gäbe er nur ein Promille der 
Sozialausgaben jährlich für Grundlagenforschung 
in der Sozialpolitik aus. So billig war »Kunst am 
Bau« nie. Da setzen andere »Industriezweige« weit 
größere Forschungsgestaltungsströme in Gang, 
man betrachte nur die Autoindustrie im Vergleich 
zu den technischen Hochschulen und setze das 
mit dem (lobenswerten) Aufwand ins Verhältnis, 
den die Deutsche Rentenversicherung Bund im 
Forschungsnetzwerk Alterssicherung tätigt. Auf 
diesem Weg könnte man deutlich weiter voran-
schreiten als bisher und würde nachhaltig Gestal-
tungsmacht gewinnen.

Wir scheinen es zudem mit einem Wissens-
verfall zu tun zu haben, der einige besondere 
»deutsche« Züge trägt. In den USA oder Großbri-
tannien ist er jedenfalls nicht so ausgeprägt wie 
bei uns. In einem größeren Wissenschaftssystem 
scheint das Thema des Sozialstaats leichter kul-
tivierbar zu sein, ist eine Diversität der Wissen-
schaftsprofile eher erwünscht. Die Wissenschaften 
sind allgemein »empirieorientierter« (Sozialwis-
senschaften und Volkswirtschaftslehre sind sich 
näher und beide pragmatisch an »großen Außen-
fakten« interessiert und nicht vornehmlich an 
Mathematisierung und Theorie), sodass der Sozial-
staat qua Größe eine eigene wissenschaftliche Dig-
nität und ein schwerer ignorierbares Gewicht hat. 
Außerdem sind diese Systeme insofern weniger 
außenbestimmt als das deutsche, als dieses den 
englischsprachigen Topfachzeitschriften so gut 
wie ausnahmslos hinterherläuft: In den USA oder 
Großbritannien kann man in diesen Zeitschriften 

über die US- oder die englische Sozialpolitik ohne 
Weiteres schreiben und damit »etwas werden«, 
während man mit rein deutscher Sozialpolitik in 
sie nie vordringt, also beruflich im Abseits landet.

dIE PERSPEKTIVE

In den Universitäten in Deutschland sind 
Fächer Trumpf, hat die Universitätsspitze eher 
wenig zu sagen und das Land noch weniger. Dann 
kommt die Trumpfkarte des Studierbedarfs, der 
mit Hochschulpaktfinanzen hinterlegt ist: Finan-
ziert wird bundesweit einheitlich, was im Studium 
nachgefragt wird. An beiden Fronten ist die Lage, 
wie umrissen, für die Sozialstaatsforschung nicht 
gut. Auf universitäre Selbstheilung kann man 
allenfalls dort setzen, wo die Universitäten das 
Thema selbst ausgebaut haben. Das ist aber nur 
selten der Fall, etwa in Bremen, Bielefeld und im 
Ruhrgebiet. 

Kann man auf die Außeruniversitären als 
Impulsgeber zählen? Hier wird die Entwicklung 
von Bund und Ländern gemeinsam vorange-
trieben. Bislang sind alle Wissenschaftsorgani-
sationen eher passiv, mit zwei historischen Aus-
nahmen: dem bereits erwähnten Münchener MPI 
für Sozialrecht und Sozialpolitik, das sich unter 
anderem einer gemeinsamen Initiative der Spitze 
des Bundessozialgerichts, vertreten durch Prä-
sident Georg Wannagat, mit dem Kollegen Hans 
F.  Zacher in den 1970er-Jahren verdankte, und 
einem langjährigen Sozialpolitik-Schwerpunkt am 
Berliner Wissenschaftszentrum, der aber in den 
2010er-Jahren ausgelaufen ist. Bisher sind keine 
weiteren derartigen Initiativen abzusehen. 

Man könnte daran denken, das Thema in der 
Exzellenzpolitik und über das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) aufzubauen. 
Doch in der Exzellenz-Strategie werden derzeit 
nicht Themen, sondern ganze Universitäten prio-
risiert. Wem das Thema des Sozialstaats und seine 
wissenschaftliche Präsenz wichtig ist, der muss 
daher wohl auf Ansätze setzen, die vom Bund aus-
gehen und jenseits oder »am Rande« der Exzel-
lenzpolitik (etwa Cluster oder Sonderforschungs-
bereiche) betrieben werden – zumal in Zeiten, wo 
eine Sozialstaatsreform die andere jagt, wo ent-
sprechende Grundsätze Mangelware sind, wo der 
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»Sozialstaatsmagnet« Deutschland Zuwanderung 
anzieht und nicht nur vieles an herkömmlicher 
Sozialpolitik, sondern unser ganzes Industriemo-
dell auf dem Prüfstand steht. 

Es ist gut, dass das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 2016 mit seinem Fördernetz-
werk Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung 
(FIS)2 einen ersten und nachhaltigen Aufschlag zur 
Behebung der umrissenen Probleme gemacht hat 
und auf Dauer am Ball bleibt. Das BMBF könnte 
diesen Sozialpolitikball auffangen und anfangen, 
dieses große Querschnittsthema selbst besser 
und noch nachhaltiger in der Balance inner- und 
außer universitärer Lehre und Forschung bundes-
weit zu verankern. 

Wenn die Legitimation unseres politischen 
Systems wesentlich davon abhängt, dass der Sozi-
alstaat gut weiter funktioniert und dass es nicht 
zu einer »Sozialpolitik im Blindflug« kommt, dann 
müsste eigentlich das Selbstinteresse des Staates zu 
baldigen Lösungen führen. Eile ist geboten, weil 
im nächsten Jahrzehnt langsam der wissenschaft-
liche Nachwuchs ausgehen wird, der noch gewillt 
ist, mit dem Thema Sozialstaat die eigene Karriere 
im Wissenschaftssystem zu riskieren. Wir müssen 
dann vergleichende Sozialstaats spezialistinnen 
und Sozialstaatsspezialisten aus den USA und 
Großbritannien anheuern, die sich auf Deutsch-
land konzentriert haben, um das Thema bei uns 
neu aufzubauen. Das wäre für das Land, das den 
Sozialstaat in den 1880er-Jahren erfunden hat, 
in den 2020er-Jahren so bemerkenswert wie 
merkwürdig.

2 Vgl. https://www.fis-netzwerk.de/
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In kaum einem anderen europäischen Land sind Geschichte und Politik 
so eng miteinander verwoben wie in Deutschland. Historische Debatten 
und Kontroversen finden häufig eine starke öffentliche Resonanz. Von 
Politikern wird erwartet, dass sie ihr Handeln historisch reflektieren. 
Davon zeugt nicht zuletzt die umfassende wissenschaftliche Aufarbei-
tung der Vorgeschichte der Bundesbehörden, die international einzig-
artig ist und die fortdauernde geschichtspolitische Bedeutung des 
Nationalsozialismus unterstreicht. Was aber kann die Politik aus einem 
historischen Forschungsprojekt lernen? Spielen historische Erkenntnisse 
für die Zukunft des Sozialstaats eine Rolle? Vor dem Hintergrund der 
Erforschung der Rolle des Reichsarbeitsministeriums im National- 
sozialismus beschäftigt sich der Beitrag mit der Frage, was wir aus der 
Erforschung des »Dritten Reichs« für die Gegenwart und Zukunft der 
Sozialpolitik lernen können.

dER LaNGE  
SCHaTTEN dER 
VOLKSGEmEIN-
SCHaFT

Alexander Nützenadel

Auch wenn Sozialpolitik im Alltag durch recht-
liche oder finanzielle Detailfragen bestimmt ist, 
steht dahinter doch ein größerer gesellschaftlicher 
Gestaltungsanspruch. Es geht nicht nur darum, 
individuelle Lebensrisiken durch Alter, Krankheit, 
Invalidität oder Arbeitslosigkeit aufzufangen, son-
dern die Sozialpolitik verkörpert wie kein anderer 
Bereich der Politik ein Set gesellschaftlicher 
Normen und Zielvorstellungen (Kaufmann 2003). 
Solche normativen Leitbilder bewegen sich stets 

in einem größeren historischen Bezugsrahmen. 
Betrachtet man die sozialpolitischen Weichen-
stellungen in der deutschen Geschichte, so wird 
deutlich, dass sich alle umfassenden Reformen auf 
positive historische Traditionen beriefen oder auch 
von negativen Erfahrungen explizit abgrenzten. So 
berief sich die DDR bei der Einführung der staat-
lichen Einheitsversicherung auf eine alte Forde-
rung der Arbeiterbewegung, während man in der 
Bundesrepublik bewusst an ein berufsständisch 

S E I T E  2 6 0

KO N T E X T

LINIENHÖHE



ausdifferenziertes Sozialversicherungssystem 
anknüpfte, wie es sich im Kaiserreich herausge-
bildet hatte. Beide deutsche Teilstaaten grenzten 
sich damit gleichzeitig von den Gestaltungsprinzi-
pien der NS-Sozialpolitik ab (Boyer 2009; Hockerts 
1998; Hockerts 2010; Hoffmann 1996; Zacher 2001). 

Trotz solcher Brüche und Abgrenzungen ist 
der deutsche Sozialstaat jedoch durch ein hohes 
Maß an historischer Kontinuität geprägt. Dies 
betrifft nicht nur die politischen Institutionen 
und Verwaltungsstrukturen, sondern auch seine 
rechtliche und organisatorische Ausgestaltung 
(Lessenich 2003; Süß 2017). Die starke historische 
Pfadabhängigkeit ist im Übrigen nicht nur ein 
deutsches Phänomen. Auch in anderen europäi-
schen Ländern hat der Sozialstaat seine Ursprünge 
im Nation Building des ausgehenden 19. Jahrhun-
derts, als die »soziale Frage« ins Zentrum der 
Politik rückte (Ritter 1991; Schmidt 2005; Stolleis 
2003). 

Die historische Kontinuität darf jedoch nicht 
zu einer teleologischen Sichtweise verleiten. Lange 
Zeit herrschte in den Geschichts- und Sozialwis-
senschaften eine fortschrittsoptimistische Inter-
pretation vor. Der Ausbau sozialer Sicherung war 
demnach ein Teil jener umfassenden Modernisie-
rung, der politische Demokratie und wohlfahrt-
staatliche Entwicklung miteinander verbindet. 
Diese Auffassung ist durch die historische For-
schung widerlegt worden (Kott 2014). Gerade die 
deutsche Geschichte zeigt, dass wichtige Weichen-
stellungen des Sozialstaats nicht unter demokra-
tischen Vorzeichen erfolgt sind, sondern maßgeb-
lich durch autoritäre politische Ordnungen und 
Zielvorstellungen geprägt wurden. So standen die 
Bismarck’schen Sozialreformen ganz im Zeichen 
antirevolutionärer Politik. Es ging darum, der 
sozialdemokratischen Arbeiterbewegung politisch 
den Wind aus den Segeln zu nehmen und die stei-
genden Kosten der industriellen Arbeitswelt durch 
Versicherungen zu externalisieren. Nicht umsonst 
stand die Arbeiterbewegung der obrigkeitsstaat-
lichen Sozialpolitik des Kaiserreichs weitgehend 
skeptisch gegenüber (Ritter 2006). Die zweite Welle 
sozialpolitischer Expansion erfolgte während des 
Ersten Weltkriegs, als zur kriegswirtschaftlichen 
Mobilisierung neue Formen der Arbeitsmarkt-
steuerung praktiziert wurden. Die Kooperation 

zwischen Gewerkschaften und Unternehmerver-
bänden wurde nach dem Krieg fortgesetzt und 
schließlich durch das Arbeits- und Tarifrecht der 
Weimarer Republik kodifiziert. Auch die Grün-
dung der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung im Jahr 1927 war 
nicht allein ein demokratisches Projekt, sondern 
fußte auf den arbeitsmarktpolitischen Erfah-
rungen des Krieges. Wichtige Impulse erfuhr der 
Sozialstaat schließlich durch die Versorgung der 
Kriegsversehrten (Crew 1998). Die Gründung des 
Reichsarbeitsministeriums erfolgte 1919 vor dem 
Hintergrund dieser neuen Herausforderungen, die 
eine Zentralisierung der sozial- und arbeitsmarkt-
politischen Kompetenzen erforderlich machten. 
Die wohlfahrtstaatliche Dynamik der Weimarer 
Republik stand somit auch in der Kontinuität des 
obrigkeitsstaatlichen Sozialstaats des Kaiserreichs. 
Sie war auch nicht – wie vielfach behauptet – ein 
alleiniges Projekt von Sozialdemokratie und 
katholischem Zentrum. Auch wenn Politiker 

aus diesem Parteienspektrum an der Spitze des 
Arbeitsministeriums standen, hatten viele leitende 
Beamtinnen und Beamte einen nationalkonserva-
tiven Hintergrund. 

Die Arbeits- und Sozialpolitik spielte schließ-
lich auch beim Aufstieg der NS-Diktatur eine 
wichtige Rolle: Zum einen nutzten rechte Kreise 
den finanziellen Kollaps der Arbeitslosenversi-
cherung während der Großen Depression für ihre 
antidemokratischen Agitationen. Die Weimarer 

»Durch die Schaffung 
neuer Institutionen 

wie des Reichsarbeits-
diensts machte das Re-
gime seinen umfassen-

den Machtanspruch 
deutlich.«
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daS FORSCHUNGSPROJEKT zUR aUFaRBEITUNG dER GESCHICHTE dES 
REICHSaRBEITSmINISTERIUmS Im NaTIONaLSOzIaLISmUS

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im April 2013 eine Unabhängige His-
torikerkommission berufen, die zusammen mit einem sechsköpfigen Forschungsteam die 
Geschichte der Vorgängerbehörden des heutigen Bundesarbeitsministeriums während 
der Zeit des Nationalsozialismus aufgearbeitet hat. Der Kommission gehören mit Prof. Dr. 
Alexander Nützenadel, der Sprecher der Kommission ist, sowie Prof. Dr. Elizabeth Harvey, 
Prof. Dr. Sandrine Kott, Prof. Dr. Rüdiger Hachtmann, Prof. Dr. Kiran Patel und Prof. Dr. 
Michael Wildt sechs renommierte Historikerinnen und Historiker aus dem In- und Ausland 
an. 

Im Zentrum der Forschungen standen das Personal und die Handlungsfelder des 1919 
gegründeten Reichsarbeitsministeriums und der ihm unterstellten Behörden. Dabei wurde 
eingehend untersucht, wie das konkrete Verwaltungshandeln unter den Bedingungen der 
NS-Diktatur und im Kontext nationalsozialistischer Arbeits- und Sozialpolitik aussah und 
welche Rolle das Ministerium ab 1939 im Rahmen der Kriegswirtschaft und in den besetzten 
Gebieten Europas spielte. 

Im Rahmen eines Symposiums in Berlin hat die Unabhängige Historikerkommission am 27. 
Juni 2017 den Syntheseband »Das Reichsarbeitsministerium im Nationalsozialismus. Ver-
waltung – Politik – Verbrechen« als ersten Band einer sechsteiligen Publikationsreihe vor-
gestellt. Die weiteren fünf Bände werden im Verlauf des kommenden Jahres nach Abschluss 
des Forschungsprojekts erscheinen.

Weitere Informationen zur Unabhängigen Historikerkommission und zum Forschungspro-
jekt: www.bmas.de/geschichte

Wartende Landarbeiter und Landarbeiterinnen vor dem 
Arbeitsamt in Radom. Viele unter ihnen waren jahrelang 
arbeitslos. (September 1939) 

Bundesarchiv

Gebäude des Reichsarbeitsministeriums, Gebäudeansicht 
von der Invalidenstraße/Berlin. Fotoalbum aus dem Nach-
lass Hermann Geib, ehem. Staatssekretär (1925/1932)  

Max Krajewsky/Bundesarchiv
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Republik scheiterte auch an der Überforderung 
ihrer sozialpolitischen Institutionen (Schumann 
2012). Zum anderen entwickelte die NSDAP – die 
beanspruchte, eine »Arbeiterpartei« zu sein  – 
selbst ein umfassendes sozialpolitisches Pro-
gramm und profilierte sich mit arbeitsmarktpo-
litischen Initiativen. Die im Januar 1933 gebildete 
Regierung Hitlers zog erheblichen Nutzen aus der 
konjunkturellen Erholung, die sich positiv auf 
die Arbeitslosenzahlen auswirkte (Humann 2011). 
Durch die Schaffung neuer Institutionen wie des 
Reichsarbeitsdiensts, der Deutschen Arbeitsfront, 
der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt oder 
der Treuhänder der Arbeit machte das Regime 
seinen umfassenden Machtanspruch deutlich. 
Zugleich kam es zu einer weiteren Zentralisierung 
und Stärkung der Sozialpolitik auf Reichsebene – 
institutionell war dies durchaus eine Fortentwick-
lung der in der Weimarer Republik begonnenen 
Stärkung der staatlichen Verwaltung. Das Reichs-
arbeitsministerium gewann in den 1930er-Jahren 
stetig Kompetenzen hinzu, auch wenn es mit den 
neuen Sonderbehörden des Nationalsozialismus 
konkurrieren musste. Viele Beamtinnen und 
Beamte, die in leitenden Funktionen schon in der 
Weimarer Republik tätig gewesen waren, unter-
stützten das neue Regime und »arbeiteten dem 
Führer entgegen« (Kershaw 1998). Dies geschah 
nicht allein aus politischer Loyalität zum Nati-
onalsozialismus. Viele Ministerialbeamtinnen 
und Ministerialbeamte erwarteten sich von der 
Ausschaltung demokratischer Kontrollinstanzen 
größere Handlungsspielräume. Besonders galt dies 
für die bislang so stark parteipolitisch umkämpfte 
Sozialpolitik. Aus Sicht der Exekutive war der Nati-
onalsozialismus eine »Ermöglichungsdiktatur«, 
die den leitenden Beamtinen bzw. Beamten und 
Expertinnen bzw. Experten in Ministerien und 
Sozialverwaltungen weitreichende technokrati-
sche Vollmachten gewährte.

Dennoch wurden im »Dritten Reich« die 
meisten sozialen Versprechen nie realisiert. Die 
1936 begonnene Aufrüstung verschlang volks-
wirtschaftliche Ressourcen, die einem Ausbau 
des »völkischen Wohlfahrtsstaats« enge Grenzen 
setzten. Viele der anvisierten Maßnahmen – etwa 
die Einführung einer Einheitsversicherung oder 
der Bau von Millionen neuer Sozialwohnungen – 
wurden daher nicht umgesetzt. Auch wurde das 

egalitäre Versprechen der »Volksgemeinschaft« 
durch die Doktrin rassischer Ungleichheit des 
Regimes konterkariert: Während »Volksgenos-
sinnen und Volksgenossen« in den Genuss einiger 
sozialer Wohltaten kam, wurden Jüdinnen und 
Juden sowie andere »Nichtarierinnen und Nichta-
rier« systematisch davon ausgegrenzt (Süß 2003). 
Auf erschreckende Weise wurde deutlich, dass die 
Instrumente der sozialen Unterstützung und Inte-
gration zur rassischen Diskriminierung und Ver-
folgung eingesetzt werden konnten. Dies galt für 
die Rentenversicherung, das Gesundheitssystem 
und die Fürsorge, aber auch in besonderer Weise 
für die Arbeitsverwaltung. Diese wurde 1938 in 
das Reichsarbeitsministerium eingegliedert und 
mit der rüstungswirtschaftlichen Mobilisierung 
des Arbeitsmarktes betraut. Innerhalb kurzer Zeit 
wurde eine sozialpolitische Einrichtung zu einem 
Instrument der Kriegswirtschaft umgebaut. Die 
Beamtinnen und Beamten der Arbeitsverwal-
tung waren nun dafür verantwortlich, die immer 
knapperen Arbeitskräfte für die Kriegswirtschaft 
zu mobilisieren, zunehmend unter Einsatz von 
Zwangsarbeit (Spoerer 2001). Viele waren in den 
besetzten europäischen Gebieten an der Zwangs-
rekrutierung von Soldaten und Zivilistinnen bzw. 
Zivilisten – darunter vielen Frauen und Jugendli-
chen – beteiligt, die in allen Bereichen der deut-
schen Wirtschaft unter härtesten Bedingungen 
arbeiten mussten (Herbert 1999). Die Arbeitsämter 
waren, ganz im Sinne von Reinhard Heydrichs 
ursprünglich auf die Polizei gemünzter Formel, 
Teil der »kämpfenden Verwaltung« (Kuller 2008) 
geworden. Ende 1943 waren rund 2.500 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus dem Reichsarbeitsmi-
nisterium und seinen nachgeordneten Behörden 
im besetzten Europa tätig. Die Arbeitsämter galten 
fast überall als »der verhassteste Teil der Okkupa-
tionsmacht« (Röhr 1997, S. 27).

Es gehört zu den bedrückenden Kapiteln 
der deutschen Nachkriegszeit, dass die Verbre-
chen des Zwangsarbeitereinsatzes zwar bekannt 
gemacht wurden (und im Rahmen der Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozesse auch juristisch geahndet 
wurden), die maßgebliche Beteiligung der Arbeits-
verwaltung hingegen im Dunkeln blieb. Auch die 
Wiedergutmachung von Zwangsarbeit ließ lange 
auf sich warten. Erst nach der deutschen Wieder-
vereinigung erfolgte eine finanzielle Entschädi-
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gung der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbei-
tern durch deutsche Unternehmen. Noch länger 
dauerte es, bis Rentenansprüche für diejenigen 
Arbeitskräfte (und ihre Nachkommen) gewährt 
wurden, die in den Ghettos tätig waren. Die 
Anerkennung von Ansprüchen erwies sich unter 

den geltenden sozialrechtlichen Bedingungen 
als außerordentlich schwierig und konnte erst 
2014 nach einer neuerlichen gesetzlichen Reform 
abschließend geregelt werden.

Welche Lehren lassen sich also aus der 
Geschichte der deutschen Sozialpolitik – insbeson-
dere mit Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus –  
ziehen? Drei Aspekte erscheinen mir besonders 
wichtig:

Michael Stolleis hat den Sozialstaat treffend 
als eine »Arche der Kontinuität« innerhalb der 
an Umbrüchen und Regimewechseln reichen 
deutschen Geschichte bezeichnet (zit. n. Süß 2017, 
S.  264). Diese Feststellung impliziert, dass das 
deutsche Wohlfahrtssystem entscheidende Ent-
wicklungsphasen unter obrigkeitsstaatlicher oder 
gar totalitärer Herrschaft durchgemacht hat. Der 
Sozialstaat ist somit gerade in Deutschland keine 
Errungenschaft der Demokratie; umso wichtiger 
ist es daher, dass seine autoritären Traditionen 
wissenschaftlich aufgearbeitet und kritisch reflek-
tiert werden. Sozialpolitik bedarf der Einbettung 

in eine demokratische Verfassung und der stetigen 
Rückbindung an eine offene Bürgergesellschaft. 
Die Herausforderungen und Gefährdungen sind 
heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, zwar anders 
gelagert als in der Zeit der Weltkriege und der poli-
tischen Extreme. Dennoch sollten Hinweise auf 
Demokratiedefizite in der politischen Diskussion 
nicht ignoriert werden. 

Die historische Erfahrung zeigt, dass Verwal-
tungsbeamtinnen bzw. Verwaltungsbeamte und 
Sozialexpertinnen bzw. Sozialexperten besonders 
anfällig für autoritäre Regime sind (Lengwiler 
2010). Diese versprechen gerade in Krisen tech-
nokratische Lösungen spezifischer Probleme, 
die in demokratischen Aushandlungsprozessen 
scheinbar nicht zu bewältigen sind (Nützenadel 
2007). Die Weimarer Republik ist ein Beispiel, wie 
solche Problemlagen und politischen Blockaden 
zur Erosion der Demokratie beitragen können, 
unterstützt durch gezielte populistische Kam-
pagnen ihrer politischen Gegner. Populistische 
Kritik am Sozialstaat und an dem ihm zugrunde 
liegenden Gesellschaftsmodell sollte daher nie 
unterschätzt werden. Politisch gilt es, solchen Ten-
denzen konstruktiv zu begegnen. Zugleich muss 
der Staat in der Lage sein, die Leistungsfähigkeit 
sozialpolitischer Institutionen immer wieder auf 
den Prüfstand zu stellen und neu anzupassen. 

Der Sozialstaat ist in seinen Ursprüngen 
eng mit der Entstehung und Formierung des 
modernen Nationalstaats seit dem 19. Jahrhundert 
verbunden. Diese starke Bindung an nationale 
Institutionen und Entwicklungspfade erklärt, 
weshalb sich die Sozialpolitik mit einer Europä-
isierung so schwertut, obgleich viele Probleme 
heute längst nicht mehr auf nationaler Ebene zu 
lösen sind (Kaelble/Schmid 2004). Die Anpassung 
der sozialpolitischen Institutionen an eine sich 
immer stärker globalisierende Wirtschafts- und 
Arbeitswelt gehört zu den größten politischen 
Herausforderungen der kommenden Jahre. Um 
sie zu bewältigen, bedarf es einer Reflexion der 
historischen Entstehungsbedingungen dieser Ins-
titutionen. Zudem gilt es, die Loslösung von his-
torisch gewachsenen nationalen Dimensionen der 
Sozialpolitik zu diskutieren, die im Kontext grenz-
überschreitender Prozesse nicht mehr zeitgemäß 
erscheinen.

»Die starke Bindung 
an nationale 

Institutionen und 
Entwicklungspfade 
erklärt, weshalb sich 
die Sozialpolitik mit 
einer Europäisierung 

schwertut.«
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